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Brennereiordnung

Einleitung.

Eintheilung der Brennereien und Besteuerung der verschiedenen Brennereiklassen.

8. 1.
Die Brennereien werden nach der Art der Feststellung des steuerpflichtigen Branntweins

eingetheilt in:
a) Verschlußbrennereien, in denen unter Anlegung von Steuerverschlüssen die Menge des

Branntweins mit Hülfe von Sammelgefäßen oder Meßuhren amtlich ermittelt wird;
b) Abfindungsbrennereten, in denen unter Abstandnahme von einer Verschlußanlegung die

Menge des Branntweins amtlich abgeschätzt wird.

.2.

Nach ihrer Betriebsweise werden die Brennereien eingetheilt in:

a) landwirthschaftliche Brennereien;
b) Materialbrennereien;
c) gewerbliche Brennereien.

§. 3.
Die Rohstoffe der Branntweinerzeugung werden, je nachdem sie Stärkemehl enthalten oder

nicht, eingetheilt in mehlige Stoffe (Getreide, Kartoffeln u. s. w.) und nichtmehlige Stoffe (Wein,
Obst, Beeren, Melasse u. s. w.).

Unter Material werden die nichtmehligen Stoffe mit Ausnahme der Rübenstoffe, unter
Rübenstoffen Melasse, Rüben und Rübensaft verstanden.
 Zum Getreide sind auch Hülsenfrüchte, Mais und Dari, nicht aber Reis zu rechnen. Kar-

toffelstärke und Kartoffelmehl sind den Kartoffeln, Getreidemehl sowie Malz, Malzkeime und Abfälle
von Malz dem Getreide gleich zu achten.

8. 4.
Als landwirthschaftliche Brennereien gelten diejenigen während des ganzen Betriebsjahrs

ausschließlich Getreide oder Kartoffeln verarbeilenden Brennereien, bei deren Betriebe die sämmtlichen
Rückstände in einer oder mehreren den Eigenthümern oder Besitzern der Brennerei gehörenden oder

von ihnen betriebenen Wirthschaften verfüttert werden und der erzeugte Dünger vollständig auf dem
den Eigenthümern oder Besitzern der Brennerei gehörigen oder von ihnen bewirthschaftelen Grund
und Boden verwendet wird. «

Als Gährmittel oder Zukühlwasser dürfen in landwirthschaftlichen Brennereien auch nicht-
mehlige Brauereiabfälle (Glattwasser, Kühltrub, Faßgeläger u. Fchef v0 angemessener auche ict-
wendet werden.

 5.

Die Direktivbehörde kann aus besonderen Gründen, z. B. wegen Viehseuche, Verminderun
des Viehstandes oder Aenderung der Wirthschaftsweise, vorübergehen die he, Ver oder *
von den Vorschriften des 8. 4 abweichende Verwendung der Rückstände und des Düngers mit der
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Wirkung genehmigen, daß die Brennerei die landwirthschaftliche Eigenschaft beibehält. In gleicher
Weise kann landwirthschaftlichen Hefenbrennereien für regelmäßig wiederkehrende Zeiten einer ver-
mehrten Nachfrage nach Hefe, insbesondere zu den großen Festen, gestattet werden, während eines
bestimmten, dem nachgewiesenen Bedürfniß entsprechenden Zeitraums einen Theil der Rückstände
anderweit zu verwenden.

.6.

3. Zwischen- Brennereien, die im Zwischenbetriebe selbstgewonnenes Material allein verarbeiten, verlieren
etrieb. ihre Eigenschaft als landwirthschaftliche Brennereien hierdurch nicht. Als selbstgewonnen gilt das

Material, welches vom Brennereibesitzer geerntet oder von ihm oder seinen Beauftragten gesammelt
oder in einem von ihm geführten Betrieb erzeugt ist.

S. 7.
V. Materialbrenne- Als Materialbrennereien gelten die Brennereien, welche während des ganzen Betriebsjahrs

reien. lediglich nichtmehlige Stoffe, mit Ausnahme von Melasse, Rüben und Rübensaft, verarbeiten.

. B.

VI. Gewerbliche Als gewerbliche Brennereien gelten alle Brennereien, welche weder zu den landwirthschaft-
Vrennereien. lichen noch zu den Materialbrennereien gehören.

Gewerbliche Brennereien sind hiernach insbesondere:

a) Brennereien, welche ausschließlich Getreide oder Kartoffeln verarbeiten, aber die sonstigen
Bedingungen für landwirthschaftliche Brennereien nicht erfüllen;

b) Brennereien, welche zeitweise Getreide oder Kartoffeln, zeitweise Material verarbeiten,
soweit es sich hierbei nicht um einen landwirthschaftlichen Zwischenbetrieb handelt;

J) Brennereien, welche andere mehlige Stoffe als Getreide oder Kartoffeln, oder welche
Mischungen aus mehligen und nicht mehligen Stoffen verarbeiten;

d) Brennereien, welche Rübenstoffe verarbeiten.

. 9.

VI. Bestimmung und Der Besitzer einer neu errichteten Brennerei hat vor Eröffnung des Betriebs zu erklären,

Benderung der welcher Klasse seine Brennerei zugetheilt sein soll.
se. Die bestehenden Brennereien können vom Beginne des Betriebsjahrs ab in eine andere

Klasse übergeführt werden, wenn der Brennereibesitzer es vor der ersten Betriebseröffnung im Be-

triebsjahre beantragt.
Landwirthschaftliche Brennereien und Materialbrennereien, welche die Bedingungen ihrer Klasse

in irgend einem Zeitpunkte des Betriebsjahrs nicht ersüllen, sind vom Beginne dieses Betriebsjahrs
ab als gewerbliche Brennereien zu behandeln (9§§. 177 und 315).

8. 10.
VIII. Bestenerung der Der in den Brennereien erzeugie Branntwein unterliegt der Verbrauchsabgabe und unter den

verschiedenen Voraussetzungen der §§. 172 bis 175 der Brennsteuer.
Brennereillassen. Außerdem wird erhoben:

a) in landwirthschaftlichen Brennereien
1. für Einmaischungen von Getreide oder Kartoffeln die Maischbottichsteuer oder

auf Antrag an ihrer Stelle der Zuschlag,
2. für das im Zwischenbetriebe zu verarbeitende Material an Stelle der Material=

sieuer der Zuschlag;
d) in Materialbrennereien an Stelle der Materialsteuer der Zuschlag;
Zc) in gewerblichen Brennereien der Zuschlag.
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Erstes Buch.

Verschlußbrennereien.

Erster Titel.

Buchführung über die Brennereien; Geräthevermessung und Gerätheaufbewahrung.
§. 11.

Wer eine Brennerei errichten will, hat dies spätestens acht Tage vor Beginn der Geräthe-

ausstellung dem Hauptamte schriftlich anzuzeigen. Letzteres hat hiervon dem Oberkontroleur sofort
Kenntniß zu geben. m* · E

Spatestens vierzehn Tage vor der erstmaligen Betriebseröffnung (6. 88 Absatz 2) hat der
Brennereibesitzer der Hebestelle

a) eine Räumc= und Gerätheanmeldung nach Muster 1,
b) einen Grundriß der Brennerei, * .

Tc) eine Zeichnung und Beschreibung der Brennvorrichtung mit ihren sämmtlichen Rohr-
leitungen

in doppeller Ausfertigung einzureichen.
Die oberste Landes-Finanzbehörde kann für Brennereien, welche an einem Tage nicht mehr

als 1050 Liter Bottichraum bemaischen, die Einreichung eines Grundrisses erlassen.

8. 12.
In die Anmeldung der Räume sind aufzunehmen:

a) die Brennereiräume, d. h. diejenigen Räume, in welchen zur Erzeugung von Brannt-
wein dienliche Betriebshandlungen vorgenommen oder durch welche Maische, Alkohol-
dämpfe, Lutter, Branntwein oder Lutterrückstände hindurchgeleitet werden oder in
welchen Branntwein bis zur amtlichen Abnahme (§. 144) aufbewahrt wird;

b) die mit den Brennereiräumen in unmittelbarer Verbindung stehenden Räume.

13.

In die Gerätheanmeldung sind die zur Brennerei gehörigen Geräthe aufzunehmen, insbesondere:

a) die Brennvorrichtungen, d. h. diejenigen Geräthe, in welchen die Alkoholdämpfe zur
Entwickelung oder Reinigung gelangen (Brenn= und Wiengeräthe) und zur Nieder-
schlagung gebracht werden (Kühler nebst Vorlagen):

b) die Branntwein-Sammelgefäße, Meßuhren, Branntwein-Aufbewahrungsgefäße (§. 183).
J) die Maischbottiche;

d) Dämpfgeräthe (Kartoffeldämpffässer, Henzedämpfer u. drgl.) Malzeinleiggefäße, Vor-
maischgeräthe, Hefensatzgeräthe, Maischentschaler, Maischkühlvorrichtungen, Maisch-
botlichrührwerke und Sauermaischbehälter sowie Gesäße zur Gewinnung von Hefe:

e) Wasserbehälter, Wasserkochgefäße, Quellbottiche, Schlempebehälter, Spülichtbehälter,
1 Pumpen, Pumpkasten, soweit sich diese Geräthe in den Brennereiräumen befinden.

Der Anmeldung bedürfen nicht Dampfkessel, Dampf= und andere Kraftmaschinen, Rohrleitungen,
Röhren, Rinnen, Kartoffelwaschgefähe, Mühlen und Quelschen zur Vorbehandlung der Nohstoffe,
Kühlschlangen und Rührwerke für Hefensatzgeräthe sowie alle Gefäße von weniger als 25 Liter
Raumgehalt, welche nur zur Beförderung von Meische oder zur Aufbewahrung oder Beförderung
von Roh= und Hülsfsstoffen dienen.

In Zuschlag entrichtenden Brennereien (Zuschlagbrennereien) sind die unter d unde bezeichneten
Geräthe nicht anmeldungspflichtig.

6
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S. 14.
4. Grundriß. In den Grundriß der Brennerei, welcher die im §. 12 aufgesührten Räume nachweisen muß,

ist nach näherer Bestimmung des Hauptamts die Stellung der angemeldeten Geräthe sowie der
Gang der Rohrleitungen, welche Maische, Alkoholdämpfe, Lutter, Branntwein, Schlempe oder
Lutterrückstände führen, genau und deutlich einzuzeichnen.

S. 15.
5. Zeichnung und Wie die Zeichnung und Beschreibung der Brennvorrichtung im Einzelnen einzurichten ist,

Beschreibung bestimmt das Hauplamt. Es kann gefordert werden, daß die Brennvorrichtung im Querschnill und
der Vrennvor- die einzelnen Rohrleitungen, je nachdem sie Branntwein, Lutter, Alkoholdämpfe, Süß= oder Sauer-

richtung. maische, Wasser oder Wasserdämpfe führen, in der Zeichnung verschiedenfarbig dargestellt werden.

S. 16.
6. Prüfung der Die Anmeldungspapiere (§. 11 Absatz 2) sind von der Hebestelle nach Eintragung in die

Anmeldung. Brennereirolle (6. 31) dem Oberkontroleur zuzustellen. Der Oberkontroleur hat ihren Inhalt an
Ort und Stelle mit dem Besltande zu vergleichen, die Geräthe zu vermessen, das Ergebniß in die
Räume= und Gerätheanmeldung einzutragen und sodann die Anmeldungspapiere mit den Vermessungs-
verhandlungen der Hebestelle zurückzugeben. Nach Prüfung der Vermessungsverhandlungen (. 21
Absatz 2) übermitielt die Hebestelle je eine Ausfertigung der Anmeldungspapiere und Vermessungs-
verhandlungen dem Brennereibesitzer.

C. 17.
Geräthever-- Auf trockenem und nassem Wege sind zu vermessen:

e 10 er- a) die amtlichen Branntwein-Sammelgefäße und die Branntwein-Aufbewahrungsgesäße,
mesiung. sofern nicht das Hauptamt für letztere von der nassen Vermessung absieht;

b) die Maischbottiche und Sauermaischbehälter in den Maischbottichsteuer entrichtenden
Brennereien.

Der durch nasse Vermessung ermittelte Naumgehalt der Geräthe ist mit dem durch trockene
Vermessung gesundenen zu vergleichen. Findet sich hierbei ein Unterschied von mehr als drei Prozent
des Ergebnisses der nassen Vermessung und kann dieser nicht genügend aufgeklärt werden, so hat
eine zweite Vermessung mit Wasser stattzusinden, deren Ergebniß maßgebend ist.

Von der trockenen Vermessung kann abgesehen werden, wenn sie nach Beschaffenheit oder
Stellung der Geräthe Schwierigkeiten bereilel; in diesem Falle ist die nasse Vermessung zweimal
vorzunehmen.

8. 18.
2. Einfache Ver- Auf trockenem oder nassem Wege sind zu vermessen:

messung. a) in Maischbottichsteuer entrichtenden Brennereien die angemeldeten Gesäße, in welchen
die Maisch= und Hesensatzbereitung vorgenommen wird und in welchen sich die Maische
bis zum Abtriebe befindet, mit Ausnahme der im H. 17 unter b genannten Gefäße, der

Maischentschaler, der Röhren-, Schlangen= und Flächenkühler und der Pumpen;
b) in Zuschlagbrennereien die Maischbottiche.

8. 19.
3. Ausführung Die Vermessung nach 8. 17 ist durch den Oberkontroleur unter Zuziehung eines anderen

der Ver- Beamten, die Vermessung nach §. 18 durch den Oberkontroleur oder einen anderen Beamten zu
messung. bewirken. Der Brennereibesitzer hat der Vermessung beizuwohnen und ihre Richtigkeit durch Unter-

zeichnung der Verhandlung (§. 21) anzuerkennen.
Die trockene Vermessung ersolgt nach Maßgabe einer amtlich zu liefernden Anleitung.
Bei der nassen Vermessung haben die Vermessungsbeamten darauf zu achten, daß das zu

vermessende Geräth völlig dicht und leer ist und daß, sofern es nicht eingemauert oder sonst
unverrückbar aufgestellt ist, sein oberer Rand wagerecht liegt. Letzteres ist nöthigenfalls durch eine
Wasserwaage, Setzwaage oder dergleichen zu prüfen.

Die Vermessung hat in der Regel in der Weise zu erfolgen, daß das zu vermessende Geräth

mit vorher abgemessenem Wasser bis zum Ueberlaufen befüllt wird. Hat das Geräth an seiner
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tiefsten Stelle eine seine vollständige Entleerung zulassende Oeffnung, so kann es auch zunächst bis
zum Ueberlaufen befüllt und das abfließende Wasser gemessen werden. ·

Zum Messen des Wassers sind geaichte Gefäße zu verwenden. Es ist gestattet, Hülfsgefäße
zu benutzen, welche vorher mit geaichten Gefäßen auszumessen sind.

Im Endergebnisse bleiben Bruchtheile des Liters außer Betracht. «
An hölzernen Geräthen ist nach der Vermessung der Steuerstempel einzubrennen.

S. 20.
Bei der nassen Vermessung von amtlichen Sammelgefäßen, von Ausbewahrungsgesäßen und 4 Feüstellung

Sanermaischbehältern sind an der Skale des Standglases oder der Schwimmervorrichtung die von Skalen.

Wassermengen fortlaufend in Abschnitten, welche eine thunlichst genaue Ablesung gestatten, festzustellen.
Bei Gefäßen, welche mit Standglas oder Schwimmervorrichtung nicht versehen sind, hat

diese Feststellung an einem Senkstabe zu erfolgen welcher vom Brennereibesitzer zu liefern ist.
Die Skalen müssen unverrückbar befestigt sein und sind ebenso wie die Senkstäbe gegen

Veränderung oder Vertauschung amtlich zu sichern. Die Skalen der Standgläser müssen sich möglichst
nahe an letzteren befinden.

g. 21.
Ueber die Vermessung sind für jedes Geräth zwei gleichlautende Verhandlungen nach 6. Vermessungs-

Muster 2 bis 5 aufzunehmen. Nöthigenfalls sind die Muster abzuändern oder zu ergänzen. verhandlunge
Die Vermessungsverhandlungen sind von der Hebestelle rechnerisch zu prüsen. Die Ver- Nuster 2

handlungen über die Vermessung der Maischbottiche in Maischbottichsteuer entrichtenden Brennereien
sind außerdem dem Hauptamte zur Prüfung vorzulegen.

§. 22.
Wenn vermessene Brennereigeräthe eine Veränderung ihres Raumgehalts erfahren haben 6. Nachver-

oder die Vermuthung einer solchen Veränderung vorliegt, ist eine neue Vermessung vorzunehmen. mellung-
In Maischbottichsteuer entrichtenden Brennereien ist jeder Maischbotlich vor Ablauf von

zehn Jahren, von der letzten nassen Vermessung ab gerechnet, auf trockenem und nassem Wege nach-
zuvermessen. Die Direktiobehörde kann eine kürzere Frist für diese Nachvermessung anordnen, auch
in der Zwischenzeit trockene Nachvermessungen vornehmen lassen.

Die Nachvermessungen sind zu einer Zeit zu bewirken, in der sie den Gebrauch der Geräthe
am wenigsten stören. Sie können bei außer Gebrauch befindlichen Geräthen bis zu deren Wieder-
benutzung hinausgeschoben werden, auch wenn dadurch die im Absatz 2 vorgesehene Frist über-
schritten wird.

" Der Oberkontroleur hat nach näherer Bestimmung der Direktivbehörde jährlich eine Ueber-
sicht über die vorgenommenen Nachvermessungen an das Hauptamt einzureichen.

23.
" Der Brennereibesitzer hat jedes angem ibi Brennereigeräth mit Nummer und Raumgehalt lll. Geräthebezeich-

in Uebereinstimmung mit der Gerätheanmeldung deutlich zu bezeichnen, diese Bezeichnung zu erhalten nuug.
und nöthigenfalls zu erneuern.

Die Bezeichnung ist an dem Geräth an einer in die Augen fallenden Stelle mit Oelfarbe
oderinandererdauerhafter Weise anzubringen. Läßt sich die Bezeichnung nicht an dem Gerälh
anbringen, so ist sie in unmittelbarer Nähe des Geräths auf einer Tafel ersichtlich zu machen.

Die näheren Anordnungen trifft der Oberkontroleur.

§. 24.
Die angemeldeten Brennereigeräthe müssen an den im Grundrisse dafür angegebenen Plätzen 1V. Gerätheaufbe=

aufbewahrt werden. Während der Nichtbenutzung können sie mit schriftlicher Zustimmung des Ober= wahrung.

kontroleurs zeitweise aus der Brennerei entfernt und anderwärts aufbewahrt werden. 1. Algemeine
. Anmeldungspflichtige, aber nicht angemeldete Brennereigeräthe dürfen in den Brennerei— orschrift.

raumen nicht vorhanden sein.

Niicht anmeldungspflichtige Brennereigeräthe sind hinsichtlich ihrer Aufnahme in die Brennerei
und hinsichtlich ihrer Aufbewahrung keiner Beschränkung unterworfen.

6.
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Geräthe, welche nicht zu Brennereizwecken dienen, dürsen in die Brennereiräume nur inso-
weit ausgenommen werden, als dadurch die Revision nicht erschwert wird.

25.

2. Aufbewahrung Die angemeldeten Hefensatzgeräthe dürfen, soweit nicht der Oberkontroleur Einschränkungen
der Hefensahge-anordnet, zeitweise an andere als die im Grundriß angegebenen Plätze gestellt werden; der Brennerei-
räthe. besitzer muß jedoch in der allgemeinen Betriebserklärung (F. 89) vorher anmelden, zu welchen Zeiten

oder bei welcher Lage des Betriebs dies geschehen soll. Innerhalb der Hefenkammer können die
Hefensatzgeräthe ohne Anmeldung verstellt werden.

§ 26.
V. Veränderungen Jeder Wechsel im Besitz einer Brennerei, z. B. durch Erbgang, Verkauf oder Verpachtung,

1. WechselimBe=istderHebestellebinnen einer Woche vom neuen und in Fällen freiwilliger Besitzübertragung auch

sioe der Bren= vom bisherigen Besitzer schriftlich anzuzeigen. Der neue Besitzer hat die Nichtigkeit des angemeldeten
· Geräthestandes und des Raumgehalts der einzelnen Geräthe schriftlich anzuerkennen oder eine neue

Räume= und Gerätheanmeldung abzugeben.

8. 27.
2. Veränderun- Sollen angemeldete Brennereigeräthe aus den Händen gegeben, an einem anderen Platze

gen im Ge aufgestellt oder abgeändert werden, so hat der Brennereibesitzer dies der Hebestelle vor der Weg-
rätheslande. gabe oder bis zur Vollendung der Veränderung anzuzeigen. Befinden sich an den Geräthen amt-

liche Verschlüsse oder Steuerstempel, so ist die Anzeige so zeitig zu erstatten, daß erforderlichenfalls
die Verschlüsse oder Stempel durch Beamte entfernt werden können.

Werden Brenn= oder Wiengeräthe aus den Händen gegeben, so ist in der Anzeige auch
der Empfänger zu bezeichnen; findet eine Versendung dieser Geräthe in einen anderen Hebebezirk
statt, so hat die Hebestelle dies der Hebestelle des Bestimmungsorts mitzutheilen.

Werden anmeldungspflichtige Brennereigeräthe neu angeschafft, so hat der Brennereibesihzer
dies der Hebestelle vor Aufstellung der Geräthe in der Brennerei anzuzeigen.

Die Anzeigen sind nach Muster 6 in doppelter Ausferligung abzugeben. Die eine Aus-
fertigung ist von der Hebestelle mit der Bescheinigung über die erfolgte Anzeige zu versehen und
dem Anmeldenden zur Aufbewahrung beim Brennereibelagshefte (§. 33) zurückzugeben, die andere
dem Oberkontroleur vorzulegen. Ohne die Bescheinigung der Hebestelle dürfen die an einem anderen
Platz aufgestellten oder veränderten oder neu angeschafften Geräthe nicht in Gebrauch genommen
werden.

Muster.·

S. 28.
3. Erledigung Der Oberkontroleur hat sich von der Richtigkeit der Anzeige zu überzeugen; er hat, soweit

der Verände= erforderlich, die angelegten Verschlüsse zu lösen und an den abgemeldeten Geräthen, welche nicht in
rungsanzeigen eine andere Betriebsanstalt übergehen, die Steuerstempel unkenntlich zu machen. Abgeänderte und

noch nicht vermessene neue Gerähhe sind nöthigenfalls zu vermessen. Die eingetretenen Veränderungen
sind in der Räume= und Gerätheanmeldung, dem Grundriß und der Zeichnung und Beschreibung

der Brennvorrichtung, welche sich im Brennereibelagshefte befinden, nachzutragen.
Der Oberkontroleur kann, abgesehen von den nach §. 17 vorzunehmenden Vermessungen, einen

anderen Beamten mit der Ausführung der erforderlichen Maßnahmen beauftragen, er hat aber die
von diesem in dem Brennereibelagshefte gemachten Eintragungen bei seiner nächsten Anwesenheit zu
prüfen und zu bescheinigen.

Der Befund oder das Geschehene ist von dem Beamten auf der Veränderungsanzeige kurz
zu bescheinigen; sodann ist die Anzeige mit den etwa aufgenommenen Vermessungsverhandlungen
an die Hebeslelle zurückzugeben, die beim Brennereibelagsheft aufbewahrte Veränderungsanzeige
aber zu entfernen.

29.

4. Einreichung Wenn die Räume= und Gerätheanmeldung oder der Grundriß oder die Zeichnung und

neuer Näume-Beschreibung der Brennvorrichtung durch Nachträge unübersichtlich oder sonst unbrauchbar geworden
und Geräthe-“; : is .

anmeldungen ist, hat der Oberkontroleur die Einreichung neuer Ausfertigungen anzuordnen.
u. s. w.
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§. 30.

Wird eine Brennerei gänzlich abgemeldet, so sind die angelegten Verschlüsse zu entfernen 5. Abmeldun
und die Steuerstempel unkenntlich zu machen. Noch zu Brennereizwecken geeignete Brennvorrichtungen einer
sind nach den §§. 61 bis 65 der Grundbestimmungen weiter zu behandeln. ·

§.31.

Die Hebestelle hat eine Brennereirolle nach Muster 7 zu führen, in welcher sämmtliche im 2. VI. —#

Bezirke vorhandenen Brennereien nachzuweisen sind. **“
ufte.

§. 32. 1. Brennereir

Die Hebestelle führt für jede Brennerei zwei Belagshefte, welche mit A und B zu be= 2. Seiagebet
zeichnen sind.

In das Belagsheft A sind aufzunehmen:

a) die Räume= und Gerätheanmeldung;

b) der Grundriß nebst Zeichnung und Beschreibung der Brennvorrichtung;

c) die Verhandlungen über die zur Sicherung der Verbrauchsabgabe getroffenen Ein-
richtungen (§. 70);

d) in Brennereien mit amtlicher Meßuhr die Beglaubigungsscheine der Normal-Aichungs-
Kommission sowie die Verhandlungen über die Aufstellung der Meßuhr;

e) die Vermessungsverhandlungen;

s) die Veränderungsanzeigen.

In das Belagsheft B sind aufzunehmen:

a) die amtlichen Versügungen über besondere Vergünstigungen;

b) die sonstigen amtlichen Verfügungen und Papiere, welche besondere Verhältnisse der
Brennerei betreffen.

Die Schriftstücke sind in jedem Belagshefte bei der erstmaligen Anlegung in der angegebenen
Reihenfolge zu ordnen; später hinzukommende Schriftstücke sind der Zeitfolge nach einzuheften. Nicht
mehr gültige Beläge sind zu durchkreuzen und einzuschlagen.

8. 33.

Die an den Brennereibesitzer gelangenden Aussertigungen oder beglaubigten Abschristen der 3. Prennerei
im 8. 32 Absatz 2 unter a bis c aufgeführten Schriftstücke sind in einem BrennereibelagsheftAzu belagsheft
vereinigen. Darin bilden die unter a bis d fallenden Beläge in dieser Reihenfolge slets die ersten
Stücke, dann folgen die Vermessungsverhandlungen nach den Nummern der Gerähhe.

Soweit die im §. 32 Absatz 3 aufgeführten Schriftstücke oder beglaubigte Abschristen davon
an den Brennereibesitzer gelangen, ist aus ihnen, nach der Zeitfolge geordnet, ein Brennerei-
belagsheft B zu bilden.

Die Brennereibelagsheste sind mit Umschlägen zu versehen und nach näherer Bestimmung des
Oberkontroleurs an einem hellen Orte in einem besonderen Behältniß aufzubewahren. Nicht mehr

gültige Beläge sind vom Oberkontroleur aus den Brennereibelagshesten zu entsernen.

§. 34.

Die Hebestelle hat eine vom Oberkontroleur bescheinigte Abschrist der Brennereirolle an das 4. Hauptbrer
Hauptamt einzusenden. Die Abschriften bilden zusammen mit der Brennereirolle für den Sonder- reirolle.
hebebezirk des Hauptamts die Hauptbrennereirolle.

Vierteljährlich ist ferner eine vom Oberkontroleur bescheinigte Nachweisung der in der Brennerei-
rolle vermerklen Veränderungen nach Muster 8 einzureichen. Die angezeigten Veränderungen sind —Muster

—

in der Hauptbrennereirolle zu vermerken. –
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Zweiter Titel.

Verschluß der Brennereien.

S. 35.
I. Verschlußsichere Alle Theile des Brenngeräths, der Kühler, die Vorlage sowie sonstige Geräthe und Rohr-

Herrichtung der leitungen, welche der Branntwein durchläuft, müssen unter sich und mit den amtlichen Sammel-
Brennereien. gesäßen oder der amtlichen Meßuhr in fester Verbindung stehen; sie müssen derart dicht schließen,
1. Ilgemetne daß Alkobholdämpfe, Lulter oder Branntwein nicht entweichen können, und so eingerichtet sein, daß

« der gesammte gewonnene Branntwein in die Sammelgefäße oder die Mehuhr fließen muß.

An den amtlich zu verschließenden Theilen (§§. 55 bis 64 und 66) sind die zur Anlegung
der amtlichen Verschlüsse erforderlichen Einrichtungen zu treffen.

S. 36.
Das Brenngeräth muß, soweit nicht seine Einrichtung eine unmittelbare Verbindung mit

Mauerwerk erforderlich macht, frei dastehen und von allen Seiten eine genaue Besichtigung gestatten.
Die Umkleidung des Brenngeräths mit einem das Entweichen der Wärme erschwerenden
Maniel ist erlaubt. Die Aufstellung hölzerner Luttersammler ist verboten.

Das Hauptamt kann für vorhandene Brenngeräthe von dem Erfordernisse des allseitigen
Freistehens absehen, auch die Weiterbenutzung vorhandener Luttersammler aus Holz gestatten.

Bei kontinuirlichen Brenngeräthen können zur Prüfung des Maischabtriebs kleine Kühler an

einer der beiden untersten Abtheilungen oder am Schlempesammler vom Hauptamte zugelassen
werden.

2# Brenngeräthe.

8. 37.

3. Abstußleitung Die Ableitung der Lutterrückstände ist so einzurichten, daß eine mißbräuchliche Verwendung
für Lutterrück-der Rückstände nicht zu besorgen ist.
stände. Zur Prüsung der Lutterrückstände kann das Hauptamt die Anbringung eines kleinen Kühlers

oder eines Hahnes, dessen lichte Weite nicht mehr als zwei Millimeter beträgt, an der Abflußleitung
oder an der untersten Kammer der Lutterkolonne gestatten.

 *

Kühler. Kühler (Kühlsässer, Kühlcylinder u. s. w.) müssen von allen Seiten der Besichtigung zugänglich
sein und durch Unterlagen, welche die Besichtigung des Bodens gestlatten, von ihrem Unterbaue ge-

trennt sein. Für vorhandene Kühler kann das Hauptamt Ausnahmen zulassen.

39.

Die Vorlage muß aus einem unzerlegbaren, oben durch eine starke und unversehrte Glas-
glocke verschlossenen Gefäße bestehen. Die Glasglocke muß mit einem nach außen gebogenen Rande in
einem Metallringe dicht eingeschlossen ruhen; dieser Melallring muß mit der Vorlage durch Schrauben
dicht verbunden sein.

Die äußeren Theile der Vorlage, mit Ausnahme der zur Befestigung der Glasglocke dienenden
Metallringe, müssen aus Kupfer oder Messing bestehen.

In der Wandung der Vorlage können einige kleine Löcher angebracht werden, wenn vor
diesen im Junern der Vorlage ein enges Luftrohr angelöthet wird, das bis in den oberen Theil
der Glasglocke reicht.

Zum Ersatze hat der Brennereibesitzer stels eine zweite Glasglocke bereit zu halten.
Das Hauptamt kann die Weiterbenutzung der vorhandenen, den vorstehenden Vorschriften

nicht entsprechenden Vorlagen bis zu ihrer Erneuerung gestatten, wenn sie so dichtschließend ein-
gerichtet werden, daß ein Herausquellen von Branntwein unmöglich ist, und zerlegbare Gefäße
durch Vernietung oder Verlöthung unzerlegbar gemacht werden.

*—*

·Vorlagen.

6. Luflrohre. Das Lustrohr auf dem vom Kühler nach der Vorlage führenden Branntweinrohre muß eine
solche Höhe haben, daß ein Anstauen des Branntweins bis zum oberen Rande ausgeschlossen ist.
Auf der Mündung des Luftrohrs ist eine glockenförmige Kappe zu befestigen, welche unten durch
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ein Drahtnetz oder eine durchlochte Platle mit Oeffnungen von höchstens 1,5 Millimeter Weite ab—

geschlossen sein muß. Die Kappe darf nicht durchlöchert sein.
Das Hauptamt kann die Beibehaltung der vorhandenen, den vorstehenden Vorschriften nicht

entsprechenden Luftrohre bis zu ihrer Erneuerung gestatten.
Abwärts gebogene Luftrohre sind unzulässig.

§. 41.
Alle Rohrleitungen, einschließlich der zum Brenngeräthe gehörigen, welche Alkoholdämpfe,

Lutter oder Branntwein enthalten oder fortführen, müssen, soweit sie nicht von anderen Geräthe=
theilen umgeben sind, frei liegen und von allen Seiten, namentlich auch von der unteren, eine
genaue Besichtigung gestatten. Wo die Rohrleitung durch Mauerwerk oder Fußböden geht, ist sie
gleichfalls frei zu legen; die Oeffnung darf aber mit Glasscheiben oder leicht abhebbaren Holz-
platten u. drgl. verschlossen werden. Für Rohre, welche nur Alkoholdämpfe enthalten, kann das

Hauptamt Ausnahmen zulassen. E

Die vom Kühler bis zu den amtlichen Sammelgefäßen oder der amtlichen Meßuhr führenden
Rohrleitungen einschließlich des Luftrohrs (Branntweinrohrleitung) müssen aus gegogenen Kupfer-
oder Messingrohren ohne Löthstellen bestehen und ein genügendes Gefälle haben.

Die Branntweinrohrleitung darf außerhalb des Sammelgefäßraums keine Ablaßhähne u. drgl.

haben. Durchlaßhähne können vom Hauptamte zugelassen werden.
Längere Branntweinrohrleitungen sind durch eiserne Klammern oder ähnliche Vorrichlungen

mit dem Mauerwerk oder dem Fußboden in feste Verbindung zu bringen.

S. 43.
Die einzelnen Rohrstücke der Branntweinrohrleitung sind entweder in einander zu schrauben

oder durch Flanschen zu verbinden. Ersterenfalls sind sie mit angelötheten überstehenden Rändern
zur Anlegung eines Verschlusses zu versehen. Letzterenfalls müssen sie mit einem umgebördelten oder
einem angelötheten Rande versehen sein, der ein Herausgiehen aus den Flanschen unmöglich macht.
Die Flanschen müssen, sofern nicht das Hauptamt Ausnahmen zuläßt, so eingerichtet sein, daß sie
verschraubt werden können und die Anlegung eines Verschlusses an den Verschraubungen (§. 63)
gestatten.

8. 44.
In den bestehenden Brennereien können Kupfer= oder Messingrohre mit Löthnaht sowie eiserne

Rohre in der Branntweinrohrleitung bis zu ihrer Erneuerung weiter verwendet, auch kann die

durch Ineinanderschieben und Verlöthen bewirkte Verbindung der einzelnen Rohrstücke belassen
werden. Andere Löthstellen darf die Branntweinrohrleitung nicht aufweisen.

Die Rohre mit Löthnaht sind, wenn ihre Abnahme erforderlich geworden ist, so anzubringen,
daß die Löthnaht deutlich überschaut werden kann.

S. 45.
Lölhungen an der Kühlschlange oder Zarge, an der Vorlage und an den Verbindungsstellen

der Branntweinrohrleitung mit Kühler, Vorlage oder Luftrohr sind entweder durch Weichloth und
gleichzeitige Vernietung oder durch Hartloth zu bewirken. Sonstige Lölhungen an der Branntwein-
rohrleitung müssen mit Hartloth bewirkt sem. Sämmtliche Löchstellen sind zu glätten.

Die Befestigung der Kappen an den Luftrohren kann durch einfache Vernietung erfolgen.

S. 46.
Das Hauptamt kann gestatten, daß zur Feststellung der täglichen Ausbeute oder der Ausbeute

aus den einzelnen Bottichen Privatsammelgesäße aus Metall in die Branntweinrohrleitung ein-
geschaltel werden. Derarlige Gefäße müssen entweder auf einem mit einer Metallplatte abgeschlossenen
gemauerten Unterbaue oder auf Füßen Aufstellung erhalten und sind mit einem steuersicheren Metall-
sturze zu versehen. Sie dürfen nur festeingesügte Schaugläser haben, denen gegenüber im Metallsturz
ein eingelöthetes Drahlgiter anzubringen ist.

„ An den vorhandenen Privatsammelgefäßen kann das Hauptamt die Beibehaltung von Stand-
gläsern gestatten.

–

10.

11.

12.
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. 47.

13. Privatmeß- Das Hauptamt kann die Ausfstellung von Privatmeßuhren gestatten, wenn sie nicht zum An-

uhren. stauen des Branntweins mißbraucht werden können.
Die Aufstellung und verschlußsichere Herrichtung erfolgt in entsprechender Anwendung der für

amtliche Meßuhren geltenden Vorschriften.

S. 48.
14. Pumpen. Wo zum Ablaufe des Branntweins in die Sammelgefäße das erforderliche Gefälle sich nicht

oder nur mit unverhältnißmäßig großen Kosten herstellen läßt, kann das Hauptamt die Einschaltung
einer steuersicher verschließbaren Pumpe in die Branntweinrohrleitung gestatten.

.49.
16. Sicherung ge- Um das Anstauen von Branntwein bei Hazthhnen der Branntweinrohrleitung zu ver-

gen das An= hindern, sind Vorrichtungen dahin zu treffen, daß der angestaute Branntwein entweder durch ein
stauen, des Uebersteigrohr in dieselbe Rohrleitung unterhalb des Hindernisses oder unmittelbar in ein amtliches

Sammelgefäß geleitet wird (s. Abbildung 1 der Anlage 9). Entsprechende Vorrichtungen sind
erforderlichenfalls auch bei Privatsammelgefäßen und bei Pumpen zu treffen. Es ist zulässig, zur
Aufnahme des zurückstauenden Branntweins ein besonderes steuersicher verschließbares Gefäß auf-
zustellen.

50.

16. Sammelgefäß- Der Raum, in welchem die amtlichen Sammelgefäße aufgestellt werden, muß allseitig ge-
raum schlossen, genügend einbruchsicher und grundwasserfrei sein, auch eine zweckmäßige Lüftung besitzen.

Der Zugang ist mit Vorrichtungen zur Anlegung eines amtlichen Verschlusses (§. 66) und eines
Privalverschlusses zu versehen.

Die Maueröffnung, durch welche das Branntweinrohr in den Sammelgefäßraum eingeführt
wird, darf höchstens 20 Centimeter weit sein. In der Thür und in den Wänden des Sammel-

gefäßraums dürfen vergitterte Fenster angebracht werden.

. 51.
17. Sammel- Die Sammelgefäße müssen der Besichtigung überall zugänglich sein und auf Füßen, Schienen

gelahe. oder dergleichen ruhen. Bei bestehenden Brennereien kann das Hauptamt von dem Erfordernisse
des allseitigen Freistehens absehen.

Sofern nicht die Direktivbehörde Ausnahmen zuläßt, müssen die Sammelgefäße so groß sein,
daß sie mindestens die zehntägige, bei neu entstehenden Brennereien mindestens die fünfzehntägige
Branntweinausbeute der Brennerei bei voller Ausnutzung der jeweilig vorhandenen Betriebs-
einrichtung aufnehmen können. Sie sind in der Regel aus Eisenblech herzustellen und müssen allseitig
geschlossen sein. Werden in einer Brennerei mehrere Sammelgefäße ausgestellt, so sind sie in der
Regel durch Rohre mit einander zu verbinden. Die Verbindungsrohre dürfen mit Absperrhähnen
versehen sein.

Jedes Sammelgefäß muß mit Luftventil, Standglas und Skale sowie mit mindestens einem
Ablaßhahn und nölhigenfalls mit einer Pumpe ausgestattet sein. Das Standglas muß einen
Absperrhahn haben. «

" 8. 52.

18. Absperr= und Sämmtliche im Sammelgefäßraum angebrachten Absperr= und Ablaßhähne müssen derart ein-
Ablaßbähne gerichtet sein, daß aus ihrer Stellung oder den an ihnen angebrachten Marken sich sofort deutlich

im Sammel- erkennen läßt, ob sie geöffnet oder geschlossen sind.

§ 53.
19. Ausnahmen Das Hauptamt kann hölzerne oder aus Cement in Verbindung mit anderen Stoffen ge-

bezüglich der fertigte, ganz oder theilweise in der Erde ruhende Sammelgefäße zulassen, auch gestatten, daß, wenn
Beschaffenheit die Anbringung von Standgläsern ausgeschlossen ist, die jeweilige Befüllung durch eine Schwimmer-
minn Ein vorrichtung oder an einem Senkstab (§. 20) ermitlelt wird.
Samm#l. Um dem Brennereibesitzer jederzeit die Prüfung des Branntweinstandes in den Sammel-

gefäße. gefäßen zu ermöglichen, kann das Hauptamt die Anbringung einer besonderen Schwimmervorrichtung.
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gestatten, welche den Branntweinstand an einer außerhalb des Sammelgefäßraums angebrachten

Skale anzeigt.
S. 54. "

Die Vorschriften über die verschlußsichere Herrichtung der amtlichen Meßuhren sind in der

Meßuhrordnung enthalten.
K. 55.

Durch amtlichen Verschluß sind zu verbinden:

a) alle Theile und Rohre des Brenngeräths, welche Lutter oder Branntwein enthalten
oder fortführen; · »

b) alle Theile der zwischen dem Brenngeräth und den amtlichen Sammelgefäßen oder
der amtlichen Meßuhr liegenden Geräthe und Rohre, welche Alkoholdämpfe, Lutter
oder Branntwein enthalten oder fortführen; ·

c)alleTheilederamllichenSammelgefäßeund der amtlichen Meßuhr.
Die Verschlüsse sind derart anzulegen, daß eine heimliche Entnahme von Alkoholdämpfen,

Lutter oder Branntwein nur mittelst eines äußere Spuren hinterlassenden Eingriffs erfolgen kann.
Der Verschlußanlegung bedarf es nicht, soweit die Theile mit einander verlöthet oder vernietet sind.

Unter Verschluß zu setzen sind auch die an den bezeichneten Geräthetheilen befindlichen Stand-
gläser, Schaugläser, Luftrohre, Luftventile und Hähne, mit Ausnahme der in die Wandungen fest
eingesügten Schaugläser, der gemäß 8. 40 Abs. 1 eingerichteten Luftrohre und derjenigen an den
amtlichen Sammelgefäßen befindlichen Lufstventile, bei welchen eine Verschlußanlegung entbehrlich
erscheint.

r Das Hauptamt kann bei Lutterkolonnen von der Verschließung der Theile absehen, welche

nach Einstellung des Abtriebs Lutter oder Lutterrückstände nicht zu enthalten pflegen.
Bei Anlegung der Verschlüsse ist darauf zu achten, daß der bestimmungsmäßige Gebrauch der

Geräthe und Geräthetheile nicht gehindert wird.

8. 56.
Der Ablaßhahn in der Abflußleitung für die Lutterrückstände sowie der Probehahn (8. 37)

sind durch Verschluß gegen Herausnahme zu sichern.
Kann der Inhalt des Luttersammlers mittelst Ablaßhahns in die Brennblase entleert werden,

so ist die Blase unter Verschluß zu legen und die Abflußleitung der Schlempe in gleicher Weise wie
die der Lutterrückstände zu sichern. Ausgenommen hiervon sind die Brennblasen mit unmittelbarer
Feuerung ohne Rührwerk.

Bei kontinuirlichen Brenngeräthen sind die Flanschen der Sicherheits= und der Spülrohre
zu verschließen und die daran befindlichen Hähne zu sichern. Der Oberkontroleur kann die An-
bringung eines Drahtnetzes über dem Sicherheitsrohr und die Verschließung sonstiger Flanschen am
Brenngeräth anordnen, sofern die Gefahr einer heimlichen Ableitung vorliegt.

. 8. 67.

Bei offenen Kühlcylindern oder offenen Kühlfässern ist die Kühlschlange oder die Zarge durch
zu verschließende Deckel oder Gitter zu sichern.

Kühlcylinder, bei denen der Branntwein nicht durch eine Wasserschicht von den Außen-

wandungen getrennt ist, sind mit einem Metallmantel allseitig zu umgeben. Bei anderen Kühl-
cylindern kann das Hauptamt von der Verschließung der äußeren Wandungen absehen und die
Verschlußanlage auf die Flanschen am Eintritt und Austritt der Rohrleitung beschränken.

6 §. 58.

Deer die Glasglocke umgebende Metallring ist mit einer Metallkappe zu umgeben, welche über
die nach §. 39 Abs. 3 zugelassenen Luftöffnungen hinwegreichen muß.

Bei Vorlagen, welche dem §. 39 Abs. 1 und 2 nicht entsprechen, muß die Metallkappe den
unteren Theil der Vorlage vollständig bedecken. Nöthigenfalls ist die Glasglocke durch eine mit
der Metallkappe zu verbindende netzartige Haube aus Kupfer oder Messing gegen Herausnahme
noch besonders zu sichern (s. Abbildung 2 der Anlage 9).

7

20. Amtliche Meß
uhren.

II. Amtliche Vei
schlüsse und sor

stige Sicherung.
maßnahmen.
1. Allgemeine

Vorschrift fi
den Umfan
des Ver-

schlusses.

2. Weitere V.

schlüsse „#

Brenngerat

3. Weitere V

schlüsse
Kühler.

4. Weilere L

schlüsse an

Vorlage.



5.

6.

1.

— 50* —

8. 59.
Meiallkappen. Sämmiliche zu verschließenden Flanschen und sonstige Rohrverbindungen der Branntwein—

rohrleitung außerhalb des Sammelgefäßraums sowie derjenigen Rohre, welche Lutter von einem
Theile des Breungeräths zu einem anderen fortkleiten, sind außerdem mit Metallkappen zu umgeben.

Der Oberkontroleur kann bei Lutterrohren von der Anlegung von Metallkappen absehen,
wenn sie auf besondere Schwierigkeiten stößt; er kann ferner die Anlegung von Metallkappen auch
bei anderen Rohrverbindungen, bei Reinigungsöffnungen u. drgl. anordnen.

8. 60.
lleberrohre u. Das Hauptamt kann anordnen, daß die Branntweinrohrleitung ganz oder theilweise durch
drgl. Ueberrohre aus Metall oder anderen Stoffen gesichert wird. Soweit die Ueberrohre die Rohrver-

bindungen bedecken, bedarf es der Anlegung von Kappen nicht.
Das Hauptamt hat, wenn die Branntweinrohrleitung aus dem Brennereigebäude heraustritt,

die erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen zu bestimmen. Es kann insbesondere anordnen, dah die
Rohrleitung, soweit sie nicht durch Ueberrohre geschützt ist, in einem mit Brettern gedeckten Kanal
fortgeführt wird.

Der Oberkontroleur kann anordnen, daß die Branntweinrohrleitung zur Sicherung gegen Be-

schädigungen durch abhebbare Bretterverschläge geschützt wird.

§. 61.
Verschluß der Die Verschließung der Hähne hat in der Regel derart zu geschehen, daß am Boden des
Hähne. Hahnkegels eine den Boden des Hahngehäuses mitbedeckende Scheibe so fest angeschraubt wird, daß

der Hahnkegel zwar gedreht, aber nicht gehoben werden kann. Die Scheibe ist durch eine auf den
Boden des Hahngehäuses aufzuschraubende Metallkapsel zu verdecken. An der Metallkapsel und
dem Hahngehäuse sind Oesen untrennbar zu befestigen, welche durch Bleiverschluß zu verbinden sind
(s. Abbildung 3 der Anlage 9).

Das Hauptamt kann andere gleichsichernde Hahnverschlüsse zulassen.
Bei allen Hahnverschlüssen außerhalb des Sammelgefäßraums sind mehrere Bleie so anzu-

legen, daß bei Verletzung eines Bleiverschlusses noch kein Zugang zum Alkohol geschaffen wird.

F. 62.
8. Anlegung der Die amtliche Verschließung erfolgt in der Regel durch Anlegung von Bleien. Zu den Belei-

9.

10.

Uleiverschlüsse verschlüssen ist mit Kupferdraht durchsponnene Hansschnur zu verwenden, welche durch die Ver-

bleiungslöcher des zu verschließenden Gegenstandes zu führen, scharf anzuziehen und fest zu ver-
knoten ist. Ist es nicht angängig, das Blei so nahe an dem zu verschließenden Gegenstand aus-
zuprägen, daß der Zwischenraum durch einen Knoten ausgefüllt wird, so muß die Schnur so oft
festgeknotet werden, doß das Blei möglichst nahe an dem letzten Knoten geprägt werden kann.

Die zu verbindenden Theile müssen dicht auf einander und so liegen, daß die Verbleiungs=
löcher genau auf einander passen.

Wo Hansschnur der Gefahr der Verletzung ausgesetzt ist, kann statt ihrer geglühter Kupfer-
oder Messingdraht verwendet werden. In diesem Falle sind die beiden Drahtenden, nachdem sie
durch das Blei gezogen worden sind, mehrmals um einander zu drehen.

8 63.
Verschluß der Zur Verschließung von Verschraubungen sind sämmtliche Schraubenmuttern und Schraubenköpfe,
Verlchrau- oder statt letzterer sämmtliche Schraubenbolzen dicht über den Schraubenmuttern, zu durchbohren.

gen. Sind die Schraubenmuttern nicht zugänglich, so kann der Oberkontroleur von der Anlegung eines

Verschlusses absehen.
Bei Anlegung des Verschlusses ist darauf zu achten, daß die Verschraubungen fest angezogen

sind und dauerhafter Dichlungsstoff verwendet ist. Pappe darf als Dichtungsstoff nur mit Firniß
getränkt verwendet werden.

64.
Verschluß der Die Metallkappen, Ueberrohre, Metallin= und Metallmäntel müssen so eingerichtet sein und

nn verschlossen werden, daß ein Zugang zu den von ihnen zu schützenden Theilen ohne Verletzung des
Metallstürze Verschlusses unmöglich ist. Soweit angängig, sind sie innen mit heller Oelfarbe zu streichen. Mit
und Metall-Genehmigung des Oberkontroleurs dürfen sie innerlich wie äußerlich mit wasserhellem Lack angestrichen
mäntel. werden; ein anderer äußerer Anstrich ist unzulässig.
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Die getheilten Metallkappen und Ueberrohre sind entweder mit einer Vorrichtung zum Ver-
schrauben oder mit umgebogenen Rändern zu versehen. ErsterenfallsmußdieeineHälfte in die
iundere an der ganzen Berührungslinie mit einem mindestens ein Centimeter breiten Rand hinein-

eschoben werden können, und müssen die zur Aufnahme der Verschraubungen bestimmten durch-
(chten Winkeleisen durch Verlöthung und Vernietung befestigt sein (s. Abbildung 4 der Anlage 9).
Letzterenfalls ist über die umgebogenen Ränder ein sie völlig bedeckender Blechfalz zu schieben und

mit zu verschließen (. Abbildung 5 der Anlage 9). # **. , " »

Ueberrohre sind so zu befestigen, daß eine Verschiebung in ihrer Längsrichtung ohne Lösung
des Verschlusses unmöglich ist.

g. 65.

Die Vorlage und die Branntweinrohrleitung außerhalb des Sammelgefäßraums müssen, soweit 11. Zantauen
ie nicht durch Metallkappen, Ueberrohre u. dral. bedeckt sind, während der Betriebszeit stets rein

ler aichn erhalten werden. Mit Genehmigung des Oberkontroleurs dürsen sie, nachdem sie blank und der
geputzt worden, mit wasserhellem Lack überzogen werden. rohrleitung.

S. 66.

Der Sammelgefäßraum ist vom Brennereibesitzer unter Verschluß zu halten, außerdem aber 12. Lerschluß 1
durch Anlegung von Kunstschlössern amtlich zu verschließen. Samme gefä

8. 67.
Die Direktivbehörde ist ermächtigt: III. Ausnahmen.

a) Erleichterungen zuzulassen, wenn in einer vor dem Inkrafttreten der Brennereiordnung
eingerichlelen Brennerei die Durchführung der Vorschriften der §§. 35 bis 65 erheblichen
Schwierigkeiten begegnet: 6

b) weilere Sicherungsmaßregeln anzuordnen, wenn die genannten Vorschriften zur Sicherung

des Steueraufkommens nicht genügend erscheinen.
Die oberste Landes-Finanzbehörde kann Einrichtungen zulassen, welche von den Vorschriften

der §§. 35 bis 64 abweichen.

§. 68. # 4

Vor der erstmaligen Inbetriebsetzung einer Brennerei hat der Oberkontroleur unter Zuziehung IV. Prüfung der
eines anderen Beamten und des Brennereibesitzers zu prüfen und festzustellen, daß die Brennerei Ficherbritzor.
den Vorschriften dieses Titels entsprechend hergerichtet sowie zweckmäßig und sicher verschlossen ist. #16 Ersteprüfan
Hierbei kann das Einlassen von Dampf oder Wasser in die Brenngeräthe und Rohrleitungen "·
verlangt werden.

Der Oberkontroleur kann bei der Prüfung, insbesondere zur inneren Besichtigung von Geräthen
und zur Feststellung der Vorschriftsmäßigkeit von Löthungen und Vernietungen, einen sachverständigen
Handwerker zuziehen.

ç » « « §.69.

Die Prüfung der Sicherheitsvorrichtungen ist jährlich zu wiederholen: 2. Wiederholun
a) bei Brennereien mit ununterbrochenem Betriebe zu einem vom Hauptamte zu bestimmenden der Prüfung

Zeilpunkte;
b) bei anderen Brennereien vor der ersten Betriebseröffnung.

Bei diesen Prüfungen sind in der Regel die Metallkappen, Ueberrohre, Metallstürze und
Metallmäntel abzunehmen und nach Besichtigung ihrer Innenseiten und Prüfung der durch sie
geschützten Geräthetheile und Verschlüsse wieder anzulegen und zu verschließen.

Werden die Sicherheitsvorrichtungen geändert oder ergänzt, so ist die vorschriftsmäßige
Beschaffenheit der Veränderungen in gleicher Weise zu prüfen.

8. 70.
Ueber das Ergebniß der Prüfung ist eine Verhandlung nach dem Vorbild in Anlage 10 oder 3. Prüfungsver

eine Nachtragsverhandlung aufzunehmen, welche der Hebestelle auszuhändigen ist. Die Hebestelle gu# handlunger
hat von den Hauptverhandlungen beglaubigte Abschriften für das Brennereibelagsheft A zu serligen. ge 10.

Auf dicen Abschriften hat der Oberkontroleur das Ergebniß der Nachtragsvethandlungen kurg zu 5
vermerken.

7
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S. 71.

V. Kosten. Der Brennereibesitzer ist verpflichtet, die Brennerei auf seine Kosten vorschriftsmäßig herzu-
richten und in vorschriftsmäßigem Zustande zu erhalten.

Eine Erstattung von Kosten durch die Branntweinsteuergemeinschaft findet nur für die vor dem
1. April 1887 entstandenen Brennereien statt, und zwar in folgenden Fällen:

a) wenn für eine bisher abgefundene Brennerei die Aufstellung von Sammelgefäßen oder
einer Meßuhr auf Antrag des Brennereibesitzers oder von Amtswegen angeordnet wird,
ohne daß eine erhebliche Vergrößerung der Betriebsanlage den Grund für diese An-
ordnung geboten hat;

b) wenn von der Steuerverwaltung Abänderungen oder Ergänzungen der Verschlußein-
richtungen oder der Einrichtung der Meßuhren in der Zeit bis zum 1. Oktober 1902

verlangt werden, welche nicht durch Vergrößerung des Betriebs oder durch Abänderung
der Geräthe seitens des Brennereibesitzers nothwendig werden.

Zu den Kosten der Aufstellung von Sammelgefäßen oder Meßuhren gehören neben den Kosten
der nothwendigen Zubehörstücke auch:

a) die Kosten der eisernen, hölzernen oder ähnlichen Unterlagen unter den Sammelgefäßen:
b) die Kosten der Rohrleitungen von der Vorlage bis zu den Sammelgefäßen oder der

Meßuhr sowie von der Meßuhr bis zu den Branntwein-Aufbewahrungsgefäßen;
c) die Kosten der Bohrung von Verbleiungslöchern.

§. 72.
VI. Verschluß von Während des Ruhens der Brennerei sind die nach den §§. 55 bis 64 angelegten Verschlüsse

außer Gebrauch an den Geräthen zu belassen. Außerdem sind die Brenn= und Wiengeräthe und in Maischbottich-
befindlichen Bren= steuer entrichtenden Brennereien die Maischbottiche nach Einstellung des Betriebs baldigst durch
nereigeräthen- Anlegung amllicher Verschlüsse oder durch sonstige Maßnahmen gegen Benutzung zu sichern. Soweit

« Vosschkjsp ein Bedürfniß vorliegt, die Geräthe ohne Verschluß zu belassen, z. B. zur Vornahme von Aus-

besserungen und Veränderungen, kann der Oberkontroleur Ausnahmen zulassen.

Sollen die bezeichneten Geräthe wäßrend der Betriebszeit nicht gebraucht werden, so bestimmt
der Oberkontroleur, ob sie unter Verschluß zu legen sind.

§. 73.
2 Verschlußan= Der Verschluß an den Brenn= und Wiengeräthen ist in den Fällen des §. 72 in der Regel

legung. derart anzulegen, daß ihre Benutzung ausgeschlossen ist.
Die Maischbottiche sind in der Regel derart zu verschließen, daß innen ein mehrfach zusammen-

gelegter Streifen weißen Papiers mit dem einen Ende am Boden und mit dem anderen am Zu-
sammenstoße zweier Dauben oder mit beiden Enden an den Dauben möglichst nahe dem Boden

so angesiegelt wird, daß der Siegelabdruck halb auf dem Papier, halb auf dem Gefäße steht. Auf
dem Papierstreifen ist der Tag der Verschlußanlegung vom Beamten zu vermerken.

S. 74.
3 Lösung der Werden durch Verschluß außer Gebrauch gesetzte Geräthe zum Betrieb angemeldet, so hat die

Verschlüsse. Hebestelle im Betriebsplane Tag und Stunde, bis zu welcher die Abnahme des Verschlusses erfolgen
soll, zu vermerken und den hierfür zuständigen Beamten zu benachrichtigen. Der Zeilpunkt ist unter
thunlichster Berücksichtigung der Wünsche des Brennereibesitzers zu bestimmen.

Wird der Verschluß nicht binnen einer Stunde nach der festgesetzten Zeit amtlich abgenommen,
so ist der Brennereibesitzer befugt, ihn unter Zuziehung eines Zeugen selbst zu lösen; er hat als-
dann die Stunde der Verschlußabnahme unter Mitunterschrift des Zeugen im Betriebsplane zu
vermerken.

8. 75.
VII. Freigabe des Das Hauptamt kann den Sammelgefäßraum nach völliger Entleerung der Sammelgefäße

Sammelgefaß. unverschlossen lassen, sofern der Brennereibesitzer sich schriftlich verpflichtet, keine Veränderungen an
raums. den Sammelgefäßen, auch keine baulichen Veränderungen im Sammelgefäßraum ohne vorherige

Anzeige an die Hebestelle vorzunehmen.
Sollen auch die Sammelgefäße freigegeben werden, so sind die an ihnen befindlichen Ver-

schlüsse, mit Ausnahme derer an den Skalen, abzunehmen. Vor Wiederanlegung der Verschlüsse
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sind bei der nach 8. 69 vorzunehmenden Prüfung die Sammelgefäße, soweit ihre Beschaffenheit dies
zuläßt, einer inneren Besichtigung zu unterziehen.

Dritter Theil.

Maischbottiche und Nebengeräthe.

8. 76.
Jeder Maischboltich soll mindeflens 340 Liter Raumgehalt haben; Bottiche mit geringerem 1. Maischbotliche

Raumgehalte können vom Hauptamte zugelassen werden. "
Der Rand der Bottiche muß thunlichst glatt sein und darf keine Erhöhungen haben. Das

aupkamt kann das Befestigen oder das Aufliegen der Kühl= und Rührvorrichtungen auf dem
Rande der Bottiche gestatten, wenn eine andere Einrichtung nur mit unverhältnißmäßig großen
Kosten ausführbar ist und das Ueberlaufen der Maische nicht gehindert wird.

Die nach dem Maischleitungsrohre führenden Abflußöffnungen der Maischbottiche sind durch
Metallschrauben zu schließen, welche seitliche Oeffnungen nicht haben dürfen. Für vorhandene
Bosttiche kann das Hauptamt vorläufig die Beibehaltung von Holzstöpseln gestatten. Feste Leit-
spindeln mit Drehrad zum Heben der Verschlüsse sind unzulässig.

Steinerne oder gemauerte Botliche, die an einander oder an die Gebäudemauer stoßen, müssen

längs des Nebenbottichs oder der Mauer eine Rinne haben, welche den ungehinderten Abfluß der

überlaufenden Maische ermöglicht. 6

Ohne Erlaubniß dürsen zur Bereilung der Maische benutzt werden: 2. Gestatlete Nebe
a) Dämpfgeräthe (Karloffeldämpffässer, Henzedämpfer u. drgl.), Mühlen und QOuetschen zur rathe lur

Vorbehandlung der Rohstofse; Nassche. "6
b) Vormaischgeräthe mit oder ohne Rührwerk und Kühlvorrichtung zum Bereilen und «

Kühlen der Maische;
c) vereinigte Dämps- und Vormaischgeräthe;
d) Maischentschaler zur Entfernung der Schalen aus der süßen Maische;

W0) Nebstrüthe (Kühlschiffe, Röhren-, Schlangen= und Flächenkühler) zum Kühlen der süßen
aische:;

1) Kühlschlangen u. drgl. zum Einsetzen in die Vormaischgeräthe und Maischbottiche sowie
Rührwerke mit oder ohne Kühlschlangen zum Umrühren der Maische;

8) Rohrleitungen, Rinnen und Pumpen zur Beförderung der Maische;
h) weniger als 25 Liter haltende, zur Beförderung von Meische bestimmte Geräthe;
i) zur Aufbewahrung oder Beförderung von Roh= und Hülfsstoffen dienende Geräthe.

. , 8. 78.

Einer Genehmigung des Hauptamts bedürfen: 3. Zugenehmigen
à) Malzeinteiggesäße; Nebengerathef

" Z # . . . .- die Bereit t

b) besondere Vormaischgeräthe zur Aufnahme von Mais neben dem sonstigen Vormaisch— Maische. ung
geräthe; .

c)PumpkaslcnzurBeförderungsüßeroderreiferMaische;
d) Sauermaischbehälter.

Die Verwendung anderer Geräthe zur Bereitung von Maische bedarf der Genehmigung der
Direktivbehörde.

 *- F. 79.

Ohne Erlaubniß dürfen zur Hefensatzbereitung benutzt werden: 4. Hefensatzgerätl

a) Vormaischgeräthe zur Bereitung von Hesenmaischgut;
b) Hefensatzgefäße zum Bereiten, Anstellen und Gähren des Hefenmaischguts oder zum

Anstellen und sonstigen Zurichten von Preßhefe, Bierhefe u. drgl.;
e) Mutterhefengefäße Gärmeeimer) zur Aufbewahrung der Mutterhefe (Bärme);
d) Gefäße, in welche die Hefensatzgefäße oder Mutterhefengefäße zum Zwecke der Kühlung

oder Erwärmung hineingesetzt werden;
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e) Gefäße und Schlangenrohre, welche zu dem gleichen Zwecke in die Hefensatzgefäße hin-
eingesetzt werden, sonstige Kühlgeräthe und Rührwerke:

6) bei Verwendung von Bierhefe Hefenaufbewahrungs-, Hefenauflösungs= und Hefen-
auswässerungsgesäße. Das Hauptamt kann verlangen, daß die GEröße dieser Gefäße
dem Bedürfniß angepaßt und daß die Hefenaufbewahrungsgefäße an einem vom
Brennraum entfernten Platz aufgestellt oder vom Brennereibesitzer unler Verschluß ge-
halten werden. ,

Die Verwendung anderer Hesensatzgeräthe bedarf der Genehmigung der Direktiobehörde.

8. 80.
Zahl und, Größe Für jeden zur Bemaischung angemeldeten Bottich ist die Benutzung eines oder mehrerer

der Heiensatz= Hefensatzgefäße gestattet, welche zusammen den zehnten Theil des Raumgehalts des Bottichs nicht
gefabe. übersteigen dürfen.

Werden an einem Tage mehrere Bottiche bemaischt, so kann für zwei oder mehr Bottiche
ein Hefensatzgefäß verwendet werden, welches den zehnten Theil des Raumgehalts der zugehörigen
Bottiche nicht übersteigt.

Bei Verwendung von Bierhefe kann das Hauptamt größere Hefensatzgefäße zulassen.

S. 81.
Zahl und Größe Für jedes zur Bemaischung angemeldete Hefensatzgefäß ist die Benutzung eines Mutterhefen-

der Multerhefen= gefäßes gestatlet. Werden an einem Tage mehrere Hefensatzgefäße bemaischt, so kann für zwei
gesaße. oder mehr Hefensatzgefäße ein Mutterhefengefäß verwendet werden.

Mutterhefengefäße dürfen keinen größeren Raumgehalt haben als drei Zehntel desjenigen
Hesensatzgefäßes oder derjenigen Hefensatzgefäße, die mit dem Inhalte des Mutterhefengesäßes an-
gestellt werden sollen. Mutterhefengesäße bis zu 25 Liter Raumgehalt dürfen ohne Rücksicht auf
die Größe der Hefensatzgefäße benutzt werden.

F. 82.
Vorübergehende Die Benutzung zu großer Hefensatzgefäße und Mutterhefengesäße kann bei vorübergehender

Herwenhung Betriebseinschränkung vom Oberkontroleur unter der Bedingung gestattel werden, daß sie nur ent-
Kenk Mulier= sprechend der Größe der Boltiche befüllt werden.

hefengesäßc. 6. 3

Sauermeisch- Der Raumgehalt des Sauermaischbehälters muß denjenigen des größten Maischbottichs über-
behälter. steigen. Für vorhandene Behälter kann das Hauptamt bis zu ihrer Erneuerung Ausnahmen

zulassen. #

Zur Ermittelung des Flüssigkeitsstandes muß, sofern nicht ein Standglas mit Skale oder eine
Schwimmervorrichtung angebracht ist, ein Senkstab beschafft werden (S. 20).

G. 84.
Dampfdrücker. Dampfdrücker (Montejus) zur Beförderung süßer oder reifer Maische sind unzulässig. Das

Hauptamt kann die Weiterbenutzung der vorhandenen Dampfdrücker gestatten.

X
Allgemeine Vor- Die Nebengeräthe müssen so eingerichtet sein, daß die Aufsichtsbeamten sich von ihrem Inhalt

e nai idie überzeugen können. Auf Anordnung des Oberkontroleurs sind die Rohrleitungen zur Weiterführung
deus rebenge. reifer Maische an ihrer tiefsten Stelle mit Ablaßhähnen, die Dampfdrücker und Pumpkasten mit
räthe. Ablaßhähnen oder Schöpfvorrichtungen zu versehen.

F. 86.
Abänderung von Einrichtungen, welche die Hinterziehung der Maischbottichsteuer erleichtern oder die Steuer-
Einrichtungen. aussicht erschweren, sind auf Verlangen des Hauptamts abzuändern oder zu beseitigen; insbesondere

kann gesordert werden, daß Gruben und Vorrichtungen, welche zum Auffangen der aus den Bottichen
überlausenden Maische dienen können, beseitigt werden.
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". 87.
Auf Zuschlagbrennereien finden die Vorschriften der 88. 76 bis 86 keine Anwendung. In 12. Erleichterunger

diesen Brennereien unterliegt die Einrichtung der Maischbottiche keinen Beschränkungen. Vor-
richtungen, die das Ueberlaufen der Maische verhindern, sind zulässig; das Hauptamt kann jedoch
den Gebrauch solcher Vorrichtungen beschränken, wenn sie zur Erlangung ermäßigter Zuschlagsätze
. 165 und §. 168 unter c) mißbraucht werden. # 6 . 1

Neben den Meischbottichen dürsen andere Geräthe ohne Beschränkung auf eine bestimmte

Größe, Zahl oder Beschaffenheit und ohne besondere Erlaubniß benutzt werden.

Vierter Titel.

Betriebsanmeldung.
§. 88.

Wer eine neu errichlete oder eine ruhende Brennerei in Betrieb setzen will, ist verpflichtet,
ebestelle schristliche Anzeige zu erstatten, und zwar

ber d belch o sch lun ben ersten Betrieb innerhalb des Jahresbetriebs handelt, mindestens
eine Woche,

b) wenn * Betrieb nach einer Pause innerhalb des Jahresbelriebs ausgenommen werden

soll, mindestens fünf Tage
vor dem für die Eröffnung des Betriebs in Aussicht genommenen Tage. #

Als Eröffnung des Betriebs gilt bei der Verarbeitung mehliger Stoffe der Beginn der
ersten Einmaischung (§. 105) zum Zwecke der Befüllung eines Maischbottichs oder eines Hefensatz-
gefäßes, bei der Verarbeitung von Material der Beginn des ersten Materialabtriebs.

Von dem Eingange der Anzeige hat die Hebestelle dem Oberkontroleur und dem Hauptamt

alsbald Mittheilung zu machen. z 80

für Zuschlat
brennereien.

1. Anzeige der Be

triebseröffnung.

Mit der im §. 88 unter a vorgeschriebenen Anzeige hat der Brennereibesitzer eine Betriebs= J1. allgemeine Be
erklärung in doppelter Ausferligung nach dem Vorbild in Anlage 11 einzureichen, welche eine „, triebserklärung.

Beschreibung ·

a) der Maischbereitung und des Maischabtriebs bezw. Materialabtriebs,
b) der Hefensatzbereitung und gegebenen Falles
Tc) des Verfahrens zur Gewinnung von Hefe

enthalten muß. Statt der Einreichung einer neuen Betriebserklärung genügt eine schriftliche Bezug-
nahme auf die frühere, wenn diese weiter befolgt werden soll.

In der Beschreibung der Maischbereitung und des Maischabtriebs sind sämmtliche zur Be-
reilung, Beförderung und Behandlung (Umrühren, Kühlen u. s. w.) und zum Abtriebe der Maische
zu verwendenden Geräthe, die Reihenfolge ihrer Verwendung und die ungefähre Zeitdauer ihrer
Benutzung sowie ferner anzugeben, ob und in welcher Weise von den Zugeständnissen im §. 104
Abs. 2, §. 117 Abs. 2, §§. 124 und 125 Gebrauch gemacht werden soll.

In der Beschreibung der Hefensatzbereitung sind anzugeben die Art des Gährmittels, die Art
seiner Bereitung, die Zahl und Art der zu benutzenden Hefensatzgeräthe und die Reihenfolge ihrer
Verwendung serner, soweit dies möglich, die Zeitabschnitte (Vormitlag oder Nachmittag), zu welchen
die Hefensatzgefäße frisch besüllt, in Gährung gesetzt und zum Anstellen der Maische verwendet und
die Mutterhefengefäße mit Mutterhefe befüllt werden sollen, sowie endlich, woher die zur Bereitung
des Hefensatzes erforderliche Maische entnommen werden soll und wo im Falle des §. 25 die Hefen-
satzgeräthe auszufinden sind.

Die Beschreibung der Hesengewinnung hat sich unter Bezeichnung der zu benutzenden Geräthe
auf das Verfahren zu erstrecken, mittelst dessen die Hefe von der Maische getrennt, gereinigt, ent-
wässert und für den Verkauf zugerichtet werden soll.

Am Schlusse der Betriebserklärung sind zur Begründung der darin vorkommenden Abweichungen
von den allgemeinen Vorschriften über die Betriebsführung alle gewährten Betriebsvergünstigungen
anzugeben und dabei die Genehmigungsverfügungen aufzuführen. Soweit Betriebsvergünstigungen
in die Betriebserklärung nicht ausgenommen worden sind, wird angenommen, daß von ihnen kein
Gebrauch gemacht werden soll.

I. Allge-
 st- meine

Vor-=

schrift



90.
2. Prüfung. Die Hebestelle hat die Betriebserklärung en Oberkontroleur zur Prüfung vorzulegen. Dieser

hat nach Herbeiführung etwaiger Berichtigungen beide Ausfertigungen mit dem Prüfungsvermerke
zu versehen. Die eine Ausfertigung ist dem Brennereibesitzer zur Aufnahme in das Brennereibelags=
heft B auszuhändigen, die andere verbleibt bei der Hebestelle.

8. 91.
3. Abänderung. Soll die Betriebsweise dauernd abgeändert werden, so hat der Brennereibesitzer, sofern nicht

der Oberkontroleur die Einreichung einer neuen Betriebserklärung anordnet, eine Nachtragserklärung

1 dorgelter Ausfertigung einzureichen, welche nach erfolgter Prüsung der Haupterklärung beizu-ügen ist.
§. 92.

III. Betriebsplan. Spätestens drei Tage, für Hefenbrennereien spätestens einen Tag, vor der Eröffnung des
1. Einreichungs- Betriebs ist für den Betrieb mit mehligen Stoffen oder mit Rübenstoffen ein Maisch-Betriebsplan

rrist. 2, nach Musler 12, für den Betrieb mit Material ein Material-Betriebsplan nach Muster 13 in
M#e—doppelter Ausfertigung einzureichen. Soll der Betrieb nach Ablauf des angemeldelen Zeitraums

user G fortgeset oder wieder aufgenommen werden, so ist ein neuer Betriebsplan in gleicher Weise abzu-
geben.

Die Hebestelle darf über eine verspätete Einreichung des Betriebsplans, mit Zustimmung des
Oberkontroleurs auch über die Nichlinnehaltung der im §. 88 vorgeschriebene Frist, hinwegsehen,
wenn der Betriebsplan oder die allgemeine Betriebserklärung noch vor Beginn des angemeldeten
Betriebs in der Brennerei ausgelegt werden kann.

§. 93. #

2 Geltungs- Der Betrieb kann für beliebige Zeitabschnitte innerhalb eines Monats erklärt werden; auf den
dauer. Betrieb in verschiedenen Monaten darf ein Betriebsplan sich nicht erstrecken.

Werden zur Eröffnung des Betriebs am Schlusse eines Monats nur Hefensatzgesäße bemaischt
oder beim Einstellen des Betriebs am Anfang eines Monats nur noch Maischabtriebe oder Fein-
brände vorgenommen, so sind diese Betriebshandlungen in dem Betriebsplane für den folgenden
beziehungsweise für den vorhergehenden Monat anzumelden.

94.
3 Inhall imAll- Die Aufstellung des Betriebsplans muß g. Einklange mit den Vorschriften über die Betriebs-

gemeinen. führung (Titel 5) und mit der allgemeinen Betriebserklärung (6. 89) erfolgen; auf letztere ist
Bezug zu nehmen.

Soll von einzelnen in der Betriebserklärung aufgeführten Vergünstigungen für die Dauer des
Betriebsplans kein Gebrauch gemacht werden, so ist dies im Betriebsplane zu vermerken.

Die zur Hefengewinnung eingerichteten Brennereien haben im Betriebsplane zu erklären, aus
welchen Einmaischungen Hefe gewonnen werden soll.

95.
4. Aumeldung Im Maisch-Betriebsplan ist, nach Fuchane getrennt, das Gewicht der Maeischstoffe ein-

suwe Maich- schließlich der zur Hefensatzbereitung bestimmten anzumelden, welche für je 100 Liler Botlichraum
Materials durchschnittlich verwendet werden sollen.

Im Material-Betriebsplan ist die Litermenge des Materials, welche in dem erklärten Betriebs-
abschnitt abgebrannt werden soll, der Galtung nach getrennt, anzugeben.

S. 96.
5 Anmeldung Die Befüllung der Maischbottiche und Hefensatzgefäße ist für die Dauer eines Betriebsplans

Eern Gährge= in einer gleichmäßigen Reihenfolge derart anzumelden, daß das zuerst entleerte Gefäß auch zuerst
· wieder befüllt wird. Der Abtrieb der Bottiche muß in der für die Einmaischung angegebenen

Reihenfolge angemeldet werden.
Sollen mehrere Reihen von Maischbottichen und Hefensatzgefäßen neben einander gebraucht

werden, so genügt es, wenn die Befüllung und der Abtrieb nach einer in jeder Reihe für sich

regelmäßig fortlaufenden Folge stattfinden.
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Der Oberkontroleur kann, wenn täglich mehr als zwei Hefensatzgefäße zur Bemaischung
zelangen, die Einreichung eines besonderen Hefensatzgefähplans nach Muster 14 in doppelter Aus-

fertigung anordnen.
fertigung S. 97.

Sosern nicht das Hauptamt Ausnahmen gestattet, ist für jeden Bottich anzugeben, ob die
Einmaischung am Vor= oder Nachmittage beginnen soll. Werden an einem Tage mehrere Bottiche
bemaischt und erfolgen die Einmaischungen ohne Unterbrechung,sogenügtes, wenn die Zeit des
Beginns der Einmaischung für den ersten Bottich angemeldet wird.

8. 98.

Für Maischbottichsteuer entrichtende Brennereien hat die Hebestelle in jedem Betriebsplane
den angemeldeten Gesammtbotlichraum und den Maischbottichsteuerbetrag festzustellen. Werden für
einen Monat mehrere Betriebspläne abgegeben,soistder Gesammtbottichraum des früheren Betriebs-
plaus in den folgenden zu übernehmen und mit aufzurechnen. Die Maischbottichsteuer ist von der
Endsumme zu berechnen. # !*!- .

Außerdem ist für jeden Monat, sofern dies für die Berechnung der Maischbottichsteuer
erforderlich ist, die Zahl der Tage zu ermitteln, an denen Bottiche bemaischt werden (Maischtage),
und hiernach die durchschnitlliche Tageseinmaischung ohne Abrundung derart festzustellen, daß der
Gesammtbotzichraum des Monats durch die Zahl der Maischtage getheilt wird. Macht der Brennerei-
besiter von dem Zugeständniß im §. 104 Abs. 2 Gebrauch, so sind die Sonn= und Feiertage als
Maischtage mit anzusetzen. . . .

In gleicher Weise ist die durchschnittliche Tageseinmaischung in den Maischbetriebsplänen der
Zuschlagbrennereien zu ermitteln, wenn dies für die Festsetung der Zuschlagsätze erforderlich ist.

8. 99.
Wird durch den vorgelegten Betriebsplan ein Wechsel in der Brennereiklasse oder eine

Kontingentsminderung oder eine Steuernachforderung bedingt, so ist der Brennereibesitzer vor Fest-
stellung des Betiriebsplans mündlich oder schriftlich darauf hinzuweisen. Die Unterlassung dieses
Hinweises schützt den Brennereibesitzer nicht vor den Folgen seiner Betriebsanmeldung.

S. 100.
Nach Vornahme der Prüfung hat die Hebestelle den Betriebsplan in beiden, mit A und B

zu bezeichnenden Aussferligungen zu vollziehen und in das nach Muster 15 zu führende Betriebs-
anmeldungsbuch einzutragen. Die Ausfertigung A erhält der Brennereibesitzer zurück, die Aus-
ferligung B verbleibt bei der Hebestelle.

Die Feststellung des Betriebsplans kann auf Anordnung des Hauptamts versagt werden,
solange nicht die steuersichere Einrichtung und Verschlußanlage gemäß Titel 2 erfolgt ist.

Wenn nach dem Betriebsplane Zuschläge zur Verbrauchsabgabe neu eintreten, aufhören oder
sich ändern, so hat die Hebestelle den ersten Abfertigungsbeamten hiervon zu benachrichtigen.

S. 101.
Der Brennereibesitzer hat den festgestellten Betriebsplan vor Beginn des angemeldeten Betriebs

in dem zur Aufbewahrung der Brennereibelagshefte bestimmten Behältniß auszulegen und bei dem
Betriebe zu befolgen.

102.ß
Der Verlust und jede Beschädigung des Betriebsplans, die seine Weiterbenutzung hindert, ist

der Hebestelle unverzüglich anzuzeigen.
Binnen fünf Tagen nach Ablauf der Frist, für welche der Betriebsplan gilt, ist die Aus-
#erigung &amp; an die Hebestelle zurückzuliefern. Auf Verlangen ist dann dem Brennereibesitzer die
Aussertigung B auszuhändigen.

8. 103.
Zuschlagbrennereien sind von der Anmeldung der Hefensatzgefäße befreit und an die im 8. 96

vorgeschriebene Reihenfolge der Einmaischungen und des Abtriebs der Maischbotliche nicht gebunden.
Das Hauptamt kann diesen Brennereien gestatten, Betriebspläne einzureichen, in denen die

Anmeldung der Einmaischungen und der Abtriebe der Maischbottiche beziehungsweise der Material-
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abtriebe zum Theil vorbehalten wird. In diesem Falle ist der Betriebsplan jedes Mal für einen
ganzen Monat abzugeben und bei seiner Einreichung mindestens die Bemaischung des ersten
Bottichs beziehungsweise der erste Materialabtrieb anzumelden. Die weiteren Einmaischungen,
Maisch= und Materialabtriebe sind vor ihrem Beginn in dem ausliegenden Betriebsplan 4

anzumelden.
Fünfter Titel.

Betriebsführung.
S. 104.

I. Bereitung der Die Einmaischungen dürfen
Maische und des a) in den Monaten Oktober bis einschließlich März nicht vor 6 Uhr Morgens,

Hensahes b) in den übrigen Monaten nicht vor 4 Uhr Morgens

schungsfrist. beginnen und müssen bis 10 Uhr Abends beendet sein. Die oberste Landes-Finanzbehörde kann
für einzelne Landestheile andere Einmaischungsfristen sestsetzen.

Einmaischungen, die der regelmäßigen Betriebsfolge nach auf Sonn= oder Feiertage fallen
würden, dürfen schon in der vorhergehenden Nacht oder auch am vorhergehenden Tage oder erst
in der folgenden Nacht oder auch am folgenden Tage vorgenommen werden.

Das Hauplamt kann einzelnen Brennereien dauernd gestatten, die Einmaischungen vor Anfang
der Einmaischungsfrist zu beginnen sowie über deren Ende hinaus fortzusetzen.

8. 105.

2. Beginn und In Ansehung der Einmaischungsfrist gilt als Beginn der Einmaischung der Zeitpunkt, in
Ende der Ein= welchem das Vermischen des Getreides oder der Kartoffeln mit Malz zum Zwecke der Zuckerbildung
maischung. erfolgt, als Ende der Einmaischung der Zeilpunkt, in welchem der angemeldete Maischbottich mit

der dafür bestimmten Maische befüllt und das Gährmittel zugesetzt ist.

S. 106.
3. Allgemeine Die Nebengeräthe (§8. 77 bis 79) dürfen nur nach Maßgabe der allgemeinen Betriebs-

Worhei r erklärung befüllt sein und nur während der für den ordnungsmäßigen Betrieb erforderlichen Zeit
der Neben= benutzt werden.
gerähhe Die zu einer Einmaischung benutzten Geräthe dürfen zusammen nicht mehr Maische enthalien,

als diejenigen Maischbottiche und Hefensatzgefäße, welche mit der Maische aus dieser Einmaischung
befüllt werden sollen, nach den regelmäßigen Betriebsverhältnissen der Brennerei aufnehmen können.

8. 107.
4. Vorbereitung Soll das Dämpfen oder Einteigen der Maischstoffe und die Verbringung der gedämpften oder

der Einmai- ungedämpflen Maischstoffe in die Vormaischgerälhe außerhalb der Einmaischungsfrist vorgenommen
chung. werden, so müssen diese Betriebshandlungen dem Beginne der Einmaischung unmittelbar vorangehen.

Dämpfgeräthe dürfen mit Getreide oder Kartoffeln ohne Zusatz von Wasser schon früher, auch am
Tage vorher, befüllt werden.

Das Hauptamt kann gestatten:

a) daß das zur Einmaischung bestimmte Getreide schon am Tage vor der Einmaischung
unter Zusatz von Wasser in das Dämpf= oder Vormaischgeräth gebracht und darin
gekocht wird;

b) daß Malz am Tage vor der Einmaischung im Vormaischgeräth oder im Malzeinteig-
gesäße mit kaltem Wasser eingeteigt wird.

S. 108.
5. Fortgang der Die Maischbereitung und die Befüllung der Maischbottiche mit der Maische sind ohne will-

Maischberei. kürliche Unterbrechung zu Ende zu führen.
fühng der Das Hauplamt kann die Befüllung der an einem Tage zu bemaischenden Bottiche in der
Maischbottiche. Weise gestatlen, daß die zuerst bereitete Maische auf alle oder einige dieser Bottiche vertheilt wird

und diese sodann mit der zuletzt bereiteten Maische vollgesüllt werden. Die Vertheilung auf die
einzelnen Bottiche ist so zu regeln, daß die Uebersicht über den Brennereibetrieb nicht geslört wird.
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S. 109.

Die zur Bereitung des Hefensatzes erforderliche Maische darf aus den Maischbottichen vor
Beendigung ihrer Befüllung oder aus dem Vormeisch- oder Kühlgeräth entnommen werden. Wird
das Hefenmaischgut besonders bereitet, so finden die §§. 104, 105 und 107 entsprechende Anwendung.

Ohne Beschränkung auf die Einmaischungefrist ist gestattet. # .
a) die Behandlung des Hefensatzes in den Hefensatz- und Mutterhefengefäßen insbesondere

das Anstellen, das Umfüllen aus einem Gefäß in ein anderes und das Vorstellen des
Hefensatzes mit Maische; " ·

b) der Gebrauch von Kühl= und Wärmvorrichtungen, insbesondere das Einsetzen der Hefen-
satz= und Mutterhefengefäße in Gefäße mit Eis oder Wasser sowie das Einsetzen solcher
Gefäße in die Hefensatz= und Mutterhefengefäße:

Wc) das Bedecken der Hefensatz= und Mutterhefengefäße mit hölzernen Deckeln, Zeugkappen
u. dergl.

S. 110. #

Der Hefensatz darf der Maische im Vormaischgeräth, im Kühlgeräth oder im Maischbottiche
zugesetzt werden. In den ersten beiden Fällen muß die Maische vor Eintritt der Gährung in die

Maischbotliche übergeführt sein.
g. 111.

Die Gährung von Maische darf, abgesehen von der Hefensatzbereitung, nur in den im Betriebs-
plan angemeldeten Maischboltichen erfolgen. . # .

Nach Beendigung der Einmaischung (5. 105) dürfen der Maische in den Maischbottichenund
im Sauermaischbehäller weder Wasser noch andere Stoffe zugesetzt, auch darf aus den Botiichen
bis zum Abtriebe keine Maische entnommen werden. Ausnahmen sind in den 98. 112 bis 114,

121, 125 und 126 zugelassen.

8. 112.
Es ist zulässig, zur Verhütung wilder Gährung oder bei Schaumgährung der Maische in den

Bottichen Oel, Petroleum, geschmolzenes Fett u. dergl. zuzusetzen. Die Zeit und die Menge des
Zusatzes sind jedesmal vorher im Betriebsplane zu vermerken. Die Zusätze sind auch außerhalb
der Einmaischungsfrist zulässig.

Das Hauptamt kann ohne Beschränkung auf die Einmaischungsfrist gestatten, daß der Maische
a) zur Kühlung Eis,
b) zur Verbesserung oder Belebung der Gährung Fluß-, Salz= oder Schwefelsäure u. dergl.,
Tc) zur Verbesserung des Geschmacks des Branntweins aromatische Stoffe (G. 193),
d) zur Verbesserung des Schlempefutters Kalkmilch, gefällter phosphorsaurer Kalk u. dergl.

zugesetzt werden.

S. 113.
Das Hauptamt kann gestatten, daß die in abnehmender Gährung begriffene Maische in den

Boltichen während der Einmaischungsfrist zur Belebung der Gährung einmal oder mehrmals durch
Wasser mit oder ohne Zusatz von Bierhefe angefrischt wird.

Bei der Bewilligung sind die Zeiträume, innerhalb welcher das Anfrischen erfolgen darf, sowie
der Steigraum in Centimetern zu bestimmen, welcher nach dem Bemaischen der Boltiche und nach
dem jedesmaligen Wasserzugusse mindestens verbleiben muß, auch können nähere Anordnungen
darüber getroffen werden, wie das Anfrischen zu bewirken ist.

114.
Das Hauplamt kann ohne Veschränkungsn die Einmaischungsfrist geslatten, daß bei Ver-

arbeitung von Mais die während der Gährung sich bildende Oelschicht von der Oberfläche der
Maische entsernt wird. Bei der Bewilligung sind die Zeiträume zu bestimmen, innerhalb welcher
die Oelentnahme erfolgen darf.

S. 115.
Das Umrühren der Maische, die Verwendung von Rührwerken mit oder ohne Kühlung sowie

das Einsetzen von Schlangenrohren zum Kühlen oder Erwärmen der Maische ist jederzeit zulässig.
Das zum Kühlen oder Wärmen verwendete Wasser darf nicht in die Maische gelangen.
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116.
6. Ueberlaufen Es ist verboten, auf den oberen Nankder befüllten Maischbottiche irgend etwas zu legen

der Naische, oder zu stellen oder an den Maischbottichen Vorrichtungen anzubringen, welche das Ueberlaufen der

Maische während der Gährung verhindern können.
Es ist verboten, das Ueberlaufen der Maische durch Ausschöpfen zu verhindern, überlaufende

Maische aufzufangen oder die übergelaufene Maische in die Bottiche zurückzubringen. Die über-

gelaufene Maische muß stets ungehinderten Abfluß haben; zurückgebliebene Maischreste sind durch
Nachspülen mit Wasser, und zwar auf Verlangen der Aussichtsbeamten sofort, zu entfernen.

Das Hauptamt kann das Bedecken der Maischbottiche mit flachliegenden hölzernen Deckeln
gestatten. Die Benutzung kann an die Bedingung geknüpft werden, daß die Deckel am Rande

Oeffnungen erhalten oder während der Hauptgährzeit entfernt werden.

C. 117.
Maischabtrieb. Die Maische muß am dritten, vierten oder fünften Tage nach der Einmaischung, den Tag
1. Gährfrist. derselben mitgerechnet, abgebrannt werden. Für die Geltungsdauer eines Betriebsplans ist ein

Wechsel in der Gährfrist nicht gestattet.
Wenn Sonn= oder Feiertage in die regelmäßig angemeldete Gährfrist fallen oder wenn die

auf Sonn= oder Feiertage fallende Bemaischung einzelner Botliche gemäß . 104 Abs. 2 an
anderen Tagen vorgenommen worden ist, so darf für diese Bottiche die Gährfrist um die Zahl der
Sonn= oder Feiertage verlängert oder verkürzt werden.

Wenn mehrere Bottiche an ein em Tage bemaischt werden, so kann das Hauptamt dauernd
gestatten, die Betriebspläne auf einen Wechsel zwischen drei= und viertägiger oder zwischen vier-
und fünftägiger Gährfrist einzurichten.

—

8. 118.
Brennfrist. Das Abbrennen der Maische darf nur während der Zeiten stattfinden, innerhalb welcher Ein—

maischungen in der Brennerei vorgenommen werden dürfen (F. 104). Das Hauptamt kann die
Brennfrist nach Bedürfniß dauernd verlängern.

5. 119.
3. Abbrennen an Die an einem Tage bereitete Maische muß auch an einem Tage vollständig abgebrannt

einem Tage, werden. Ein Abbrennen an zwei Tagen ist nur in den Fällen gestattet, in welchen ein Wechsel in

der Gährfrist oder eine Ausdehnung der Brennfrist über 12 Uhr Nachts stattfindet oder die Brenn-
geräthe über Nacht mit Maische befüllt bleiben (S. 127 Abs. 2).

§. 120.
4. Vorbereitung Vor Beginn der Brennfrist darf Maische in das Brenngeräth nicht übergeführt werden.

des Abbren= Vorbereitende Handlungen, z. B. das Ueberführen der Maische in den Sauermaischbehälter, sind
nens. schon vor Beginn der Brennfrist zulässig, müssen aber dem Beginne des Abbrennens unmittelbar

vorangehen. Sofern der Sauermaischbehälter den Inhalt des Maischbottichs faßt, ist die Maische
mit einem Male nicht abtheilungsweise, in den Sauermaischbehälter überzuführen.

1

g. 121.
5. Ausspülen der Es ist zulässig, die entleerten Bottiche sowie den entleerten Sauermaischbehälter zur Entfernung

Bottiche und der zurückgebliebenen Maischreste mit Wasser auszuspülen und das Spülwasser dem Brenngeräthe
Sauermaisch= zuzuführen, sowie die Maische im Brenngeräthe durch Wasser zu verdünnen.
behälter.

 nntn §. 122.

Fünie W An den Einmaischungstagen darf die Brennblase zum Kochen von Wasser für die Meisch-
Brennereibetrieb. bereitung, zum Dämpfen von Kartosseln und zum Kochen von Mais= oder Darimehl benutzt werden.
1. Benutzung der

Brenngeräthe
beider Maisch=

bereitung. §. 123.
2. Benutzung von Falls ein Privatsammelgefäß in der Brennerei aufgestellt ist, muß sein Inhalt sofort nach

iscrallammerl= Beendigung des Tagesbelriebs in die amtlichen Sammelgefäße entleert werden.gefäßen.
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8. 124.
Der Alkoholgehalt der gesondert abfließenden Lutterrückstände darf in der Regel nicht mehr

als zwei Prozent betragen. Wenn an dem Brenngeräthe zur Prüfung der Lutterrückstände ein
Probehahn angebracht ist, darf die Entnahme von Proben durch den Brennereibesitzer nur während
des Abtriebs ersolgen. Die Aussichtsbeamten haben ab und zu, auch außerhalb der Abtriebszeit,
dem Hahne Proben zu entnehmen und deren Alkoholgchalt mit einem von dem Brennereibesitzer zu

liefernden beglaubigten Lutterprober zu bestimmen. Zur Entnahme der Proben und Feststellung des
Alkoholgehalts ist der Brennereibesitzer zuzuziehen.

§. 125.
Die Enlnahme von Proben der Maische und des Hefenguts zur Untersuchung ist unter folgenden

Bedingungen gestatttt. mm 1

a) Die Proben dürfen nur mit einem nicht mehr als ein Liter fassenden Schöpfgefäß oder
einem besonderen zum Ueberschöpfen von Maische nicht geeigneten Probenschöpfer oder
Filterbeutel entnommen werden. * *

5) Die auf einmal entnommene Probe darf nicht mehr als drei Liter betrageen.
) Die Probe ist unmittelbar nach Beendigung der Untersuchung zu vernichten oder in eines

der unter a bezeichneten Geräthe zu füllen und aus diesem in das Gefäß zurückzugießen,

welchem sie entnommen worden ist.

§. 126.
Zur Prüfung des Alkoholgehalts der Maische, der Lutterrückstände und der Schlempe sind

Brennvorrichtungen ohne amtlichen Verschluß unter folgenden Bedingungen gestattet: *5
a) Der Raumgehalt des Kochkolbens muß so bemessen sein, daß darm auf einmal höchstens

0,5 Liter der zu untersuchenden Flüssigkeit entgeislet werden kann.
b) Das gewonnene Erzeugniß ist, sofern es Alkohol enthält, zu vernichten oder in das

Geräth zurückzugießen, welchem die untersuchte Probe entnommen worden ist.

8. 127.
Die Brennereigerälhe dürfen, wenn sie nach dem Betriebsplane nicht im Gebrauche sind, mit

Wasser befüllt sein.
Das Hauptamt kann dauernd gestatten, daß die Brenngeräthe nach Beendigung des Tages-

betriebs bis zum Beginne des nächsten Betriebs mit Lutter, Schlempe oder theilweise abgetriebener
Maische befüllt bleiben und daß die Schlempe in der Blase erwärmt wird. Bei Gewährung der

Vergünstigung ist für jeden Theil des Brenngeräths (Blase, Maischwärmer, Vorwärmer u. s. w.)
anzugeben, womit er befüllt sein darf, und die Bedingung zu stellen, daß der Zugang zur Brennerei
stets offen gehalten oder den Aufsichtsbeamten nach näherer Bestimmung des Oberkontroleurs die
Möglichkeit gegeben wird, die Brennerei zu jeder Zeit ohne Verzug zu betreten. Für Geräthetheile,
deren Inhalt auf andere Weise nicht genügend geprüft werden kann, darf außerdem die Anbringung
von Ablaßhähnen gefordert werden.

6 Wird in kontinuirlichen Brenngeräthen die Maische täglich so weit abgetrieben, daß die
Kolonnen hauptsächlich Wasser enthalten, das mit Maisch-, Schlempe= oder Lutterresten gemischt ist,
so bedarf das Befülltlassen dieser Geräthe keiner Genehmigung.

8. 128.
Der Abtrieb von Material darf nur während der Brennfrist (§. 118) erfolgen. Soll an dem-

selben Tage auch Maische abgetrieben werden, so hat der Materialabtrieb entweder vor Beginn
oder nach Beendigung des Maischabtriebs stattzufinden. Für den Materialabtrieb ist eine besondere
Betriebsanmeldung abzugeben (vergl. §. 219 Abs. 2).

Während des Maischabtriebs darf Material in den Brennereiräumen nicht vorhanden sein.

§. 129.
Die Direktiobehörde darf in einzelnen Brennereien Abweichungen von den Vorschriften der

8§. 104 bis 128 gestatten. Sie ist ermächtigt, die bei gleichzeitigem Betriebe von Brennerei und
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Brauerei gemäß §. 32 des Branntweinsteuergesetzes vom 8. Juli 1868 etwa erforderlichen besonderen
Kontrolen anzuordnen.

. §. 130.

VI. Benutzung der Die Benutzung der Brennereigeräthe zu anderen Zwecken als zum Brennereibetriebe bedarf
Breunereigeröthe der Genehmigung des Hauptamts.
Hapbtren zum Das Hauptamt kann insbesondere genehmigen, daß die Brennereigeräthe zur Gewinnung von
Brennerei-= Hefe ohne Branntweinerzeugung, zur Wiedergewinnung von versteuertem Branntwein aus Filter-
betriebe. kohlen, zur Viehfutterbereitung oder zu anderen wirthschaftlichen Zwecken (Wasserkochen u. s. w.)

benutzt werden.

S. 131.

VII. Erleichterung für Für Zuschlagbrennereien gelten die Vorschriften der §§. 104 bis 130 mit folgenden Aenderungen:
Juschlagbrenne a) Die Behandlung der Maische in den Bottichen und den Sauermaischbehältern unterliegt

keinen Beschränkungen, insbesondere ist gestattet, das Ueberlaufen der Maische zu
verhindern.

b) DieMaische darf schon am ersten oder zweiten Tage nach der Einmaischung abgebrannt
werden.

I) Für die Geltungsdauer eines Betriebsplans dürfen verschiedene Gährfristen gewählt
werden.

d) Die Gewinnung von Hefe aus der Maische und die dazu erforderlichen Betriebshand-
lungen bedürfen keiner Genehmigung.

Sechster Titel.

Betriebsabweichungen und Verschlußverletzungen.

8. 132.
J. Derriebsabwei- In Meischbottichsteuer entrichtenden Brennereien ist die Aenderung der im Betriebsplan an-

chungeatm Maisch-gemeldeten Menge der Maischstoffe oder die Verwendung eines anderen als des in der allgemeinen
botti - » , . ,.--. . .

tiochtteacisgänsreä BetriebserklakungangegebenenGähkmittelszulamg,wenndcrBrenneretbesitzerdceAenderungvor
nereien. ihrer Ausführung im Betriebsplane vermerkt.
1. Gestattete Ab-

weichungen. 8. 133.
2. Zu genehmi- Soll der angemeldete Betrieb in anderer Weise abgeändert werden, sollen insbesondere an-

gende Abwei= gemeldete Einmaischungen unterlassen oder durch andere Einmaischungen ersetzt oder soll die Zahl
chungen. der Einmaischungen vermehrt werden, so hat der Brennereibesitzer vorher unter Angabe des

Grundes schriftlich die Genehmigung der Hebestelle zu beantragen. In den Fällen, in denen der

kasteige vermindert oder verstärkt fortgesetzt werden soll, ist gleichzeitig ein neuer Betriebsplan ein-
zureichen.

Bestehen keine Bedenken, so hat die Hebestelle die Genehmigung schriftlich zu ertheilen und
erforderlichenfalls die Steuer anderweit zu berechnen. Hierbei ist der Raumgehalt der bemaischten,
aber nicht zum Abtriebe gelangten Bottiche vom Gesammtbottichraum abzusetzen, sofern die Maische
unter amtlicher Aufsicht zur Branntweinerzeugung unbrauchbar gemacht wird. Die Genehmigung
ist dem abgeänderten Betriebsplane beizusügen.

In dringlichen Fällen können die Betriebsabweichungen, sofern dadurch die Steuerberechnung
nicht berührt wird, von jedem Aufsichtsbeamten durch einen Vermerk im Betriebsplane genehmigt
werden.

Die vorstehenden Bestimmungen finden auch dann Anwendung, wenn die für die Brennerei
maßgebende Einmaischungs= oder Brennfrist an einzelnen Tagen ausgedehnt werden soll.

S. 134.
g. Anzeige nicht Kann zu einer Betriebsabweichung die vorgeschriebene Genehmigung nicht vorher eingeholt

genehmigter werden, so hat der Brennereibesitzer beim Eintritte des die Abweichung bedingenden Ereignisses
ebweichun- unter Angabe des Zeitpunkts sofort im Betricbsplan einen Vermerk zu machen und binnen 24 Stunden

« dem Oberkontroleur und der Hebestelle Anzeige zu erstatten.



— 63* —

8. 136.

Sofort nach dem Eintreffen der Anzeige, spätestens aber innerhalb 24 Stunden,ist der
Sachverhalt amtlich an Ort und Stelle zu ermitteln. Dabei sind die zur Fortsetzung des Betriebs
für die nächstfolgenden Tage elwa nothwendigen Abweichungen vom Betriebsplane durch einen
Vermerk in demselben zu genehmigen. Fallen in Folge des betriebsstörenden Ereignisses nur
einzelne Einmaischungen aus, so ist die Anmeldung des Brennereibesitzers im Betriebsplan abzu-
ändern und aus dem Beniebsplan ein die Abänderungen ersichtlich machender Auszug zu ferligen.
Soll der Betrieb in veränderter Weise fortgesetzt werden, so hat der Brennereibesitzer einen neuen
Betriebsplan einzureichen. . . 6 6 6

Der Inhalt der Maischbottiche sowie der Hefensatzgefäße, welcher nicht zum Abbrennen gelangt
beziehungsweise nicht zur Maischbereitung verwendet wird, ist unter amtlicher Aufsicht zur Brannt-
weinerzeugung unbrauchbar zu machen. . 46

Ueber das Ergebniß der Ermittelungen und die getroffenen Anordnungen ist eine Verhand-

lung aufzunehmen. Der Oberkontroleur hat, wenn er die Verhandlung nicht selbst aufgenommen
hat, den Thalbestand und die Zweckmäßigkeit der getroffenen Anordnungen, in allen wichtigen
Fällen in der Brennerei, nachzuprüfen. Die Verhandlung ist unter Beifügung des außer Kraft
gesetzten Betriebsplans beziehungsweise des Betriebsplanauszugs dem Hauptamte vorzulegen.

8. 136.
Ist anzuerkennen, daß die nicht genehmigte Betriebsabweichung in Folge besonderer Umstände

notlwendig und die vorgängige Einholurg der Genehmigung nicht möglich war, und ist die Ab-
weichung innerhalb 24 Stunden angezeigt, so wird die Steuer für die ausgefallenen Einmaischungen
sowie für die bemaischten Bottiche, deren Abbrennen unmöglich geworden ist, vom Hauptamt erlassen
oder, sals die Steuer schon vereinnahmt ist, auf Anordnung der Direktivbehörde erstattet.

Ist die 24 stündige Frist zur Anzeige nicht innegehalten, so kann ein Steuererlaß von der
Direktiobehörde gewährt werden.

S. 137.
Wenn versehentlich eine Einmaischung unterblieben oder statt an dem angemeldeten Tage an

einem anderen vorgenommen oder statt eines zur Bemaischung angemeldeten Gefäßes ein anderes
befüllt worden ist, so kann die Direktivbehörde für den steuerpflichtig gewordenen Bottichraum,
welcher zur Einmaischung nicht benutzt worden ist, die Steuer erlassen.

. §.138.

In Zuschlagbrennereien ist die Aenderung des angemeldeten Betriebs zulässig, wenn sie vorher
int Betriebsplane vermerlt und binnen 24 Stunden der Hebestelle schriftlich angezeigt wird.

Zur Erleichlerung der Steueraussicht kann der Oberkontroleur die Außergebrauchsetzung des

obiränndeerten Betriebsplans und die Einreichung eines neuen Betriebsplans für den weiteren
ctrieb anordnen.

g. 139.
Wenn während der Betriebszeit ein im §. 55 bezeichneter Geräthetheil oder ein gemäß 88. 55

bis 64, 66 und 72 Absatz 2 angelegter Verschluß verletzt oder schadhaft wird, so hat der Brennerei-
besitzer sofort im Betriebsplan einen Vermerk unter Angabe des Zeitpunkis des Eintritts oder der

an umg zu machen und binnen 24 Stunden dem Oberkontroleur und der Hebestelle Anzeige zu
erstatten.

8. 140.
Ist durch die Verletzung eines Geräthetheils oder eines Verschlusses ein Zugang zum Alkohol

eeinsbglicht so hat die Feststellung des Sachverhalts in entsprechender Anwendung des §. 135 zu
ersolgen. .

Gleichzeitig sind verletzte oder mangelhafte Verschlüsse zu erneuern. Ist dies nicht angängig
und läßt sich auch ein vorläufiger Verschluß von hinreichender Sicherheit nicht anbringen, so bestimmt
der Oberkontroleur nach dem Antrage des Brennereibesitzers, ob einstweilen der Brennereibetrieb
eingestellt oder die Brennerei abgesunden werden soll. Die Abfindung erfolgt in der Weise, daß
die MindestmengedeszuziehendenAlkohols festgesetzt wird (§§. 322 bis 324).
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Ferner ist zu ermitteln, wann der Zugang zum Alkohol entstanden sowie ob und wieviel
Branntwein verloren gegangen oder entnommen ist. Erforderlichenfalls ist der unabgesertigte
Branntwein abzunehmen (§ 144) oder die in ihm enthaltene Alkoholmenge gemäß §. 145 Absatz 2
zu ermitteln. Die entstandene Verhandlung ist dem Hauptamte vorzulegen.

. 141.

3. Festsetzung der Hat eine Entnahme von Branntwein ESiuclzl den, ohne daß Anlaß zur Einleitung eines

zur. bsert-= Strafverfahrens wegen Hinterziehung der Verbrauchsabgabe vorliegt, so bestimmt das Hauptamt
führenden Al= unter Berücksichtigung der Art des Betriebs, der verwendeten Rohstoffe und der bisherigen Alkohol=
koholmenge. ausbeute die Alkoholmenge, welche für den Zeitraum von der letzlen Abnahme vor der Verschluß-

verletzung bis zu der Feststellung der Verschlußverletzung mindestens zur Abfertigung vorzuführen
ist. Etwaige Fehlmengen sind zu versteuern.

Wid ein Strafverfahren wegen Hinterziehung eingeleitet, so ist die Verbrauchsabgabe vom

Laumbtamte gemäß §. 21 Absatz 2 oder 3 des Branntweinsteuergesetzes vom 24. Juni 1887 fest-
zusetzen.

Der Beschluß des Hauptamts ist der Direktivbehörde zur Bestätigung vorzulegen.

8. 142.
4. Verschlußver= Ist nach der Anzeige durch die Verschlußverletzung ein Zugang zum Alkohol nicht geschaffen,

letzungen, bei so hat der Beamte, welcher zuerst nach Eintritt der Verschlußverletzung die Brennerei besucht, den

denen ein u- Sachverhalt zu ermitteln und den Verschluß zu erneuern. Eine Verhandlung ist nur aufzunehmen,
bors Heche er- wenn eine strasbare Handlung in Frage kommt.
möglicht ist.

S. 143.
Verschlußver- Außerhalb der Betriebszeit hat der Brennereibesitzer iede Verschlußverletzung alsbald nach

Lochuenhen, auer, der Entdeckung dem Oberkontroleur anzuzeigen. Dieser hat für Ermittelung des Sachverhalts und
triebszeit. e- Erneuerung des Verschlusses zu sorgen. Eine Verhandlung ist nur aufzunehmen, wenn eine straf-

bare Handlung in Frage kommt.

Siebenter Titel.

Branntweinabnahme.
8. 144.

1. Abnahme- In Zwischenräumen von zehn Tagen bis zu einem Monat ist die Alkoholmenge des erzeugten
fristen und Ab-Branntweins festzustellen und der Branntwein weiter abzufertigen (Branntweinabnahme). Das
nahmetage. Hauptamt kann auf Antrag kürzere oder längere Abnahmefristen zulassen.

Die Abnahmetage werden von dem ersten Abfertigungsbeamten nach Anhörung des Brennerei-
besitzers mindestens für einen Monat im voraus bestimmt; sie können aus dienstlichen Rücksichten

oder auf Antrag des Brennereibesitzers verlegt werden. Die festgesetzten Abnahmetage sowie ihre
Verlegung sind dem Brennereibesitzer und der Hebestelle mitzutheilen.

§. 145.
2. Abnahmen in Branntweinabnahmen sollen ferner erfolgen:

besonderen a) wenn Zuschläge zur Verbrauchsabgabe neu eintreten, aufhören oder sich ändern;
Fällen. b) wenn die besondere Brennsteuer des §. 174 eintritt oder aufhört;

c) wenn am Schlusse des Betriebsjahrs unabgefertigter Branntwein in der Brennerei vor-

anden ist.

Kann dem in Betracht kommenden Zeitpunkt eine Abnahme nicht bewirkt werden, so ist die
bis dahin erzeugte Alkoholmenge nach den Vorschriften der Alkoholermittelungsordnung oder in sonst
geeianeter Weise festzustellen Ist eine derartige Feststellung gleichfalls undurchführbar, so ist diese
Alkoholmenge bei der nächsten Abnahme nach Maßgabe der Betriebsverhältnisse der Brennerei oder
auf Grund der Anzeige der Meßuhr zu berechnen. Die Art der Ermittelung ist im Abnahmebuch

ersichtlich zu machen.
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8. 146.
Der Brennereibesitzer hat die zur Branntweinabnahme erforderlichen Gefäße in ordnungs-

mäßiger Beschaffenheit zu stellen und bis zum Eintreffen der Beamten alle Vorbereitungen so zu
treffen, daß mit der Abnahme unverzüglich begonnen werden kann. Er hat den Abnahmen beizu-
wohnen und nach ihrer Beendigung dafür zu sorgen, daß die Sammelgefäße gemäß §. 211 richtig

geschlossen werden.
§. 147. "

Ueber die Abnahmen ist von dem ersten Abfertigungsbeamten für jede Brennerei ein in der-

selben aufzubewahrendes Branntwein-Abnahmebuch nach Muster 16 zu führen.
Die Hebestelle hat über die Brennereien des Bezirks ein Branntwein-Abnahme-Hauptbuch nach

Muster 17 für den Zeitraum des Betriebsjahrs zu führen. D4°W„72
In den Abnahmebüchern ist das Kontingent der Brennerei sowie die Jahresmenge, welche zu

den ermäßigten Zuschlagsätzen des §. 165 und des §F. 168 unter c hergestelltwerden darf, vorzutragen;
ferner ist über die nach §. 170 Absatz 1 gestellten Anträge auf Anwendung ermäßigter Zuschlagsätze
und bei wiederholt abtreibenden Brennereien über die Höhe des Schwundnachlasses (55. 196 ff.)
und den Beginn seiner Anwendung ein Vermerk zu machen. Die Richtigkeit der Eintragungen ist
vom Oberkontroleur zu bescheinigen.

Die Abferligungsbeamten und die Hebestelle haben darauf zu achten, daß das Kontingent
und die zu ermäßigten Zuschlagsätzen zugelassene Jahresmenge nicht überschritten werden und die
nach Lage des Betriebs zutreffenden Zuschlagsätze rechtzeitig zur Anwendung gelangen.

S. 148. m—

Zur Absertigung des Branntweins hat der Brennereibesitzer der Hebestelle die für jede Ab-
fertigungsart vorgeschriebenen Anträge (G. B. §. 45) so zeitig einzureichen, daß sie bis zur Ab-
nahme von der Hebestelle geprüft und den Abfertigungsbeamten zugestellt sein können.

In dem Abfertigungsantrag ist anzugeben, welcher Verbrauchsabgabensatz und welcher Zu-
schlagsatz in Anwendung gebracht werden soll, und zutreffendenfalls die Ausfertigung von Kon-
lingentscheinen zu beantragen. Wird keine oder eine unrichtige Angabe gemacht, so hat die Hebe-
stelle den Verbrauchsabgabensatz gemäß §. 153 Absatz 2 und den Zuschlagsatz gemäß §. 167 Absatz 1
und §. 170 Absatz 2 einzutragen und den Brennereibesitzer hiervon zu benachrichtigen. ·

Mit Genehmigung des ersten Abfertigungsbeamten kann der Abfertigungsantrag bis zur Ein-
tragung des Abnahmeergebnisses in das Abnahmebuch G. 149 Absatz 2) abgeändert werden.

8. 149.
Die Hebestelle hat sämmtliche Abfertigungsanträge in das Abnahme-Hauplbuch einzutragen.
Das Ergebniß der Abnahme ist sofort nach ihrer Beendigung vom ersten Abfertigungsbeamten

in das Abnahmebuch und demnächst von der Hebestelle auf Grund der zurückgelangenden Ab-

fertigungspapiere in das Abnahme-Hauptbuch einzutragen.
Wird Branntwein, der am Schlusse des Betriebsjahrs erzeugt ist, erst im folgenden Betriebs-

jahr abgefertigt, so sind die Abserligungsanträge und das Abnahmeergebniß noch in die Abnahme-
bücher des abgelaufenen Betriebsjahrs einzutragen. Soll Branntwein, der theils im abgelaufenen,
theils im neuen Betriebsjahr erzeugt ist, auf Grund desselben Abfertigungsantrags abgenommen
werden, so ist der Antrag in beide Abnahme-Hauptbücher einzutragen; das Ergebniß der Abnahme
ist gemäß §. 145 Abs. 2 zu theilen und in die Abnahmebücher jedes Jahres die in ihm erzeugte
Alkoholmenge einzutragen.

8. 150.
Ehs ist zulässig, bei den Abnahmen Restmengen in den amtlichen Sammelgefäßen oder den

Aufbewahrungsgefäßen zu belassen oder in amtlich zu verschließende Fässer zu füllen, welche in
den mit amtlichen Sammelgefäßen ausgerüsteten Brennereien im Sammelgefäßraum aufzu-
bewahren sind.

Es ist ferner zulässig, die Abfertigung des seiner Alkoholmenge nach festgestellten Branntweins
ganz oder theilweise bis zu einem späteren Abnahmeltag aufzuschieben, sofern die Fässer amtlich
verschlossen und unter amtlichem Raumverschluß aufbewahrt werden. Ist die Anwendung des
Raumverschlusses mit unverhältnißmäßig großen Kosten oder Schwierigkeiten verbunden, so kann

9
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von einer solchen abgesehen werden; es ist dann aber bei der weiteren Abfertigung die Ermittelung
der Alkoholmenge zu wiederholen. Auf die hierbei ermittelten Abweichungen von der Vorabferligung
finden die §§. 32 bis 36 der Begleitscheinordnung entsprechende Anwendung.

Die unabgefertigt gebliebenen Branntweinmengen sind im Abnahmebuche zu vermerken, und
zwar, sofern keine genaue Feststellung erfolgt ist, nach der ungefähren Litermenge und zutreffenden-
falls unter Angabe der Bezeichnung und des Eigengewichts der Fässer.

8. 151.
8. Berichtigung Die in den Abnahmebüchern angeschriebenen Alkoholmengen dürfen nur dann abgeändert

von Fohlern ber werden, wenn Fehler bei der Alkoholermittelung vorgekommen sind.
gung. Die Abfertigungsbeamten sind zur Aenderung befugt, wenn sie die Fehler entdecken, bevor sie

die Abfertigungspapiere weiter gegeben haben. Die Entscheidung über spätere Aenderungen und
die zum Ausgleich erforderlichen Maßnahmen steht dem Hauptamte, wenn der Fehler erst nach Ab—
schluß des Abnahmebuchs enideckt wird oder wenn für die Abfertigung ein Kontingentschein bei
der Direktiobehörde beantragt ist, dieser Behörde zu.

Achter Titel.

Steuererhebung.
F. 152.

I. Verbrauchsab- Die Verbrauchsabgabe beträgt:

gao chrauchs— a) von der innerhalb des Kontingents hergestellten Branntweinmenge 0,50 Mark,
abagabensäne. b) von der außerhalb des Kontingents hergestellten Mense O00 Mark

für das Liter Alkohol.
S. 153.

2. Anwendung Der Brennereibesitzer darf bis zur Höhe des Kontingents seiner Brennerei den im Betriebs-

des niedrige- jahr erzeugten Branntwein entweder zum niedrigeren Verbrauchsabgabensatz oder unter In-
brauchsabga= anspruchnahme von Kontingentscheinen zum höheren Verbrauchsabgabensatz abfertigen lassen. Die
bensatzes. Kontingentscheine lauten auf den Geldbetrag, um welchen der Branntwein in Folge der Anwendung

des höheren statt des niedrigeren Verbrauchsabgabensatzes höher belastet worden ist.
Bis zur Erfüllung des Kontingents ist der Branntwein zum niedrigeren Verbrauchs-

abgabensatz abzufertigen, sofern nicht der Brennereibesitzer rechtzeitig einen anderen Antrag stellt.

8. 154.
3. Nachweisun- Die Hebestellen haben über die beantragten Kontingentscheine Nachweisungen nach Muster 18

gen über be- aufzustellen und in zwei Ausfertigungen unter Beifügung der Abfertigungspapiere dem Hauptamt
zgetesrion. einzureichen. Eine gleiche Nachweisung ist von der Sonderhebestelle des Hauptamts zu fertigen.

Der Ocberkontroleur hat die Nachweisungen dahin zu bescheinigen, daß die zum höheren Verbrauchs-
Musier 8— abgabensatz abgesertigten Alkoholmengen auf das Kontingent der Brennereien in dem Abnahme-
— Hauptbuche richtig angeschrieben sind.

Die Nachweisungen sind halbmonatlich aufzustellen; die Direktivbehörde kann gestatten, daß
für einzelne Abferligungen die Nachweisungen alsbald nach erfolgter Abfertigung aufgestellt und
eingereicht werden.

Die Nachweisungen und die Abfertigungspapiere sind vom Hauptamte zu prüfen; die fest-
Muster 12.. gestellten Schlußfsummen sind in eine für den Hauptamtsbezirk nach Muster 19 aufzustellende

— Haupt-Nachweisung zu übernehmen. Diese ist unter Anschluß je einer mit den Abfertigungspapieren
belegten Auefertigung der Nachweisungen der Hebestellen an die Direktivbehörde einzureichen.

–
– —

 [——

S. 155.8

4. Ausfertigung Die Kontingentscheine werden von der Direktivbehörde nach Muster 20 ausgefertigt und,

der Kontin- erforderlichenfalls durch Vermittelung des Hauptamts, den Empfangsberechtigten übersandt. Es ist
genycheine, zulässig, für eine Abfertigung mehrere über Theilbeträge lautende Kontingentscheine und für

Myher 20— mehrere Abfertigungen desselben Monats einen Kontingentschein zu ertheilen.
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An Stelle der handschriftlichen Unterzeichnung der Scheine durch den Vorstand der Direktiv-
behörde kann der Abdruck des Namenszugs desselben krelen. Der Ausfertigungsvermerk ist von
einem bei der Ausfertigung betheiligten Beamten der Direktivbehörde handschriftlich zu vollziehen,
welcher dadurch die Verantwortung für die Richtigkeit der Ausfertigung übernimmt.

Die Direktivbehörde führt über die von ihr ausgefertigten Kontingentscheine ein den Zeitraum
eines Rechnungsjahrs umfassendes Kontingentscheinbuch nach Muster 21. Die laufende Nummer
dieses Buches wird auf jedem Scheine vermerkt. 4 **#

Der Ausferligungstag und die Nummer des Scheines sind auf dem zugehörigen Abfertigungs-
i vermerken.

papiere zu . 166.

Der Betrag, über den der Kontingentschein lautet, kann von jedem Inhaber bei jeder Hebe-
stelle auf nicht gestundete Branntweinsteuer aller Art statl baarer Zahlung in Anrechnung gebracht
werden. Er kann auch auf gestundete Branntweinsteuer angerechnet werden, sofern diese im sechsten
Monate nach dem Monate der Abfertigung des im Scheine bezeichneten Branntweins oder später

fälligwird.

fallig Die Anrechnung auf gestundele noch nicht fällige Steuer kann durch Bekannimachung des

Reichskanzlers zeitweilig ausgeschlossen werden. . .

Die Anrechnung eines Theiles des Betrags, über den der Kontingentschein lautel, ist un-
zulässig; dagegen kann der Betrag auf die Steuerschuld mehrerer Zahlungspflichtiger angerechnet
werden. Eine baare Herauszahlung auf Kontingentscheine wird nicht geleistet.

8. 157.
Die erfolgte Anrechnung hat der Inhaber auf dem Kontingentscheine zu bestätigen.
Wer mehr als drei Kontingentscheine in Anrechnung bringen will, hat die Scheine mit einem

Verzeichnisse nach Muster 22 vorzulegen und die Bestätigung der Anrechnung statt auf jedem Schein
auf dem Verzeichniß über den Gesammtbetrag abzugeben. Nach der Anrechnung sind die zu dem
Verzeichnisse gehörigen Scheine von der Hebestelle auf der Vorderseite zu durchkreuzen.

8. 158.
Die Gültigkeit des Kontingentscheins erlischt mit Ablauf eines Jahres, vom Beginne des auf

die Ausfertigung folgenden Monats ab gerechnet; die nachträgliche Anrechnung ungültig gewordener
Kontingentscheine kann von der Direktiobehörde, welche die Scheine ausgeferigt hat, genehmigt
werden.

Im Falle des Verlustes eines Kontingentscheins ist ein gerichtliches Aufgebotsverfahren

unzulässig. . 159159.

Nach Ablauf jedes Rechnungsmonats hat das Hauptamt über die während desselben in
seinem Bezirk in Anrechnung genommenen Kontingentscheine, nach Direktivbehörden getrennt, Nach-
weisungen nach Muster 23 aufzustellen und spätestens am achten Tage nach Ablauf des Monats
der vorgesetzten Direktivbehörde einzureichen.

Die Nachweisung über die von der vorgesetzten Direktiobehörde ertheilten Scheine ist mit A
zu bezeichnen, die übrigen Nachweisungen erhalten die Buchstaben B, C u. s. w. Die Schluß-
summen aller Nachweisungen sind in der Nachweisung A zusammenzustellen und ausfzurechnen. Die
Uebereinstimmung mit den Kassenbüchern des Hauptamts und der Reichssteuerübersicht ist von dem
mit der Kassenaussicht beauftragten Beamten zu bescheinigen.

, §.160.

Bei der Direktivbehörde ist die Aufrechnung der Nachweisungen zu prüfen und davon Ueber—
zeugung zu nehmen, daß die Schlußsumme der Nachweisung A mit der Reichssteuerübersicht über-
einstimmt. Sodann werden die in der Nachweisung A verzeichneten Scheine im Kontingentschein-

sun geloscht und die übrigen Nachweisungen zu dem gleichen Zwecke den betreffenden Direklivbehörden
Übersandt.

· 8. 161.

„Die Maischbottichsteuer beträgt 1,31 Mark für jedes Hektoliter des Naumgehalts der Maisch-
boltiche und für jede Einmaischung.

9
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In landwirthschaftlichen Brennereien, welche Bottichbemaischungen nur innerhalb der Zeit
vom 16. September bis 15. Juni und höchstens an 259 Tagen vornehmen, wird die Maisch-

bottichsteuer für diejenigen Monate,
a) in denen an einem Tage durchschnittlich (§. 98) nicht über 1050 Liter Botlichraum

bemaischt werden, nur zu sechs Zehntelnmiittttt.....O,786Mark,
b) in denen an einem Tage durchschnitllich mehr als 1.050, jedoch nicht

über 1500 Liter Botlichraum bemaischt werden, nur zu acht Zehnteln mit 1,046 Mark,
c) in denen an einem Tage durchschnittlich mehr als 1 500, jedoch nicht über 3.000 Liter

Bottichraum bemaischt werden, nur zu neun Zehnteln mit 1, 170 Mark

für das Hektoliter Bottichraum erhoben.
8. 162.

Der Brennereibesitzer hat alljährlich vor Beginn des Betriebs, für den er die Ermäßigung
der Maischbottichsteuer beansprucht, schriftlich oder in einer Verhandlung zu erklären, daß er Bottich-
bemaischungennurinnerhalbder Zeit vom 16. September bis 15. Juni und höchstens an
259 Tagen vornehmen wolle und daß ihm die Folgen des Weiterbrennens bekannt seien.

Wird die übernommene Verpflichtung nicht innegehalten, so unterliegen sämmtliche seit dem
16. September stattgehabte Einmaischungen der Maischbottichsteuer nach dem vollen Satze. Der
nachzuerhebende Steuerbetrag wird in dem Betriebsplane festgesetzt, in welchem die erste die Nach-
erhebung begründende Betriebshandlung angemeldet wird.

§. 163.
Für die Berechnung der Maischbottichsteuer ist der durch die nasse Vermessung festgestellte

Gesammtraumgehalt der zu bemaischenden Bottiche insoweit in Ansatz zu bringen, als er durch 25
ohne Rest theilbar ist. «

Kommen neue oder abgeänderte Maischbottiche, die noch nicht amtlich vermessen oder nach-
vermessen sind, zur Bemaischung, so ist die Steuer auf Grund einer trockenen Vermessung oder des
bisherigen Raumgehalts vorläufig zu berechnen und die Berechnung nach der nassen Vermessung
zu berichtigen.

Das Ergebniß einer gemäß §. 22 Abs. 2 vorgenommenen Nachvermessung der Meaischbottiche
mit Wasser ist der Steuerberechnung erst für die nach der Vermessung abgegebenen Betriebspläne
zu Grunde zu legen.

8. 164.
Die Maischbottichsteuer ist, sofern nicht Stundung bewilligt wird, spätestens am letzten Werk-

tage des Monats, in welchem die Einmaischungen stattgefunden haben, zu entrichten. Erfolgt die
Zahlung nicht rechtzeitig, so kann das Hauptamt anordnen, daß die Zahlung bei jeder Einreichung
eines Betriebsplans im voraus zu geschehen hat.

§. 165.
In gewerblichen Brennereien beträgt der Zuschlag zur Verbrauchsabgabe bei Verarbeitung

rauchsabgabe bei mehliger Stoffe 0,20 Mark für das Liter Alkohol.
Verarbeitung
mehliger Stoffe
1. In gewerb-

lichen Brenne-
reien.

a) Zuschlag-
sätze.

b) Ermittelung

In Brennereien, die vor dem 1. April 1887 bestanden haben, tritt in jedem Betriebsjahre
für die Alkoholmenge, welche dem Umfange des vor dem 1. Oktober 1887 geübten Betriebs ent-

spricht, eine Ermäßigung des Zuschlags ein, und zwar beträgt der Zuschlag für die Branntwein-
erzeugung aus den Einmaischungen derjenigen Monate:

a) in denen an einem Tage durchschnittlich (§. 98) nicht mehr als 10000 Liter Bottichraum
bemaischt weden: Ot#c Mark,

b) in denen an einem Tage durchschnittlich mehr als 10000 Liter, jedoch
nicht über 20000 Liter Bottichraum bemaischt werden 0,18 Mark.

Die Ermäßigung wird für die Branntweinerzeugung aus Einmaischungen derjenigen Monae
nicht gewährt, aus deren Einmaischungen, wenn auch nur zeitweise, Hefe gewonnen wird das
Gleiche gilt bei Einmaischung von Rübenstoffen.

§. 166.
Die Jahresmenge, welche dem Umfange des vor dem 1. Oktober 1887 geübten Betriebs

des vor dem entspricht, ist von der Direktivbehörde unter Zugrundelegung des bei der ersten Veranlagung der
1. Olktober

1887 geüb-
ten Betriebs.

Brennerei zum Kontingente festgestellten Durchschnittssteuerbetrags und der früheren durchschnittlichen
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9 der Brennerei nach Litern Alkohol zu bemessen. Hierbei ist für je 1,31 Mark des
Mlaholaunkbeß rer rags oder bei Brennereien, welche sich im Genusse einer Steuerermäßigung
befunden haben, für einen entsprechend ermäßigtenBetrag ein Hektoliter Bottichraum anzusetzen.

Soweit diese Ermittelung wegen der früher geübten Besteuerungsart nicht ausführbar ist, hat
die oberste Landes-Finanzbehörde Vorschriften für die Bemessung des Betriebsumfanges zu treffen.

F. 167.

Auf den abzufertigenden Branntwein ist bis zur Erfüllung der nach §. 166 festgesetzten Jahres-
menge der nach der Lage des Betriebs zulässige niedrigere Zuschlagsatz in Anwendung zu bringen,
sofern nicht der Brennereibesitzer rechtzeitig die Anwendung des Zuschlagsatzes von 0,20 Mark

mh im Laufe eines Monats eine Verstärkung oder eine Abänderung des Betriebs ein, so
daß dodurch eine Erhöhung des auf die Branntweinerzeugung aus den Einmaischungen dieses
Monats bereits angewendeten Zuschlagsatzes erforderlich wird, so ist der höhere Zuschlagsatz auf
die bereits abgefertigten Alkoholmengen nachträglich in Anwendung zu bringen.

8 168. ·

Der statt der Maischbottichsteuer auf Antrag zu entrichtende Zuschlag beträgt für das Liter
Alkohol: «

« a) in Brennereien, die im Belriebsjahre nicht mehr als 100 Hektoliter Alkohol erzeugen,

für die Branntweinerzeugung aus den Einmaischungen eines Monats,
1. sofern keine Hefe gewonnen wird ....·.... .0,12Mark,

2.sofern,wennauchnurzeitsveise,HefegewonnenIptkd.«...0,16Mqu;
I))inBrennereien,dieimBetriebsjahremehralleOJechch nicht über 150 Hektoliter

Alkohol erzeugen, für die Branntweinerzeugung aus den Einmaischungen eines Monats,
1. sofern keine Hefe gewonnen wird ........ 0,14Makk,

2.sofern,tvennauchnurzeitmcise,Hefegewonnenmird.«.... 0,18Mark;
c) in Brennereien, die im Betriebsjahre mehr als 150 Hektoliter Alkohol
erzeugen O)/#6, O,is oder 0,20 Mark

nach Maßgabe der §5. 165 bis 167.

8. 169.
Der Antrag, statt der Maischbottichsteuer den Zuschlag entrichten zu dürfen, ist bei der Hebe-

stelle schriftlich bei Beginn eines Monats zu stellen und darf nur für den Schluß eines Monats
widerrufen werden.

Wird in einer Brennerei in demselben Betriebsjahre vor oder nach Anwendung des Zuschlags
Branntwein unter Entrichtung der Maischbottichsteuer hergestellt, so ist dieser auf die für die An-
wendung ermäßigter Zuschlagsätze maßgebende Jahresmenge anzurechnen.

§. 170.
, WirddieAnwendungderermåßigtensuschlagfätzedes§.168unteraoderbbeanfpruchl,so

hat der Brennereibesitzer alljährlich schriftlich oder in einer Verhandlung zu erklären, daß er in
diesem Betriebsjahre nicht mehr als 100 oder 150 Hektoliter Alkohol herstellen wolle und daß ihm
die Folgen einer Ueberschreitung dieser Mengen bekannt seien.

Die der Erklärung des Brennereibesitzers entsprechenden Zuschlagsätze sind bis zur Erfüllung
der angegebenen Jahresmengen in Anwendung zu bringen. Wird die Jahresmenge von 100 oder
150 Hektoliter überschritten, so sind die nächsthöheren Zuschlagsätze des §. 168 auf die bereits unter
Belastung mit Zuschlag abgefertigten Alkoholmengen nachträglich anzuwenden.

Geht eine Brennerei im Laufe eines Monats zur Hefenerzeugung über, so ist nach §. 167
Abs. 2 zu verfahren.

. S. 171.

Bei Verarbeitung von Material beträgt der Zuschlag für das Liter Alkohol:
a) soweit von einem Brenner im Betriebsjahr im Ganzen nicht mehr als 50 Liter Alkohol.

erzeugt werden O,os Mark;

c) Anwendun
des er-

mäßigten
Zuschlags.

2. In landwirtl
schaftlichen
Brennereien.

P) Zuschiag-
sätze.

b) Anlrag a
Anwen-
dung des

Zuschlags

c) Anwen-

dung der
ermäßiate
Zuschlag-
sate des
S. 168 unt
a und D..

IV. Zuschlag zur Ve
rauchsabgabe b

Verarbeitung
nichtmehliger
Stoffe.
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b) soweil von einem Brenner im Betriebsjahr im Ganzen mehr als 50 Liter,

jedoch nicht über 1 Hektoliter Alkohol erzeugt werden.. O0DOe6 Mark;
e) soweit von einem Brenner im Betriebsjahr im Ganzen mehr als 1 Hekto-

liter Alkohol erzeugt wirddodo. 0020 Mark.
Bei Verarbeitung von Rübenstoffen beträgt der Zuschlag 0,2o Mark für das Liter Alkohol.

8. 172..
V. Brennsteuer. Die allgemeine Brennsteuer beträglt:

. #lgemrine“ a) in landwirthschaftlichen und gewerblichen Brennereien, die während des ganzen Betriebs-
jahrs weder Hefe erzeugen noch Rübenstoffe verarbeiten:

für die Jahreserzeugung
über 300 bis zu 600 Hektoliter je 0,5 Mark,

O 600 = = 900 - - 1 -

- 900 = 1 200 O = 1,.,5 =

= 1 200 = 150 -- 2

- 1 500 21800 - - 2,5 *

= 1 800 = 2000 - -3 -

= 2 000= 2200 - . 3,5 =

- 2200 -2400 - -24 -

2400 -M42600 - = 4, =

= 2 660 = 2·00 - -5 -

-2800 -G23000 - · 5,, =

 3 0000 Hektoliter 6 -

vom Hektoliter Alkohol:;

b) in sämmtlichen Brennereien, die im Laufe des Betriebsjahrs Hefe erzeugen, in den-
jenigen gewerblichen Brennereien, welche im Laufe des Betriebsjahrs Rübenstoffe ver-
arbeiten, und in den Materialbrennereien:

für die Jahreserzeugung
über 300 bis zu 500 Hektoliter je 0,5 Mark,

- 500 -— 700 - * 1 -

- 700 = -900 - -1,5 =

- 900 --1000 - 2 -

#: 1000 = -1 10 - = 2,.5 =

= 1 100 . 1 0. . - -3 -

= 1 20 ---/221300 - -3,5 —

= 1 300 400 24

= 1 400 = 1... - 4,. SE

1 500 = 1600 7 5 -

 := 1 600 2 1700 5,

= 1 700 Hektoliter 6 -

vom Hektoliter Alkohol.

8. 173.
2. Ermäßigte In landwirthschaftlichen Genossenschaftsbrennereien, die als solche am 1. April 1895 bestanden

Vrennstener haben, wird für den Umfang des vor dem 1. Juli 1895 geübten Betriebs die Brennsteuer nur zu

jürlandwirth= drei Vierteln der Sätze des F. 172 erhoben.
Fcagihiche tar: Als Genossenschaftsbrennereien im Sinne des Absatz 1 gelten diejenigen landwirthschaftlichen
brennereien. Brennereien, welche am 1. April 1895 von mindestens drei je eine selbständige Landwirthschaft

führenden und regelmäßig Schlempe von der Brennerei beziehenden Theilnehmern auf gemeinschaft-
liche Rechnung betrieben wurden, solange noch drei derarlige Theilnehmer vorhanden sind.

Als Umfang des vor dem 1. Juli 1895 geübten Betriebs gilt die höchste Alkoholmenge, welche
die Genossenschaftsbrennerei innerhalb der Zeit vom 1. Oklober 1887 bis zum 30. September 1894

in einem Betriebsjahr erzeugt hat.
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S. 174.
Unabhängig von der allgemeinen Brennsteuer wird in allen landwirthschaftlichen Brennereien,

die im Laufe des Betriebsjahrs Maischbottichsteuer entrichtet haben, wenn sie in der Zeit vom
16. September bis 15. Juni an mehr als 259 Tagen oder in der Zeit vom 16. Juni bis 15. Sep-
tamber Botlichbemaischungen vornehmen, von dem hieraus gewonnenen Branntwein folgende besondere
Brennsteuer vom Hektoliter Alkohol erhoben: —

a) sofern an einem Tage durchschnittlich (6. 98) mehr als 1050, aber nicht über 1500
Liter Bottichraum bemaischt werden 1 Mark:

b) sofern an einem Tage durchschnittlich mehr als 1500, aber nicht über
3000 Liter Botlichraum bemaischt werden. 2 Mark;

c) sofern an einem Tage durchschnittlich mehr als 3000 Liter Bottichraum be-
maischt werdenn 33 Mark.

Die Brennsteuer ist zunächst vorläufig unter Zugrundelegung derjenigen durchschnittlichen Tages-
einmaischung zu berechnen und zu erheben, welche sich nach dem ersten die besondere Brennsteuer
bedingenden Betriebsplan ergiebt. Die endgültige Berechnung hat nach Beendigung des der be-
sonderen Brennsteuer unterliegenden Betriebs in der Weise zu erfolgen, daß auf Grund inzwischen
zu führender Anschreibungen für sämmtliche der besonderen Brennsteuer unterliegenden Einmaischungen
die durchschnittliche Tageseinmaischung ermittelt wird.

S. 175.
In gewerblichen Brennereien wird in den Betriebsjahren, in denen Rübenstoffe allein oder

neben anderen Stoffen verarbeitet werden, unabhängig von der allgemeinen Brennsteuer eine be-
sondere Brennsteuer von 15 Mark für das Hektoliter Alkohol erhoben, und zwar:

a) in Brennereien, die am Kontingente betheiligt sind, sobald ihre Gesammterzeugung
das Kontingent um mehr als ein Fünftel überschreitet, von der überschießenden

Alkoholmenge:;
b) in nicht kontingenlirten Brennereien, welche bezüglich einer bestimmten Alkoholmenge

von der besonderen Brennsteuer befreit sind, von der überschießenden Alkoholmenge:
c) in anderen nicht kontingentirten Brennereien von ihrem gesammten Erzeugnisse.

Geht eine der unter b genannten Brennereien zur Hefenerzeugung über, so wird vom Beginne
des betreffenden Betriebsjahrs ab die von der besonderen Brennsteuer befreite Alkoholmenge um
die Hälfte gekürzl.

 .176.8
Die Hebestelle hat ein Brennsteuerbuch nach Muster 24 zu führen, in welchem der zu ent-

richtende Brennsteuerbetrag zu berechnen ist. Der Betrag ist dem Brennereibesitzer von der Hebe-
stelle schriftlich mitzutheilen und binnen drei Tagen nach der Mittheilung einzuzahlen.

8. 177.
Geht eine landwirthschaftliche Brennerei oder eine Materialbrennerei im Laufe des Betriebs-

jahrs zum gewerblichen Betrieb über (§. 9 Abs. 3), so verliert der Brennereibesitzer vom Beginne
des Betriebsjahrs ab das Recht, Branntwein zum niedrigeren Verbrauchsabgabensatze herzustellen,
und hat von demselben Zeitlpunkt ab für den erzeugten Branntwein den Zuschlag gemäß der
§6. 165 bis 167 zu entrichten. Die zu wenig berechneten Beträge an Verbrauchsabgabe und Zu-
schlag sind nachzuzahlen. —

Neunter Titel.

Brennereien mit amtlichen Meßuhren.

 §. 178.
Die Direktivbehörde kann die Ueberwachung der Branntweinerzeugung durch eine amtliche Meß-

uhr (Alkoholmesser, Probenehmer) anordnen, sofern die Aufstellung von amtlichen Sammelgefäßen
unverhältnißmäßig kostspielig oder unzweckmäßig sein würde. In besonderen Fällen kann die Auf-
stellung einer Meßuhr neben den Sammelgefäßen angeordnet werden.
Die Vorschriften über die Beschaffenheit der Meßuhren, ihre Aufstellung und Behandlun

sind in der Meßuhrordnung enthalten h h h fstellung h g
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F. 179.
Allgemeine Ver- Die Meßuhr sowie beglaubigte Ersatz= und ausgebesserte Theile derselben werden dem
Hlichtungen des Brennereibesitzer von der Normal-Aichungs-Kommission übersandt (M. O. §. 4). Dieser hat ihren

v Empfang der Hebestelle anzuzeigen und den von der Normal-Aichungs-Kommission angelegten Ver-besitzers.
Fuers schluß unverletzt zu erhalten.

Während des Betriebs hat der Brennereibesitzer einen reinen und trockenen Filtersack, einen
Schwimmerhaken und eine Bremsfeder vorräthig zu halten.

§. 180.
Meßuhrbuch. In jeder mit einer amtlichen Meßuhr ausgerüsteten Brennnerei ist ein Meßuhrbuch nach

25. Muster 25 zu führen und in dem zur Aufbewahrung der Brennereibelagshefte bestimmten Behältniß
Mustter.auszulegen.

· ·§.181.

-Füh1«u11.des Der Brennereibesitzer ist verpflichtet, den Stand der Zählwerke bei Eröffnung des Jahres-
Nehuhrduch- betriebs sowie an jedem Brenntage alsbald nach Beendigung des Abtriebs, bei ununterbrochen
nereibesizer. Tag und Nacht staufindendem Betrieb aber zu gewissen vom Hauptamte zu bestimmenden Stunden

in das Meßuhrbuch einzutragen.
Das Hauptamt kann, sofern es zur Prüfung des richtigen Ganges der Meßuhr erforderlich

erscheint, anordnen, daß der Brennereibesitzer an jedem Brenntage den Stand der Zählwerke auch
vor Beginn des Betriebs einzutragen hat.

Am Schlusse des Vierteljahrs hat der Brennereibesitzer das Meßuhrbuch abzuschließen und
die letzte Eintragung über den Stand der Zählwerke in das Meßuhrbuch für das nächste
Vierteljahr zu übertragen.

§. 182.
Eintragungen Die Aussichtsbeamten haben bei jeder Revision der Brennerei den Stand der Zählwerke in

der Auffichts- das Meßuhrbuch oder, sofern ein solches nicht ausliegt, in das Revisionsbuch (§. 213) einzutragen.
" Werden bei einer Prüfung der Meßuhr die Zählwerke weiter gerückt, ohne daß Branntwein durch

die Meßuhr fließt, so ist der Stand der Zählwerke sowohl bei Beginn als auch bei Beendigung
der Prüfung einzutragen.

Jede erste Eintragung im Meßuhrbuch ist vom ersten Abfertigungsbeamten auf Grund des
vorhergehenden Meßuhrbuchs oder des Revisionsbuchs zu prüfen und zu bescheinigen. Wird ein
neues Meßuhrbuch nicht ausgelegt, so ist die letzte Eintragung über den Stand der Zählwerke in
das Revisionsbuch zu übertragen.

§. 183.
. Brauntweinauf= Der erzeugte Branntwein ist bis zur Abnahme in den dazu angemeldeten Näumen und Ge-

bewahrung. fäßen (Branntwein-Aufbewahrungsgesäßen) aufzubewahren. Eine amtliche Verschließung dieser
Räume und Gefäße sindet nicht statt.

Das Hauptamt kann gestatten, daß der erzeugte Branntwein in Versandgefäßen aufbewahrt
und in diesen zur Abnahme gestellt wird. Die Versandgefäße sind vorher in leerem Zustand amtlich
zu verwiegen, in geeigneter Weise zu kennzeichnen und bis zu ihrer Benutzung in einem gegen
Witterungseinflüsse geschützten Raume zu lagern. Ueber die Verwiegung der Gefäße sind An-
schreibungen zu führen. Die Räume, in denen die Gesäße leer oder befüllt lagern sollen, sind der

Hebestelle anzumelden.
8. 184.

Abnahmesristen In Brennereien mit Probenehmern ist bei Bemessung der Abnahmefristen (§. 144) darauf Rück-
für Jurnerien sicht zu nehmen, daß die Probensammler die Proben von höchstens 6500 Liter Branntwein auf-
nehmern. zunehmen vermögen. "v“

Sind die Proben im Probensammler in Folge hoher Wärme einer starken Verdunsiung aus-
gesetzt, so haben die Abnahmen in thunlichst kurzen Fristen zu erfolgen.

S. 185.
Vergleichung des Bei der Abnahme ist die Alkoholmenge, welche seit der Betriebserössnung oder seit der vorher-

Soll- adund Ist-gegangenen Abnahme nach der Anzeige der Meßuhr durch diese geflossen ist (Sollbestand), und die
enandes. vorgefundene Alkoholmenge nöthigenfalls unter Absetzung einer bei der letzten Abnahme unabgefertigt
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# in Menge (Istbestand) zu ermitteln. Hierbei kann von einer Unterbrechung des Abtriebs

geblichenewwerde J gltan Habgefertigt bleibende Branntweinmengen geschätzt werden.
Ergiebt sich bei der Vergleichung des Sollbestandes mit dem Istbestand ein auffälliger. Unter-

schied, so hat eine genaue Feststellung nach §. 186 stattzusinden. Anderenfalls ist über die Ver-
gleichung ein Vermerl im Meßuhrbuche zu machen.

8. 186.

Bei der letzten Abnahme in jedem Vierteljahr ist eine genaue Feststellung der vorgefundenen
Alkoholmenge, einschließlich der etwa unabgefertigt bleibenden Restmenge, vorzunehmen. Sofern
diese Feststellung nicht nach Beendigung des Abtriebs erfolgt, ist der Abtrieb zu unterbrechen und
abzuwarten, bis die Meßuhr nicht mehr in Thätigkeit ist. Sodann sind der Sollbestand und der
Istbestand für die Zeit seit der Betriebseröffnung oder seit der letzten genauen Feststellung im Meß-
uhrbuche zu berechnen und zu vergleichen. * 1 6

Ergiebt sich bei der Vergleichung ein Unterschied von mehr als ein Prozent des Sollbestandes
oder erscheint der Unterschied sonst auffällig, so ist über die Abweichung eine Verhandlung auf-
zunehmen und dem Hauptamte zur Entscheidung vorzulegen. . .

Der bei der genauen Feststellung ermittelte Stand der Zählwerke und die unabgesertigt ge-
bliebene Nestmenge sind vom ersten Abfertigungsbeamten in das Meßuhrbuch für das nächste Viertel-

jahr zu übertragen. Findet im Vierteljahre der Betriebseröffnung eine Abnahme nicht stalt, so ist
der Stand der Zählwerke bei Eröffnung des Betriebs zu übertragen.

§. 187.
Die gemäß §F. 186 ermittelten Fehlmengen können von den Abfertigungsbeamten bis zu einem

Prozent des Sollbestandes abgabenfrei gelassen werden, sofern der Alkoholverlust lediglich auf Ver-
dunstung oder gewöhnliche Leckage zurückzuführen ist. # "

In anderen Fällen kann das Hauptamt die Fehlmenge abgabenfrei lassen, wenn eine Ent-

nahme von Branntwein ausgeschlossen erscheint. -m-
Wird vom Hauptamt eine Fehlmenge für abgabenpflichtig erklärt, so ist diese im Abnahme-

buch unter einer besonderen Nummer einzulragen.

8. 188.
Die Direktivbehörde kann gestatten, daß der erzeugte Branntwein ohne Vorführung nach der

Anzeige der Meßuhr versteuert wird. Der Brennereibesitzer darf dann über den Branntwein sofort
nach dessen Erzeugung frei verfügen. Soll ein Theil des Branntweins unter Abstandnahme von
der Erhebung der Verbrauchsabgabe unter Steuerkontrole gestellt werden, so ist dieser bis zur Ab-
nahme gemäß §. 183 aufzubewahren.

Zu jedem Abnahmetage hat der Brennereibesitzer außer den sonstigen Abferligungsanträgen
eine Anmeldung zur Versteuerung einzureichen. Die Absertigungsbeamten haben in der Versteuerungs-
anmeldung die seit der vorhergegangenen Abnahme durch die Meßuhr geflossene Alkoholmenge fest-
zustellen und, ersorderlichenfalls nach Absetzung der unter Steuerkontrole genommenen Alkoholmengen,
als abgabenpflichtig einzutragen. Für den durch Verdunstung oder gewöhnliche Leckage entstehenden
Alkoholverlust wird ein Nachlaß nicht gewährt.

Die Direktivbehörde kann auch dann von der Vorführung absehen, wenn der Branntwein

von der Meßuhr durch eine steuersichere Rohrleitung unmittelbar in ein Lager oder in eine
Reinigungsanstalt übergeführt wird. In diesem Falle ist zu jedem Abnahmetag eine Anmeldung
zum Lager oder zur Reinigungsanstalt abzugeben.

S. 189.
Wird in einer Brennerei mit Alkoholmesser der gesammte Branntwein zur Versteuerung nach

der Anzeige der Meßuhr angemeldet, so kann der erste Abfertigungsbeamte die Abnahme allein be-
wirken. Wird der Branntwein in der Regel nach Angabe der Meßuhr versteuert, so kann das
Hanuptamt anordnen, daß der Brennereibesitzer an bestimmten Tagen eine Anmeldung zur Ver-
steuerung einzureichen hat; die Abnahmen können alsdann an beliebigen Tagen vorgenommen
werden.

10
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8. 190.
13. Störungen der Tritt eine Störung des richtigen Ganges der Meßuhr ein, so hat der Brennereibesitzer dies

Meßuhr. sofort im Meßuhrbuche zu vermerken und nach Vorschrist des §. 139 Anzeige zu erstatten. Eine
Oeffnung der Meßuhr hat er zu unterlassen.

Auf die Feststellung des Sachverhalts und die Festsetzung der zur Abfertigung vorzuführenden
Alkoholmenge finden die §§. 140 und 141 entsprechende Anwendung. Zwecks Beseitigung der
Störung ist nach §. 15 der Meßuhrordnung zu verfahren.

8. 191.
14. Branntwein aus Der im Einsetzkasten des Alkoholmessers vorgefundene sowie der aus der Meßuhr oder der

dem Einsetzkasten Vorlage bei ihrer Reinigung enmommene Branntwein ist, soweit er nicht zur Wiederbefüllung des
u. s. w. Schwimmertopfes oder der Vorlage Verwendung findet, nach dem Antrage des Brennereibesitzers

unter Steuerkontrole zu nehmen oder unter amtlicher Aufsicht zu vernichten.

Zehnter Titel.

Wiederholt abtreibende Brennereien.

§. 192.

1. Zlälsiglet des Es ist zulässig, den beim ersten Abtriebe gewonnenen Branntwein (Lutter, Rohbranntwein) in
einbrandes. der Brennerei einem ein= oder mehrmal wiederholten Abtriebe (Wienen, Feinbrand) zu unterziehen.

" Dem wiederholten Abtriebe darf auch Branntwein unterworfen werden, der nicht in der Brennerei

erzeugt ist. Dieser Branntwein darf auch mit dem in der Brennerei erzeugten Branntwein ge-
mischt werden.

Der Feinbrand darf nur während der Brennfrist (s. 118) startfinden.

§. 193.
2. Zusatzstoffe. Es ist zulässig, dem Branntwein beim Feinbrand aromatische und andere Stoffe zuzusetzen,

sofern sie weder Alkohol enthalten noch sich in gährendem oder vergohrenem Zustande befinden.
Das Zusetzen von Rückständen der Branntweinerzeugung, z. B. aus Steinobst, Kalmuswurzeln,

ist verboten. Ausnahmen können vom Hauptamte zugelassen werden.

§. 194.
3. Brennvorrich- Der Feinbrand hat auf einem besonderen Brenngeräthe (Wiengeräth) zu erfolgen. Für be-

tung für den stehende Brennereien kann das Hauptamt Ausnahmen gestatten, wenn die Aufsstellung eines Wien-
Feinbrand. geräths auf Schwierigkeiten stößt; in diesem Falle hat ein Beamter die Verbindung zwischen der

Vorlage und dem Sammelgefäß oder der Meßuhr beim Beginne des Feinbrandes zu lösen und
nach Beendigung des Feinbrandes unter Erneuerung des Verschlusses wieder herzustellen.

Das zum Wienen benutzte Geräth ist mit einem zur Entnahme von Proben geeigneten Ablaß-
hahn, ferner thunlichst mit einem Stand= oder Schauglas oder einer sonstigen Vorrichtung zu ver-
sehen, welche eine Prüfung des Inhalts gestatlet.

5. 195.
4. Anmeldung des Eine Beschreibung des Feinbrandes unter Angabe der zu benutzenden Geräthe und der

Feinbrandes. etwaigen Zusatzstoffe ist in die allgemeine Betriebserklärung (§. 89) aufzunehmen.
Soll der Feinbrand in der Zeit oder im Anschluß an die Zeit erfolgen, für welche ein Be-

triebsplan abgegeben ist, so ist in dem Betriebsplane zu erklären, an welchem Tage und auf welchem
Brenngeräthe der Feinbrand stattfinden wird.

Soll der Feinbrand zu anderer Zeit erfolgen, so ist spätestens am Tage vor dem beabsichtigten

26. Feinbrande der Hebestelle eine Anmeldung nach Muster 26 in doppelter Ausfertigung zu übergeben.
Muser Die eine Ausfertigung ist nach Genehmigung dem Brennereibesitzer zurückzugeben und in der Brennerei

— auszulegen. Die angemeldete Betriebszeit kann auf die zum Feinbrand erforderliche Zeit beschränkt
werden. Nach Beendigung des Betriebs ist die Anmeldung binnen fünf Tagen an die Hebestelle

zurückzuliefern.
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S. 196.
Für den durch den Feinbrand entstehenden Alkoholverlust kann auf Antrag des Brennerei= 5. Schwundnach-

besitzers ein Schwundnachlaß bis zu drei Prozent der dem Feinbrand unterzogenen Alkoholmenge
gewährt werden. Für Branntwein, der in einer anderen Brennerei erzeugt ist, wird Schwund-

nachlaß nicht gewährt. *r*1.

Die Höhe des Schwundsatzes ist auf Grund von Probebrennen festzusetzen. Auf Antrag des
Brennereibeitzers kann von den Probebrennen abgesehen und der Schwundnachlaß auf zwei Prozent
festgesetzt werden, wenn dieser Prozentsatz als der Einrichtung und der Betriebsweise der Brennerei
angemessen zu erachten ist. * 1

Weunun besondere Umstände, z. B. wesentliche Aenderungen an den Brenngeräthen, dazu Anlaß
geben, ist die Angemessenheit des bewilligten Schwundsatzes von neuem zu prüfen und der Schwund-
satz nöthigenfalls anderweit festzusetzen. . · «

Sofern nicht das Hauptamt einen anderen Zeitpunkt bestimmt, kommt der zuerst bewilligte
Schwundsatz vom Tage des Einganges des Antrags, der abgeänderte Schwundsatz vom Tage seiner
Festsetzung ab zur Anwendung.

§. 197.

Die zur Ermittelung des Schwundes erforderlichen Probebrennen sind dauernd, und zwar thun-
lichst durch zwei Beamte, zu überwachen. Der Brennereibesitzer hat den Probebrennen beizuwohnen.

Zu den Probebrennen ist nur solcher Rohbranntwein zu verwenden, welcher in der Brennerei
erzeugt ist. Stofse, die das Ergebniß des Probebrennens nicht beeinflussen, wie z. B. Kümmelkörner,
dürfen zugesetzt werden. .

Es ist darauf zu achten, daß der Nohbranntwein vollständig in das zum Wienen benutzte
Geräth übergeführt und abgetrieben sowie daß das gewonnene Erzeugniß ohne Verlust aufgefangen
wird. Es ist ferner darauf zu sehen, daß der Abtrieb ordnungsmäßig und insbesondere nicht übereilt
erfolgt, sowie daß das Kühlwasser thunlichst kalt erhalten wird. .

Jede eine Herabminderung der Alkoholausbeute beim Probebrennen bezweckende Handlung ist
verboten. Werden derartige Handlungen vorgenommen, so ist das Probebrennen einzustellen und
dem Hauptamt Anzeige zu erstatten.

Der Abtrieb ist als beendet anzusehen, wenn eine Probe der ablaufenden Flüssigkeit nach
dem Lutterprober nicht mehr als ein Gewichtsprozent wahrer Alkoholstärke besitzt.

Die zum Feinbrande zu verwendenden und die durch den Feinbrand gewonnenen Alkoholmengen
sind nach Maßgabe der Alkoholermittelungsordnung festzustellen. Der durch Vergleichung dieser
Mengen ermittelte Schwund ist in Prozente der abgetriebenen Menge umzurechnen. Die Umrechnung
erfolgt bis auf zwei Dezimalstellen; das Ergebniß ist sodann auf eine Dezimalstelle in der Art ab-
zurunden, daß, sofern die zweite Dezimalstelle eine höhere Zahl als 4 enthält, die Zahl der ersten
Dezimalstelle um 1 erhöht wird.

Ueber den Verlauf des Probebrennens ist eine Verhandlung aufzunehmen.

8. 198.
Die Entscheidung über die Bewilligung des Schwundnachlasses und über die Höhe des

Schwundsatzes steht dem Hauptamte zu, wenn sich der Brennereibesitzer verpflichtet, den gesammten
in der Brennerei gewonnenen Rohbranntwein dem Feinbrande zu unterziehen und ihn vorbehaltlich
der Befugniß im Absatz 4 zu versteuern.

Das Hauptamt kann den Feinbrand unter ständige Aussicht stellen oder anordnen, daß der
Brennereibesitzer über die dem Feinbrand unterzogenen und die dadurch gewonnenen Alkoholmengen
Anschreibungen zu führen hat.

Bei der Abnahme ist der Rohbranntwein in der Versteuerungsanmeldung als zum Feinbrande
bestimmt anzumelden und, sofern nicht die Abfertigung gemäß §. 188 Absatz 1 erlassen ist, nach
der Abfertigung dem Brennereibesitzer zur weiteren Verarbeitung zu überlassen. Der Schwund-
nachlaß ist nach dem festgesetzten Progentsatze von der abgenommenen Alkoholmenge zu berechnen
und von dieser in Abzug zu bringen.

Auf Antrag des Brennereibesitzers kann der durch den Feinbrand gewonnene Branntwein bei
den Abnahmen bis zur Höhe der jedesmal zu versteuernden Alkoholmenge wieder unter Steuer-
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kontrole genommen werden; die unter Kontrole genommene Alkoholmenge ist von der zu versteuernden

Alkoholmenge in Abzug zu bringen.

8. 199.
7. Gewährung Abgesehen von den Fällen des §. 198 steht die Entscheidung über die Bewilligung des

des Schwund-Schwundnachlasses und über die Höhe des Schwundsatzes der Direktiobehörde zu, welche auch die
hachlasfe Die weiteren Maßregeln zur Sicherung der Ausführung des Feinbrandes anzuordnen und die Art der
rektiobehörde. Abfertigung zu bestimmen hat.

In der Regel ist vorzuschreiben, daß der abgenommene Rohbranntwein unter amtlicher Auf-
sicht in das Wiengeräth oder einen damit verbundenen Behalter gebracht wird und daß das Wien-
geräth und der Behälter derart amtlich verschlossen werden, daß der Rohbranntwein nur auf dem
Wege des nochmaligen Abtriebs aus dem Steuerverschlusse gelangen kann.

Es ist auch zulässig, den abgenommenen Rohbranntwein dem Brennereibesitzer zur weiteren
Verarbeitung zu überlassen, sofern für die Feststellung des beim Feinbrande gewonnenen Erzeug-
nisses besondere Sammelgefäße oder eine besondere Meßuhr aufgestellt werden. Der Schwund-
nachlaß ist dann nur entsprechend der aus den Sammelgefäßen oder nach der Anzeige der Meßuhr
abgenommenen Alkoholmenge zu gewähren.

S. 200.
8. Verbringung Die Direktiobehörde kann gestatten, daß der Rohbranntwein bei den Abnahmen in ein mit

des Nob. der Brennerei verbundenes Branntweinlager gebracht und erst zu einem späteren Zeitpunkte dem
in ein Lager. Feinbrand unterzogen wird. In dem Lager ist der Branntwein abgesondert von dem übrigen

Branntwein aufzubewahren.
F. 201. .

9. Abnahme des Bei Brennereien, welche derartig eingerichtet sind, daß der erzeugte Branntwein vom Beginne

chennsen des ersten Abtriebs bis nach vollendetem Feinbrand unter Steuerverschluß bleibt und in die
des. Venran= Sammelgefäße oder die Meßuhr fließen muß, kann die Direktiobehörde gestatten, daß erst das

fertige Erzeugniß abgenommen wird.
Auf die Einrichtung und den Verschluß des Wiengeräths finden die §§. 35 bis 65 ent-

sprechende Anwendung. Außerdem sind die Flanschen der Abflußleitung für die Rückstände bei
dem zum Wienen benutzten Geräthe zu verschließen. Die Leitung selbst ist in eine zu verschließende
Grube zu führen oder in anderer Weise derart zu sichern, daß eine Entnahme von Branntwein

nicht angängig ist.

Elfter Titel.

Steueraufsicht.
". 202.

1. Allgemeine Vor- Die Beamten sind befugt, eine Brennerei, sobald sie zum Betrieb angemeldet ist, zu jeder Zeit,
schrift. sonst von Morgens 6 bis Abends 9 Uhr zu revidiren. Die Revisionsbefugniß erstreckt sich auf

alle nach 8. 12 angemeldeten sowie auf diejenigen Räume, in welchen Brennereigeräthe zeitweise
aufbewahrt werden (S. 24 Abs. 1).

Solange in der Brennerei gearbeitet wird oder Jemand sich darin befindet, müssen sämmtliche
Zugänge zu ihr sowie zu dem Brennereigrundstück unverschlossen und unbehindert sein (vergl. auch
§. 127 Abs. 2). Der Oberkontroleur kann auf Antrag gestatten, daß einzelne Zugänge verschlossen
gehalten werden.

§. 203.
2. Zweck der Re- Bei den Revisionen ist insbesondere darauf zu achten, daß der Brennereibelrieb dem ein-

visionen. gereichten Betriebsplan und den Vorschriften über die Betriebsführung entspricht, auch die unter
Verschluß gelegten Geräthe und die angelegten Verschlüsse unverletzt sind.

Bei landwirthschaftlichen Brennereien ist außerdem darauf zu achten, daß hinsichtlich der ver-
arbeiteten Stoffe sowie hinsichtlich der Verwendung der Rückstände und des Düngers die Voraus-
setzungen des landwirthschaftlichen Betriebs (F. 4) erfüllt werden. Die Brennereibesitzer haben zu
diesem Zwecke den Oberbeamten den Einblick in ihren Wirthschaftsbetrieb zu gewähren.
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. 204.
Die Brennereien sind, solange sie im Betriebe stehen, monatlich vom Oberkontroleur mindestens 3. Zahl und Ze

dreimal, von Aussehern mindestens achtmal zu revidiren. Revisionen, die bei Gelegenheit von Ver-
messungen, Branntweinabfertigungen oder sonst zu einer dem Brennereibesitzer vorher bekannt ge-
gebenen Zeit vorgenommen werden, sind auf die vorgeschriebene Zahl nicht in Anrechnung zu
bringen. Die Direktivbehörde kann die Zahl der Revisionen herabsetzen.

Die Revisionen müssen unvermuthet und möglichst zu verschiedenen Stunden und in ungleichen
wischenräumen vorgenommen werden. Wieviel Revisionen zur Nachtzeit vorzunehmen sind, be-

sonders in Brennereien, denen das nächtliche Befülltlassen der Brenngeräthe gestattet ist, bestimmt
die Direktivbehörde.

8. 205.
Zur Erleichterung der Prüfung der Sicherheitsvorrichtungen hat der Oberkontroleur ein auf

feste Pappe niederzuschreibendes Verzeichniß der sämmtlichen in der Brennerei gemäß der §§. 55 bis
64 angelegten Verschlüsse, unter Trennung der freiliegenden von den durch Kappen u. s. w. ver-

deckten, aufzustellen und darin die Verschlüsse mit fortlaufenden Nummern zu bezeichnen. Das

Verzeichniß ist bei den Brennereibelagsheften aufzubewahren.

8. 206. -

SolangedieBrennereiimBetriebesteht,sinddieim§.55bezeichnetenGeräthe,Geräthe-
theile und Rohrleitungen außerhalb des Sammelgefäßraums mindestens bei einer Revision im
Monat durch den Oberkontroleur und mindestens ebenso oft durch Aufseher vollständig, und zwar
in der Regel während des Abtriebs, darauf zu prüfen, ob sie sich in dichtem und unversehrtem
Zustand und unter gutem Verschlusse befinden; außerdem ist der Verschluß des Sammelgefäßraums
zu prüfen. Die untere Seite der Branntweinrohrleitung (§. 42) sowie etwaige Löthnähte (C. 44)
sind besonders genau zu besichtigen; verdächtige Stellen der blank zu haltenden Geräthetheile (§. 65)
haben die Beamten erforderlichenfalls sofort blank reiben zu lassen. Durch Drehen der Kappen ist
sestzustellen, ob Branntwein oder Lutter in ihnen aufgefangen ist; einer Abnahme der Kappen,
Ueberrohre u. drgl. bedarf es nur, wenn eine besondere Veranlassung dazu vorliegt.

Bei jeder anderen Revision sind einzelne Geräthe und Verschlüsse in gleicher Weise zu prüfen.
Der Inhalt der Sicherheitsrohre (§. 56 Abs. 3) ist nach Bestimmung des Oberkontroleurs

von Zeit zu Zeit in das Brenngeräth zu entleeren oder zu vernichten. In Brennereien mit Alkohol-
messern hat der Oberkontroleur mindestens einmal im Vierteljahre den im Unterbaue des Alkohol-
messers befindlichen Einsetzkasten zu besichtigen und über das Ergebniß einen Vermerk im Meß-
uhrbuche zu machen.

207.
Für Maischbottichsteuer entrichtende #nensenbbel hat die Direktivbehörde darüber Bestimmung

zu treffen,inwelchemUmfang und in welcher Weise bei Revision der Maischbotliche der leere
Raum zwischen dem Flüssigkeitsspiegel und dem oberen Bottichrande festzustellen ist. Entsprechende
Vorschriften sind für die Revision der Sauermaischbehälter zu erlassen.

S. 208.
Geräthe, die zum Zwecke der Außergebrauchsetzung unter amtlichen Verschluß gelegt sind, sind

während der Betriebszeit monatlich vom Oberkontroleur mindestens einmal, von Aufsehern mindestens
zweimal auf ihren Verschluß zu prüfen.

E— 8. 209.

Schlüssel zum Sammelgefäßraum erhalten der Oberinspektor, der Oberkontroleur und, falls
letzterer die Branntweinabnahme nicht bewirkt, auch der erste Abfertigungsbeamte. Außerdem kann
für dringende Fälle der Oesfnung ein Schlüssel bei der Hebestelle niedergelegt werden, welcher
während des Nichtgebrauchs in einem mit dem Dienstsiegel des Oberkontroleurs verschlossenen Um-
schlag aufzubewahren ist.

Die Beamten sowie die Hebestelle dürfen die ihnen anvertrauten Schlüssel nur bei dringender
Veranlassung und unter den erforderlichen Vorsichtsmaßregeln aus den Händen geben.
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8. 210.
Deffnung des Solange der Betrieb der Brennerei dauert oder Branntwein sich in den Sammelgefäßen be—
Sammelgefäß= findet, hat der Oberkontroleur mindestens einmal monatlich eine innere Besichtigung des Sammel-
raums. gefäßraums nebst Prüfung der Sammelgefäße und ihrer Verschlüsse vorzunehmen. Diese Besichti-

gungen können mit den Branntweinabnahmen verbunden werden.

Beamte, welche nicht zu den Oberbeamten gehören, dürfen den Verschluß des Sammelgefäß-
raums nur in Gegenwart eines zweiten Beamten oder, falls die Oeffnung aus dringenden Gründen

keinen Aufschub leidet oder zum Zwecke der Beobachtung der Sammelgefäße eine häufigere Oeffnung
erforderlich ist, nur unter Zuziehung eines Zeugen lösen.

Dem Ersuchen des Brennereibesitzers um Oeffnung des Sammelgefäßraums ist bei Angabe
triftiger Gründe zu entsprechen.

Jeder Oeffnung des Sammelgefäßraums hat der Brennereibesitzer beizuwohnen.

8. 211.
Wiederverschlie= Der Brennereibesitzer hat dafür zu sorgen, daß bei Schließung des Raumes die Sammel-

hung der Sam- gefäße durch richtige Stellung der Ablaßhähne sowie der Absperrhähne an den Standgläsern und
melgefäße und den Verbindungsrohren sicher geschlossen sind.

gefäßraums. Die ordnungsmäßige Wiederverschließung der Sammelgesäße und des Sammelgefäßraums ist
in einer fortlaufenden Verhandlung jedesmal von den Beamten, dem Brennereibesitzer und dem
etwa zugezogenen Zeugen zu bestätigen.

Das Hauptamt kann gestatten, daß der Brennereibesitzer auf seine Gefahr den am Standglase
befindlichen Absperrhahn offen hält.

8. 212.

Revision außer Nicht im Betriebe stehende Brennereien sind vom Oberkontroleur mindestens einmal viertel-
Betrieb befind- jährlich, von Aufsehern mindestens einmal monatlich zu revidiren. Die Direktivbehörde kann die
licer Brenne: Zahl der Revisionen herabsetzen.

§. 213.
Eintragung des Nach Beendigung der Revision hat der Beamte den Reoisionsbefund, solange in der Brennerei

Neuistonsbefun- ein Betriebsplan ausliegt, in diesen, anderenfalls in ein Revisionsbuch nach Muster 27 einzutragen.
* 21. Das Revisionsbuch ist in dem zur Aufbewahrung der Brennereibelagshefte bestimmten Behälkniß

Musier
–—– auszulegen.

§. 214.
Dienstanwei- Die nähere Anweisung für die Handhabung der Steueraufsicht wird von der obersten Landes-

sung. Finanzbehörde erlassen.

Zmweites Buch.

Absindungsbrennereien.

Erster Titel.

Allgemeine Bestimmungen.
F. 25. «

Begriff der Ab- Bei der Abfindung werden die Verbrauchsabgabe, der Zuschlag und die Brennsteuer im
findung. voraus nach der Alkoholmenge bindend festgesetzt, welche aus dem zutreffenden Alkoholausbeutesatz

und entweder aus dem angemeldelen Bottichraum oder aus der Art und Menge der zur Brannt-

weinerzeugung bestimmten Rohstoffe oder Maische zu berechnen ist. Bei einzelnen Abfindungsarten
wird auch die Maischbotlichsteuer im Wege der Abfindung erhoben (8. 319 unter b und c).

Der in Abfindungsbrennereien erzeugte Branntwein tritt, vorbehaltlich der Vorschriften der
§§. 321 bis 324, ohne amtliche Abfertigung sofort in den freien Verkehr.



8. 216.
Der Abfindung unterliegen die Brennereien, welche im Betriebsjahre nicht mehr als

75 Hektoliter Alkohol erzeugen. Von der Abfindung ausgeschlossen bleiben alle Brennereien, welche
mit kontinuirlichen Brenngeräthen versehen sind oder welche Rübenstoffe verarbeiten.

S. 217.

Die Direktivbehörde kann:

a) Brennereien, die nicht mehr als 75 Hektoliter Alkohol erzeugen, von der Abfindung
ausschließen;

b) mehlige Stoffe verarbeilende Brennereien, die keine Hese gewinnen und mehr als 75,
jedoch nicht mehr als 120 Hektoliter Alkohol erzeugen, zur Abfindung zulassen, wenn
die Aufstellung von Sammelgefäßen oder Meßuhren dem Brennereibesitzer für bauliche
Einrichtungen unverhältnißmäßig hohe Kosten verursachen würde:

c) Materialbrennereien, die mehr als 75 Hektoliter Alkohol erzeugen, zur Abfindung zu-
lassen, wenn die Aufstellung von Sammelgefäßen oder Meßuhren dem Brennereibesitzer
für bauliche Einrichtungen unverhältnißmäßig hohe Kosten verursachen oder wenn die
Verschlußkontrole wegen der Art des Betriebs nicht ohne große Schwierigkeiten durch-

führbar sein würde.

§. 218.
Werden in einer Abfindungsbrennerei mehr als 75 oder im Falle des §. 217 unter b mehr

als 120 Hektoliter Alkohol erzeugt, so unterliegt die Brennerei vom Beginne des nächsten Betriebs-

jahrs ab der Verschlußkontrole. Ist die Ueberschreitung nur durch vorübergehende besondere# Um-
stände herbeigeführt, so kann die Direktivbehörde von Anordnung der Verschlußkontrole absehen.

219.
Brennereien, welche beim Inkrafttreten Frn Ausführungsbestimmungen der Verschlußkontrole

unterliegen oder später dieser Kontrole unterworfen werden, bleiben von der Abfindung aus-
geschlossen. Die oberste Landes-Finanzbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Aufrecht-

eehaltung der Verschlußkontrole sich als undurchführbar erweist und die Voraussetzungen des §. 216
vorliegen. , .·

Das Hauptamt kann landwirtschaftliche Verschlußbrennereien für den Zwischenbetrieb mit
Material (8. 6) auf Antrag von der Verschlußkontrole befreien und der Abfindung unterwerfen.

" §. 220.

Der Abfindung wird zu Grunde gelegt:

a) bei Brennereien, welche im Betriebsjahr im Ganzen mehr als 5 Hektoliter Alkohol er-
zeugen, soweit mehlige Stoffe verarbeitet werden,

der zur Bemaischung angemeldete Bottichraum (Abfindung nach dem Bottich-
raume);

b) bei Brennereien, welche im Betriebsjahr im Ganzen mehr als 5 Hektoliter Alkohol er-
zeugen, soweit Material verarbeitet wird, nach Bestimmung der Direktiobehörde

entweder

1. die Materialmenge, welche während der angemeldeten Betriebszeit nach der
Leistungssähigkeit der Brennvorrichtung (§. 260) verarbeitet werden kann (Ab-
findung nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung),

oder -

2. die zum Abbrennen angemeldete unter Materialkontrole (§§. 269 bis 276) stehende
Materialmenge (Abfindung nach der Stoffmenge mit Materialkontrole):

Tc) bei Brennereien, welche im Betriebsjahr im Ganzen nicht mehr als 5 Hektoliter
Alkohol erzeugen,

die zum Abbrennen angemeldete Stoffmenge (Abfindung nach der Stoffmenge).

2. Zulässigkeit d

Abfindung.
à) Regel.

b) Ausnahmen.
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§. 221.
b) Ausnahmen. Die Direktivbehörde ist ermächtigt:

à) die im §. 220 unter a und b bezeichneten Abfindungsarten oder einzelne der darauf
bezüglichen Vorschriften auch auf die im §. 220 unter c erwähnten Brennereien
anzuwenden;

b) Brennereien, welche bisher nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung abgefunden
waren und im Betriebsjahr im Ganzen mehr als 5, jedoch nicht mehr als 10 Hekto-
liter Alkohol erzeugen, für die Verarbeitung mehliger Stoffe nach der Leistungsfähigkeit
der Brennvorrichtung abzufinden;

I) Brennereien, welche im Betriebsjahr im Ganzen mehr als 5 Hektoliter Alkohol erzeugen,
für die Verarbeitung mehliger Stoffe nach der Stoffmenge abzufinden, sofern aus diesen
allein nicht mehr als 5 Hektoliter Alkohol hergestellt werden;

d) Brennereien, welche im Betriebsjahr im Ganzen mehr als 5 Hektoliter Alkohol erzeugen
und bisher nach den Vorschriften in Ziffer 8 Nr. VI unter a der vorläufigen Aus-

führungsbestimmungen zu den Branntweinsteuergesetzen behandelt worden sind, nach der
Stoffmenge abzufinden.

Die Abfindung gemäß der Vorschrift unter d ist nur zulässig bei Brennereien, welche eine
Brennvorrichtung von einfacher Beschaffenheit mit einer Brennblase von nicht mehr als 200 Liter

Raumgehalt oder, falls ausschließlich Weintreber oder Weinhefe verarbeitet werden, von nicht mehr
als 300 Liter Raumgehalt benutzen. Einfache Beschaffenheit der Brennvorrichtung ist dann anzu-
nehmen, wenn in die Brennblase kein Dampf eingeleitet wird. Sind in der Brennerei mehrere
Brennvorrichtungen vorhanden, so müssen die nicht zum Betrieb angemeldeten unter dauerndem
Verschlusse gehalten werden; der Feinbrand darf in diesem Falle nur in der zum Rohbrande be-
nutzten Blase statifinden. Das Hauptamt kann die gleichzeitige Benutzung zweier Brennblasen von
der bezeichneten Beschaffenheit gestatten, wenn der Raumgehalt beider Blasen zusammen nicht mehr
als 200 beziehungsweise 300 Liter beträgt.

8. 222.

e) Ermitlelung Soweit die Art der Abfindung von dem jährlichen Betriebsumfang abhängt, ist dieser nach
des Betriebs= der Alkoholmenge zu bemessen, welche in der Brennerei während der drei vorhergehenden Betriebs-
umfanges. jahre durchschnittlich erzeugt ist. Die durchschnittliche Alkoholmenge wird gefunden, indem die Ge-

sammtalkoholmenge durch 3 getheilt wird.
Bei neu entstandenen Brennereien und bei Brennereien, die in mehr als einem der drei vor-

hergehenden Betriebsjahre geruht haben, ist der Betriebsumfang schätzungsweise zu ermitteln. Das
Gleiche hat zu geschehen, sobald die Betriebseinrichtung einer Brennerei wesentlich verändert wird.

Zweiter Titel.

Buchführung über die Brennereien; Geräthevermessung und Gerätheaufbewahrung.
§5. 223.

I. Aumeldung der Wer eine Brennerei errichten will, hat dies spätestens acht Tage vor Beginn der Geräthe-
Brennereien. aufstellung dem Hauptamte schriftlich anzuzeigen. Letzteres hat hiervon dem Oberkontroleur sofort
1. Allgemeine Kenntniß zu geben.

Vorschrift. Spätestens drei Tage vor der erstmaligen Betriebseröffnung (8. 243, 8. 249 Abs. 3 und

8. 277 Abs. 3) hat der Brennereibesitzer der Hebestelle eine Räume- und Gerälheanmeldung nach

Muiter 28.— Muster 28 in doppelter Ausfertigung einzureichen.
— Besteht die Brennerei nur aus einer Brennvorrichtung von einfacher Beschaffenheit, d. h. ohne

Dampfeinleitung in die Brennblase, so bedarf es der Anzeige gemäß Absatz 1 nicht; die Räume-
und Gerätheanmeldung ist in diesem Falle binnen drei Tagen nach der Empfangnahme der Brenn-
vorrichtung oder bei früherer Eröffnung des Betriebs spätestens gleichzeitig mit der Betriebs-
anmeldung einzureichen.

§. 224.
2. Anmeldung In die Anmeldung der Räume sind diejenigen Räume aufzunehmen, in welchen zur Erzeugung

der Räume. von Branntwein dienliche Betriebshandlungen vorgenommen werden.
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Bei größeren Brennereien kann der Oberkontroleur anordnen, daß auch die mit den Brennerei-
räumen in unmittelbarer Verbindung stehenden Räume anzumelden sind und daß über die an-
gemeldelen Räume ein Grundriß in doppelter Ausfertigung einzureichen ist, der die Stellung der

nereigeräthe nachweist.
Brennereigeräth z 225.

ie Gerätheanmeldung sind aufzunehmen:
% Faheanmsschlungen d. h. diejenigen Geräthe, in welchen die Alkoholdämpse zur

Entwickelung oder Reinigung gelangen (Brenn= und Wiengeräthe) und zur Nieder-
schlagung gebracht werden (Kühler nebst Vorlagen); . . 1 1

b) die zum ständigen Gebrauch in der Brennerei bestimmten Maischbottiche, Dämpfgeräthe
(Kartoffeldämpffasser, Henzedämpfer u. drgl.), Vormaisch= und Hefensatzgeräthe, Kühl-
schiffe und Sauermaischbehälter sowie Gefäße zur Gewinnung von Hefe; #

e) die zum ständigen Gebrauch in der Brennerei bestimmten Materialvorrathsgefäße;
d) andere zur Brennerei gehörige Geräthe auf Anordnung des Oberkontroleurs.

226.
Die Räume= und Gerätheanmeldung ist lon der Hebestelle nach Eintragung in die Brennerei-

rolle (§. 239) dem Oberkontroleur zuzustellen. Der Oberkontroleur hat ihren Inhalt an Ort und
Stelle mit dem Bestande zu vergleichen, die Gerälhe zu vermessen, das Ergebniß in die Anmeldung
einzutragen und diese sodann mit den Vermessungsverhandlungen der Hebestelle zurückzugeben. Nach
Prüfung der Vermessungsverhandlungen (§. 230 Abs. 2) übermittelt die Hebestelle je eine Aus-
fertigung der Anmeldung und der Vermessungsverhandlungen dem Brennereibesitzer.

§. 227.
Auf trockenem und nassem Wege sind zu vermessen: #

a) in den nach dem Botlichraum abgefundenen Brennereien die Maischbottiche und Sauer-
maischbehälter; «·

b) in den nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung abgefundenen Brennereien die
Brennblasen.

Der durch nasse Vermessung ermittelte Raumgehalt der Geräthe ist mit dem durch trockene
Vermessung gefundenen zu vergleichen. Findet sich hierbei ein Unterschied von mehr als drei Prozent
des Ergebnisses der nassen Vermessung und kann dieser nicht genügend aufgeklärt werden, so hat
eine zweite Vermessung mit Wasser stattzufinden, deren Ergebniß maßgebend ist.

Von der trockenen Vermessung kann abgesehen werden, wenn sie nach Beschaffenheit oder
Stellung der Geräthe Schwierigkeiten bereitet; in diesem Falle ist die nasse Vermessung zweimal
vorzunehmen.

6. 228.
Auf trockenem oder nassem Wege sind zu vermessen:

a) in den mehlige Stoffe verarbeitenden Brennereien die nach §. 225 unter b angemeldeten
Geräthe, soweit sie nicht gemäß §. 227 unter à doppelt zu vermessen sind; ·

b) in den Material verarbeitenden Brennereien die zum ständigen Gebrauch in der Brennerei
bestimmten Materialvorrathsgesäße.

Das Hauptamt kann von der Vermessung absehen.

§. 229.
Die Vermessung nach §. 227 ist durch den Oberkontroleur unter Zuziehung eines anderen

Beamten, die Vermessung nach §. 228 durch den Oberkontroleur oder einen anderen Beamten zu
bewirken Der Brennereibesitzer hat der Vermessung beizuwohnen und ihre Richtigkeit durch Unter-
zeichnung der Verhandlung (§F. 230) anzuerkennen.

Die trockene Vermessung erfolgt nach Maßgabe einer amtlich zu liefernden Anleitung.
Bei der nassen Vermessung haben die Vermessungsbeamten darauf zu achten, daß das zu

vermessende Geräth völlig dicht und leer ist und daß, sofern es nicht eingemauert oder sonst unver-
rückbar aufgestellt ist, sein oberer Rand waagerecht liegt. Letzteres ist nöthigenfalls durch eine
Wasserwaage, Setzwaage oder dergleichen zu prüfen.
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Die Vermessung hat in der Regel in der Weise zu erfolgen, daß das zu vermessende Geräth
mit vorher abgemessenem Wasser bis zum Ueberlaufen befüllt wird. Hat das Geräth an seiner
tiessten Stelle eine seine vollständige Entleerung zulassende Oeffnung, so kann es auch zunächst bis
zum Ueberlaufen befüllt und das abfließende Wasser gemessen werden.

Zum Messen des Wassers sind geaichle Gefäße zu verwenden. Es ist gestattet, Hülfsgefäße
zu benutzen, welche vorher mit geaichten Gefäßen auszumessen sind.

Im Endergebnisse bleiben Bruchtheile des Liters außer Betracht.
An hölzernen Geräthen ist nach der Vermessung der Steuerstempel einzubrennen.

S. 230.
Ueber die Vermessung sind für jedes Geräth zwei gleichlautende Verhandlungen nach Muster 2

bis 5 aufzunehmen. Nöthigenfalls sind die Muster abzuändern oder zu ergänzen.
Die Vermessungsverhandlungen sind von der Hebestelle rechnerisch zu prüfen. Die Ver-

handlungen über die Vermessung der Brennereigeräthe, deren Raumgehalt die Grundlage für die
Berechnung eines Steuerbetrags bildet, sind außerdem dem Hauptamte zur Prüfung vorzulegen.

5. 231.
Wenn vermessene Brennereigeräthe eine Veränderung ihres Raumgehalts erfahren haben

oder die Vermuthung einer solchen Veränderung vorliegt, ist eine neue Vermessung vorzunehmen.
Die nach §. 227 vermessenen Maischbottiche und Brennblasen sind vor Ablauf von zehn Jahren,

von der letzten nassen Vermessung ab gerechnet, auf trockenem und nassem Wege nachzuvermessen.
Die Direktiobehörde kann eine kürzere Frist für diese Nachvermessung anordnen, auch in der Zwischen-
zeit trockene Nachvermessungen vornehmen lassen.

Die Nachvermessungen sind zu einer Zeit zu bewirken, in der sie den Gebrauch der Geräthe
am wenigsten stören. Sie können bei außer Gebrauch befindlichen Geräthen bis zu deren Wieder-
benutzung hinausgeschoben werden, auch wenn dadurch die im Absatz 2 vorgesehene Frist über-
schritten wird.

Der Oberkontroleur hat nach näherer Bestimmung der Direktivbehörde jährlich eine Uebersicht
über die vorgenommenen Nachvermessungen an das Hauptamt einzureichen.

§. 232.
Der Brennereibesitzer hat jedes angemeldete Brennereigeräth auf Verlangen und nach näherer

Anordnung des Oberkontroleurs mit Nummer und Raumgehalt in Uebereinstimmung mit der

Gerätheanmeldung deutlich zu bezeichnen, diese Bezeichnung zu erhalten und nöthigenfalls zu
erneuern.

Die Bezeichnung ist an dem Geräth an einer in die Augen sallenden Stelle mit Oelfarbe
oder in anderer dauerhafter Weise anzubringen. Läßt sich die Bezeichnung nicht an dem Geräth
anbringen, so ist sie in unmittelbarer Nähe des Geräths auf einer Tafel ersichtlich zu machen.

S. 233.
Die angemeldeten Brennereigeräthe sind in den Brennereiräumen aufzubewahren. Die Direktiv-

behörde kann Ausnahmen zulassen.
Anmeldungspflichtige, aber nicht angemeldete Brennereigeräthe dürfen in den Brennereiräumen

nicht vorhanden sein.
Nicht anmeldungspflichtige Brennereigeräthe sind hinsichtlich ihrer Aufnahme in die Brennerei

und hinsichtlich ihrer Aufbewahrung keiner Beschränkung unterworfen.
Geräthe, welche nicht zu Brennereizwecken dienen, dürsen in die Brennereiräume nur insoweit

aufgenommen werden, als dadurch die Revision nicht erschwert wird.
Innerhalb der Brennereiräume können Brennereigeräthe beliebig verstellt werden.
Sofern ein Grundriß eingereicht ist (5. 224 Abs. 2), gelten an Stelle der Absätze 1 und 5

die Vorschriften des §. 24 Abs. 1 und des §. 25.

S. 234.
Jeder Wechsel im Besitz einer Brennerei, z. B. durch Erbgang, Verkauf oder Verpachtung, ist

der Hebestelle binnen ciner Woche vom neuen und in Fällen freiwilliger Besitzübertragung auch vom
bisherigen Besitzer schriftlich anzuzeigen. Der neue Besitzer hat die Nichtigkeit des angemeldeten
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Geräthestandes und des Raumgehalts der einzelnen Geräthe schriftlich anzuerkennen oder eine neue

Räume= und Gerätheanmeldung abzugeben.

5. 235. 4

Sollen angemeldete Brennereigeräthe aus den Händen gegeben oder abgeändert werden, so
hat der enangeberider) sofern nicht ein Fall der §§. 326 bis 328 vorliegt, dies der Hebestelle

vor der Weggabe oder bis zur Vollendung der Veränderung anzuzeigen. Befinden sich an den
Geräthen amrliche Verschlüsse oder Steuerstempel, so ist die Anzeige so zeitig zu erstatten, daß er-
sorderlichenfalls die Verschlüsse oder Stempel durch Beamte entfernt werden konnen.

Werden Brenn= oder Wiengeräthe aus den Händen gegeben, so ist im der Anzeige auch der
Empfänger zu bezeichnen: findet eine Versendung dieser Geräthe in einen anderen Hebebezirk statt,
so hat die Hebestelle dies der Hebestelle des Bestimmungsorts mitzutheilen. *

Werden anmeldungspflichtige Brennereigeräthe neu angeschafft, so hat der Brennereibesitzer
dies der Hebestelle vor Aufstellung der Geräthe in der Brennerei anzuzeigen.

Die Anzeigen sind nach Muster 6 in dopvelter Ausfertigung abzugeben. Die eine Ausfertigung
ist von der Hebestelle mit der Bescheinigung über die erfolgte Anzeige zu versehen und dem An-
meldenden zur Aufbewahrung beim Brennereibelagshefte (§. 241) zurückzugeben, die andere dem

Oberkontroleur vorzulegen. Ohne aire ien der Hebestelle dürfen die veränderten oder neu
angeschafften Geräthe nicht in Gebrauch genommen werden. · J

“ schasten, ein Heucht eingereicht ist (§. 224 Abs. 2), finden die Absätze 1 und 4 auch dann
Anwendung, wem die Geräthe an einem anderen als dem im Grundrisse bezeichneten Platze auf-

gestellt werden sollen.

. §.236. » »

Der Oberkontroleur hat sich von der Richtigkeit der Anzeige zu überzeugen; er hat, soweit
erforderlich, die angelegten Verschlüsse zu lösen und an den abgemeldeten Geräthen, welche nicht in
eine andere Betriebsanflalt übergehen, die Steuerstempel unkenntlich zu machen. Abgeänderte und
noch nicht vermessene neue Geräthe sind nöthigenfalls zu vermessen. Die eingetretenen Veränderungen
sind in der Räume= und Gerätheanmeldung, welche sich im Brennereibelagshefte befindet, gegebenen-
falls auch im Grundrisse, nachzutragen.

Der Oberkontroleur kann, abgesehen von den nach §. 227 vorzunehmenden Vermessungen,
einen anderen Beamten mit der Ausführung der erforderlichen Maßnahmen beauftragen, er hat
aber die von diesem in dem Brennereibelagshefte gemachten Eintragungen bei seiner nächsten An-
wesenheit zu prüfen und zu bescheinigen. »

Der Befund oder das Geschehene ist von dem Beamten auf der Veränderungsanzeige kurz
zu bescheinigen; sodann ist die Anzeige mit den etwa aufgenommenen Vermessungsverhandlungen an
die Hebestelle zurückzugeben, die beim Brennereibelagsheft aufbewahrte Veränderungsanzeige aber
zu entfernen. «

' §. 237.

Wenn die Räume= und Gerätheanmeldung oder der Grundriß durch Nachträge unübersichtlich

oder sont unbrauchbar geworden ist, hat der Oberkontroleur die Einreichung neuer Ausfertigungen
anzuordnen.

**2 8. 238.

Wird eine Brennerei gänzlich abgemeldet, so sind die angelegten Verschlüsse zu entfernen und
die Steuerstempel unkenntlich zu machen. Noch zu Brennereizwecken geeignete Brennvorrichtungen
sind nach den §§. 61 bis 65 der Grundbestimmungen weiter zu behandeln.

« §.239.

Die Hebestelle hat die Abfindungsbrennereien in einem besonderen Abschnitte B der nach
Muster 7 zu führenden Brennereirolle nachzuweisen. Das Hauptamt kann anordnen, daß der für
Abfindungsbrennereien bestimmte Abschnitt der Brennereirolle nach Muster 29 geführt wird.
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§. 240.
2. Belagsheste Die Hebestelle führt für jede Brennerei ein Belagshest. Darin sind aufzunehmen:

der Hebestelle. a) die Räume= und Gerätheanmeldung;

b) der Grundriß (5. 224 Abs. 2;:
c) die Vermessungsverhandlungen;
d) die Veränderungsanzeigen;:
e) die amtlichen Verfügungen über besondere Vergünstigungen;
f) die sonstigen amtlichen Verfügungen und Papiere, welche besondere Verhältnisse der

Brennerei betreffen.
JFür größere Brennereien kann der Oberkontroleur anordnen, daß zwei, mit A und B zu be-

zeichnende Belagshefte zu führen sind. In diesem Falle sind die unter a bis d ausfgeführten Schrift-
stücke in das Belagsheft A, die unter e und k aufgeführten in das Belagsheft B aufzunehmen.

Die Schriftstücke sind in jedem Belagshefte bei der erstmaligen Anlegung in der angegebenen
Reihenfolge zu ordnen; später hinzukommende Schriftstücke sind der Zeitfolge nach einzuheften. Nicht
mehr gültige Beläge sind zu durchkreuzen und einzuschlagen.

§. 241.
3. Brennerei= Die an den Brennereibesitzer gelangenden Ausfertigungen oder beglaubigten Abschriften der im

belagshefte. §. 240 unter a bis c, e und 1 aufgeführten Schriftstücke sind in einem Brennereibelagshefte zu ver-

einigen. Der Oberkontrolcur kann für größere Brennereien anordnen, daß zwei Belagshefte nach
Maßgabe des §. 240 Abs. 2 geführt werden.

Die Brennereibelagshefte sind mit Umschlägen zu versehen und nach näherer Bestimmung des
Oberkontroleurs an einem hellen Orte in einem besonderen Behältniß aufzubewahren. Nichl mehr
gültige Beläge sind vom Oberkontroleur aus den Brennereibelagsheften zu emntfernen.

§. 242.
4. Hauptbren- Die Hebestelle hat eine vom Oberkontroleur bescheinigte Abschrift der Brennereirolle an das

nereirolle. Hauptamt einzusenden. Die Abschriften bilden zusammen mit der Brennereirolle für den Sonder-

hebebezirk des Hauptamts die Hauptbrennereirolle.
Vierteljährlich ist ferner eine vom Oberkontroleur bescheinigte Nachweisung der in der Brennerei-

rolle vermerkten Veränderungen nach Muster 8 einzureichen. Die angezeigten Veränderungen sind
in der Hauptbrennereirolle zu vermerken.

Dritter Titel.

Betriebsvorschriften.

A. Abfindung nach dem Bottichraume.

8. 243.
I. Allgemeine Vor- Auf die nach dem Botlichraum abgefundenen Brennereien sind die für die Verschlußbrennereien

schrift. in den 88. 76 bis 86 über die Maischbottiche und Nebengeräthe, in den §§. 88 bis 95 Abs. 1,
96 bis 100 Abs. 1 sowie 101 und 102 über die Betriebsanmeldung, in den 68. 104 bis 122 und

125 bis 130 über die Betriebsführung und in den §§. 132 bis 137 über die Betriebsabweichungen

gegebenen Vorschriften gleichmäßig anzuwenden, soweit nicht nachstehend in den 9§8. 244 bis 246
Abänderungen vorgesehen sind.

II. Betriebsplan und . .. 5. 244. 1

Betriebganmel= Als Betriebsanmeldung ist ein Betriebsplan nach Muster 30 zu verwenden. Der Betriebs-
dungebuch. plan ist nach seiner Feststellung in das Betriebsanmeldungsbuch, für welches das Muster 31 als

Vorbild dient, und gleichzeitig in das Abfindungsbuch (§. 317) einzutragen.
Muster 30.

-l er 31.

-— S. 245.
M. Betriebsführung. Von den Vorschriften der §§. 117 und 119 über die Gährfrist und das Abbrennen der Maische

1. Maischabtrieb. kann das Haupkamt Ausnahmen zulassen.
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8. 246.
Die Gewinnung von Hefe aus der Maische, die dazu erforderlichen Betriebshandlungen und

zu benutzenden Nebengerälhe bedürfen keiner Genehmigung. Das Hauptamt lann verlangen, daß
die Zahl und Größe der Nebengeräthe dem Bedürfniß angepaßt wird.

Auf Hesenbrennereien finden die Vorschriften des §. 116 mit der Maßgabe Anwendung, daß
mit Genehmigung des Hauptamts Aufsatzhölzer, Blechkränze u. s. w. zur Zurückhaltung des Schaumes
benutt werden dürsen; das Ueberlaufen der Maische darf durch solche Vorrichtungen nicht gehindert
werden. Die etwa erforderlichen allgemeinen Anordnungen trifft die Direktiobehörde.

§. 247.

Für die Vornahme des Feinbrandes gelten die Vorschriften der §§. 192 und 193, des §. 194
Abs. 2 und des §5. 195. Der Lutter oder Rohbranntwein darf auch der abzutreibenden Maische
auf dem Brenngeräthe zugesetzt werden. . 1

Sosern in einer Brennerei der Alkoholausbeutesatz unter Berücksichtigung des Feinbrandes be-

sonders festgesetzt ist, muß das gesammte Erzeugniß dem Feinbrand unterworfen werden.

B. Abfindung nach der Leistungsfähigkeit der Breunvorrichtung.

8. 248.
Der Abfindung nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung können von der Direktio-

behörde unterworfen werden: 6 * *#• 6

a) mehlige Stoffe verarbeitende Brennereien, die im Betriebsjahre nicht mehr als 5 Hekto-
liter Alkohol erzeugen (§. 221 unter a)

b) mehlige Stoffe verarbeitende Brennereien, die im Betriebsjahre mehr als 5, jedoch nicht
mehr als 10 Hektoliter Alkohol erzeugen, sofern sie bisher nach der Leistungsfähigkeit
der Brennvorrichlung abgefunden waren (§. 221 unter b);

Tc) Material verarbeitende Brennereien ohne Beschränkung auf einen bestimmten Betriebs-
umfang (§. 220 unter b Ziffer1und §. 221 unter a).

8. 249.
In den nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung abgefundenen Brennereien ist spätestens

drei Tage vor der Eröffnung des Betriebs der Hebestelle für den Betrieb mit mehligen Stoffen ein
Abfindungsplan nach Muster 32, für den Betrieb mit Material ein Abfindungsplan nach Muster 33
in doppelter Ausferligung einzureichen. Soll der Betrieb nach Ablauf des angemeldeten Zeitraums

fortgesegt oder wieder aufgenommen werden, so ist ein neuer Abfindungsplan in gleicher Weise
abzugeben. «

Die Hebestelle darf über eine verspälete Einreichung des Abfindungsplans hinwegsehen, wenn
der Plan noch vor Beginn des angemeldeten Betriebs in der Brennerei ausgelegt werden kann.
DieDireklivbehörde kann gestatten, daß der Abfindungsplan späteslens am Tage vor der Betriebs—
eröffnung eingereicht wird.
Als Eröffnung des Betriebs gilt bei der Verarbeilung mehliger Stoffe der Beginn der ersten

Einmaischung zum Zwecke der Besüllung eines Maischbotlichs, bei der Verarbeitung von Material
der Beginn des erstem Materialabtriebs.

. 250.
Der Betrieb kann für beliebige Zeitabschnitte innerhalb eines Monats erklärt werden; auf den

Betrieb in verschiedenen Monaten darf ein Abfindungsplan sich nicht erstrecken.
Werden beim Einstellen des Betriebs am Anfang eines Monats nur noch Maischabtriebe

oder Feinbrände vorgenommen, so sind diese Betriebshandlungen in dem Abfindungsplane für den
vorhergehenden Monat anzumelden.

4 8. 251.

Es ast eslaltet, den Betrieb mit verschiedenen Materialgattungen oder mit Material und
mehligen Stoffen in einem Abfindungsplane zu erklären. Für letztere Fälle kann von der Direktiv-

W* auf Grund der Musler 32 und 33 ein besonderes Muster für den Abfindungsplan auf-
werden.
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Im Abfindungsplan sind Tag und Stunde des Beginns und der Beendigung der Abtriebs-
zeiten für jede einzelne Gattung von Material und für Maische anzugeben, auch sind die zum Ab-
triebe dienenden Brenngeräthe nach Nummern anzumelden. Bei der Verarbeitung von Maische ist
der Tag der ersten Einmaischung sowie ferner anzugeben, welche Maischbottiche und wie oft jeder
derselben während der erklärten Betriebszeit benutzt werden sollen. Für jeden Maischbottich ist das
Gewicht der zu seiner Bemaischung bestimmten Rohstoffe, nach Fruchtarten (Getreide, Kartoffeln,
Malz) getrennt, anzugeben. Z

Die Abtriebszeit muß, sofern nicht die Hebestelle eine Ausnahme zuläßt, einen auf ganze oder
halbe Stunden abgerundeten Zeitraum von mindestens sechs Stunden umfassen.

8. 262.
Die Hebestelle hat den Abfindungsplan auf seine vorschriftsmäßige Aufstellung und Voll—

ständigkeit zu prüfen und erforderlichenfalls seine Berichtigung zu veranlassen (G. B. 8. 18).
Hierauf ist der Abfindungsplan unter Festsetzung des zu entrichtenden Steuerbetrags, gegebenen-

falls unter Vorbehalt dieser Festsetzung (§. 318 Abs. 3), in beiden, mit A undBzu bezeichnenden
Ausfertigungen zu vollziehen und in das Betriebsanmeldungsbuch (§. 244) sowie in das Abfindungs-
buch (§. 317) einzutragen. Die Ausfertigung 4 erhält der Brennereibesitzer zurück, die Ausfertigung
verbleibt bei der Hebestelle.

8. 263.
Der Brennereibesitzer hat den festgestellten Abfindungsplan vor Beginn des angemeldeten

Betriebs in dem zur Aufbewahrung des Brennereibelagshefts bestimmten Behältniß auszulegen.
Der Verlust und jede Beschädigung des Abfindungsplans, die seine Weiterbenutzung hindert, ist der
Hebestelle oder dem Aufsichtsbeamten unverzüglich anzuzeigen. ..

Binnen fünf Tagen nach Ablauf der Frist, für welche der Abfindungsplan gilt, ist die Aus-
fertigung A an die Hebestelle zurückzuliefern. Auf Verlangen ist dann dem Brennereibesitzer die
Ausfertigung B auszuhändigen.

254.
Während des angemeldeten Betriebs ni der Abfindungsplan befolgt werden, insbesondere

dürfen keine anderen Stoffgattungen als die angegebenen verarbeitet und keine anderen als die

angemeldeten Brennvorrichtungen benutzt werden.
Als Beginn des Abtriebs gilt bei dem ersten Abtriebe der Zeitpunkt des Feueranmachens

unter dem Brenngeräth oder des Einleitens von Dampf in dasselbe und bei den unmittelbar
folgenden Abtrieben die Befüllung des Brenngeräths. Handlungen, die den Abtrieb nur vorbereiten,
sind schon vor Beginn der angemeldeten Abtriebszeit zulässig. Z

Die Vermischung verschiedener in einem Abfindungsplane gesondert angemeldeten Material-
gattungen ist nicht gestattet.

. 255. » «

Außerhalb der angemeldeten Brenntage dürfen die Brennblasen weder mit Maische noch mit
Befüllung der Material befüllt sein. Für betriebslose Zwischentage kann das Hauptamt Ausnahmen zulassen.
Brennblasen.

3. Führung eines
Brennbuchs.

ter
Euhet

§. 256. .

Besitzer von Brennereien, in denen während der drei vorhergehenden Betriebsjahre durch-
schnittlich (§. 222) mehr als 3 Hektoliter Alkohol erzeugt worden sind, haben ein Brennbuch nach

za. Muster 34 zu führen. Die Betriebshandlungen sind nach Maßgabe des Betriebsverlaufs einzeln
–

ddurch den Brennereibesitzer selbst oder unter seiner Verantwortung von einem seiner Familienan=
gehörigen oder Brennereibediensteten mit Tinte einzutragen. »

Abänderungen oder Streichungen von Einträgen sind nur unter besonderen Umständen statt-
haft; diese sind im Brennbuche zu vermerken. 4

Das Brennbuch ist mit dem letzten Abfindungsplane des Vierteljahrs, für welches es geführt
wird, spätestens aber binnen fünf Tagen nach Schluß des Vierteljahrs an die Hebestelle zurück-
zuliefern.
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8. 257.
ie Brennereigeräthe, mit Ausnahme des Blasenhelms und des Schlußstücks dürfen ohne Ge-

nohmin ge Giesmterbereitung und zu anderen wirthschaftlichen Zwecken (Wasserkochen u. s. w.)
benutzt werden, soweit sie außer Verschluß gelassen sind. *

Trifft diese Voraussetzung nicht zu, so bedarf die Benutzung der Brennereigeräthe der Ge-

nehmigung des Oberkontroleurs oder der Hebestelle. "
Die Benutzung der Brennereigeräthe zu anderen als den im Absatz 1 angegebenen Zwecken,

z. B. zur Gewinnung von Oenanthäther oder zur Wiedergewinnung von versteuertem Branntwein

aus Filterkohlen, bedarf der Genehmigung des Hauptamts.
8. 258.

Vor der Eröffnung des Betriebs darf der Brennereibesitzer den Abfindungsplan zurücknehmen,
sofern er der Hebestelle unter Einlieferung desselben rechtzeitig Mittheilung macht. Die Zurück—
nahme ist vom Brennereibesitzer auf dem Absindungsplane schriftlich anzuerkennen und von der
Hebestelle im Betriebsanmeldungsbuche, dem in diesem Falle beide Ausfertigungen des Planes als

Beläge beizufügen sind, zu vermerlen. . 259.

Wird nach der Eröffnung des Betriebs eine Unterbrechung oder eine sonstige Abweichung von
dem angemeldeten Betriebe nothwendig, so hat der Brennereibesitzer im Abfindungsplane sofort
unter Angabe des Zeitpunkts einen Vermerk zu machen und binnen 24 Stunden der Hebestelle
Anzeige zu erstatten. Nach Feststellung des Sachverhalts kann die Steuer zu dem entsprechenden
Theile vom Hauptamt erlassen oder, falls sie schon vereinnahmt ist, auf Anordnung der Direktiv-
behörde erstattet werden.

§. 260.
Bei den nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung abgefundenen Brennereien ist die

der Absindung zu Grunde zu legende Material= oder Maischmenge zu berechnen: "
a) aus der Litermenge, die von der angemeldeten Stoffgattung in einer Stunde abgetrieben

werden kann (Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung) und
b) aus der Zahl der angemeldeten Abtriebsstunden.

Hierbei bleiben Bruchtheile des Liters im Endergebniß außer Betracht.
Wird der Betrieb mindestens für einen vollen Tag, eine volle Woche oder einen vollen Monat

angemeldet, so sind
für jeden vollen Tag 21 Betriebsstunden,
für jede volle Woche 6 mal 21 Betriebsstunden und
für jeden vollen Monat 24 mal 21 Betriebsstunden

in Rechnung zu stellen. 261

Die regelmäßige Leiftungsfähigkeit wird in Prozenten des Raumgehalts der Brennblase
ausgedrückt.

Für Brennvorrichtungen ohne Dampfeinleitung in die Brennblase beträgt die regelmäßige
Leistungsfähigkeit:

wenn auf der Blase

nurder Rohbrand stattfindet, Roh-u. Feinbrand stattfinden,

bei Verarbeitung von ohne und zwar für hennvorrichtungen mit
Vorwärmer Vorwärmer

Z Drezent Prozent Protent Vrozent

Steinobst, Beeren und sin 19 25 14 18

Kernobst und Trebern von Kernobst 17 22 13 17

flüssiger Trauben= und Obstweinhefe 8 10 7 8

gepreßter Trauben- und Obstweinhefe 6 7 5 5
Weintreben 17 25 13 17
Enzian- und sonstigen Wurzzen 25 . 38 18 23
Hefenbrühe (§. 294 Abs. )0 20 27 15 19

Maische aus mehligen Stoffern 21 298 15 L
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Wird bei Brennvorrichtungen, die mit einem Vorwärmer versehen sind, letzterer nicht benutzt,
so kommen die für Brennvorrichtungen ohne Vorwärmer festgesetzten Prozentzahlen zur Anwendung;
die Benutzung des Vorwärmers ist durch geeignete Maßregeln zu verhindern.

Für Brennvorrichtungen mit Dampfeinleitung in die Brennblase beträgt die regelmäßige
Leistungsfähigkeit beim Abtriebe von Maische aus mehligen Stossen 33 Prozent des Raumgehalts
der Brennblase.

Die Berechnung der Litermenge, welche in der einzelnen Blase in einer Stunde abgetrieben
werden kann, erfolgt nach Maßgabe der amtlich zu liefernden Tafeln.

§. 262.
Leistungs- Die Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung ist vom Hauptamt auf Grund von Probebrennen

Lpigteit nach besonders festzustellen: *
Seslstelung. a) wenn der Brennereibesitzer es beantragt; .

b) wenn es zur Wahrung des Steueraufkommens geboten erscheint;
c) wenn andere als die im §. 261 aufgeführten Materialgatlungen verarbeilet werden;
d) wenn zur Verarbeitung von Material Brennvorrichtungen verwendet werden, bei denen

Dampf in die Brennblase geleitet wird.
Die Feststellung kann sich auf den Rohbrand oder auf den Feinbrand oder auf beide

erstrecken. Sie ist darauf zu richten, wieviel Liter und zehntel Liter an Material, Maische oder

kurer in einer Stunde abgetrieben werden konnen; kleinere Bruchtheile sind unberücksichtigt
u lassen.

Ueber den Verlauf des Probebrennens, das sich auf mindestens drei Abtriebe zu erstrecken

Nuster 32. hat, ist eine Verhandlung nach Muster 35 aufzunehmen.
— 8. 263.

einbrand. Es ist zulässig, den beim ersten Abtriebe gewonnenen Branntwein (Lutter, Rohbranntwein) in
Zulässigkeit der Brennerei einem ein= oder mehrmal wiederholten Abtriebe (Wienen, Feinbrand) für sich oder

lnd Verpch zusammen mit der Maische oder dem Material zu unterziehen. Dem wiederholten Abtriebe darf
nahme des auch Branntwein unterworfen werden, der nicht in der Brennerei erzeugt ist. Dieser Branntwein
Feinbrandes. darf auch mit dem in der Brennerei erzeugten Branntwein gemischt werden.

Sofern in einer Brennerei der Alkoholausbeutesatz unter Berücksichtigung des Feinbrandes
besonders festgesetzt ist, muß das gesammte Erzeugniß dem Feinbrand unterworfen werden.

5. 264.
Zusatzstoffe. Es ist zulässig, dem Branntwein beim Feinbrand aromatische und andere Stoffe zuzusetzen,

sofern sie weder Alkohol enthalten noch sich in gährendem oder vergohrenem Zustande befinden.
Das Zusetzen von Rückständen der Branntweinerzeugung, z. B. aus Steinobst, Kalmus-

wurzeln, ist verboten. Ausnahmen können vom Hauptamte zugelassen werden.

8. 265.
Feinbrand Soll der Feinbrand während der steuerpflichtigen Abtriebszeit vorgenommen werden, so ist
während der dies im Abfindungsplan anzumelden und anzugeben, ob zum Wienen dasselbe Brenngeräth wie
steuerpslicht. beim Rohbrand oder ob ein besonderes Wiengeräth benutzt werden wird.
geit. rie Bei Benutzung eines besonderen Wiengeräths ist auch die Zeit anzumelden, innerhalb welcher

das Geräth im Betriebe sein soll; die Hebestelle kann die angemeldete Zeit auf die zum Feinbrand
erforderliche Zeit beschränken.

Bei Benutzung desselben Brenngeräths zum Roh= und Feinbrand ist eine Angabe darüber,
wann der Feinbrand stattfinden soll, nicht erforderlich es muß aber während der Abtriebszeit der
gesammte in dieser Zeit gewonnene Lutter dem Feinbrand unterworfen werden.

Die Hebestelle kann die Benutzung eines besonderen Wiengeräths untersagen.

g. 266.
Feinbrand im Der Feinbrand ist auch dann im Abfindungsplan anzumelden, wenn er zwar nicht während

Anschluß an der steuerpflichtigen Abtriebszeit, aber im Anschlusse daran vorgenommen werden soll. In diesem

die Abtriebs-Falle findet §F. 265 Absatz 2 entsprechende Anwendung ohne Rücksicht darauf, ob dasselbe Brenn-
zeit. geräth zum Roh= und Feinbrande dient oder ein besonderes Wiengeräth benutzt wird.
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8. 267.
Soll der Feinbrand außerhalb der Abtriebszeit und auch nicht im Anschlusse daran vor-

genommen werden, so ist spätestens am Tage vor dem beabsichtigten Feinbrande der Hebestelle eine
Anmeldung nach Muster 26 in doppelter Ausfertigung zu übergeben. Die eine Ausfertigung ist
nach Genehmigung dem Brennereibesitzer zurückzugeben und in der Brennerei auszulegen. Die an-
gemeldete Betriebszeit kann auf die zum Feinbrand erforderliche Zeit beschränkt werden. Nach
Beendigung des Betriebs ist die Anmeldung binnen fünf Tagen an die Hebestelle zurückzuliefern.

C. Abfindung nach der Stoffmenge.

8. 268.
Unter die Abfindung nach der Stoffmenge fallen: *#* 6

a) mehlige Stoffe verarbeitende Brennereien, die im Betriebsjahre nicht mehr als 5 Heklo-
liter Alkohol erzeugen (§ 220 unter c): # **

b) Material verarbeitende Brennereien, soweit sie nicht auf Anordnung der Direktiobehörde
der Abfindung nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung unterstellt sind (§5. 220
unter b Ziffer 2 und unter e);

e) Brennereien der im 8. 221 unter c und d bezeichneten Art, soweit die Direktivbehörde
von der ihr eingeräumten Befugniß Gebrauch macht.

Brennereien, die durchschnittlich (§. 222) mehr als 5 Hektoliter Alkohol erzeugen, haben das
zu Brennzwecken bestimmte Material gemäß §. 269 anzumelden. Dieselbe Verpflichtung kann auf
Anordnung der Direktivbehörde auch kleineren Brennereiin auferlegt werden. Das angemeldete
Material unterliegt der amtlichen Ueberwachung (Materialkontrole).

8. 269.
Der Besitzer einer der Materialkontrole unterworfenen Brennerei hat das zu Brennzwecken

bestimmte alkoholhaltige Material binnen drei Tagen nach der Verbringung in das Brennerei-
anwesen, nicht alkoholhaltiges Material binnen drei Tagen nach dem daselbst erfolgenden Einschlagen
zur Gährung, der Hebestelle mit einer in doppelter Ausfertigung einzureichenden Materialanmeldung
nach Muster 36 anzumelden. Diese Anmeldung hat, sofern nicht die Hebestelle Ausnahmen zuläßt,
spätestens drei Tage vor der Eröffnung des Betriebs zu erfolgen. Kommt im Laufe der Betriebs-

zeit weiteres Material in Zugang, so ist dieses in gleicher Weise binnen 24 Stunden der Hebestelle
anzumelden.

Wird Material in einem Vorrathsgefäße nach und nach eingeschlagen, so kann die Hebestelle
gestatten, daß die Anmeldung erst nach Beendigung der Ansammlung eingereicht wird.

In der Malerialanmeldung sind die Vorrathsgefäße, die Gattung und, soweit thunlich, die
Menge des Materials anzugeben; statt der Menge kann der ganze Raumgehalt der Vorrathsgefäße
und die Höhe ihrer Befüllung angemeldet werden.

§. 270.
Die Hebestelle hat die Materialanmeldung zu prüfen und erforderlichenfalls berichtigen zu

lassen (G. B. §. 18), hierauf in beiden, mit A und B zu bezeichnenden Ausfertigungen zu vollziehen
und in das Abfindungsbuch (5. 317) einzutragen. Die Ausfertigung A erhält der Brennercibesitzer
zurück, die Ausfertigung B wird dem Aufsichtsbeamien zugestellt.

8. 271.
 Gattung und Menge der angemeldeten Materialvorräthe sind amllich festzustellen; hierbei ist

die in jedem Gesäß enthaltene Materialmenge durch Vermessung oder in sonstiger zuverlässiger
Weise zu ermitteln, der Befund in beide Ausfertigungen der Anmeldung einzutragen und die Aus-
sertigung B der Hebestelle zurückzugeben.

Bei eingestampften Weintrebern, Kernobst und Trebern von Kernobst ist für die obere unbrauch-
bare Schicht ein Zehntel der ermittelten Materialmenge in Abzug zu bringen. Sind Weintreber
in Fässern mit Thürchen (sogenannten Fuhrfässern) oder in sonstigen Gefäßen, deren Beschaffenheit
ein festes Einstampfen der Treber nicht gestattet, enthalten, so ist je nach der mehr oder minder
lockeren Befüllung der Fässer deren Inhalt nach Schätzung nur mit einem bis zu zwei Dritttheilen

12

5. Feinbrand#
trennt von d

Abtriebszeit.

I. Uebersicht.

II. Anmeldung ##

Ueberwachung
der Material=

vorräthe.
1. Materialan-

meldung.

—Nster 36.
—

2. Verfahren#
der Materie

anmeldung.

3. Amtliche F.
stellung der
Vorräthe.



— 90* —

in Ansatz zu bringen; der Abzug von einem Zehntel für die obere unbrauchbare Schicht findet in

diesem Falle nicht stalt.
§. 272.

4. Abweichung Ergiebt sich bei der amtlichen Feststellung der Vorräthe, daß das angemeldete Material die
der amtlichen Anwendung eines niedrigeren Alkoholausbeutesatzes (§. 294) bedingt als das vorgefundene, oder
Seustelun daß die vorhandene Materialmenge die angemeldete um mehr als ein Zehntel übersteigt, so hat der
meldung. Aussichtsbeamte eine Verhandlung aufzunehmen und in beiden Ausfertigungen der Material-

anmeldung einen hierauf bezüglichen Vermerk zu machen.
Die Verhandlung ist dem Hauptamte zur Entscheidung darüber vorzulegen, ob das Straf-

verfahren eingeleitet werden soll.

5. 273.
5. Verwendung Wird Material zum Abtrieb angemeldet, so ist es von der Hebestelle in der Ausfertigung B

von Vaterial der Materialanmeldung unter Hinweis auf die Abfindungsanmeldung (8. 277) abzuschreiben. Das
mm#. #renGleiche hat in der Ausfertigung A der Materialanmeldung durch den Aufsichtsbeamten bei seineribetriebe. . .

Wurme nächsten Anwesenheit in der Brennerei zu geschehen.

8. 274.
6. Verwendung Soll Material zu anderen Zwecken als zum Brennereibetriebe verwendet oder vernichtet

von Material werden, so ist dies der Hebestelle so zeitig schriftlich anzuzeigen, daß eine amtliche Ueberwachung

zur nderen 1. stattfinden kann.
zum Bren- Der von der Hebestelle zu benachrichtigende Aufsichtsbeamte hat die anderweite Verwendung
nereibetriebe. oder Vernichtung, soweit thunlich, zu überwachen, die Materialmenge in der Materialanmeldung A

abzuschreiben und auf der Verwendungsanzeige einen Vermerk zu machen.
Trifft zur angezeigten Stunde kein Beamter in der Brennerei ein, so ist der Brennereibesitzer

berechtigt, die angemeldete Verwendung oder Vernichtung des Materials vorzunehmen. Der
Brennereibesitzer hat alsdann selbst die Materialmenge in der Materialanmeldung abzuschreiben.

Die anderweit verwendete oder vernichtete Materialmenge ist in der Ausfertigung B der An-
meldung von der Hebestelle abzuschreiben.

§. 275.
Behandlung Werden die Materialvorräthe bis zum Schlusse des Betriebsjahrs nicht sämmilich abgeschrieben,

der am so ist amtlich festzustellen, ob der nicht abgeschriebene Theil noch vorhanden ist. Zutreffendenfalls
Shluffe Albesr ist über den Bestand eine neue Materialanmeldung für das neue Betriebsjahr in doppelter Aus-
verblieblnor fertigung einzureichen und in der erledigten Anmeldung von Beamten ein entsprechender Vermerk
Materialbe= zu machen. —

stände. Weicht der Istbestand vom Sollbestand um mehr als ein Zehntel des letzteren ab, so ist eine
Verhandlung aufzunehmen und dem Hauptamte zur Entscheidung darüber vorzulegen, ob das
Strafverfahren eingeleitet werden soll.

—n

S. 276.
8. Rücklieferung Nach Abschreibung der gesammten in der Anmeldung nachgewiesenen Vorräthe, im Falle des

der Material= F. 275 nach der dort vorgeschriebenen Schlußrevision, ist die Ausfertigung A der Anmeldung vom
anmeldung. Brennereibesitzer binnen fünf Tagen an die Hebestelle zurückzuliefern.

§. 277.
III. Abfindungsan- In den nach der Stoffmenge abgefundenen Brennereien ist spätestens drei Tage vor der Er-

meldung. öffnung des Betriebs der Hebestelle für den Betrieb mit mehligen Stoffen eine Abfindungsanmeldung

1. Einreichungs nach Muster 37, für den Betrieb mit Material eine Abfindungsanmeldung nach Muster 38 in
· doppelter Ausfertigung einzureichen. Soll der Betrieb nach Ablauf des angemeldeten Zeitraums

Muster 31— fortgesetzt oder wieder aufgenommen werden, so ist eine neue Abfindungsanmeldung in gleicher—

–

—Mster 38.— Weise abzugeben.
—. Die Hebestelle darf über eine verspätete Einreichung der Abfindungsanmeldung hinwegsehen,

wenn die Anmeldung noch vor Beginn des angemeldeten Betriebs in der Brennerei ausgelegt
werden kann. Die Direktiobehörde kann gestatten, daß die Abfindungsanmeldung spätestens am
Tage vor der Betriebseröffnung eingereicht wird.
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Als Eröffnung des Betriebs gilt bei der Verarbeitun mehliger Stoffe der Beginn der ersten
Einmaischung zum Zwecke der Befüllung eines Maischbottichs, bei der Verarbeitung von Material
der Beginn des ersten Materialabtriebs.

8. 278.
Der Betrieb kann für beliebige Zeitabschnitte innerhalb eines Monats erklärt werden; auf

den Betrieb in verschiedenen Monaten darf eine Abfindungsanmeldung sich nicht erstrecken.
ür Brennereien mit einer durchschnittlichen (§. 222) Jahreserzeugung von nicht mehr als

5 Hektoliter Alkohol kann die Direktivbehörde gestatten, daß der Betrieb für beliebige Zeitabschnitte
innerhalb eines Vierteljahrs erklärt wird. # 4

Werden beim Einstellen des Betriebs am Anfang eines Monats nur noch Maischabtriebe oder

Feinbrände vorgenommen, so sind diese Betriebshandlungen in der Abfindungsanmeldung für den
vorhergehenden Zeitabschnitt anzumelden.

8. 279. ·

Es ist gestattet, den Betrieb mit verschiedenen Materialgattungen oder mit Material und
mehligen Stoffen in einer Abfindungsanmeldung zu erklären. Für letztere Fälle kann von der
Direktivbehörde auf Grund der Muster 37 und 38 ein besonderes Muster für die Abfindungs-
anmeldung aufgestellt werden. # #

In der Abfindungsanmeldung ist der Zeitraum, während dessen die Brennerei im Betriebe
sein soll, anzugeben. Dabei sind die Tage, an denen Blasenabtriebe stattfinden sollen, einzeln zu
bezeichnen.
a es im steuerlichen Interesse geboten ist, hat die Hebestelle die erklärte Betriebszeit nach

Anhörung des Brennereibesitzers auf die zur Verarbeitung der angemeldeten Stoffmenge erforderliche
Zeit zu beschränken.

Die Direktivbehörde kann gestatten, daß die Angabe der Abtriebstage in der Abfindungs-
anmeldung zunächst ausgesetzt bleibt; in diesem Falle sind die Abtriebstage nachträglich, jedoch vor
Beginn des Blasenabtriebs, der Hebestelle oder dem Aussichtsbeamten anzuzeigen.

280.
Bei der Verarbeitung von Material fins die einzelnen Stoffgattungen, bei der Verarbeitung

von Gemischen aus verschiedenen Materialgaltungen auch thunlichst die einzelnen Bestandtheile der
Mischung in Litern anzumelden.

Unterliegt die Brennerei der Materialkontrole, so fsind in der Abfindungsanmeldung die
Nummer der betreffenden Materialanmeldung und, wenn nicht der ganze Vorrath zum Abtrieb
angemeldet wird, die Nummern der Vorrathsgefäße anzugeben, deren Inhalt verwendet werden
soll. Der Inhalt eines Vorrathsgefäßes muß in der Regel mit einer Abfindungsanmeldung zum
Abbrennen angemeldet werden; Ausnahmen find nur bei besonders großen Gefäßen zulässig.
Ist der Brennereibesitzer außer Stande, die Materialmengen anzugeben, so kann er bei Ein-

reichung der Abfindungsanmeldung die amtliche Aufnahme des Materials beantragen. In diesem
Falle darf der Betrieb erst nach erfolgter Aufnahme und danach bewirkter Ergänzung der Abfindungs-
anmeldung eröffnet werden. Das Ergebniß der Aufnahme ist vom Brennereibesitzer schriftlich
anguerkennen.

§. 281.
Bei der Verarbeitung mehliger Stoffe ist anzugeben, welche Maischbottiche und wie oft jeder

derselben während der erklärten Betriebszeit benutzt werden sollen. Für jeden Maischbotlich ist das
Gewicht der zu seiner Bemaischung bestimmten Rohstoffe, nach Fruchtarten (Getreide, Kartoffeln,
Malz) getrennt, anzugeben. -

§.282.
Die Hebestelle hat die Abfindungsanmeldung auf ihre vorschriftsmäßige Aufstellung und Voll-

ständigkeit zu prüsen, insbesondere die Angaben über die abzubrennenden Materialmengen mit der
Materialanmeldung zu vergleichen und erforderlichenfalls ihre Berichtigung zu veranlassen (G. B. F. 18).

Hierauf ist die Absindungsanmeldung unter Festsetzung des zu entrichtenden Steuerbetrags,
gegebenenfalls unter Vorbehalt dieser Festsetzung (5. 318 Abs. 3), in beiden, mit A und B zu
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bezeichnenden Ausfertigungen zu vollziehen und in das Betriebsanmeldungsbuch (§. 244) sowie in
das Abfindungsbuch (§. 317) einzutragen. Die Ausfertigung A erhält der Brennereibesitzer zurück,
die Ausfertigung B verbleibt bei der Hebestelle.

5. 283.
5. Aufbewah- Der Brennereibesitzer hat die festgestellte Abfindungsanmeldung vor Beginn des angemeldeten

rung und Betriebs in dem zur Aufbewahrung des Brennereibelagshefis bestimmten Behällniß auszulegen.
Rücklieferung. Der Verlust und jede Beschädigung der Abfindungsanmeldung, die ihre Weiterbenutzung hindert,

ist der Hebestelle oder dem Aussichtsbeamten unverzüglich anzuzeigen.
Binnen fünf Tagen nach Ablauf der Frist, für welche die Abfindungsanmeldung gilt, ist die

Ausfertigung &amp; an die Hebestelle zurückzuliefern. Auf Verlangen ist dann dem Brennereibesitzer die

Ausfertigung B auszuhändigen. E 284.

IV. Betriebsführung. Während des angemeldeten Betriebs muß die Abfindungsanmeldung befolgt werden, ins-
1. Algemeine besondere dürfen nicht mehr und keine anderen Stoffe als die angegebenen verarbeitet und keine

orschrift, anderen als die angemeldeten Brennvorrichtungen benutzt werden.

§. 285.
2. Verbot der Außerhalb der angemeldeten Brenntage dürfen die Brennblasen weder mit Maische noch mit

Lesüllung der Material befüllt sein. Für betriebslose Zwischentage kann das Hauptamt Ausnahmen zulassen.
rennblasen.

8. 286.
3. Führung eines Besitzer von Brennereien, in denen während der drei vorhergehenden Betriebsjahre durch-

Brembuchs. schnittlich (§. 222) mehr als 3 Hektoliter Alkohol erzeugt worden sind, haben ein Brennbuch nach
Muster 34 zu führen. Die Betriebshandlungen sind nach Maßgabe des Betriebsverlaufs einzeln
durch den Brennereibesitzer selbst oder unter seiner Verantworlung von einem seiner Familien=
angehörigen oder Brennereibediensteten mit Tinte einzutragen.

Abänderungen oder Streichungen von Einträgen sind nur unter besonderen Umständen statt-
haft; diese sind im Brennbuche zu vermerken.

Das Brennbuch ist mit der letzten Abfindungsanmeldung des Vierteljahrs, für welches es
geführt wird, spätestens aber binnen fünf Tagen nach Schluß des Vierteljahrs an die Hebestelle
zurückzuliefern.

§. 287.
4. Benutzung der Die Brennereigeräthe, mit Ausnahme des Blasenhelms und des Schlußstücks, dürfen ohne

Brennereige-Genehmigung zur Viehfulterbereitung und zu anderen wirthschaftlichen Zwecken (Wasserkochen u. s. w.)

Kerätic st - benutzt werden, soweit sie außer Verschluß gelassen sind.
als zum Bren- Trifft diese Voraussetzung nicht zu, so bedarf die Benutzung der Brennereigeräthe der Geneh-
nereibetriebe. migung des Oberkontroleurs oder der Hebestelle.

Die Benutzung der Brennereigeräthe zu anderen als den im Absatz1angegebenen Zwecken,
z. B. zur Gewinnung von Oenanthäther oder zur Wiedergewinnung von versteuertem Branntwein

aus Filterkohlen, bedarf der Genehmigung des Hauptamts.

8. 288.
V. Betriebsahwei- Vor der Eröffnung des Betriebs darf der Brennereibesitzer die Abfindungsanmeldung zurück-

chungen. nehmen, sofern er der Hebestelle unter Einlieferung der Anmeldung rechtzeitig Mittheilung macht.

1. Lobd der Be- Die Zurücknahme ist vom Brennereibesitzer auf der Abfindungsanmeldung schriftlich anzuerkennen
nung. und von der Hebestelle im Betriebsanmeldungsbuch, dem in diesem Falle beide Ausfertigungen der

Anmeldung als Beläge beizufügen sind, zu vermerken.

289.

2. Nach der Be- Wird nach der Eröffnung des Betriebs eine Unterbrechung oder eine sonstige Abweichung von
triebseröf= dem angemeldeten Betriebe nothwendig, so hat der Brennereibesitzer in der Abfindungsanmeldung
nung. sofort unter Angabe des Zeitpunkts einen Vermerk zu machen und binnen 24 Stunden der Hebestelle

Anzeige zu erstatten. Nach Feststellung des Sachverhalts kann die Steuer zu dem entsprechenden
Theile vom Hauptamt erlassen oder, falls sie schon vereinnahmt ist, auf Anordnung der Direktiv-
behörde erstattet werden.
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". 290.
Es ist zulässig, den beim ersten Abtriebe gewonnenen Branntwein (Lutter, Rohbranntwein) in VI. Feinbrand.

der Brennerei einem ein= oder mehrmal wiederholten Abtriebe (Wienen, Feinbrand) für sich oder
zusammen mit der Maische oder dem Material zu unterziehen. Dem wiederholten Abtriebe darf
auch Branntwein unterworfen werden, der nicht in der Brennerei erzeugt ist; dieser Branntwein
darf auch mit dem in der Brennerei erzeugten Branntwein gemischt werden.

Sofern in einer Brennerei der Alkoholausbeutesatz unter Berücksichtigung des Feinbrandes
besonders festgesetzt is, muß das gesammte Erzeugniß dem Feinbrand unterworfen werden.

S. 291.
Es ist zulässig, dem Branntwein beim Feinbrand aromatische und andere Stoffe zuzusetzen,

sofern sie weder Alkohol enthalten noch sich in gährendem oder vergohrenem Zustande befinden.
Das Zusetzen von Rückständen der Branntweinerzeugung, z. B. aus Steinobst, Kalmuswurzeln,

ist verboten. Ausnahmen können vom Hauptamte zugelassen werden.

8. 292.
Soll der Feinbrand in der Zeit oder im Anschluß an die Zeit erfolgen, für welche die Ab-

findungsanmeldung abgegeben ist, so ist in der Absindungsanmeldung zu erklären, an welchen Tagen
und auf welchem Brenngeräthe der Feinbrand stattfinden wird. Die Hebestelle kann die angemeldete
Zeit auf die zum Feinbrand erforderliche Zeit beschränken. Soll der Feinbrand erst später erfolgen,
so findet §. 267 Anwendung.

Vierter Titel.

Alkoholausbeutesätze.
F. 293. *

Bei Brennereien, die während der drei vorhergehenden Betriebsjahre durchschnittlich (§. 222)
nicht mehr als 5 Hektoliter Alkohol aus Kartoffeln und Getreide erzeugt haben und nach der

Sloffmenge abgesunden werden (5. 220 unter c), sind die nachstehenden Normalausbeutesätze
anzuwenden:

9) bei Brennereien mit einer durchschnittlichen Jahreserzeugung von nicht mehr als 1 Hekto-
liter Alkohol: .

4 Liter Alkohol aus 1 Doppelzentner Kartoffeln und
12 4 - 1 - Getreide;

b) bei Brennereien mit einer. durchschnittlichen Jahreserzeugung von mehr als 1, jedoch
nicht mehr als 3 Hektoliter Alkohol:

5 Liter Alkohol aus 1 Doppelzentner Kartoffeln und
15 - -Ü1 - Getreide;

c) Drennereien mit einer durchschnittlichen Jahreserzeugung von mehr als 3 Hektoliter
ohol:

6 Liter Alkohol aus 1 Doppelzentner Kartoffeln und
18 = - = 1 - Getreide.

Der aus der durchschnittlichen Jahreserzeugung sich ergebende Normalausbeutesatz ist für das
ganze Betriebsjahr maßgebend.

Jür die Berechnung der Alkoholausbeute auf Grund der Normalausbeutesätze bleibt das zur
Verzuckerung der Maische bestimmte Malz bei Kartoffeln bis zu fünf Prozent, bei Gelreide bis zu
fünszehn Prozent des Gewichts der Nohstoffe außer Betracht. Uebersteigt der Malzzusatz diese
Grenzen, so ist die Mehrmenge bei Berechnung der Alkoholausbeute als Getreide in Ansatz zu
bringen, wobei Bruchtheile des Kilogramms nicht berücksichtigt werden.

8. 294.
Bei der Verarbeitung der nachstehend aufgeführten Materialgattungen sind die daneben ver-

merken Normalausbentesätze, vorbehaltlich der Vorschriften im §. 296 Abs.2 unter à anzu-
wenden:

1. Zulässigkeit
und Verpfl
lung zur V
nahme des
Feinbrande

2. Zusatzstoffe

3. Anmeldun
des Feinbr
des.

J. Normalausbe
ätze.
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Stoffe.
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von Mate



— 94* —

für ein Hektoliter Liter Alkohol

Kirsnghhen 4,
Zwetschgen ................. 4

sonstiges Steinobst 3
Kernobst. . 1,5

abgefallenes Kernobst (Fallobsh) und Kernobsttreber, auch aewaserie 1
Vogelbeeren und Wachholderbeeren, auch gewässerte . LI-
sonstige Beerenfrüchte 2

Weinbeeren Z 4,5

flüssige Traubenweinhefe . 3

gepreßte Traubenweinhefe und Obsiweinhese 2
nicht gewässerte Weintreber .. 1,5

gewässerte Weintreber 1
Enzian= und sonstige Wurzeln 2
Topinamburs (Roßkartoffeln). 3,5
Brauereiabfälle 1,5

umgeschlagenes Bier, Tropfbier und fonsige Bierrückstände . 3
Hefenbrühe . 2.

Als Hefenbrühe gilt nur die dünnflüssige und treberrfreie Würze der ausschließlich flüssige
Hefe herstellenden Gewerbsanstalten.

§. 295.

3. Berücksichti- In den Normalausbeutesätzen ist der beim Feinbrand entstehende Alkoholverlust berücksichtigt,
ung deebeim. es findet daher eine Ermäßigung der Ausbeutesätze bei Vornahme des Feinbrandes nicht statt.
stehenden
Schwundes. . 296.

II. Besondere Aus- Bei der Verarbeitung mehliger Stoffe sind besondere Ausbeutesätze festzusetzen:

neutelahe= a) in allen nach dem Bottichraum oder der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung ab-
Vorschrift gefundenen Brennereien;

b) in den nach der Stoffmenge abgefundenen Brennereien, welche durchschnittlich (§. 222)
aus Getreide und Kartoffeln mehr als 5 Hektoliter Alkohol erzeugt haben oder welche

andere mehlige Stoffe verarbeiten.
Bei der Verarbeitung von Material sind besondere Ausbeutesätze festzusetzen:

a) für die im 8. 294 aufgeführten Materialgattungen:
wenn die durchschnittliche (5. 222) Jahreserzeugung der Brennerei mehr als

5 Hektoliter Alkohol beträgt,
2. wenn der Brennereibesitzer es beantragt,

3. wenn nach den Betriebsverhältnissen oder der Beschaffenheit des Materials anzu-

nehmen ist, daß die Anwendung der Normalausbeutesätze das Steueraufkommen
erheblich beeinträchtigen würde;

b) für andere als die im §F. 294 aufgeführten Materialgattungen, z. B. Obstwein, Trauben=

wein, Kunstwein, Korinthen, Rosinen.

8. 297.
2. Festsetzung des Die Festsetzung des besonderen Ausbeutesatzes erfolgt durch das Hauptamt auf Grund von

Dlonderen, Ausbeuteermittelungen. Findet in der Brennerei ein wiederholter Abtrieb des Branntweins statt,
sates. so ist bei der Festsetzung der beim Feinbrand entstehende Schwund zu berücksichtigen (88. 304

und 307).
Sind die Ausbeuten schon für mehrere Brennereien besonders ermittelt und ist dabei ein im

Wesentlichen übereinstimmendes Ergebniß erzielt worden, so kann unter Berücksichtigung dieses Er-
gebnisses der Ausbeutesatz auch für andere Brennereien festgesetzt werden, welche die gleichen Stoff-
gattungen unter gleichartigen Betriebsverhältnissen verarbeiten. Ebenso kann der Ausbeutesatz ohne
besondere Ermittelung festgesetzt werden, wenn sonst über die Ausbeute der Brennerei hinreichende
Erfahrungen vorliegen.
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Der Ausbeutesatz ist bis auf zwei Dezimalstellen zu berechnen und dann auf eine Dezimal-
stelle in der Art abzurunden, daß, sofern die zweite Dezimalstelle eine höhere Zahl als 4 enthält,
die Zahl der ersten Dezimalstelle um 1 erhöht wird. . .

Weicht der besonders ermittelte von dem normalen Ausbeutesatz um nicht mehr als ein Zehntel

des letzteren ab, so ist er in Höhe des Normalausbeutesatzes festzusetzen.

8. 298.
Der festgesetzte Ausbeutesatz ist dem Brennereibesitzer mitzutheilen und der Steuerberechnung

in denjenigen Betriebsanmeldungen zu Grunde zu legen, welche nach dieser Mittheilung festgestellt
werden. Im Falle des §. 318 Abs.3ist der festgesetzte Ausbeutesatz auch für die Betriebs-
anmeldungen maßgebend, in welchen ein Vorbehalt wegen der Steuerberechnung gemacht ist.

§. 299.
Der Oberkontroleur hat den Zeitpunkt für die Vornahme der Ausbeuteermittelung (5§. 300

und 305) zu bestimmen. Die Ermittelung ist unvermuthet und erst dann vorzunehmen, wenn der
Betrieb ein gleichmäßiger geworden ist. Der Brennereibesitzer ist verpflichtet, diese Ermittelungen
jederzeit zu gestatten, und hat dem Probebrennen beizuwohnen. 6

Eine Wiederholung der Ausbeuteermittelung hat insbesondere bei wesentlichen Aenderungen der
Einrichtung und Betriebsart der Brennerei sowie bei Aenderungen in der Art und Beschaffenheit
der zum Abtriebe gelangenden Sioffe zu erfolgen. Bei wesentlicher Abweichung der Ausbeute hat
das Hauptamt den Ausbeutesatz anderweit festzusetzen.

S. 300.
Bei der Verarbeitung mehliger Stoffe erfolgt die Ermittelung der Alkoholausbeute nach näherer

Anordnung des Hauptamts entweder durch den Abtrieb von Maischproben oder durch Probebrennen.
Die oberste Landes-Finanzbehörde ist ermächtigt, an Stelle dieser Ermittelungsarten das Maisch-
wägungsverfahren treten zu lassen.

3 * Ausbeutesatz ist in der Weise zu berechnen, daß ermittelt wird, wieviel Liter Alkoholentfallen:

aà) bei den nach dem Botlichraum abgefundenen Brennereien
auf ein Hektoliter des angemeldeten Bottichraums;

b) bei den nach der Stoffmenge abgefundenen Brennereien "

auf einen Doppelzentner der angemeldeten Rohstoffe (Getreide oder Kartoffeln):
J) bei den nach der Leistungssähigkeit der Brennvorrichtung abgefundenen Brennereien

auf ein Hektoliter der der Steuerberechnung zu Grunde zu legenden Meische.

6 m“*m 5F. 301.

Die Entnahme und der Abtrieb von Maischproben haben nach Maßgabe der in Anlage 39
gegebenen Anleitung stattzufinden. Ueber den Verlauf des Abtriebs der Maischprobe und die Be-
rechnung des Ausbeutesatzes ist eine Verhandlung nach Muster 40 aufzunehmen.

F. 302.

Das Probebrennen hat nach Maßgabe der in Anlage 41 gegebenen Anleitung stattzufinden; n
es kann auf den Rohbrand beschränkt oder auf den Feinbrand erstreckt werden. Ueber den Ver4

"4r74
4#er „

lauf des Probebrennens und die Berechnung des Ausbeutesatzes ist eine Verhandlung nach Muster 42
aufzunehmen.

» · §.303.

Bei dem Maischwägungsverfahren ist die Ausbeute aus der Menge der bereiteten Maische
und aus dem Unterschiede des Zuckergehalts der süßen und der vergohrenen Maische zu berechnen.

Die oberste Landes-Finanzbehörde hat die erforderlichen Vorschriften zu erlassen und dabei
insbesondere zu bestimmen, daß von Zeit zu Zeit zur Vergleichung mit den Ergebnissen dieses Ver-
fahrens Abtriebe von Maischproben oder Probebrennen stattzufinden haben.

k * 5%

We#- “

e) Probe-

Milttheilung
des Ausben

saßes; Ze
punkt seir
Wirksamkeit

. Zeilpunkt u

Wiederholu
der Ausbeu

ermittelung.

5. Ausbeuteer-

mittelung b
Verarbeitum
mehliger
Stofsfe.

a) Arten.

b) Abtrieb vo

2
 14

Maischpre
ben.

brennen

—

—

d) Maischwä-
gungen.



— 96* —

8. 304.
e) Berücksichti- Wird in Brennereien, welche mehlige Stoffe verarbeiten, das Probebrennen auf den Fein-

Feein des brand erstreckt, so ist der ermittelte Schwund, falls in der Brennerei durchschnittlich (§. 222) nicht
brand Genl- mehr als 5 Hektoliter Alkohol erzeugt werden, in vollem Umfange, anderenfalls nur bis zu drei
stehenden Prozent der Menge des Rohbranntweins zu berücksichtigen.
Schwundes. Wird nun die Ausbeute an Rohbranntwein (Lutter) ermitlelt, so kann der durch den Fein-

brand entstehende Schwund schätzungsweise berücksichtigt werden, und zwar bei Brennereien, in
denen durchschnittlich nicht mehr als 5 Hektoliter Alkohol erzeugt werden, bis zu fünf Prozent,

bei Brennereien mit größerer Jahreserzeugung bis zu drei Prozent der Menge des Roh-
ranntweins.

§S. 305.
Ausbenteer- Bei der Verarbeitung von Material erfolgt die Ermittelung der Alkoholausbeute in der Regel

mittelung bei durch Probebrennen. Soweit die zum Abtriebe von Maischproben bestimmte Brennvorrichtung zur
Perarbeitung Untersuchung von Materialproben auf ihren Alkoholgehalt sich eignet, kann nach näherer Bestim-

a) Arten. mung der Direktivbehörde die Ausbeute auch durch Abtrieb von Materialproben gemäß §. 301
ermittelt werden. -

Der Ausbeutesatz ist in der Weise zu berechnen, daß ermittelt wird, wieviel Liter Alkohol auf
ein Hektoliter der betreffenden Materialgattung entfallen.

——

§. 306.
b) Probe- Das Probebrennen hat nach Maßgabe der in Anlage 41 gegebenen Anleitung stattzufinden;

brennen. es kann auf den Rohbrand beschränlt oder auf den Feinbrand erstreckt werden. Ueber den Verlauf
des Probebrennens und die Berechnung des Ausbeutesatzes ist eine Verhandlung nach Musler 42

aufzunehmen.
Ist das zum Abtrieb angemeldete Material zur Vornahme eines Probebrennens nicht geeignet,

so kann anderes Malerial von derselben Gattung und Herkunft aus den noch vorhandenen Vor-
räthen ausgewählt werden; erforderlichenfalls sind die Materialanmeldung und die Betriebs-
anmeldung richtig zu stellen.

g. 307.
xc) Berücksichti- Wird in Brennereien, die Material verarbeiten, das Probebrennen auf den Feinbrand erstreckt,

gung des so ist der ermittelte Schwund in vollem Umfange zu berücksichtigen. -

bsssdskssj Wird nur die Ausbeute an Rohbranntwein (Lutter) ermittelt, so kann der durch den Fein-
stehenden brand entstehende Schwund schätzungsweise bis zu fünf Prozent der Menge des Rohbranntweins
Schwundes, berücksichtigt werden.

g. 308.
4) Versahren Unterliegt die Alkoholausbeute aus Material erheblichen Schwankungen, so daß ein auf

bei erheb-längere Zeit zutreffender Ausbeutesatz nicht festgesetzt werden kann, so kann der Brennereibesitzer
chen P durch Anordnung des Hauptamts verpflichtet werden, in der Betriebsanmeldung anzugeben, welche

lungen in Alkoholmenge er aus jeder Materialgattung zu ziehen gedenkt.
der Aus- Das Hauptamt hat die zur Ermittelung der thatsächlichen Ausbeute erforderlichen Anord-
beute. nungen zu treffen und kann insbesondere vorschreiben, daß das Ergebniß der Roh= und Feinbrände

vom Brennereibesitzer aufzuzeichnen ist.

Fünfter Titel.

Steuererhebung.
8. 309.

I. Steuersätze. Die Verbrauchsabgabe beträgt:
1. Verbrauchs- a) von der innerhalb des Kontingents hergestellten Branntweinmenge O/860 Mark,

abgabe. b) von der außerhalb des Kontingents hergestellten Meneg 0O0O Mark
für das Liter Alkohol. Z Z„

Solange das Kontingent nicht erfüllt ist, hat, vorbehaltlich der in den §s§. 321 bis 324
geregelten Fälle, die Berechnung des Abgabenbetrags zu dem niedrigeren Satze zu erfolgen.



8. 310.

In landwirthschaftlichen Brennereien wird neben der Verbrauchsabgabe die Maischbottichsteuer
mit 0,756 Mark für das Hektoliler Bottichraum oder Maische (vergl. §. 319 unter b) und c) erhoben,
sofern in der Brennerei Einmaischungen nur innerhalb der Zeit vom 16. September bis 15. Juni
und höchstens an 259 Tagen staufinden und an einem Tage des betreffenden Monats durchschnittlich
(8. 98) nicht über 1 050 Liter Bottichraum bemaischt beziehungsweise durchschnittlich nicht über
1°.050 Liter Maische bereitet werden.

Im Uebrigen gellen die Vorschriften der 55. 161 bis 163.

8. 311.
In gewerblichen Brennereien wird bei Verarbeitung mehliger Stoffe neben der Verbrauchs-

abgabe der Zuschlag mit O0#20 Mark für das Liler Alkohol erhobben. #*21 1
In Brennereien, die vor dem 1. April 1887 bestanden haben, tritt in jedem Betriebsjahrefür

die Alkoholmenge, welche dem Umfange des vor dem 1. Oktober 1887 geübten Betriebs entspricht,
eine Ermäßigung des Zuschlags auf 0,16 Mark für das Liter Alkohol ein, vorausgesetzt, daß in
dem betreffenden Monate keine Hefe gewonnen wird. Der Umfang des vor dem 1. Oktober 1887

geüblen Betriebs wird von der Direktivbehörde sestgesetzt.

g. 312.
In landwirthschaftlichen Brennereien wird neben der Verbrauchsabgabe auf Antrag statt der

Maischbottichsteuer der Zuschlag mit 0,12 Mark für das Liter Alkohol erhoben. Für diejenigen
Monate, aus deren Einmaischungen, wenn auch nur zeitweise, Hefe gewonnen wird, belrägt der
Zuschlag 0,16 Mark für das Liter Alkohol. . . *4r*!

Bei Ueberschreitung einer Jahreserzeugung von 100 Hektoliter Alkohol sind die höheren
Zuschlagsätze gemäß §. 168 und §. 170 Abs. 2 anzuwenden. t

Der Brennereibesitzer hat, wenn er während eines Monats statt der Maischbottichsteuer den
Zuschlag entrichten will, dies in der ersten auf die Verarbeitung von Getreide oder Kartoffeln
gerichteten Betriebsanmeldung des Monats zu erklären.

313.

Bei der Verarbeitung von Malerial wi neben der Verbrauchsabgabe stets der Zuschlag
erhoben, und zwar in allen Brennereien,

a) soweit von einem Brenner im Betriebsjahr im Ganzen nicht mehr als 50 Liter Alkohol
erzeugtweren „„„DO0O0e8 Mark,

b) soweit von einem Brenner im Betriebsjahr im Ganzen mehr als 50 Liter,
jedoch nicht über 1 Hektoliter Alkohol erzeugt werden O,16 Mark,

O,20 Mark
c) soweit von einem Brenner im Betriebsjahr im Ganzen mehr als 1 Hekloliter

Alkohol erzeugt wird . ......
für das Liter Alkohol.

Wird die Anwendung ermäßigter Zuschlagsätze beansprucht, so hat der Brenner in der ersten
Betriebsanmeldung des Betriebsjahrs zu erklären, daß er im Betriebsjahr im Ganzen nicht mehr
als 50 oder 100 Liter Alkohol erzeugen wolle. Werden diese Jahresmengen überschritten, so tritt
für die gesammte im Betriebsjahr aus Material erzeugte Alkoholmenge der nächsthöhere Zuschlag—
satz in Kraft; die zu wenig berechneten Beträge sind nachzuzahlen.

8. 314.
Soweit in Materialbrennereien die allgemeine oder in landwirthschaftlichen Brennereien die

besondere Brennsteuer in Frage kommt, finden die §§. 172 bis 174 und 176 Anwendung.
Erforderlichenfalls trifft die Direktivbehörde die näheren Anordnungen.

8. 316.
Geht eine landwirthschaftliche Brennerei oder eine Materialbrennerei im Laufe des Betriebs-

jahrs zum gewerblichen Betrieb über (§. 9 Abs. 3), so verliert der Brennereibesitzer vom Beginne
des Betriebsjahrs ab das Recht, Branntwein zum niedrigeren Verbrauchsabgabesatze herzustellen,
und hat von demselben Zeitpunkt ab für den erzeugten Branntwein den Zuschlag gemäß §. 311

zu ntrichter. Die zu wenig berechneten Beträge an Verbrauchsabgabe und Zuschlag sind nach-
zuzahlen.
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§. 316.

2. Amtliche Be- Wird durch die vorgelegte Betriebsanmeldung ein Wechsel in der Brennereiklasse oder eine

lehrm über Kontingentsminderung oder eine Steuernachforderung bedingt, so ist der Brennereibesitzer vor Fest-
Sgegetene, stellung der Anmeldung mündlich oder schristlich darauf hinzuweisen. Die Unterlassung dieses Hin-
meldungen. weises schützt den Brennereibesitzer nicht vor den Folgen seiner Betriebsanmeldung.

S. 317.

III. Abfindungsbuch. Ueber die verarbeiteten Rohstosse, die Besteuerungsart, die erzeugte Alkoholmenge, die
Benutzung des Kontingents und die Einhaltung der für die Ermäßigung des Zuschlags festgesetzten
Betriebsgrenzen hat die Hebestelle für den Zeitraum des Betriebsjahrs ein Abfindungsbuch zu

ser 8. führen, für welches das Muster 43 als Vorbild dient. Im Abfindungsbuche sind die erforderlichen
Mas — Vermerke über die Brennereiklasse, den Betriebsumfang, die Abfindungsart, die Ausbeutesäge

u. drgl. zu machen.

Die Materialbesitzer sind in einem besonderen AbschnitteBdes Abfindungsbuchs nachzuweisen.
Muster 45. Die Direktiobehörde kann anordnen, daß der Abschnitt B nach Muster 44 geführt wird und daß in

–– demselben außer den Materialbesitzern auch die Materialbrennereien nachgewiesen werden.

8. 318.

IV. Festsetzung der Die zu entrichtenden Beträge an Verbrauchsabgabe und Zuschlag sind bei Vollziehung der

Stererschus. Belriebsanmeldung auf Grund der sestzusetzenden Alkoholmenge zu berechnen. ·
' abeäaæusad Werden Gemische aus verschiedenen Materialgattungen angemeldet, so ist bei der Abfindung
Zuschlag. nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung der Steuerberechnung diejenige Materialgatlung zu

Grunde zu legen, für welche sich der höchste Steuerbetrag ergiebt. Das Gleiche hat bei der
Abfindung nach der Stoffmenge zu geschehen, wenn die Menge der Bestandtheile des Gemisches
weder angemeldet ist noch durch amtliche Aufnahme (§. 280 Abs. 3) hat festgestellt werden können.
Beimischungen, die nicht mehr als ein Fünftel des Gemisches betragen, können unberücksichtigt
gelassen werden.

Hat eine besondere Ermittelung des Ausbeutesatzes zu erfolgen, so ist die Berechnung von
Verbrauchsabgabe und Zuschlag vorzubehalten. Nach Festsetzung des Ausbeutesatzes ist der Steuer-
betrag dem Brennereibesitzer bekannt zu geben.

Die aus einer Betriebsanmeldung sich ergebende, dem gleichen Verbrauchsabgaben= und
Zuschlagsatz unterliegende Litermenge Alkohol ist bis auf zwei Dezimalstellen zu berechnen und dann
auf eine Dezimalstelle in der Art abzurunden, daß, sofern die zweite Dezimalstelle eine höhere Zahl
als 4 enthält, die Zahl der ersten Dezimalstelle um 1 erhöht wird.

§. 319.

2. Maischbottich- Soweit Maischbottichsteuer erhoben wird, ist diese zu berechnen:
steuer. a) in den nach dem Bottichraum abgefundenen Brennereien nach dem angemeldeten Botlich-

raume:;

b) in den nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung abgefundenen Brennereien nach
der auf Grund der Leistungssähigkeit der Brennvorrichtung und der Betriebsdauer
ermittelten Maischmenge; ç

F) in den nach der Stoffmenge abgefundenen Brennereien nach der aus dem Gewichte der

angemeldeten Rohstosse (Getreide, Kartoffeln) zu ermittelnden Litermenge Normalmeische.
Bei Berechnung der letzteren ist 1 Kiloaramm Getreide oder 3 Kilogramm Kartoffeln
gleich 4 Liter Maische zu setzen und ein Malzzusatz im Verhältnisse von 15 Kilogramm
auf 1 Doppelzentner Getreide und von 5 Kilogramm auf 1 Doppelzentner Kartofseln
außer Ansatz zu lassen, die darüber hinaus verwendete Malzmenge aber als Getreide
in Rechnung zu siellen, wobei Bruchtheile des Kilogramms nicht berücksichtigt werden.

§. 320. .

VsIållingvet Sofern nicht Stundung bewilligt oder der Branntwein unter Steuerkontrole gestellt wird
Steuer. (§. 321), sind Verbrauchsabgabe und Zuschlag spätestens am fünfundzwanzigsten Tage des dritten
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Monats nach Ablauf des Monats, im Falle des §. 278 Abs. 2 des Vierteljahrs, in welchem der
Betrieb stattgefunden hat, einzuzahlen; ist dieser Tag ein Sonn= oder Feiertag, so hat die Zahlung
spätestens am vorhergehenden Werklage zu erfolgen. Nicht gestundete Maischbottichsleuer ist spätestens
am leßten Werktage des letzterwähnten Monats oder Vierteljahrs zu entrichten. .

Geräth der Zahlungspflichtige in Vermögensverfall, so können Verbrauchsabgabe und Zuschlag

sofort eingezogen werden. Auch kann, wenn die Zahlung der Maischbottichsteuer nicht rechtzeitig
erfolgt, das Hauptamt anordnen, daß die Zahlung bei jeder Einreichung einer Betriebsanmeldung
im voraus zu geschehen hat.

Sechster Titel.

Vorschriften für einzelne Brennereien.
8. 321.

Die Direktivbehörde kann gestatten, daß der erzeugte Branntwein unter Abstandnahme von der

Erhebung der festgesetzten Verbrauchsabgabe und des Zuschlags unter Steuerkontrole gestellt wird.
Auf die Absertigung dieses Branntweins finden die Vorschriften der §§. 148 und 153 bis 160

entsprechende Anwendung. Die näheren Anordnungen trifft die Direktivbehörde. Diese ist ermächtigt,
in Brennereilagern, in denen steuersicher verschließbare Räume nicht vorhanden sind, ausnahms-
weise den Verschluß der einzelnen Gefäße an Stelle des Raumvoerschlusses treten zu lassen. Wird

dieser Verschluß angewendet, so darf die bei Bestandsaufnahmen festgestellte Fehlmenge bis zur
Hôhe von 1, Prozent der im Lagerbuch angeschriebenen Mengen abgabenfrei abgeschrieben werden.

S. 322.
Die Direktivbehörde kann statt der Abfindung auf einen bestimmten Abgabenbetrag die dauernde

oder vorübergehende Absindung auf die Mindestmenge des zu ziehenden Alkohols anordnen:

a) wenn im Betriebsjahre mehr als 75 Hektoliter Alkohol erzeugt werden;
b) wenn durch die Abfindung auf einen bestimmten Abgabenbetrag das Steueraufkommen

gefährdet erscheint;
c) wenn die Abfertigung von Branntwein zur Stellung unter Steuerkontrole beantragt wird.

Diese Abfindung findet serner für Verschlußbrennereien im Falle des §. 140 Abs. 2
Anwendung.

. 8. 323.

Bei der Abfindung auf die Mindestmenge wird in der Betriebsanmeldung die der Abgaben-
berechnung nach den Vorschriften der §§. 293 bis 308 zu Grunde zu legende Alkoholmenge mit der
Maßgabe festgesetzt, daß der gesammte erzeugte Branntwein zur Abferligung vorzuführen ist.

Der erzeugte Branntwein unterliegt der steuerlichen Kontrole und ist bis zur amtlichen Fest-
siellung in anzumeldenden Räumen und Gefäßen aufzubewahren. Auf die Aufbewahrung und
weilere Abfertigung sowie auf die Erhebung der Abgabenbeträge finden die für Verschlußbrennereien
bestehenden Vorschriften (§. 183 Abs. 2 und §§. 144 bis 177) entsprechende Anwendung.

6 324.
Uebersteigt die zur amtlichen Feststellung vorgeführte Alkoholmenge die festgesetzte Mindest-

menge, so ist die erstere der weiteren Abfertigung zu Grunde zu legen.

Blieibt die vorgeführte Alkoholmenge hinter der festgesetzten Mindestmenge zurück, so können
die Abfertigungsbeamten die Fehlmenge, falls diese ein Prozent der festgesetzten Mindestmenge nicht
übersteigt, abgabenfrei lassen. In anderen Fällen kann das Hauplamt die Fehlmenge abgabenfrei
lassen, wenn eine Entnahme von Branntwein ausgeschlossen erscheint.

g. 326.
Für Brennereien, welche Hefenbrühe (§. 294 Abs. 2) oder lediglich Abfälle der eigenen Bier-

erzeugung verarbeiten (Brauereibrennereien), können von der obersten Landes-Finanzbehörde den
besonderen Verhältnissen entsprechende Kontrolbestimmungen namentlich hinsichtlich der Feststellung
der der Abfindung zu Grunde zu legenden Materialmenge erlassen werden.

13

I. Stellung von
Brauntwein un
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§. 326.
VI. Benutzung von Die Brennvorrichtungen oder Theile derselben dürfen von dem Brennereibesitzer vorübergehend

Brennvorrich= anderen Personen zum Zwecke der Branntweinerzeugung als Material überlassen werden. Die

sungen durch oer Verarbeitung des Materials darf sowohl in den Brennereiräumen als außerhalb derselben erfolgen.
sonen. Die Betriebsanmeldung ist in diesen Fällen vom Berennereibesitzer oder vom

1. Branntwein= Materialbesitzer abzugeben. Wird sie vom Materialbesitzer abgegeben, so tritt dieser für die Dauer

nt- le- des Betriebs in die Rechte und Pflichten eines Brennereibesitzers ein; im Abfindungsbuch ist für
rialbesiger." ihn alsdann eine eigene Abtheilung zu eröffnen. Die auf den Brennereibetrieb des Materialbesitzers

anzuwendende Abfindungsart richtet sich nach der von ihm während der drei vorhergehenden
Betriebsjahre durchschnittlich (S. 222) erzeugten Alkoholmenge.

Materialbesitzer, die während eines Betriebsjahrs wiederholt Material auf einer entliehenen
Brennvorrichtung verarbeiten und die Betriebsanmeldungen selbst abgeben, bleiben, sofern nicht die
Hebestelle Ausnahmen zuläßt, für das Betriebsjahr an die Brennerei gebunden, die sie bei dem
erstmaligen Betriebe benutzt haben.

§. 327.

Branntwein- Sollen im Einzelfalle Material oder mehlige Stoffe, die nicht dem Brennereibesitzer gehören,

deunrugung in den Brennereiräumen oder auch außerhalb derselben verarbeitet werden, so hat bei Verarbeitung
durchden mehliger Stoffe stets der Brennereibesitzer die Betriebsanmeldung abzugeben. Das Gleiche gilt bei
sitzer für Verarbeitung von Material, sofern nicht der Materialbesitzer von der Befugniß, selbst als Brenner
fremde Rech= einzutreten (§. 326 Abs. 2), Gebrauch macht.

t“

augg Einzel- Soweit in einer landwirthschaftlichen Brennerei, die im Betriebsjahr im Ganzen nicht mehr
sale. als 10 Hektoliter Alkohol erzeugt, für fremde Rechnung mehlige Stoffe verarbeitet werden, dürfen

die Rückstände dem Stoffbesitzer überlassen werden, ohne daß die Brennerei die landwirthschaftliche
Eigenschaft (§. 4) verliert.

§. 328.

b) Wander- Wer seine Brennvorrichtung gewerbsmäßig dazu benutzt, um außerhalb der angemeldeten
brennerei. Brennereiräume für andere Personen mehlige Stoffe oder Material auf Branntwein zu verarbeiten

(Wanderbrennerei), bleibt als Brennereibesitzer der Steuerverwaltung verhaflet und hat insbesondere
stets die Betriebsanmeldung abzugeben. Die Verarbeitung von Material durch einen Material-
besitzer in einer Wanderbrennerei unter eigener Anmeldung (§. 326) ist unzulässig.

8. 329.

3. Lnzeige über Soll eine Brennvorrichtung außerhalb des angemeldeten Brennereiraums benutzt werden, so hat
die Wegbrin= der Brennereibesitzer vor der Wegbringung der Hebestelle Anzeige nach Muster 45 zu erstatten, und

wegndor, zwar, falls die Benutzung in einem anderen Hebebezirk erfolgen soll, in doppelter Ausfertigung.

richtungen aus Die Hebestelle führt über die eingehenden Anzeigen Aufzeichnungen; sie giebt die Anzeige dem
den Brennerei-Brennereibesitzer bescheinigt zurück, worauf diese beim Brennereibelagsheft aufzubewahren ist. Nach
raumen Rückverbringung der Brennvorrichtung in den angemeldeten Brennereiraum hat der Brennerei-

besitzer die Anzeige binnen fünf Tagen an die Hebestelle zurückzuliefern.

Ist die Anzeige in zwei Ausfertigungen abgegeben, so ist die zweite Ausferligung, nachdem
in ihr die vom Brennereibesitzer im Betriebsjahre bisher erzeugte Alkoholmenge vermerkt worden ist,
der Hebestelle des Bestimmungsorts mitzutheilen.

Setzt der Besitzer einer Wanderbrennerei dieselbe nach einander in mehreren Hebebezirken in
Betrieb, so hat er die Anzeige jedesmal vor dem Uebertritt in einen neuen Bezirk der Hebestelle,
in deren Bezirk er zuletzt Branntwein erzeugt hat, zu erstatten. Die letztere verständigt die Hebe-
stelle des neuen Bestimmungsorts, bei Rückverbringung der Brennerei an den Wohnort diejenige
des Wohnsitzes des Brennereibesitzers, jedesmal unter Beifügung obiger Mittheilung über die
erzeugte Gesammtmenge Alkohol.

Die etwa weiter erforderlichen Anordnungen trifft die Direktivbehörde.

——*
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Siebenter Titel.

Kontrolvorschriften.
8. 330.

Das Hauptamt kann anordnen, daß Einrichtungen, welche die Hinterziehung der Steuer
erleichtern oder die Steueraufsicht erschweren, abgeändert oder beseitigt werden. Auch kann verlangt
werden, daß das zum Feinbrande benutzte Geräth mit einem zur Entnahme von Proben geeigneten
Ablaßhahn oder mit einer sonstigen Vorrichtung versehen wird, welche eine Prüfung des Inhalts

lel.
gesta g. 331.

Die Brenn- und Wiengeräthe sind für die Tage, für welche sie nicht zum Betrieb angemeldet

sind, durch Anlegung amtlicher Verschlüsse oder gemäß 8. 334 durch getrennte Aufbewahrung des
Blasenhelms oder Schlußstücks gegen Benutzung zu sichern. Der Oberkontroleur kann Ausnahmen
ulassen.

zulas In den nach dem Bottichraum abgesundenen Brennereien sind ferner während des Nicht-

gebrauchs die Maischbottiche nach Maßgabe der §§. 72 und 73 unter Verschluß zu legen; für
andere Brennereien kann eine solche Außergebrauchsetzung vom Hauptamt angeordnet werden.

8. 332.
Werden durch Verschluß außer Gebrauch gesetzte Geräthe zum Betrieb angemeldet, so hat die

Hebestelle in der Betriebsanmeldung Tag und Stunde, bis zu welcher die Abnahme des Verschlusses
ersolgen soll, zu vermerken und hierwegen das Weitere zu veranlassen. Der Zeitpunkt ist unter
thunlichster Berücksichtigung der Wünsche des Brennereibesitzers zu bestimmen.

Wird der Verschluß nicht binnen einer Stunde nach der festgesetzten Zeit amtlich abgenommen,
so ist der Brennereibesitzer befugt, ihn unter Zuziehung eines Zeugen selbst zu lösen; er hat als-
dann die Slunde der Verschlußabnahme unter Mitunterschrift des Zeugen in der Betriebsanmeldung
zu vermerken.

g. 333.
Die Verletzung eines Verschlusses ist vom Brennereibesitzer alsbald nach der Entdeckung der

Hebestelle oder dem Aufsichtsbeamten anzuzeigen. Der benachrichtigte Beamle hat für Ermittelung
des Sachverhalts und Erneuerung des Verschlusses zu sorgen. Eine Verhandlung ist nur auf—
zunehmen, wenn eine strafbare Handlung in Frage kommt.

8. 334.
Die getrennte Aufbewahrung des Blasenhelms oder des Schlußstücks hat auf Anordnung der

Direktiobehörde zu erfolgen: -

a) bei der Hebestelle oder
b) bei einer vom Hauptamte zu bestimmenden Person oder

c in einem vom Brennereiraume möglichst entfernten Raume im Anwesen des Brennerei-
ssitzers.

Die nähere Bestimmung über den aufzubewahrenden Theil des Brenngeräths und im Falle
unter c über den Aufbewahrungsort trifft der Oberkontroleur.

Die Hebestelle hat in der Brennereirolle über die Art und Weise der Außergebrauchsetzung
und im Falle unter c über den Aufbewahrungsort einen Vermerk zu machen.

§. 335.
Der Brennereibesitzer hat nach Beendigung des letzten Abtriebs einer zusammenhängenden

Abtriebszeit den Blasenhelm oder das Schlußstück sosort von der Brennblase abzunehmen.
JIst für die Aufbewahrung des Geräthetheils ein Raum im Anwesen des Brennereibesitzers

bestimmt, so ist der Geräthetheil am Tage des letzten Abtriebs dorthin zu schaffen, sofern am
folgenden Werklage kein Abtrieb stattfindet.

Ist der GeräthetheilandieHebestelle oder eine vom Hauptamte bestimmte Person abzuliefern,
so hat die Ablieferung binnen einer vom Hauptamte festzusetzenden Frist von längstens 48 Stunden
nach Beendigung des letzten Abtriebs zu geschehen.

I. Steuersichere
Herrichtung !
Brennereien.

II. Außergebrauch
setzung von
Brennerei=

geräthen.
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„ Der Geräthetheil ist gut zu verwahren und den Aufsichtsbeamten zu jeder Zeit zugänglich
zu halten.

§. 336.
Die Hebestelle und die Personen, von denen Blasenhelme oder Schlußstücke aufbewahrt werden,

haben ein Helmbuch nach Muster 46 zu führen.
Die Aufsichtsbeamten haben von Zeit zu Zeit das Buch auf seine Uebereinstimmung mit dem

Bestand an Helmen und Schlußstücken zu prüfen und durch Vergleichung der Einträge mit den
Betriebsanmeldungen zu untersuchen, ob die dem Aufbewahrungsort entnommenen Geräthetheile sich
nicht länger als durch die Dauer des angemeldeten Betriebs bedingt war, in den Händen der

Brennereibesitzer befunden haben.

5 337.
Die Beamten sind befugt, eine Brennerei, sobald sie zum Betrieb angemeldet ist, zu jeder

Zeit, sonst von Morgens 6 bis Abends 9 Uhr zu revidiren. Die Revisionsbefugniß erstreckt sich
auf alle angemeldeten sowie auf diejenigen Räume, in welchen sich zum Brennereibetriebe bestimmtes
Material befindet oder in welchen Brennereigeräthe oder Theile von außer Gebrauch gesetzten Brenn-
geräthen aufbewahrt werden.

Solange in der Brennerei gearbeitet wird oder Jemand sich darin befindet, müssen sämmtliche
Zugänge zu ihr sowie zum Brennereianwesen unverschlossen und unbehindert sein. Der Ober-
kontroleur kann Ausnahmen zulassen.

338.
Bei den Revisionen ist insbesondere zu achter. daß der Brennereibekrieb der abgegebenen

Betriebsanmeldung und den Vorschriften über die Betriebsführung entspricht; wo ein Brennbuch
geführt wird (§§. 256 und 286), sind die darin gemachten Einträge auf ihre Uebereinstimmung mit
dem Verlaufe des Betriebs zu prüfen. Auch ist darauf zu sehen, daß die an den Brennereigeräthen
angeleglen Verschlüsse unverletzt sind und daß die wegen Außergebrauchsetzung von Brenn= und
Wiengeräthen getroffenen Anordnungen befolgt werden.

Bei landwirthschaftlichen Brennereien ist außerdem darauf zu achten, daß hinsichtlich der ver-
arbeiteten Stoffe sowie hinsichtlich der Verwendung der Rückstände und des Düngers die Voraus-
setzungen des landwirthschaftlichen Betriebs (§. 4) erfüllt werden.

§ 339.
Bei den nach dem Botlichraum abgefundenen Brennereien ist besonders zu überwachen, daß

nur die angemeldeten Einmaischungen vorgenommen werden.

Bei den nach der Leistungsfähigkeit abgefundenen Brennereien ist das Hauptaugenmerk darauf
zu richten, daß die im Abfindungsplan erklärten Betriebsstunden genau eingehalten, keine anderen
als die angemeldeten Brennvorrichtungen zu Roh= und Feinbrand in Betrieb genommen und keine
anderen als die angegebenen Sloffarten verwendet werden.

Bei den nach der Stoffmenge abgefundenen Brennereien sind, auch abgesehen von dem Falle
eines darauf gerichteten Antrags, nach näherer Anordnung des Hauptamts die in der Abfindungs-
anmeldung gemachten Angaben über Gattung und Menge der zu verarbeitenden Rohstoffe durch
Aufnahme der Materialvorräthe und der bemaischten Bottiche oder durch Ermittlelung des Inhalls
der Dämpfgeräthe zu prüfen; erforderlichenfalls ist danach das Weitere zu veranlassen, insbesondere
die Berichtigung der Steuerfestsetzung herbeizuführen. Bei Brennereien, die der Materialkontrole
unterliegen, sind die Materialvorräthe, gleichviel ob sie schon zum Abtrieb angemeldet sind oder
nicht, mit den Materialanmeldungen zu vergleichen.

8. 340.
Die Direklivbehörde bestimmt nach Maßgabe der örtlichen Verhältnisse und der zur Verfügung

stehenden Beamtenkräfte, wieviel Revisionen während und außerhalb des Betriebs und insbesondere
während der Nachtzeit vorzunehmen sind. Nachtrevisionen sind namentlich in Brennereien vorzu-
nehmen, denen das nachtliche Befülltlassen der Brenngeräthe gestattet ist. Z

Die Revisionen müssen unvermuthet und möglichst zu verschiedenen Stunden und in ungleichen
Zwischenräumen vorgenommen werden.
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F. 341.

Nach Beendigung der Revision hat der Beamte den Revisionsbefund, solange in der Brennerei
eine Betriebsanmeldung oder ein Brennbuch ausliegt, in diese, anderenfalls in ein Revisionsbuch
nach Muster 47 einzutragen. Das Revisionsbuch ist in dem zur Aufbewahrung des Brennerei-
belagshefts bestimmten Behältniß auszulegen. J

Das Hauplamt kann von Auslegung des Revisionsbuchs absehen, wenn der Blasenhelm oder
das Schlußstück außerhalb der Betriebszeit bei der Hebestelle oder einer hierzu bestimmten Person

niederzulegen ist.

5. Eintragung
des Revision
besundes.
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Muster 1.

Stenerhebebezirk Eschecege. (B. O. F. n.)

Abth. 6 der Brennereirolle 4. Nr. 1 der Beläge.

(Für Verschlußbrennereien.)

Räume- und Gerätheanmeldung
für

die Brennerei des Könzg. Dondnepdchsm Reinhold Schaeser in Jestaedt

+Gz-Straße Nr. .

Die Brennereibelagshefte sind in dem Stehpilte, das

vechts von der Emgangscher Brenm’alme Stelit, auf-

zubewahren.

Jestacä#, den 20 %n Fehruar 1895.

Kaeckek,
Oberkontroleur.

(Anleitung zum Gebrauche siehe 4. Seite!)

Anmeldung der Räume und ihrer TLage.

Die Brennerez befnd#et#sich auf dem Hofe in dem Seitengebäude rechter Hand und bestcht aus:

dem Brennraume,
dem Gükrraume,

der Hefenkammer,

dem Boden,

dem Sanzmelpefässramme)

 S##KSK—

e Räaume zu 1 bes 5 degen zu ebener Erde und grenaen an einander, als Sammolgefüssraum dient

der unter dem Brennraume befindliche Keller.

At den angesührten Brennerciräumen sstehen in unmittelbarer Verbindun 9

7. der Kesselraum:;

S. der KHartekraschraum:

9. dee Malenne;

10. die Schlafammer des Brenners,
1!I.

14
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Geräth e

Brennvorrichtungen nebst Zubehör. Maisch

Zugang. Abgang. Zugang. —

Raum- F — —— Raum- —

Nr.. Benennung. PLehalt Name Name Nr. gehalt Name
Tag. der Tag, der Tag. der

1 Beamten. Beamien. 3 Beamten.

1. 2. 3. 4. 5 6 v. 8 9. (0 brlö

Maister-Etntragungen. (Frr die 4###erfigtng, die

Ta.e — 1. 12660

Ib. Maoischiürmer — 2. 2

Ic. Vorwrmer —  –

Id. Auihler mit Por-

lage —

2.esshr —

38. Amtliches Sam-

melgefäss 3578

4. „ 1794 I

l

JeztccedtdeøzläFeövsecwIsFä

Beinlaoxdschaefet

UnserAbQFchTBrMMeineAeävgesmxjeæ

lLIssteecege,dMU.F"eöma71895.

Königzioleesstamt.

(Stempelabdi uck.) (DUmerschryt.)

3.Kgaeckel,
tenber Ober--
159% Kontrolzur.
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aumeldung.

bottiche. Andere Brennereigeräthe.

Arbbgang. Zugang. Abgang.
– — — Naun-

Name Nr. Benennung. Name Name
Tag. der P gehalt Tag. der Tag. der

Beamten. ; Beamten. Beamten
—— — 1

 133. 11. 15. 16. 1u. 18 19. 20.

de%e Brennereibelagshet 4 eimsmsgen 187.)

4QHefensategefss 206
5 « ,, 205

20. SchbKaüeckek, 6 206

up Oberhontroleur.. 7. Mittterhefengesciss 56

SHNeuzzedadmyfer —

9. Vormaischbottich 3185

10. EKuinlschiff 6400

11. Maischboltich-

kciinlscllange —

19. Hesenkuiilivanne —

193.acermatsshberdften

14. MWasserbehlter —

Iõ. INVasserlcochfass —

16. Quellboitic —

Vorstehende Anmeldung mit dem Bestand in Debereinslimmumg besunden und durch Eintraqung

der Fermessungsergebnisse in die Spalten 3, 9 und 16 ergänet.

Jcstacck, den 20. Februar 1595.

Kaechez,
Oberkontroleur.

17. Macsckddmpfyass — 5. äprik!] Kaeckel, 11%
18. Wasserkochfuss — 15. * .

E—

Be- 20. Sep- Kaccokel,

scheinigt 1% de Oberkontroleur.

14“
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Anleitung zum Gebrauche.

. Ybiefe klnmeldung ist vom Brennereibesitzer der Hebestelle, und zwar in doppelter Ausfertigung, zu
übergeben:

a) wenn die Brennerei neu errichtet worden ist;

b) wenn die vorhandene Anmeldung durch Nachträge unübersichtlich oder sonst unbrauchbar ge-
worden ist und der Oberkontroleur die Erneuerung angeordnet hat.

u In die Anmeldung der Räume auf Seite 1 sind aufzunehmen: -

a) die Brennereiräume, d. h. diejenigen Räume, in welchen zur Erzeugung von Branntwein
dienliche Betriebshandlungen vorgenommen oder durch welche Maische, Alkoholdämpfe, Lutter,
Branntwein oder Lutterrückstände hindurchgeleitet werden oder in welchen Branntwein bis zur

amtlichen Abnahme aufbewahrt wird;
b) die mit den Brennereiräumen in unmittelbarer Verbindung stehenden Räume.

.In die Gerätheanmeldung sind die zur Brennerei gehörigen Geräthe aufzunehmen, insbesondere:
a) die Brennvorrichtungen, d. h. diejenigen Geräthe, in welchen die Alkoholdämpfe zur Ent-

wickelung oder Reinigung gelangen (Brenn= und Wiengeräthe) und zur Niederschlagung ge-
bracht werden (Kühler nebst Vorlagen):

b) die Branntwein-Sammelgefäße, Meßuhren, Branntwein-Aufbewahrungsgefäße (B. O. S. 183);
c) die Maischbotliche;
d) Dämpfgeräthe (Kartoffeldämpffässer; Henzedämpfer u. drgl.), Melassekochgefäße, Malzeinteig-

gefäße, Vormaischgeräthe, Hefensatzgeräthe, Maischentschaler, Maischkühlvorrichtungen, Maisch-
bottichrührwerke und Sauermatischbehälter sowie Gesäße zur Gewinnung von Hefe;

e) Wasserbehälter, Wasserkochgefäße, Quellbottiche, Schlempebehälter, Spülichtbehälter, Pumpen,
Pumpkasten, soweit sich diese Geräthe in den Brennereiräumen befinden.

Der Anmeldung bedürfen nicht Dampfkessel, Dampf= und andere Kraftmaschinen, Rohrleitungen,
Röhren, Rinnen, Kartoffelwaschgefäße, Mühlen und Quetschen zur Vorbehandlung der Rohstoffe,
Kühlschlangen und Rührwerke für Hefensatzgeräthe sowie alle Gefäße von weniger als 25 Liler
Raumgehalt, welche nur zur Beförderung von Maische oder zur Aufbewahrung oder Beförderung
von Roh= und Hülfsstoffen dienen.

In Zuschlagbrennereien sind die unter d und e bezeichneten Geräthe nicht anmeldungspflichtig.
. Jedes Geräth ist einzeln zu verzeichnen und zu numeriren; die Brennvorrichtungen mit Zubehör

(Zisfer 3 unter a und b) und die übrigen Brennereigeräthe erhalten in der Regel je eine besondere
mit 1 beginnende Nummerfolge. Die zu einer Brennvorrichtung gehörigen Geräthe erhalten die-
selbe Nummer und Unterscheidungsbuchstlaben. Neu hinzutretende Geräthe erhalten gegebenen Falles
die durch Abmeldung freigewordenen Nummern.

mDer Brennererbesitzer hat in der Gerätheanmeldung die Spalten 1, 2, 8, 14 und 15 auszufüllen
und die Anmeldung unter Angabe des Ortes und des Tages zu unterschreiben.
 Aus der an den Brennereibesitzer zurückgelangenden Aussfertigung der Anmeldung, dem Grundriß

u. s. w. ist ein mit einem Umschlage zu versehendes Brennereibelagsheft zu bilden, das nach näherer
Bestimmung des Oberkontroleurs an einem hellen Orte in einem besonderen Behallniß aufzubewahren
sowie sauber und unbeschädigt zu erhalten ist.

Veränderungen im Geräthestande sind mit einer in doppelter Ausfertigung einzureichenden Ver-
änderungsanzeige nach Muslter 6 zur Brennereiordnung bei der Hebestelle anzumelden.

Abgemeldete oder abgeänderte Geräthe sind so zu streichen, daß die ursprünglichen Eintragungen
leserlich bleiben. Die abgeänderten und neu hinzulrelenden Geräthe sind unter der letzten Eintragung
der betreffenden Spalte nachzutragen.
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Muster 2.
(B. O. 88. 21 und 230.)

Stenerhebebezink Eschtcege.
Abth. 6 der Brennereirolle 4. Nr.8der Beläge.

Vermessungsverkhandlung.
(Für trocken zu vermessende Geräthe.)

Verhandelt Jeskaeckt, den 20 Febritar 1893.

Heute wurde in der hier belegenen Brennerei des Könsol. Domadnenpdchuers Hern Sckacdurch
den unterzeichneten Beamten die Vermessung des Hefensategefässes Nummer fünf vorgenommen.

Die Vermessung geschieht, weil das Gefäss neu ausgestellt ist.

Von Seilen des Brennereibesitzers war anwesend:
dessen Brennmeister Herr Theodor Sauecy.

Zunächst überzeugten sich die Anwesenden, daß das Geräth ganz leer ist.

Die Beschaffenheit und Form des Geräths ist folgende: 1

Das Cefass ist a#ts Tfol-, hat einen annähernd kreisrunden Boden und ist augenscheinlich an

der Mündung elirus ueiter ais am Boden, sonst aber vron regelmüssiger Form. Der Bodoen ist fest ein-

gelusxen, scie Prästeng auefl eftraihe 4506c#chungen von einer ebenen Fläche ergab, dass der Hoden

eben ist.

Unter Beachtung der amtlichen Anleitung wurden folgende Maße ermittelt:

Es beträgt:

*) (für Geräthe mit kreisrunden oder länglichrunden Böden!

1. der größie obere Durchmesser im Lichten: 50 Centimeter
2. = kleinste - * - »

3. - größte untere - - - 63 - mittlerer Durchmesser:

4. : kleinste - - - 62 O 66 Centimeter,

5— re « *

7. die durchschnittliche innere Höheee:e.........60

– für-Geräthe-zit-Merekigen-sechtwinkligen-Bösen
1. die obere Länge an der einen Seite im Lichten: Centimeter =
2.-- 6-% uanderen -- = : - mittlere Länge:

3. = untre — ri 2 - - Centimeter,

4. -“ - - -b anderen .- - -

5.-obekeBreite--« - -

6. - —x# -- - mittlere Breite:

7. = untere — -- einen - Centimeter.

 ..„ O7 = : anderen-= -

BAdurchschniHicheinnereHöhe

*!) Der nicht zutreffende Vordruck ist zu durchstreichen.
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Hiernach wurde der Raumgehalt des Geräths renter Zusiilfenalimme der amtlichen Tafeln er-—
mittelt zu:r

906 Liter, in Worten: ZAueihundert fünf Liter.

Der Steuerstempel wurde hierauf an der dutsseren Gofasstband 2#ck icar##ch unt#e dem oberecn,

RKancke einpebrannt.

Die Verhandlung ist :: ### Aserfpngen autfhestelté 2orden.

Der Breunmenster wurde verpflichtet, binnen ch#e Tagen nach Aushändigung der Verhandlung
das Geräth mit der Nummer 5 und dem Raumgehalte von 203 Liter bezeichnen zu lassen.

Kaeckek, Theodor Samer,
Oberkontkroleu#r. Brennmeister.

Die Raumgehaltsberechnung geprüft und richteg befienden.

Eschicche, den 2##n Febr#ar 1895.

Köniqliches Steueramt.

(Untersclkrift)
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Muster 3.
(B. O. S§. 21 und 230.)

Steuerhebebezirk Eschticge.

Abth. 6 der Brennereirolle 4. Nr. 2 der Beläge.

Vermessungsverhandlung.
(Für Sammelgefäße, Aufbewahrungsgefäße und Sauermaischbehälter;

Vermessung durch Einmessen des Wassers.)

Verhandelt Jeskaeckk, den 20cnFehrcar 1895.

Heute wurde in der hier belegenen Brennerei des Könzglechen Dowr:denbpacliters Hern Öioefe
durch die unterzeichneten Beamten die. Vermessung des Branntiein Sammelgefässes Nummer drei vor
genommen.

Die Vermessung geschieht, weil das Samenelpefass Nei Guhgestelk 2g64.

Von Seiten des Brennereibesitzers war... andwesend:

dessen Brennmeister Herr Theodor Sauer.

Zunächst überzeugten sich die Anwesenden, daß das Gefäß ganz leer und dass die Skale an dem
Gefass umuerriickbaur besestiqt ist.

Die Prüfung des Bodens des Gefäßes auf etwaige Abweichungen von einer ebenen Fläche
ergab, daß der Bocden eben ist.

Die sonstige Beschaffenheit und Form des Gefäßes ist folgende:

Das Samzmle/ds isé dcs Schmzeckcesschnen Talfen usammengenzetef #nd Tnt ##nerrckban
au csernen Szencn, unr denen 840 Mauerterk 5e/(de. TNocken 2c#7 Deche Raben die Cestalt ron

un den Ecken ein n abgesrundeten Kechecken; che Jiten#ancke sind eben und bilden mit ihnen
ete Wk.
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Unter Beachtung der amtlichen Anleitung wurden folgende Maße ermittelt:

Es beträgt:

6 4„ Gesebße mit-keeisrund derlänelichrunden Böder

der größte obere Durchmesser im Lichten: Centimeter
kletnste = -

größte Untere
kleinste —

größte Bauchdurchmesser
kleinste -

EIIIIEIIIITIIIIIEIEI

—

mittlerex-Durchmesser:
Centimeter, aunuoo

 Aannu

 unu
 um

 naununn
AvU

1

2

3.

4.

5

6

7

*) (für Gesäße mit viereckigen rechtwinkligen Böden]

1. die obere Länge an der einen Seile im Lichten Centimeter
2.-:" = anderen= = : - mittlere Länge:

3. = untere = AFrinen -2 - - Centimeter,

4. - 2 - #= anderen - - *

5. = obere Bre = - einen - -

6. - - - = anderen - - nittlere Breite:

7. —- —. = einen - - Centimeter,

8. - - -: anderen-- s 2 -

 dur ch schnitHieinnereHõöhe e —

*) [für Gefäße mit Böden von der Gestalt eines an den Ecken abgerundeten Rechtecks und senkrecht
darauf stehenden Wänden]

1. der größte obere Abstand zweier gegenüber liegender Gefäßwände: 240 Centimeter,
2. - = untere = - - - - 1 240 Oü

3. = kleinste obere = OD - - - 160 -

4. - = untere = - - - - 1 130 -

5. die durchschnittliche innere Höhe: ......79,5,abgerundet 680 -

6. der für die Abrundung der vier Ecken des Rechtecks ermittelte
durchschnittliche Halbmesses 30 -

Hiernach wurde der Raumgehalt des Gefäßes nach Massgabe der amilichen Anleituug ermittelt zu:

(240 7180—0,6# "“ 30 2) 50 em — 86 694 160 ceom = 3 34 Liter,

in Worten: Dreitausend dreihundert rier und neienzi Liter.

Sodann wurde zur Vermessung des Sammelgefases mit Wasser geschritten.

Zu diesem Zwecke wurde zunächst ein leeres, oben offenes Hülfsgefäß mit geaichten Gefäßen ver-
messen, wobei sich ergab, daß es nach dem Eingießen von 100 Liter bis zum Itande gefllt war.

Das Wasser wurde sodann ohne Verlust in ckas Sammeloefass übergegossen und, nachdem sich
der Wasserspiegel beruhigt hatte, die Wasserstandshöhe im Standglase an dem Slkalenbleche dirch Ein-
Titzen cines tecageredhten Sk#riches rermert; dasselbe Hülfsgefäß wurde dann aufs Neue bis 2iem Rande
gefüllt und wieder in das Sammelgefäss entleert, auch wiederum die Wasserstandshöhe an dem Slscalen-

bleciic vermer#ek. Dieses Verfahren wurde so lange fortgesetzt, bis es zweifelhaft erschien, ob caas Sammel--
gefäss den ganzen Inhalt des Hülfsgefäßes noch einmal zu fassen vermöchte. Es wurde alsdann mit
den geaichten Gefäßen weiter gemessen, bis qas Wasse aus dem 2# der Deche befnalichen Man#och

überlief,. so daß das zu vermessende Gefäß ganz gefüllt war. Das Gefäß erwies sich als völlig dicht.

*) Der nicht zutressende Vordruck ist zu durchstreichen.
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Auf diese Weise wurde ermittelt, daß die in das Sammelgefäts eingesüllte Wassermenge beim

1 n Skalenstrich 100 Liter 35e#n Skalenstrich Liter 691e Skalenstrich Liter
E - 200 = 36 - - 70. - -

3. - 300 - 37—6 - — 71. - -

+ * 400 * 38 - * * 72 * - *

5. * 500 * 39 * * * 73 - - 2

6- - 600 * 40 - - * 74 - 2 *

7— - 700 - 41.— 7- 15 - - -

8— - 800 -- 42 - - 76 -- * -

9-- - 500 = 43-- - O 77 - - -

10 "b 7000 = 44.. - - 78- - -

11.— - 1 700 = 45 - - - 79. Ob -

12. - 7.200 = 46.— - - 80-- - -

13— - 1300 = 47-- - - 81.= - -

14- O 1400 = 48— O - 82. O -

15. - 1 500 = 49= - - 83 x v“bv

16. - 1600 —- 50 .= O - 84.= - -

17— - 1700 51 - - 85.-5 - -

18 * 7 800 7 52 * * 7 86 - * -J

19 - J 900 * 53 * - * 87 -J 2 -

20.= 2000 = 54. - - 88 - - -

21. - 2 700 = 55.= - - 89— - -

22 * * 2200 7 56 * * * 90 7 7b -"

23 * 7 2500 * 57 * - “7 91 -J - -"

21 * * 9 400 -J 58 - - :“ 92 - * -

25.= - 2 500 59. - - 93 - -

26. O 2600 = 60= - - 94.= - -

251 - - 2 700 = 61. - - 95. - -

28.5 - 2° S00 * 62= - - 96 - -

29. - 2900 - 63 - - 97. - -

30— 2 000 = 64- - "b 98.-5 "7 O"b

3431. - 82100 - 65 - - - 99 - - -

32= - 3 5000 = 66= - - 100. - -

33 — O 300 = 67. “tv“ —

34. * * 68- *

betrug und daß bei weiterer Befüllung mit den geaichten Gefäßen das Wasser während des Eingießens
des 7Hten Liters überlief. Hiernach faßt das Sammelgefüss 6 376 Liter, in Worten: Dreitausend drei-
hundert aclht und sSiebenæeig Viter.

Der Raumgehalt des Gefäßes ist durch trockene Vermessung aff 5394 Liter,
dagegen durch Vermessung mit Wasser a 3349-

festgestellt worden; das erstere Ergebniß beträgt demnach im Vergleiche zu dem letzteren ( eh er 16 Liter,

oder in Prozenten des Ergebnisses der nassen Vermessug vle 02% Prozent,

Die Skalencintheilunq uurde durch Pertiefen der Striche mit einer Feile in dauerhaster Meise
liergestellt uma die Skule selbst diireh Anlequng eines Bleies gesichert.

Der Steuerstempel wurde niche angesachtt.

15
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Die Verhandlung ist alsbald nach Beendiqung der Vermessunq aruuf GOrund der von den He-

MResigen cdwwend des Fermesstepgsgeschafts gefrien 4schrei5ungen zu doppelfer 4usJerieng auf-
gestelll worden.

Der Hrennmeister wurde verpflichtet, binnen drei Tagen nach Aushändigung der Verhandlung
die der Scoleneintheilung entsprechenden Litereahlen mit Oelfarbe au das Skalenblech aufstragen souie

das Gefäß mit der Nummer 3 und dem Raumgehalte von 3376 Liter bezeichnen zu lassen.

Theockor Satcer,
Brennmeister.

Kaeckekz, Garthe,
Oberkontroketr. Steuerau/seher.

Die Raumgehaltsberechnung geprüft und richtig besunden.

Escheege, den Sllen Fecruar 1895.

Königliches Steueramt.
(Unterschryt.)
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Muster 4.

(B. O. #§. 21 und 230.)

Stenerhebebezirk Eschwege.
Abth. 6 der Brennereirolle 4. Nr. 5 der Beläge.

Vermessungsverhandlung.

Für Sammelgefäße, Aufbewahrungsgefäße und Sauermaischbehälter;

Vermessung durch Ausmessen des Wassers.)

Verhandelt Jestaeckt, den 20%n Febr#a 1895.

Heute wurde in der hier belegenen Brennerei des Könihl#chen Domanerpéchters Eerrn Dchaefaer
durch die unterzeichneten Beamten die Vermessung des Branntkwein-Sammelgefässes Nummer mier vor-
genommen. -

DieVermessunggefchieht,weilckassammezgefckænewMgescimyftisk

VonSeitendethennereibesitzekswar.......anwesend:
desseszannmeisthewsIlkeodwcheh

· ZunächstüberzeugtensichdieAnwefenden,daßdasGefäßganzleertmdckassdieskazeandem

Ase-fassse·-«-·e-)-r22clcharbefassxsgsistDieslcazeistomchFamanmedäaibenCepttämetemeinyexlceizk

Die Prüfung des Bodens des Gefäßes auf etwaige Abweichungen von einer ebenen Fläche
ergab, daß der Boden eben ist.

Die sonstige Beschaffenheit und Form des Gefäßes ist folgende:

Das Sammelgefss ist aus sclmiedeeisernen Datten æusammengenietet 2cd ruht unverriickbar
Schienen, unter denen sich Marteriwerk befindet. Boden und Decie nhaben die Gestalt von

echtecken; die Seitentinde sind eben und bilden mit ihnen rechte Winkel.

16*
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Unter Beachtung der amtlichen Anleitung wurden folgende Maße ermittelt:

Es beträgt:

— N9+Fü-Gesäße—-it kreisrunder " änglichrunder

1.der grödie vbere Vurchmesser im b Centimeter
ö kleinste - - » ,

= größte untere - . mittlerer Durchmesser:
4. = kleinste -6 " - —: Centimeter,

5. = größte Bauchdurchmesser —- = -b

6. = kleir - - = -

— Hie-ucchschr i4##liche innere Höhe- 4 —

*) (für Gesäße mittviereckigen rechtwinkligen Böden]
1. die obere Länge an der einen Seite im Lichten: 2900 Centimeter
2.-- = - = : anderen „200 - mittlere Länge:

3. = untere = einen 2 . „200 - 200 Centimeter.

4. 1 2 -" 2 - anderen - -J = 200 :

5. = obere Breite = einen ( „ 150 -

6. = - - - #= anderen = - -:1650 * mittlere Breite:

7. - untere - -: einen #= z= „ 1%0 O7 750 Centimeter.
8. 4 O #: = anderen „ 1560 -

9. - durcschnituiche innere Hhe 60 O„

lt-eines-in-den-Ecken- al

Rechtecks und senkrecht darauf stehenden Wänden]

1. der größte obere Abstand zweier gegenüber liegender Gefäßwände: Centimeter,
2. —- = untere - - - - -

3. --lleinste obere - - - - -

4. - - untere - - - - -

5. die durchschnittliche innere Höhe: .....

6 der Hür-bie Abrundung der vier Ecken des Rechlecks ermittelte
— hschnittliche Halb 2

Hiernach wurde der Raumgehalt des Gefäßes nach Masspahe de amflichen Ankeikung ermittelt zur

200. 150. 60 cn = 1 800 000 ccm = 7 600 Liter,

in Worten: MZmntausend achundetLiter.

Demnächst wurde zur Vermessung des Sammekgefsses mit Wasser geschritten.

Zu diesem Zwecke wurde es vollständig mit Wasser gefüllt. Nach der Befüllung zeigte d Skake
eine Wasserstanashose von 60 om an. Das Gefäß erwies sich als völlig dicht.

Die Skcale soll in der Weise sestgestellt werden, dass die Wossermenge sortlaufend in Abschnitten

ron je 1,6 om abgelussen wird. hei der regelmässigen Form deos Gefasses 2urden Ncch dem 7’ebnisse

1 ) — 45 Tater enltfallen.

Es wurde daher ein völlig leces Fass unter Benutzung der geaichten CGefasse bis eæum Ucber-
laufen mit Wasser gefsiillt und so cu eincm Ruumgehalte von viereig Liter vermessen.

Nachdem dieses Hülfsgefäß völlig enlleert war, wurde so viel Wasser aus dem zu vermessenden
Sammekgeäss in das Hülfsgesäß abgelassen, daß dieses bis zim Webera#en gefüllt war. Darauf wurde
in die geaichten Gefäße so lange weiter Wasser abgelassen, bis der Wasserspiegel im Standglase mit dem
Skalenstrich 58,5 cm in gleicher Hõöhe stand. Die auf diese Weise noch abgelassene Wossermenge betru
6 Liter, so dass der Itaumgelalt des obersten Skolenabschniits im Ganzen 46 Teter betrapt. Bei fort-

gesehter Anwendung dieses Verfahrens wurde ermittelt, daß bei einer Wasserstandshöhe im Slamm-
Nase von

de- frockenen Fermessan dc# 1,5 cm (

*) Der nicht zutreffende Vordruck ist zu durchstreichen.
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35. Centimeter 76 Liter 10,6 Cenlimeter 45 Liter Centimeter Liter
5 - 45 -- 9 * 45 * * -

553.5 - 45 = 7.5 * 45 -b - -

57 - 45 —- 6 - 40 = "n "Q

52. - 46 = 1,5 -* 44 = 7 -

5 1 - 45 - 8 - 415 - - E

40.5 - 5= 1,5 - 44 O 7

48 - 45 - - - “bv

% * 45 * = 7* t 7

45 - 45 -- - - - -

44.5 - 45 - * * -

42 - 45 - - 2 E

40.5 - 45 = b b tê“ v

T - 44 * * “J t“ê

37. - 45 - - - —

56 - 45 = - - —

34,5 b 40 = - - - -

75 7 75 - -ó 2 2 -

37. - 45 = -"ö - tmJ t

20 - 45 -z - - - -

26.5 - 45 z= - - E —

27 - 45 = - 2

20, ub 45 2 tw“ “tv O"

24. 4 "D "D - -
2., - 45 = - * - -

21 - 44 - — O Ob O%

7.. - 45 — —

19 - 45 z #wtv O O "b

10. * 45 2 -ê - O7-

15 * 1 -J - •

75.5 2 45 = m vb" Ob Ob

7. - 45 = E —

abgelassen worden waren. Der zur völligen Entleerung des Sammelgefässes abgelassene Rest des Wassers
wurde nunmehr unter Benutzung der geaichten Gefäße zu 39 Liter vermessen; das 4060e Liter wurde nicht
mehr voll. Das Gefäß enthält also bei einer Wasserstandshöhe von

7,6 Centimeter 39 Liter 28, Centimeter 847 Liter 56,5 Centimeter 1659 Liter
7? 8. O 30 899 - 57 1706

198 937 1746

773 992 1794

26 10

ii 1073

508 1175

553 17643

708 120“

447 1252

25 129
õö.35 1549
578 138

1432

1.
rinl

7.5
9

10,5
72

757.5
15

0.1
18

12.t
27

 -
33

 -
86

87,5
89

40,5
72

 m„
43

46,5
48

58,o
60

602

aunnntnunuuuuuuunnunnunm  auuununuununuuununUm  uunnunuuuuuuunnnUunnum unuuu#nmnuuuuuuuUunuunu uaunnunubnbuumnugEUuunuUu1 aunnuuunbnnuuAnnnnn

22r 667 404 1477
27 71. 57 15.29
2 75 — 15%

2 62 54 1613

in Worten: Eintarusend siebenhimdert vier und neunaig Liter.



Der Raumgehalt des Gesäßes ist durch trockene Vermessung auf .. 159000 Diter,
dagegen durch Vermessung mit Wasser auf 704

festgestellt worden; das erstere Ergebniß beträgt demnach im Vergleiche zu dem lebteren ihe Liter

oder in Prozenten des Ergebnisses der nassen Vermessuiggg zze 738Prozent

Die Skale wurde durch A4Mlegung nes Bles geszcher.
Der Steuerstempel wurde ncht angebrackt.
Die Verhandlung ist 2cchwendk des PVermesstengsgeschadfls in einer 4 u8rk#qun fortlaufend auf-

gestellt, die æweite Ausfertiqunq aber nach Schluss der Permessumng niedergeschrieben corcen.
Der Brennmeister wurde verpflichtet, binnen drei Tagen nach Aushändigung der Verhandlung

die der Skaleneintheilung entsprechanden Literæaahlen mit Oefarbe auf das Srolenblech auftragen sowie
das Gesäß mit der Nummer 4 und dem Raumgehalte von 1794 Liter bezeichnen zu lassen.

Theodor Sacer,
Brennmeister.

Kaeckel, Gaurrkhe,
Oberkontroleur. Steueram/gseler.

Die Raumgehaltsberechnung geprüft und richuig bessenden.

Exchrocpe, den 21. Februar 1895.

Kõniglichæes Steueramt.
(Unterschrift.)
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Musfter 5.

(B. O. Ss 21 und 280.)

Steuerhebebezirk Esch###9#.

Abth. 5 der Brennereirolle 4. Nr. 77 der Beläge.

Vermessungsverhandlung.

(Für Maischbottiche.)

Verhandelt Jeskaeckt, den 20n §epfember 1896.

Heute wurde in der hier belegenen Brauerei des Könhl. Domknenpächter# Herrn Sehacfer durch

die unterzeichneten Beamten die Vermessung des Maischbottichs Nummer arei vorgenommen.

Die Vermessung geschieht, weil der Bolttich rerkleinert worden ist.

Von Seiten des Brennereibesitzers war anwesend:

Herr Schaefer selbst.

Zunächst überzeugten sich die Anwesenden, daß der Botiich ganz leer ist.

Seine Beschaffenheit und Form ist folgende:

Dor Bottieh ist ars Tlole, hat einen annähernd Ireisrunden Boden und ist augenscheinlich an

der Münding eticas uweiter als am oden, sonst aber von regelmässiger Form. Der Bodon ist fest

eingelussen. seine Priifung auf etitaige Abueichimgen von einer ebenen Fläche ergab, dass der

Boden chen ist.

Es wurde hierauf met Tliilfe einer Wasseriaage geprüft, ob der obere Rand des Bottichs

wagerecht stand; es cryab sich, dass di's der Bal 2cr, auch ist die wagerechte Stellung whrend dor

Termessung Okalten worcen.
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Unter Beachtung der amtlichen Anleitung wurden folgende Maße ermittelt:

Es beträgt: .

*) Ifür Geräthe mit kreisrunden oder länglichrunden Bödenl

1. der größte obere Durchmesser itimLichten. 161 Centimeter
2. = kleinste = O - 759

T get untere „# ") "] 15% "„ mitllerer Durchmesser: 158 Centimeter,
sser – —

-—Kleinste O4
7. die durchschnitlliche innere Höhe: . ........ 122

 - Geräthe-mit--viereck hiwinllis

1. die o aäuge an der einen Seite im Lichten: Centimeter
2. - anderen ——ymittlere Länge:

untere inen -
M#

*II Centimeter,—

-

*l*!#WlK. *a1ML

obere Breite
Ob mittlere Breite:

Hiernach wurde der Raumgehalt des Botlichs unter Zuhülfenahme der amilichen Tafeln ermittelt
zu: 292 Liter, in Worten: Zeitausend dreihundert ziceitendneunig Liter.

—

—

Untere =

= : uanderen

1#
ee##ye rl 7 r — —.

 V*rvrlPe
Der Steuerstempel wurde Nierauf an dic verschicdenen Stellen de dusseren Dolticherard, and4

Z#bar am Tande unmittelbar unter den uier Renscten, 100 die 22 Feststellung der Masse quer aber die

Maendteng des Bottzhs gespannten Schnibnre den Borzzchrand berühren, ernpebrannt.

Demnächst wurde zur Vermessung des Bottichs mit Wasser geschritten.

Zu diesem Zwecke wurde ei völlig leeres, oben offenes Hülfsgefäß wagerecht gestellt. In dieses
Gefäß wurden mit den geaichten Gefäßen secheig ei Senntel Liter Wasser gegossen, wodurch das Gefäß bis
um Kancde gefüllt war. Dieses Wasser wurde ohne Verlust in den Bottich übergegossen, dasselbe Hülfs-
gefäß dann aufs Neue bis zum Kanc gefüllt und wieder in den Bottich entleert. Nachdem das Hülfs-
gefäß in dieser Weise neununddreissigmal in den Bottich entleert war, mithin 59 X 60,2= 2347,9 Liter
eingefüllt waren, erschien es zweifelhaft, ob der Bottich den ganzen Inhalt des Hülfsgefäßes noch einmal

zu fassen vermöchte. Zur Abrundung auf ganze Liter wurden zunächst noch 0,2 Liter zugegossen.

Sodann wurde mit den geaichten Gefäßen vorsichtig weiter gemessen; das Ze##like-mass tource
Anmal und das Enlekermass achemal in den Bottich entleert, bei Einlassung des neumnten Liters lief das

Wasser über den äußeren Rand des Bottichs. Der Bottich erwies sich als völlig dicht.

Der Raumgehalt des Bottichs beträgt demnach:

1. mit dem Hülfsgefäß eingefüllt 29778 Liter,
2. zur Abrundung auf volle Liter zugegossen ........... che-

znutdengeatchtenGefaßenzugemesseu............ 58--

zusammen...-24()6’Liter
inWorlen:Zweit-DustexisrhemderxseehsLiter.

*) Der nicht zutreffende Vordruck ist zu durchstreichen.
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Der Raumgehalt des Bottichs ist durch trockene Vermessung auf 2392 Liter,
dagegen durch Vermessung mit Wasser auf .. 2%

festgestellt worden; das erstere Ergebniß beträgt demnachim Vergleiche zu dem letzteren kerhee . Liter

oder in Prozenten des Ergebnisses der nassen Vermessug — Brozeni

Die Verhandlung ist wäkrend des Vermessungsegeschfts #oruianhienc zzz 4ieger:

aufgestellt worden.
Der Szereßeize wurde verpflichtet, binnen *#:DTagen nach Aushändigung der Verhand-

lung den Bottich mit der Nummer 7 und dem Raumgehalte von 2 40 Liter bezeichnen zu lassen.

RKeinhotd Schaefer,
FRrennereibesilger.

Kaceclscel, Gurthe,
Ooberkontroleur. Sleueraufsgehker.

Die Raumgehaltsberechnung geprüst und Geprüft.
 65% q.

Issclnvege, den aææten Seplember 1896. Cassel, den agien September 1896.

Konigliclhes Steueramit. Konigliches Hauptscteueramt.
 Q—  Untersckrist„.
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Muster 6.

(B. O. §5. 27 und 235.)

Steuerhebebezirk

geel der Brennereirolle Nr. der Beläge.

Veränderungsanzeige.

Der Unterschriebene zeigt hiermit an, daß

%%) z der hiesigen Brennerei die Maisckhbottiche Nr. 5, 7 und 6 eingehen sollen und
 adoafir drei neite Maisckbottiche, yederzz i 200 Liter Raumgeialt, angeschapt

c0onren Sind.

5%) cu seine Brenndblase NM. 1 dem hrennereibesitaer Olto Gumpdert in Grebendors ver-

kaityt hat und bittet um Abnalme der Versclklüisse.

 Sein Brenngerth Nr. 1am . d. M. nach Altenstadt an den Kupsersckmied Heckmann

J/56ezx gescza merdenz 70.

 den len 19.

(Unterschrift.)

Die vorstehende Anzeige ist heule abgegeben worden.

anmt.

(Stempelabdruck.; (Unterschrift.)

Bemerkungen der Aussichtsbeamten.

Ait l) Die alten Hottiche sind aus der hrennerei schaud a#e Sczzbez an /ze2

abgekobelt worden. Die drei neuen Hotticke sind vermessen und in der hrennerei auf

— demt Platse der allen ausgescelll worden. Die Vermesssungsverkandtungen liegen ier bei.
Die Gerãätheanmeldung ist vricktiggestellt.

 . 2) Die Breunblase Nr. ist nach. Abnalme der amtlichen Versclkliisse aus der Brennerei

2ocge e“ e Cedleazzzedng 277 6erchuif 200 riz.

J. D D zerschiese sind vom Brenngerth abgenommen worden.

 „den ten 19

(Unterschrift.)
Anleitung

16“
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Anleitung zum Gebrauche.

1. Dieses Muster ist von den Besitzern von Brennereien, Branntweinlagern und Brauntwein-Reinigungsanstallen zu
den Anzeigen über Veränderungen im Geräthestande zu benutzen.

2. Die Veränderungsanzeige ist in doppelter Ausfertigung einzureichen.

3. Die eine Ausfertigung wird von der Hebestelle bescheinigt, dem Anmeldenden zurückgegeben und ist von ihm so

lange als Ausweis über die geschehene Meldung bei dem Belagsheft aufzubewahren, bis die außzeigte Veränderung
durch einen Beamten in der Räume= und Gerätheanmeldung vermerkt worden ist, demnächst aber zu entfernen.
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Muster 7.

Stenerhebebezirk Eschroege. (G. O. S. 31 und 239.)

Brennereirolle.
Abschnitt A.

Daß in diese Rolle alle hierher gehörigen Brennereien mit ihren Geräthen vollständig und

richtig aufgenommen worden sind, bescheinigt

5

. Beim Wechsel im Be

E„Schusege, den Iten Juli 1894.

Kaeczkek,
Oberkoneroleur.

Anleitung zum (WGebrauche.
 Für jede Vrennerei ist eine besondere Abtheilung anzulegen. Die Abtheilungen sind mit fortlaufenden Nummern,

die Rolle ist mit einem nach der Buchstabenfolge geordneten Namensverzeichnisse zu versehen.
Sobald die Räume- und Gerätheanmeldung einer neu errichteten Brennerei bei der Hebestelle eingeht, trägt diese

in die sofort zu eröffnende Abtheilung der Rolle den Namen des Besitzers und den Ort der Brennerei ein. Die
Nummern, Benennungen und Raumgehalte der Geräthe werden auf Grund der vom Oberkontroleur bescheinigten
Anmeldung und der zugehörigen Vermessungsverhandlungen nachgetragen.

i- ist der Name des bisherigen Besitzers mit rother Tinte zu durchstreichen, der Name des

neuen Besitzers daneben oder darüber zu schreiben und das Namensverzeichniß zu berichtigen.

Veränderungen im Geräthestande werden * Grund der bescheinigten Veränderungsanzeigen und der Vermessungs-
verhandlungen nachgetragen: dabei sind abgemeldete oder abgeänderte Geräthe mit rother Tinte und zwar so zu
streichen, daß die ursprünglichen Eintragungen leserlich bleiben. Die abgeänderten und neu hinzutretenden Geräthe
werden unter der letzten Eintragung der betreffenden Spalte nachgetragen.

Wird eine Brennerei gänzlich abgemeldet, so ist dies in der Brennereirolle zu vermerken; die zugehörige Abtheilung
ist mit rother Tinte zu durchkreuzen und das Namensverzeichniß zu berichtigen. Bleiben zu Brennereizwecken ge-
eignete Brennvorrichtungen zurück, so sind sie in einen Anhang zur Brennereirolle (G. B. F. 64) zu übertragen.

In der Spalte 18 sind alle dem Brennereibesitzer dauernd bewilligten Vergünstigungen bezüglich der Benutzung
von Nebengeräthen (B. O. Titel 3) und bezüglich der Betriebsführung (B. O. Titel 5) unter fortlaufenden Nummern
mit Angabe des Tages und der Nummer der Verfügung kurz zu vermerken.

In der Spalle 20 sind Bemerkungen über die Besteuerung und die Verwaltung der Brennerei einzutragen. Ius-
besondere sind Angaben zu machen:

a) über die Brennereiklasse (B. O. §§. 2 und 9);

über das KontingentIc) über die etwaige Verpflichtung zur Vorauszahlung der Maischbottichsteuer (B. O. 5. 164).
d) ob die Drenneke vor I.zra 1887 änhlung hat; 1
e) über die erfolgte Feststellung des Betriebsumfanges vor dem 1. Oktober 1887 (VB. O. §. 166);
1) für landwirthschaftliche Genossenschaftsbrennereien über den Umfang des vor dem 1. Juli 1895 geübten Be-

triebs (B. O. 8. 178);
80 über die Bestellung eines Stellvertreters (G. B. F. 32):
h) über die Bestellung eines strafrechtlich verantwortlichen Brennereileiters (G. B. . 32):
i) über den Eintritt eines Besitzwechsels.

Nicht mehr gültige Vermerke in den Spalten 18 und 20 sind mit rother Tinte zu durchstreichen.
Sovweit Beläge vorhanden sind, ist bei jeder Eintragung die Belagnummer anzugeben.
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Abthei

für die Brennerei des Köntigl. Domüänenpùàchters Reinhold Schacyrer

Zu der Brennerei gehören:

Brennvorrichtungen nebst Zubehör. Maischbottische.

Bestand und
Bestand und Zugang. Abgang. Zugang. Abgang. Bestand und Zu

Der Geräthe Be- Be. Der Vottiche Be- Be- Der Geräthe

Raum-lag Tag. lag Naum- lag Tag. lag

Nr. Benennung. 7 Nr. Nr. Nr. Gehalt Nr. 6 Nr.Nr. Benennung.

1. 2. —1—1—N 13.

Ja. — 7 ..

lädMuszckyMaf „ 72%% . 4#. %ezatzeerd#ins

1c. Vorwrmer (( 0-. „%
14-- — "4

2. re — 1 7 20. Sep- 16 4. n
3. Amtiiches Sammel- 7 6 tember

erãss 61
be 37 37270 7 ender.

3. 194 3 /v. Henæedãmpler

9. Vormaisclkbollich

70.24

———m—m

#zge

70. annfba

13. Sauermaisclbesiälter

14. MWasse rbehlter

15. Wasserkochrass

16. Queollboltics

17. Maisdãmp&amp;fass
/0. WHasserkockrass
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in eedt Ei57-Str. Nr. 7.
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Angaben
über die dem Brennereibesitzer Bemerkungen

Brennereigeräthe. dauernd bewilligten Vergünstigungen über die Besteuerung und die Ver-

# bezüglich der Benutzung von Neben- waltung der Brennerei.

gang. Abgang. geräthen und der Betriebsführung.

Raum- Belag Belag Belag, Belag
gehalt Nr. Tag. Nr Nr. Nr.

4.——.——3 — o72

14. 16. 16.17 18. 19. 20. 2

— 7. Die Benutaungdes Sauer . Die Brennerei wird als

7 mairsckbehülters 2 ge- landorrtlkksckaytcicke RKar-

29— nemigt durck Verr— lopelbrennerei betrieben. 3
 6 guug des Haupltamts vom . Das Kontingent der Bren-

— 2ereZrdie Betricésjalre
206 9 . Bei lãglichemn Belvrieb 2 1893194 bis 18596 betrgt

3 gestatiet, die Blasse : 12 100 Later Alkolkol V. d.

56 Scklempe as2 H. A. vom “3
10 Aa:ckmr-zen zzr zg24. 7. W. 4

* rweie abgetriebener Mar. VDie Brennerei ist bereits

3 7 1 ——# 50% denr . April 1807 er-

 2 gtelken æu sassen. “. . riecktet. —

5 o „ r *rd 20„ “ 442 .Der Umfrang des vor dem
707 72 700%. 1. Oktober 1687 geiiblen Be-

. DVDas Malæ kann 42 Tage %d6# ad 30 Joo J2

b% 20% der Einmaisschung odot wecherezzr. .
mm Jorma#cosche: H. 4. 50„ ien

– 7 æallent Wasser eingeteigt r0. M. 5
7 werden. V. d. J. .

2 %% —————1 Als bevollmcksigter Ver-
i % ßhe 73 treter ist vomt 1. Mãræ 1806

— 7774. ab der Brenner Eduard

— 1 Gebhardt besteltlt. 7

— 1 Die dem Brennereibesitaer

— 74 ——ss

r Verantivortlichkeit ge an
r den Brennereileiter Hvied-

nhelm Liebe ubertragen.
F. J. J. 4. vom len

 — 1r66. MN.
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Muster 8.

Stencthebebezirk nDilttentbutr . (B. O. 88. 31 und 242.)

Machweisung

der

in der Brennereirolle vermerkten Veränderungen.

3. Vierteljahr des Betriebsjahrs 189596.

Auleitung zum Gebrauche.

1 Zu Anfang jedes Vierteljahrs ist eine Nachweisung nach dem vorliegenden Muster zu eröffnen und in der Brennerei-
rolle aufzubewahren. Sobald eine Veränderung in der Brennereirolle angeschrieben ist, wird sie gleichzeitig in diese

Nachweriung eingetragen.
* Mit Ablauf des Vierleljahrs wird die Nachweisung abgeschlossen, von der Hebestelle vollzogen und dem Ober-

komroleur bei dessen nächster Anwesenheit vorgelegt.
4. Der Oberkontroleur hat zu prüfen, ob die Veränderungen, die im Lause des Vierteljahrs stattgesunden haben, voll-

ständig und richtig in die Nachweisung und in die Brennereirolle eingetragen und vorschriftlich belegt worden sind,
und sodann die nölhigenfalls zu berichtigende Nachweisung entsprechend zu bescheinigen.

1 Die bescheimgte Nachweisung ist, auch wenn sie keine Eintragung enthält, dem Hauptamt einzureichen.
DiieNachweisungensind beim Hauptamte für jeden Hebebezirk in einem besonderen Hefte zu vereinigen und mit
fortlaufenden Nummern zu versehen.

17
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Veränderun
Der ngen

Tag Irinnerei- Ort Name
. rolle ..

der Eintragung. der Brennerei. des Brennereibesitzers. Benennung der
Geräthe.

Ab. [Abth.oder
schnitl Nummer.

1. 2. I 3. J 4. — 5. —— 6. 7

i
I

18/4. 75 X. Friedricl Scluilæ Kartosfeldämpsfass

3014. 20 *5 v. Lockner Maischhottzch

6/5. 3 d4 8. Petor Sclmidt
I

i
lojä 7 4 S. ODersclbe Base

15,6. 4 2 7. Arug. Mild Nase
Maesckhunrme

# Vorrme
6 Kürbez

Mae:schéotteh,

Wefensatzge/adss

Formaischbott,

255%. 4 1 10 A. Heinrici Shm:##

1

1

* 4 77 W. Otto Netmanz

Dulenb#og, den 7. Ju#1896.

Königliches Setcyamrt.

(D terschrist.)
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m Geräthestande.

Hinzugetreten Im Raumgehalte verändert Angaben über die dem Brennerei-
Ausgeschieden · «Jtz« besitzer dauernd bewilligten Ver-

"“ « ebiger ünstigungen sowi P .
Nr. Nr. Raumgehalt Nr. Raumgehalt günstigungen sowie Bemerkungen

II 29 !4

J 8. 9. 10. 11. 12.

4 *—

5 5 ) 7 199

- 7 7 200 ·

5 6 1205

Peter Sohmidt hat die Brennerei vom

friiheren besiteer Georg Schilteæe

gepaclatet.

7 317

14 —

16 —

J. —

14 —

1 1496

2 1 491

3 1.495

4 145

6 147
6 149

7 2247

Das Male kann am Tage vor der

Einmassekun im Vormaisch-
» « bottiche mit kaltem Wasser ein-

« geteigt werden. Verf. d. s Haupt-
amts vom 16. Jiens d. J. Nr. 4622.

4 berollkmachtig'er Ferfreter ist vom
 Juli d. J. ab der Brenner Pard

Lange bestellt 2bord##n

Die Rieltiglcœit umd Vollstündiglceit bescheiniq.

Dillenburq, den 4. Juli 1896.

Schmidtborn,
Oberkontroleur.

17*
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Abbildung l.
(B. O. 8 49.

Abbüduns 3.
(Mo.v6#)
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Aulage 10.
(B. D. F. 70.)

Verhandelt Andreasberg, den 8. Sepiember 1899.

In der Brennerei des Herrn Walter Pfuhl hierselbst wurde heute bezüglich der zur Sicherung der

Branntwein-Verbrauchsabgabe getroffenen Einrichtungen Folgendes festgestellt:
Das in der Brennerei benutzte frei dastehende und von allen Seiten zugängliche Brenngeräth ist

ein dreitheiliger pistoriusscher Apparat mit neben einander stehenden Gefäßen. Die Alkoholdämpfe steigen
aus der Blase durch den Maischwärmer in den im Vorwärmer befindlichen Lutterkasten, streichen sodann
durch zwei Becken und werden hierauf nach dem geschlossenen Kühlcylinder zur Niederschlagung geführt.
Vom Kühlcylinder aus beschreibt die Branntweinrohrleilung sich nach rechts wendend einen Bogen und
mündet, überall von der Wand 10 Centimeter abstehend, in die Vorlage. Von dieser läuft sie, 10 Centi-
meter von den Wänden ensernt und 1 Meter über dem Fußboden, weiter und in der Nähe der Hefen-

kammer in einer 15 Centimeter im Gevierte weiten Oeffnung durch den Fußboden nach dem Sammel-
gefäßraum und dort in zwei Sammelgefäße. Das Brenngeräth, der Kühler und das dazwischenliegende
Rohr sowie die Branntweinrohrleitung nebst Vorlage und Privatmeßuhr sind vorschriftsmäßig dicht.

Es sind folgende Sicherheitsvorrichlungen getroffen worden:
1. Zur Reinigung des Lutterkastens dient eine mit einer Scheibe verschraubte Oeffnung; diese

Scheibe hat einen Bleiverschluß erhalten.
2. Das aus dem Lutterkasten nach dem Maischwärmer führende Lutterrohr hat zwei Flanschen,

welche mit je einem Bleie und außerdem mit je einer gleichfalls mit je einem Bleie gesicherten
Blechkappe verschlossen wurden.

3. Das die Alkoholdämpfe aus dem Vorwärmer fortführende Rohr hat zwischen den Becken
zwei und am Kühlcylinder eine Flansche; die Flanschen sind mit je einem Bleic verschlossen.

4. Der Kühlchlinder steht auf eisernen Füßen 15 Centimeter über einem gemauerten Sockel; die
Wandfläche und der Boden können übersehen werden.

5. Die Branntweinrohrleitung hat dicht am Kühlcylinder eine und von dort bis zur Vorlage

zwei, zwischen Vorlage und Privatmeßuhr zwei und zwischen Privatmeßuhr und dem ersten
Sammelgefäße sechs Flanschen. Von den letzteren befinden sich zwei im Sammelgesäßraume.
Sämmtliche elf Flanschen sind mit je einem Bleie verschlossen. Die neun Flanschen an der

Branntweinrohrleitung außerhalb des Sammelgefäßraums sind mit je einer Blechkappe be-
deckt, welche mit je einem Bleie verschlossen sind.

6. Die Vorlage ist gemäß §. 39 Abs. 1 und 2 der Brennereiordnung eingerichtet. Die Ver-
schraubung des Metallrings mit der Vorlage ist mit einem Bleie und die darüber gelegte
Blechkappe ebenfsalls mit einem Bleie verschlossen.

7. Das Luftrohr ist gemäß §. 40 der Brennereiordnung eingerichtet.
8. Die Privatmeßuhr steht auf einem mit einer eisernen Plate abgeschlossenen gemauerten Sockel

und ist durch einen Blechsturz überdeckt. Das innere Gehäuse ist durch drei Bleie verschlossen

und der Blechsturz durch zwei Bleie mit der Unterlegplatte verbunden. Ein Anstauen des
Branntweins in der Meßuhr ist ausgeschlossen.

9. Die beiden Sammelgefäße sind durch ein Rohr verbunden, welches einen Absperrhahn und
zwei Flanschen hat. Diese sind mit je einem Bleie, zusammen drei Bleien, verschlossen.
Ferner wurden

an den beiden Mannlöchen . je ein, zusammen zwei,
 „" = Standgläsern zwei, - vier,

: " : Skalen „ - vier,

 2 -Absperrhähnen der Siandgläser ein, - zwei,

* je zwei Flanschen der beiden abflußrohre . --, -.vier,
-denbe1denAblaßhahnen.. --, - zwei

Bleie angelegt.
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Die Luftventile haben keinen Verschluß erhalten, da sie nicht herausgenommen werden
können, auch die Einführung eines Schlauches oder die sonstige Entnahme von Branntwein
aus den Sammelgefäßen nicht gestatten.

10. Sämmtliche Flanschen und der Scheibenverschluß an der Reinigungsöffnung des Lutterkastens

sind derartig verschraubt, daß die Schraubenmuttern zugänglich sind. Sämmtliche Schrauben=
muttern und Schraubenköopfe sind durchbohrt; die Verbleiungsschnur ist durch sämmtliche
Oeffnungen gezogen. In gleicher Weise ist die Verschraubung der Vorlage gesichert.

11. Der Keller, in dem die Sammelgefäße stehen, hat nur einen Eingang vom Hose und entspricht
den Anforderungen des §. 50 der Brennereiordnung. Die Thür hat außer dem Verschlusse
des Brennereibesitzers einen Steuerverschluß mitelst Kunstschlosses der Serie Nr. 322 an

einer eisernen Vorlegestange erhalten. Die zwei Fensteröffnungen des Kellers sind mit eisernen,
gut vermauerten Gittern versehen und lassen eine Einwirkung auf die Sammelgesäße von
außen her nicht zu.

Der für den Brennereibesitzer anwesende Brennereibevollmächtigte Herr Friedlieb Diez wurde darauf
hingewiesen, daß die Rohrleitung vom Kühler bis zum Sammelgefäßraume sowie die Vorlage stlets rein
und blank zu erhalten, auch jede Verletzung der Brennereigeräthe oder amtlichen Verschlüsse gemäß §. 139
der Brennereiordnung binnen 24 Stunden anzuzeigen sei.

Gleichzeitig erkannte er an, gegen die vorgenommenen Verschlußanlagen Einwendungen nicht zu

haben, auch davon Ueberzeugung genommen zu haben, daß die Ablaßhähne vorschristsmäßig geschlossen,
der Absperrhahn an dem Rohre zwischen den Sammelgefäßen aber geöffnet ist, und daß die Sammel-
gefäße sich in einem Zustande befinden, der ein Auslaufen von Branntwein ausschließt.

Friedlieb Diez,
Brennereibevollmächligter.

Lerp, Lippert,
Oberkontroleur. Steueraufseher.
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Anlage 11.
(B. O 8. 89.)

Allgemeine Betriebserklüärung.
(A. Beispiel für größere Brennereien.)

1. Maischbereitung und Maischabtrieb.

Zur Verwendung gelangen Kartoffeln und Grünmalz.
Am Nachmittage vor dem Maischtage werden die Kartoffeln mit dem Elevator in den Henze-

dämpfer Nr. 8 befördert. Am Morgen des Maischtages werden die Kartoffeln so zeitig gedämpft, daß
um 5 Uhr Vormittags mit dem Ausblasen in den Vormaischbotlich Nr.9begonnen werden kann.
Während der Befüllung wird das vorher auf der Malzquetsche zerkleinerte Grünmalz in mehreren Ab-
theilungen zugesetzt.

Nach Beendigung der Befüllung bleibt die Maische etwa eine halbe Stunde im Vormeischbottiche
zur Verzuckerung stehen. Hierauf wird sie durch den Maischentschaler Nr. 24 von den Schalen befreit,
im Vormaischboktich auf die Anstelltemperatur abgekühlt und sodann der Hefensatz zugesetzt. Nach weiterer
Ablühlung wird die Maische mit Hülfe der Süßmaischpumpe Nr. 19 durch eine Rohrleitung in den zu
befüllenden Maischbottich übergeführt. Im Maischbottiche wird ein Steigraum von mindestens zehn
Centimetern gelassen. -

DieMaiichbereitnugvomBeginnederBefüllungdesVormaifchbottichsbigzuchendigungder
BefüllungpegMaischbottichsdauertjenachderAußentemperatukPligbisZlkgStundew

baeb Die Maische wird am fünften Tage nach der Einmaischung, den Tag derselben mitgerechnet,
abgebrannt. ·

« Amersten,zweitenunddrittenGåhrtagewirddasMaifchboltichrührwerkNuLObenutzt.An

denselben Tagen befindet sich im Maischbottich eine der Kühlschlangen Nr. 21 bis 23, um die Maische
erforderlichenfalls abzukühlen oder zu erwärmen. "

Am drilien Gährtage Vormittags zwischen 6 und 7 Uhr wird die Maische durch Zusetzen von
kaltem oder warmem Wasser mit einem Schlauche angefrischt, und zwar derart, daß nach Beendigung des
Anfrischens ein Steigraum von mindestens drei Centimetern verbleibt.

Am vierten Gährtage wird die Maische Vormittags mit einer hölzernen Krücke umgerührt.
* Am fünften Gährtage nach 5 Uhr Vormittags wird die Maische aus dem Bolliche durch die

Maischrohrleitung und die Sauermaischpumpe Nr. 13 in das kontinuirliche Brenngeräth übergeführt.
Der Abtrieb eines Bottichs erfordert durchschnittlich vier Stunden.
Währendder Nacht bleibt die Maischkolonne Nr. 1a mit Maischresten und Wasser befüllt.

* Bei zweifachem Betriebe wird der Henzedämpfer nach seiner Entleerung sofort wieder mit
Kartoffeln befüllt und mit der Maischbereitung ohne Unterbrechung fortgefahren. Die Maischbereitung,
die Gährung und der Maischabtrieb ersolgen beim zweiten Bottich in gleicher Weise wie beim ersten mit
solgenden Abänderungen:

1. An Sonn= und Feiertagen wird mit der Entleerung des Henzedämpfers für die erste
Einmaischung und mit dem Maischabtrieb bereits nach 3 Uhr Vormittags begonnen;

2. das Anfrischen des zweiten Bottichs erfolgt am dritten Gährtage erst zwischen 5 und 6 Uhr
Nachmittags.
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II. Hefensatzbereitung.

Zum Anstellen der Maische wird ein Hefensatz unter Verwendung von Grünmalz und süßer
Maische besonders hergestellt.

Zur Hefensatzbereitung werden benutzt: das Vormaischgeräth Nr. 17, die Hefensatzgesäße Nr. 4
bis 6 und das Mutterhefengefäß Nr. 7.

Die Bereitung des Hefensatzes beginnt am zweiten Tage vor der Bottichbemaischung; für jeden
Bottich wird ein Hefensatzgesäß befüllt.

Am zweiten Tage vor dem Maischtage werden Vormittags für jedes zu befüllende Hefensatzgefäß
25 Kilogramm Grünmalz, 250 Liter aus dem Vormaischbottich entnommene Maische, 25 Liter Sauer-

gut, welches aus einem Tags zuvor befüllten Hefensatzgefäß entmommen wird, und 50 Liter heißes Wasser
im Vormaischgeräthe mit einander vermischt. Das Hefenmaischgut wird sodann in die Hefensatzgefäße
gefüllt, deren Inhalt an diesem Tage nur durch Anwärmen mit einem Dampfsschlauch auf der erforder-
lichen Temperatur erhalten wird.

Am folgenden Tage, dem letzten vor dem Maischtage, wird Vormittags der Inhalt der Hefen-
satzgefäße durch bewegliche Kühlschlangen abgekühlt, sodann werden ihm 85 Liter Sauergut entnommen

und 8* Liter Mutterhefe, welche den an diesem Tage zu entleerenden Hefensatzgefäßen entnommen werden,
zugesetzt.

Am Maischtage werden dem fertigen Hefensatz 80 Liter Mutterhefe eninommen und 60 Liter
Sauergut sowie 40 Liter frische Maische aus dem Vormaischbottiche zugesetzt. Nach gründlicher Ver-
mischung wird der Hefensatz der Maische auf dem Vormaischbottiche zugesetzt, und zwar bei einfachem
Betriebe Vormittags, bei zweifachem Vor= oder Nachmittags. ,

Soweit es erforderlich ist, wird der Inhalt der Hefensatzgefäße mit kleinen Handmaischhölzern
durchgerührt, auch werden die Gefäße mit hölzernen Deckeln zugedeckt.

Bei Eröffnung des Betriebs tritt eine Abänderung nur insofern ein, als die am ersten und

zweiten Tage des Betriebs zu befüllenden Hefensatzgefäße mit 120 Kilogramm Grünmalz und 180 Liter
heißem Wasser besetzt und am folgenden Tage durch Preßhefe in Gährung gesetzt werden.

Bei mit einander abwechselndem ein= und zweifachem Betriebe werden an den Tagen, an denen nur ein

Hefensatzgesäß in Gährung gesetzt wird, 80 Liter Mutierhefe aus dem zur Verfügung stehenden zweiten
Hefensatzgefäß in das Mutterhefengefäß Nr. 7 abgefüllt, welches während der Nacht befüllt stehen bleibt
und am nächsten Morgen zuerst entleert wird.

III. Probenentnahme.

Proben werden entnommen:

1. aus dem Vormaischbottiche nach dem Zusetzen des Hesensatzes zur Feststellung des Zucker-
gehalls der Maische;

2. aus den Bottichen am Tage des Abtriebs der Maische zur Untersuchung des Ver-

gährungsgrades;
3. aus den Hefensatzgefäßen zur Untersuchung des Säuregehalts u. s. w.

Die Proben werden mit einem besonderen Schöpfgefäße von 1 Liter Raumgehalt entnommen
und nach der Untersuchung in die Gefäße zurückgegossen, aus denen sie entnommen sind.

IV. Betriebsvergünstigungen.
Es ist gestattet worden:

1. mit der Maischbereitung in den Monaten Oktober bis einschließlich März um 5 Uhr Vor-

mittags zu beginnen;
2. die Maische in den Bottichen anzufrischen,

zu 1 und 2 durch Verfügung des Hauptamts vom 12. März 1898 Nr. 3906.

Bebendorf, den 18. März 1898.

Heinrich Wenzel,
Brennereibesitzer.
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(B. Beispiel für kleinere Brennereien.)

I. Maischbereitung und Maischabtrieb.

Zur Verwendung gelangen Kartoffeln und Grünmalz.
Die Bereitung der Maische findet im Vormaischbottiche Nr. statt, in welche die Kartoffeln

aus dem Henzedämpfer Nr. Vormitlags nach 6 Uhr ausgeblasen werden. Der Dämpfer wird schon
am Tage vor der Einmaischung befüllt, ebenso wird das Grünmalz schon am vorhergehenden Tage im
Vormaischbottiche mit kaltem Wasser eingeteigt. Im Vormaischbotiiche findet bei einer Temperatur von
42 bis 50 Grad Reaumur die Verzuckerung der Maische statt. Der Vormaischbottich wird ungefähr
Stuunden benußzt. Die Maische wird sodann auf das Kühlschiff Nr. verbracht, wo sie je nach der
Lufttemperatur .. bis .. Stunden verbleibt. Vom Kühlschifse wird die Maische in den Maischbottich

abgelassen, woselbst das Zusetzen des Hefensatzes stattfindet. Der frei bleibende Steigraum beträgt
mindestens neun Centimeter. An demselben Tage Abends wird in den Maischbottich die Kühlschlange
Nr. eingesetzt, welche bis zum Abend des zweiten Tages im Gebrauche bleibt. Am dritten Tage
zwischen und .. Uhr wird die Maische mit Wasser angefrischt, wobei ein Steigraum von mindestens
drei Centimelern gelassen wird, und sodann der Bottich bis zum Abbrennen mit einem hölzernen Deckel
zugedeckt. Am vierten Tage nach 6 Uhr Vormittags wird die Maische mit der Sauermaischpumpe Nr.
abtheilungsweise in das Brenngeräth übergeführt. Der Abtrieb eines Bottichs ist in ungefähr vier
Stunden beendet. Nach Schluß des Tagesbetriebs bleibt die Blase mit Schlempe, der Maischwärmer

mit halb abgetriebener Maische befüllt und der Vorwärmer leer.
An Sonn= und Feiertagen wird mit der Maischbereitung und dem Maischabtrieb um 2 Uhr

Vormittags begonnen.

II. Beschreibung der Hefensatzbereitung.

um Anstellen der Maische wird ein Hesensatz aus Grünmalz und Maische verwendet.
Zu# Hefensatzbereitung dienen die Hefensatzgefäße Nr. und das Mutterhefengefäß Nr.

Am zweiten Tage vor dem Maischtage Vormittags wird das gequetschte Grünmalz (Kilo-
gramm) mit heißem Wasser eingeteigt und die erforderliche Süßmaische zugesetzt.

Am folgenden Tage Vormiktags wird der Inhalt des Hefensatzgefäßes durch einen Röhrenkühler
abgekühlt und die Mutterhefe aus dem Mutterhefengefäße zugesetzt.

Am Maischtage Vormittags wird die Mutterhefe abgenommen und in das Mutterhefengefäß ver-
bracht. Sodann wird der Hefenfatz mit frischer Maische aus dem Vormaischbottiche vorgestellt und nach
einer Stunde zum Anstellen der Maische verwendet.

Umrühren und Bedecken der Hefensatzgefäße zum Zwecke der Erzielung der nöthigen Temperaturen
findet nach Bedürfniß statt.

Bei Eröffnung des Betriebs wird Bierhefe verwendet.

III. Betriebsvergünstigungen.

1. Einteigen des Grünmalzes im Vormaischbottich am Tage
vor der Einmaischung,

2. Anfrischen der in abnehmender Gährung befindlichen Maische, Verfügung des Hauptamts
3. Zudecken der Bottiche, vom 21. Mai 1898 Nr. 5409.

4. Nächtliches Befülltlassen des Brenngeräths in der oben an-

gegebenen Weise.

Wellda, den 16. Februar 1899.

Karl Fischbach,

Brennereibesitzer.
18
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Muster 12.
(B. O. §. 92.)

Steuerhebebezirk 7Dm7 N°NM .

Abth. der Brennereirolle 4. Nr. des Betriebsanmeldungsbuchs.

Monat 19.n

Maisch-Betriebsplan
für

die Brennerei de in

*„„D -Str. Nr.

Anleitung zum Gebrauche.
1. Der Belriebsplan ist der Hebestelle spätestens drei Tage, für Hefenbrennereien spätestens einen Tag, vor Beginn des

anzumeldenden Betriebs in doppeller Ausfertigung einzureichen.

2. Der Bektrieb kann für beliebige Zeitabschnitte innerhalb eines Monats erklärt werden; auf den Betrieb in ver-
schiedenen Monalen darf ein Betriebsplan sich nicht erstrecken.

8. Werden zur Eröffnung des Betriebs am Schlusse eines Monats nur Hefensaßgefäße bemaischt oder beim Einstellen
des Belriebs am Anfang eines Monats nur noch Maischabtriebe oder Feinbrände vorgeno nmea, so sind diese Be-
triebshandlungen in dem Betriebsplane für den folgenden bezw. für den vorhergehenden Monat anzumelden.

4. Der Brennereibesitzer hat auf Seite 2, falls er Maischbottichsteuer entrichtet, die Svpalten 1 bis 8. falls Zuschlag
entrichtet wird, die Spalten 1 bis 5 und 8 auszufüllen und den Belriebsplan zu unterschreiben. Auf Seite 4 hat
er die Spallen 1 und 2 auszusüllen. Für Hefenbrennereien hal er auberdem anzugeben, aus welchen Einmaischungen
Hese gewonnen werden soll.

b. Als Tageszeit ist auf Seite 2 in der Spalte 4 hinter der Nummer des Bollichs die Zeit der Einmaischung mit
Vormittags (V.) oder Nachmittags (N.) anzugeben. Berden an einem Tage mehrere Bottiche bemaischt und
ersolgen die Einmaischungen ohne Unterbrechung, so genügt es, wenn die Zeit des Beginns der Einmalschung für
den ersten Bottich angemeldet wird.

6. In Maischbottichsteuer entrichtenden Brennereien ist die Benutzung der Maischbottiche und Hefsensatzgesäße auf
Seile 2 in den Spalten 4, 6 und 7 in einer gleichmäßigen Reihenfolge derart anzumelden, daß das zuertt entleerte
Gefäß auch zuerst wieder befüllt wird; auch muß der Abtrieb der Bottiche in der Spalte 5 in der für die Ein-

maischung angegebenen Reihenfolge angemeldet werden. 27
7. Werden die der regelmäbßigen Betriebsfolge nach auf Sonn, oder Feiertage fallenden Einmaischungen schon für den

vorhergehenden oder erst für den folgenden Tag angemeldet, so ist zu den betreffenden Sonn= oder Feiertagen auf
Seite 2 in der Spalte 4 der Vermerk „Maischtag" zu machen. · ·

«8.Jlteinersujchlagbrenaeceigestattet,Betriebsleueeinsam-Rhea-indenennurdieBemnischungdesekftenBottichö
eingetragenist(B.O.F. 103), so sind die weiter vorzunehmenden Einmaischungen und Abtriebe vor ihrem Beginne
durch Ausfüllung der Spalten 1 bis 5 und 8 in dem ausliegenden Betriebsplan anzumelden.

9. Die Hebestelle hat bei Prüfung des Betriebsplans unwesentliche Mängel zu berichtigen. Erscheint die Berichtigung
nicht angängig, so ist der Belriebsplan dem Brennereibesitzer zur Neuaufstellung zurückzugeben.

10. Der Brennereibesitzer hat den festgestellten Betriebsplan vor Beginn des angemeldeten Betriebs in dem zur Auf-
bewahrung der Brennereibelagshefte bestimmten Behältniß auszulegen sowie sauber und unbeschädigt zu erhalten.
Der Verlust und jede Beschädigung des Betriebsplans, die seine Weiterbenutzung hindert, ist der Hebestelle unver-
züglich anzuzeigen.

II. Der Betriebsplan ist binnen fünf Tagen nach Ablauf der Frist, für die er gilt, an die Hebestelle zurückzuliefern.

18“



1427

I. Anmeldung.

Gewicht der

Malschstoffe,

elnschließlich

der zur Hesen-

satzbereitung

beslimmten,

— nach

Fruchtarten
gelrennt —

für je 100Lite

Boltichraum.

kg.

1.

Monats-

tage

Am

Wochen.

lage

bemalscht

(Tageszelt)

8.

von den Masschboitichen

Iin nachstehend

bezeichneler Reihenfolge

abgebrannt

wird

von den Hesen-

sabgesäben in
nochstehend be-

zelchneter
Nelhensolge

1um

Austeslen
der

Maische
ver-

wendet

risch

befühlt

jzum Fein-

brande

benußt

Breungera#h

6

II. Anzeigen des Brennerei-
befiters

a) über Abnahme elneß amtlichen Berschlusses (B. C.
5. 74 Abs. 2 und G. B. 8. 24) unter Mu-
unterschrift des zugezogenen Zeugen;

b) über Berschluß= und Gerätheverlehungen unter
Angabe der Art und des Zellmunkis der Ver-
letzung oder Entdeckung (D. O. F. 129);

c) kür Malschbottichsteuer entrichtende Breune-
reien über Zusätze zur Malsche (B.O§. #u11
bs. 1), über Aenderung der angemeldeten
Menge der Matschstoffe oder des angemeldeten
Gahrmitels (3. O. . 132); serner Uber andere.

vchs genehmlgie Beiriebbabwelchungen (B. O.184);

d) für Zuschlaogbrennerelen über Abänderungen
des angemeldeten Beirtebs (B. O. F. 138).

Sonntag

Wontag
Deliendtag

WMittwoch
 Donnerslag

Freitag

Sonnabend
 Sonntag

Montag
Dienstag

Mittewoch
Donnerstag

Freitag
Sonnabend

Sonntag
Wonlag
Dienstau

Mitttwoch
Donnerstag

Freltag
Sonnabend
Sonntag

Montag

Mtwoch
Donnerstag

Dienstag

Freitag
Sonnabend

Montag

Donnerstag

Freitag
Sonnabend

DNenstag
Mi#twoc

Sonntag

Sonntag

Wontg
Dlenstag

Miitwoch

Donnerstag
Freitag

—.

Für den Betriebsplan gilt die allgemeine Betriebserklärung vom
mit der Maßgabe, daß von den daselbst

igungen kein Gebrauch gemacht werden soll.

deden

(Unicischils ! des Brennereibesigers.)

19
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III. Revisionsbefund.
. Betriebszustand

Von den Moischbotlichen befanden sich Beschaffenheit der zur Sicherung

der der gegen helmliche Alkoholentnahme

jzur Bereirung und Brenn- unter amtlichen Berschluh gelegten

Der Aufbewahrung gerabhen.del Räume und Geräthe und der e

Re- in leer vdon Malsche und thelligen des daran angeleg:en Berschlüsse- „ #

Lau- viston zum Hesensat# Geräthen merkungen;
sende srisch in ab- Ab- oder olenenden Neben· auner 4 Wien- auhl s Name

Tag —— u at ezelch- e. hler, a) Sammel-
Ar. Hileigen= nehmen- brennen m geräthe nung der 8 gefäß- kr des

und maischt der der Wasser und der Maisch- Thelle raths Dorlage raum. 2 Hemen
reif lellungsrohre. nach ihren apnd b) amtliche "

Slunde. befüllt Unter- E Sammell S
Gährung s «-—--schetds:ngss ägusp gekaßq s

buchstaden) .Befüt# S c) amttiche S.

" 5 roht. Meßuhr. —

Nr.· Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. 7k- —.—.NN’

10. 1. 12. 18. 14. ib. 16. "17. 18. 19. ——— 24. 25. 26.

„ I
I s

— — — I

l l!s. 4

l l«H. —-- —

5. 1 6 uiisss

I —
4 l l -—·-- 55

#*
9.

10.
7 —

11.

12.

13.

14.

"6
6% #

11

9 I

»s. l
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J. Außergebrauchsetzung von Geräthen.

Angabe

der

unter Verschluß gelegten Geräthe.

Benennung.
 ———–. — ——

3.

Vermerke der Hebestelle
über

Tag und Stunde,
bis wann der Verschluß an den

in den Spalten 1 und 2 auf-

geführten Geräthen
abgenommen werden soll.

Vermerke der Aussichtsbeamten.

II. Stenerfestsetzung der Hebestelle. . III. Buchungsvermerk.
. . — stellung d

Feststellung des zur Bemalschung angemeldeten durcheemmeelung.Tage l erechnung Die Maischbottichsteuer
Gesammtbottichraums. einmischung. Maischbottichsteuer. Ist

·· "· I — «" nachgewiesen

Nach Selte 2 Spalte 4 Aus den I DicMaischbotuchsteuek..

follen bemaischt werden] Zahl der Spalten 6 Als 8 dben- beträgt im Einnahmebuche Name

die Maischbottiche an. a ich Meisch. und 9
| gemeldeten * MI ergeben sich für für den des

mit einem Bemai= moeischender dals aAAau#
1 schungen Bottich. kommen urch- 100 Alter gemeldeten für das unterebebeamten.

Raum- raum für schnittliche Botti Gesammt-
Ar. für diet die i Tages· ¶ Bottich. Gan Vierteliaht Nr

gehalte vom einzelnen einzelnen Anrechnung im Hchr raum bottich-
Bottiche. Bottiche. aischung raum

 —— 3 1 4 Zahl. 4# 7 Mark. Mark Pj.

5. 6 7. H. 9. 10. 11. 12. 18. 14. 1b.

!

1

Suminee ..

Hierzu aus früheren
Betriebsplänen desselben
Monats .. ...... .

Ueberhaupt.................... I..................................

Diesekamten..................................... 19 eingereichte Be-
triebsplan ist geprüft und festgestellt worden.

„den

(Stempelabdruck.) (Unterschrift.)
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Muster 13.
(B. O. S. 92.)

Stenerhebebezirk

Abth. der Brennereirolle 4. Nr. des Betriebsanmeldungsbuchs.

Monat 19

Moaterial-Betriebsplan
für

= Str. Nr. .....................

Anleitung zum Gebrauche.
1. Der Betriebsplan ist der Hebeslelle spätestens drei Tage vor Beginn des anzumeldenden Betriebs in doppelter Aus-

JS.d29

serligung einzureichen.
Der Betrieb kann für beliebige Zeitabschnitte innerhalb eines Monats erklärt werden; auf den Betrieb in ver-

schiedenen Monalen darf ein Betriebsplan sich nicht erstrecken.

Werden beim Einstellen des Betriebs am Anfang eines Monats nur noch Feinbrände vorgenommen, so sind diese
in dem Betriebsplane für den vorhergehenden Monat anzumelden.

mDer Vrennereibesitzer hat auf Seile 2 die Spalten 1 bis 6 und auf Seite 4 die Spalten 1 und 2 auszufüllen
sowie den Betriebsplan auf Seite 2 zu unterschreiben.

. Ist der Brennerei gestaltet, Betriebspläne einzureichen, in denen nur der erste Materialabtrieb eingetragen ist

(B. O. S. 103), so sind die weiter vorzunehmenden Abtriebe vor ihrem Beginne durch Ausfüllung der Spalten 1
bis 6 in dem ausliegenden Betriebsplan anzumelden.

Die Hebestelle hat bei Prüfung des Betriebsplans unwesentliche Mängel zu berichtigen. Erscheint die Berichtigung
nicht angängig, so ist der Betriebsplan dem Brennereibesitzer zur Neuaufstellung zurückzugeben.

Der Brennereibesitzer hat den festgestellten Betriebsplan vor Beginn des angemeldeten Betriebs in dem zur Auf-
bewahrung der Brennereibelagshefte bestimmten Behältniß auszulegen sowie fauber und unbeschädigt zu erhalten.
Der Verlust und jede Beschädigung des Betriebsplans, die seine Weiterbenutzung hindert, ist der Hebestelle unver-
züglich anzuzeigen.

Der Betriebsplan ist binnen fünf Tagen nach Ablauf der Frist, für die er gilt, an die Hebestelle zurückzuliefern.
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II. Anzeigen des Brennereibesiners

J à) rcgelbna eines amtlichen Ver-usses 14 Abs. 2 und
Des Materials Material wird abgebrannt um . B. 8. 24) unter Mitunterschrift des

am Feinbrande #er- zu Beugenn GeräthO * er eDer-

auf wird benutzt letzungen unter Angabe der Ari und
Mo- Wochen- Brenn- Brenn- des Zeitpunkts der Verletzung oder

Gattung Menge nats- lage geräth geräth Entdeckung (B. O. F. 139):
tage e) über Abänderungen des angemeldeten

7 Nr. Nr. Betriebs (B. O. F. 138).

1. 2. 8. 4. 5. 6. 7.

I. Anmeldung.

Sonntag
Montag

Dienstag
Mitlwoch

Donnerstag
Freitag

Sonnabend
Sonntag

Montag
Dienstag

— Mittwoch
Donnerstag
s Freitag *ie

Sonnabend

Sonntag

Montag
Dienstag

Mittwoch
Donnerslag
Freitag

Sonnabend
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Freitag
Sonnabend

Sonntag
Montag
Dienstag
Miktwoch
Donnerstag
Feia
Sonnabend

Sonntag
NMontag

Für den Berriebsplan gilt die allgemeine Betriebserklärung vom
.....ten...................................19 mit der Maßgabe, daß von den da-

selbtt unter ausgeführten Vergünstigungen kein Gebrauch
gemacht werden soll.

(Unterschrist des Brennereibesitzers.)
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III. Revisionsbefund.

6 Betriebszustand Beschaffenheit der zur Sicherung gegen heim-
liche Alkoholentnahme unter amilichen Ver-

Derbes Brenngeräths schluß gelegten Räume und Geräthe und der Bemerkungen;

Lau= Revision (bei mehrtheiligen des daran angelegten Verschlüsse Name

fende! Tag enmurg n m #Klhler. s— Rohr- Son- der
Nr. enn nach ihren Unter- 9 Brenn- un 8 — lei- hüce Beamten.

scheidungsbuchstaben) geräthe. Een- v ei ungen rähe
Nr. Nr. Mehuhr. l

 5. ** 111. 12. i.. 6. 3569 117.

6 3

1. — – —

2. N+A m # M

 D*DT„UZ — — —

 ——

5. ! —— . — — —

6.) ——°9 —

. — —

8. — —

2. 3

e —
11.

12. 1#

13.

14 4 “—

15. #

64 — —

17.

18. J

9 „ —

20 E

19
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U Außergebrauchsetzung von Geräthen.

Vermerke der Hebestelle
Angabe über

der unter Verschluß gelegten Tag und Stunde,

Geräthe. bis wann der Verschluß an den Vermerke der Ausfsichtsbeamten.

in den Spalten 1 und 2

aufgeführten Geräthen

Benennung. Nr. abgenommen werden soll.

W 1 —

Dieser am ier 19 eingereichte Betriebsplan ist geprüft und fest-
gestellt worden.

 den ien 19 .. .

........................ . anmt.

(Stempelabdruck.) (Unterschrift.)



— 149* —

Muster 14.
B. D. F.96.

Steuerhebebezirr. S. 96.)

Abth. der Brennereirolle 4.

Hefensatzgefühplaun

für

die Brennerei de........ nn.

19#
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I. Anmeldung.

Von den Hefensatzgefäßen werden in nachstehend bezeichneter Reihenfolge

am

Monats-

tage

Wochen-

tage

2.

frisch befüllt

Hefensatz-
gesäß

Hefensatz-
gefäß

Nr.

zum Anstellen der Maische verwendet

für
Maischbottich

Nr.

Bemerkungen.

4. b.

. —=

Sonmag

Meontag  — — —

 rDienstag
—.—— —

« Millwoch
 — — — — —

2Donnerslg

Fr eitag
. Sonnabend
–

Sonntag
 — — ——

Montag

Dienstag
*. Millwoch

Donnerstag
Freitag
Sonnabend

Sonnlag
Moniag
Dienstag
Miltwoch

| Donnerstag
Freitag
Sonnabend

Sonntag
Montag
Dienstag

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

Sonnabend
Sonntag

Montag

Dienstlag

Mittwoch

Donnerstag
Freitag
Sonnabend

Sonntag

Montag

den 6 ten

(unterschrift des Prennereibesitzers.)
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II. Revisionsbefund.

Lau-

fende

Nr.

Der Revision

Stunde

Vor-Nach-

mittags.

Von den

Hefensatzgefäßen
fanden sich

befüllt leer

Nr. Nr.

9. 10. 11.

Von den Mutter-

hefengefäßen
fanden sich

befüllt leer

Nr. Nr.

Bemerkungen;

Name

der Beamten.

12. 13. 14.
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Muster 15.
(V. O. 5. 100.)

Steuerhebebezirk

Betriebvanmeldungsbuch

für

Verschlußbrennereien.

Vierteljahr des Betriebsjahrs 19

Dieses Buch enthält Blätter, die mit einer an- .
gesiegelten Schnur durchzogen sind. Geführt n,

, den n . .. 19

Anleitung zum Gebrauche.

1. In das Betriebsanmeldungsbuch sind sämmtliche Betriebspläne sofort nach ihrer Vollziehung einzutragen.
2 .Wenn am Schlusse eines Vierteljahrs Betriebspläne eingehen, welche Betriebshandlungen des folgenden Vierteljahrs

zum Gegenstande haben, so sind sie sogleich in das Betriebsanmeldungsbuch für das folgende Vierteljahr einzutragen.
3. Das Betriebsanmeldungsuch ist am letzten Tage des Vierteljahrs abzuschließen; die etwa noch unerledigten Ein-

tragungen sind in das Anmeldungsbuch für das solgende Vierteljahr zu übertragen.
4. Der Oberkontroleur hat in dem abgeschlossenen Anmeldungsbuche zu bescheinigen, daß die Uebertragung richtig

erfolgt ist und daß für sämmtliche während des Vierteljahrs im Betriebe gewesenen Verschlußbrennereien die
Betriebspläne richtig eingereicht und in das Anmeldungsbuch eingetragen sind.



Lau-

fende

Nr.

Der N
Betriebs- ame Ort

plan des
. « der

ist Brennerei-
Brennerei.

abgegeben besitzeers.
am

2. 3. 4. 6. r!]

Name Die
der Z .

Aufsichtsbeamten, Maischbottichsteuer
die von der ist nachgewiesen

Einreichung des im B
Betriebsplins' Einnahmebuche emerkungen.

Kenntniß
genommen haben,

sowie Tag der für das unter

Knnininahme viertlahe grr

5. 3.



Steuerhebebezirk Daborn.
Abth. 10 bes Abnahme-Hauptbuchs.

einer
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Muster 16.
(B. O. 8. 147.)

BPranntwein-Abnahmebuch
der

Brennerei des Millein Anapp in 4#6e.
 —— —— Ó

2. Vierteljahr des Berichtsjahres 1895/96.

Dieses Buch enthält Wier Blätter, die mit
angesiegelten Schnur durchzogen sind.
Oberlahnstein, den 1IF##n Dezember 1895.

(Siegel.) Franke, Steuerrat.

Die Uebereinstimmung der durch Aufrechnung geprüften Schlußsummen dieses Abnahmebuchs mit
den entsprechenden Summen des Abnahme-Hauptbuchs bescheinigt.

—.

Die Hebestelle hat die S

Dauborn, den Sten April 1896.

(Unterschrift des Führers des Abnahme-Hauptbuchs.)

Anleitung zum Gebrauche.

uiun der Spalte 1 sind die Nummern des Abnahme-Hauptbuchs aus den Abfertigungsanträgen in ortlaufender
olge zu übernehmen. In der Spalte 3 sind die bei der Abnahme festgestellten Alkoholmengen abzüglich des etwa

gewährten Schwundnachlasses einzutragen.
In der Spalte 11 ist zu Beginn jedes Vierteljahrs das Kontingent der Brenneret und die Jahresmenge, welche

zum Zuschlagsatze von 16 oder 16 Pfennig hergestellt werden darf, vorzutragen sowie ferner über die nach §. 170bs.1 der Brannerelordnung gestellten Anträge auf Anwendung ermäßigter Zuschlagsätze und bet wlederholt
abtreibenden Brennerelen über die Höhe des Schwundnachlasses und den Beginn seiner Anwendung eln Vermerk
zu machen. Die Richtigkeit der Eintragungen ist vom Oberkontroleur zu bescheinigen.
 Dlie Abfertigungsbeamten haben darauf zu achten, daß das Kontingent und die zu ermäßigten Zuschlagsätzen zu-

gelassene Jahresmenge nicht überschritten wird und die nach Lage des Betriebs zutreffenden Zuschlagsätze rechtzeitig
ftz Anwendung gelangen.u

N der Spalte 11 sind von den Abfertigungsbeamten in den nicht mit amtlichen Meßuhren ausgestatteten
rennereien die bei den Abnahmen unabgefertigt gebliebenen Branntwelnmengen anzugeben sowie im Falle des

5q Abs. 2 der Brennereiordnung Angaben über die Ermittelung der erzeugten Alkohohnenge zu machen.
er erste Abfertigungsbeamte hat die Abnahmebücher für die drel ersten Vierteljahre des Betriebsjahrs mit der

letzten Abnahme im Vierteljahr abzuschließen und die Schlußfsummen in das Abnahmebuch für das nächste Viertel-
jahr zu übertragen, wo sie mit aufgerechnet werden. Das Abnahmebuch für das vierte Vlerteljahr ist erst abzu-
schlließen, nachdem die letzten im abgelaufenen Betriebsjahr erzeugten Alkoholmengen eingetragen sind. Das Ab-

nahmebuch ist sodann der Fsstrale zuzustellen.lußfummen des Abnahmebuchs nachzurechnen, mit den entsprechenden Summen des
Abnahme-Hauptbuchs zu verglelchen und etwalge Abweichungen unverzüglich aufzuklären. Die Ueberelnstimmung
ist auf dem Abnahmebuche dem Vordruck enlsprechend zu bescheinigen. Soweit die Spalten 9 und 10 von den
Abferligungsbeamten noch nicht ausgefüllt sind, hal die Hebestelle dle fehlenden Eintragungen auf Grund des
Abnahme-Hauptbuchs nachzuholen.

20
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Davon sind abgefertigt zum Verbrauchsabgabensatze von

——“"“

Bei

Lau- 3 6

fende Tag der m we 70 Pfennig 70 Pfennig
 . er Abnahne int 50 Pfennig mit zusammen ohne

· festgestellt Kontingentschein (Spalten4und)/ chein

ta. ! A. A. 2. #!a.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Deberfrapen aus dem

1. Wertehahre des Pe-
kriebas 1895/966 45 003 —tlt 35 000 38 250 6765

II. 10|1 3235 — — — 3 265

12. 10/1 5 000 — 5 000 5 000 —

13. 214 7?35% 7 355 — 7355 —

14. 31/1 4080 — — — 4 060

16. 81/4 8 420 — 8 490 8 420 —

u. 8. er.

Summe füir das J. und
2. Vierteljanr ..... 105 050 15 840 46 266 60 106 42 9249 1

Die Schlissssummen der Spalien 9 bs S sind in das Abnahmebuch für das 3. Vierteljalir des

Betrebsahrs 1895/96 dbertragen.

Datborn, den 30. Afdr: 1806.

Meissner, Ober#conktroleu.
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— Der Branntwein »

Zum ist weiter nachgewiesen Name der Abfertigungsbeamten und Bemerkungen,
guschlagsatze insbesondere

von unter Angaben über etwaige Testmengen für nicht mit amticher
-. Meßuhr ausgestattete Brennereien

16oder 18 Pfennig im Buch Abtheilung ß hr ges r sowie
sind abgefertigt » Angaben über die Feststellung der erzeugten Alkoholmenge im

und Nr. Falle des 8. 145 Abs. 2 der Brennereiordnung.
! A. , 7 — —

—685 ——u 1I.

D I. Das Kontingent beträgt: 60 106 Liter Alkohol.

II. Die zu dem Zuschlagsatze von 16 oder 18 Pfennig zugelassene
Jahresmenge ist festgesetzt auf 150 327 Liter Alkohol.

!—]“ besiher hat erllãciim Veteiebs sahre hochstend
———.——

u Der4 daachlab zür den Jeinbrand-u 1

Die Richtigkeit bescheinigt.

Dauborn, den 5en Jantar 1896.

Meisner, Oberkontroleur.

36 250 Metssner, Oberkontroleur.

— Den. B. 1 2* 1I1 und 12. Im Sammelgesãsse Nr. J sind nach der Anseige der
Skale etioa 200 Liter Brannlwein unabgefertigt geblitben.

5 000 Bgl. 4. B. 4 Aeissner, Oberkontroleur. Dondeh, Steuera'seher.

7 355 E. B. 32 Zu 13. Meissner. Oherkomtroleur- Donath, Steueraufseher

— Baql. A. B. 17 4% 14 und 15. Im Sammelgefässe Nr. 3 sind nach der Anseige der
Skale elroa 150 Luer Branncieein unddgejertigt geblieben.

7.420 Z. B. 8/7 Moœissner, Oberkontroleur. Donath, S#uesrat#seher.

 000

20“
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Muster 17.

Steuerhebebezirk Dauborn. (B. O. §. 147.)

Branntwein-Abnahme-Hauptbuch.

Betriebsjahr 1895/96.

Dieses Buch enthält S##zzz##Blätter, die Geführt von Huckelmamm, Steuereinnekmer.

mit einer angesiegelten Schnur durchzogen sind.

Dauborn, den a7ten September 1095.

(Siegel, MHMetsener, Oéez#oz’or.

Anleitung zum Gebrauche.

1. Für jede Brennerei ist eine besondere Abtheilung anzulegen. Die Abtheilungen sind mit fortlaufenden Nummern
zu versehen. Die Eintragungen in jeder Abtheilung sind durch das Betriebsjahr fortlaufend zu numeriren.

2. Die Spalten 1 und 4 bis 12 müssen mit dem Abnahmebuche der Brennerei übereinstimmen.
8 In der Spalte 15 ist zu Beginn des Betriebsjahrs in jeder Abtheilung das Kontingent der Brennerei und die

Jahresmenge, welche zum Zuschlagsatze von 16 oder 18 Pfennig hergestellt werden darf, vorzutragen sowie ferner
über die nach §. 170 Abs. 1 der Brennereiordnung gestellten Anträge auf Anwendung ermäßigter Zuschlagsätze und

· bei wiederholt abtreibenden Brennereien über die Höhe des Schwundnachlasses und den Beginn seiner Anwendung

ein Vermerk zu machen. Die Richtigkeit der Eintragungen ist vom Oberkontroleur zu bescheinigen.
4. Die Hebestelle hat darauf zu achten, daß das Kontingent und die zu ermäßigten Zuschlagsätzen zugelassenen Jahres-

mengen nicht überschritten werden und die nach Lage des Betriebs zutreffenden Zuschlagsätze rechtzeitig zur An-
wendung gelangen. .

5. In der Spalte 15 ist ein Vermerk über die etwa nachzuzahlenden Verbrauchsabgaben= und Zuschlagbeträge
(B. O.F.167Abs. 2, l. 169 Abs. 2, 8. 170 Abs. 2 und 3 sowie F. 177) zu machen.

6. Nach der letzten Abnahme des Vierteljahrs ist in jeder Abtheilung die Summe für den abgelaufenen Theil des

Setriebejahr= zu bilden.7. Am Schlusse des Betriebsjahrs ist das Abnahme-Hauptbuch in allen Abtheilungen abzuschließen.
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Geuerobliche Brennerei des Wilsielm Anapp

——

Die Abfertigungs- Davon sind abgefertigt zum Verbrauchs- Zum
" Bei d Zuschlag-

anträge sind ei der abgabensatze von

Lau- Tag Abnahme satze von
- ial ·

fende bei der den Ab der sind 0 70 Pfennig zusammen 10 Miei u oder
Hebesiele fertigungs-)- 5 mit Kon- Spalten gohne on-s 18 Pfennig

Nr. ahaegeben; beamten Abnahme sestgestellt Pfennig tingent- tingent- sind
# zugestellt schein und 7 schein abgefertigt

am ! A. ! . M. 7 U. A.

1. 2. 3. 4. 5. 0. 7. 8. 9. 10.

i

7.

2 s

3.

4. 1 1
J 1
6.
J.

. "

70.—

Summee Jsiir das 1. Vierleljakr. 4345003 3250 35000 30250 6753 30250

77. %% #% 70/1 72# — — — 3255 —

72. %% #% 70% —i — 5000 5000 — 5 000

3. 2% 20% 27/1 7355 17355 — 735 — 7355

14. J% J% J/7 - — — — 4%% —

15. m J77 J/7 7720 — 3420 3420 — 3420

2 v. r.

Summe Jiir das a. u. 2. Vierteljahr. 103030 130940 I HCZOZJOMZHIPFH ckyooo
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Der Branntwein ist

weiter nachgewiesen

Kontingentschein
ist beantragt in

der Nachweisung

unter Bemerkungen.
im Abtheilung für die unter

Buch und Monats- Nr.
Flr. hälfte

114. 12. 143. 14. 15.

I. Das Kontingent beträgt: co %#Liter Alkohol.

II. Die zu dem Zuschlagsatze von 16 oder 18 Pfennig zugelassene

. Jahresmenge ist festgesetzt auf: 150327 Liter Alkohol.
# 2 s II

-. IHDSI V· MWMUWHP IW

WchwundnachlaßfütdanriIIbrandist-now—1tn—-
-—TLWI—IML

z Die Richtigleit bescheinigt.

Dauéozz-, den Ften Jan#a 1896.

Meissner, Oberkontroleur.

I

I

HERR 7

Agl. . H. 4 —

E. B. 32

Bgl. A. B. 77

I.. B. Jazct- 7. 19
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Muster 18.

Steuerhebebezirrk. (B. O. F. 154.)

Nachweisung

über

beanutragte Kontingentscheine.

Hälfte des Monats 10

Daß die zum höheren Verbrauchsabgabensatz abgefertigten Alkoholmengen auf das Kontingent

der Brennereien im Abnahme-Hauptbuche richtig angeschrieben sind, wird nach Einsicht des Abnahme-

Hauptbuchs und der Abfertigungspapiere bescheinigt.

, den ten . 19.—

21
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Name des

Nr. Tag der ·-

Laufende rrn "„ 9 urene Ort
es Kontingent= Abfertigung des er die Ertheilung des

Nr. fertigung heilu 8 der Brennerei.
scheins.) Branntweins. Kontingentscheins

beantragt hat.

—

*) Bei der Direktivbehörde auszufüllen.



——

Der

Die zum höheren Verbrauchsabgabensatz Kontingentschein

abgefertigte Alkoholmenge Betrag, darf auf Ir
ist auf das Kontingent über den der gobnnete rrannt= ·

angeschrieben im Ab= Kontingentscheinfrechnung gebracht der Bemerkungen.

beträgt nahme-Hauptbuch lauten soll, werden, sofern Beläge.
unter Abtheilung 1! diese fällig wird,

frühestens im
und Nr. Monat

7. Mark Pf. 6

6. r-7’ 8. 9. 10. 11.

21*
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Muster 19.
(B. O. F. 154.)

Hauptamtsbezirk

Haupt-Nachweisung

über

beautragte Kontingentscheine.

Hälfte des Monats. 19
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— — —

———

Bezeichnung Ort Zahl Gesammtbetrag

Lau- der Hebestelle,
fende bei welcher die Kontingentscheine der beantragten Kontingentscheine. Bemerkungen.

Ar. beantragt sind.

Mark » Pf.

1. 2. 3. 4. # 5. 6.

Die anliegenden
. Nachweisungen der Hebe-

v · stellen sowie ihre Beläge

· find geprüst und

(Unterschrift.)



Muster 20.

(B. O. F. 155.)

Bundesstaat: Preiessen.

(Landeswappen.)

Branntwmein-Kontingentschein

Nr.

Der Brennereibesitzer Friedrich Schmidt in Man#fele hat nach Nr. 3 bes 7 der Nach-

weisung des Sleueramts in Riædorf für die l#e Hälfte des Monats Okkober 1896 Branntwein zu dem

höheren Verbrauchsabgabensatz abfertigen und auf das Kontingent anschreiben lassen. Der Branntwein

ist in Folge der Anwendung des höheren statt des niedrigeren Verbrauchsabgabensatzes höher belastet mit

in Worten:

Vorstehender Betrag kann von jedem Inhaber dieses Kontingentscheins bei jeder Hebestelle auf

nicht gestundete Branntweinsteuer aller Art statt baarer Zahlung in Anrechnung gebracht werden. Er

kann auch auf gestundete Branntweinsteuer angerechnet werden, sofern diese im Monat 4P 189“ oder

später fällig wird. Die Anrechnung auf gestundete noch nicht fällige Steuer kann durch Bekanntmachung

des Reichskanzlers zeitweilig ausgeschlossen werden.

Die Gültigkeit dieses Scheines erlischt am 21ten Oxrober 1897.

Im Falle des Verlustes des Scheines ist ein gerichtliches Aufgebotsverfahren unzulässig.

Ber#in, den 204n Offober 1896.

Der Provinzial-Steuer-Direitor.

Stempelabd’uck.) (Unterschrift.)

Ausgefertigt:

(Name.) Wan#mann,

(Diensteigenschaft.) 8e#re##Z
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Anrechnungsbestätigung.)

mir
Umstehender Betrag ist 5 von dem Hauptsteueramt in Brandenburg auf

l W
lgeftundeteimMonatleIlsNfälligwerdende

BezeigdensÆMOktobeylssöl

Branntweinsteuer angerechnet worden.

Oskar Mzek

*) Wer mehr als drei Kontingentscheine in Anrechnung bringen will, hat die Scheine mit einem Verzeichnisse,
zu welchem bei der Hebestelle Vordrucke erhältlich sind, vorzulegen und die Anrechnung auf diesem Verzeichnisse zu bestätigen.

Buchungsvermerke.)

Der Kontingentschein ist bei dem Steueramt in Beleip am 24ber# Oklober 1896 abgegeben worden.

Der angerechnete Betrag ist gebucht

in Einnahme: in Ausgabe:

im Branntweinsteuer=Einnahmebuch Nr. im Hauptjournal Nr.

im Kreditjournal für 189090 Nr. 170 im Hauptmannal Seite.. Nr.

im Kreditmanual für 1890/ Seite 12 Konto 5 im Kassenjournal, Abth. II Seite 14 Nr. 765.

Brill, Thorex,
Steuerrendant. Steueramtsasststent.

*“) Dieser Vordruck kann nach Maßgabe der in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Buchungsvorschriften
geändert werden.
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Muster 21.
(B. O. J. 155.)

Direktidbezirk.

Kontingentscheinbuch.

Rechnungsjahr 19

Anleitung zum Gebrauchr.

Die mit der Feststellung und Ausfertigung der Kontingentscheine beauftragten Beamten haben für

die richtige Ausfüllung der Spalten 1 bis 8 einzustehen. Die Spalten 9 bis 11 dürfen nur von einem

Beamten ausgefüllt werden, der bei der Aussertigung der Kontingentscheine nicht mitgewirkt hat.
22



Des Name des Der Kontingentschein ist beantragt

Kontingentscheins Brennereibesitzers, Ort von der in der Nachweisung
Ausfertigungs- auf den der .

ferüguns Kontingentschein der Brennerei. Hebestelle für die unter Nr

Nr. Tag. lautet. in Monatshälfte "

. 2. 3. 4. 8. l 525. ,
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 .—
— —

Die Anrechnung des Kontingentscheins ist angezeigtBetrag,

über den der in der Nachweisung
. « em

Kontingentschein von 1 Bemerkungen.
6 tót Hauptant

lautet, in für den Monat unter Nr.

MarkT Pf. I ----—-.------.
 — 9. 10. l 11. 12.

i

22*
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Muster 22.

(B. O. §. 157.)

Verzeichniß der Kontingentscheine,

welche bei dem aunmt in

am ten 19 von iin .

für Rechnung des in

in Anrechnung gebracht werden.
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——

ür den Fall der Anrechnung au de
Behörde, Des Kontingentscheins ð F chnungauf gestundete1 *

Lau- " Branntweinsteuer.“)

fend die den –
ende Ausfertigungs- Betrag Der Kontingentschein itt Die gestundet

Nr. Kontingentschein gung nur anrechnungsfähig, wenn Brann enune .
ausgefertigt hat. N der gestundete Betrag sällig inntweinneuer ist

r. as. mart Miwird frühesten im Monat. fällig im Nonat

1. 2. 3a. 4.6 5. 6. l —

(Seite 3 des Musters mit den gleichen Spalten wie Seite 2.)

*) Die Anrechnung auf gestundete Branntweinsteuer ist nur dann zulässig, wenn der in Spalte6angegebene
Monat kein späterer als der in Spalte 7 bezeichnete ist.
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(Seite 4 des Musters.)

Amtliche Feststellung.

Die Richtigkeit des vorstehenden, nach den Kontingentscheinen geprüften Verzeichnisses wird

bescheinigt und der Gesammtbetrag festgestellt af Mark Pf.

(Unterschrift.)

Anrechnungsbestätigung.

Vorstehender Betrag von......·........................... Marka.,inWorten:

.- jin-III d ti (ees gestundete) Q„
ist uns von dem amt in auf gestundete a rannt-

weinsteuer angerechnet worden.

........................................... ,den. ten 19

(Unterschrift.)

Buchungsvermerke.)

Die zu diesem Verzeichnisse gehörigen Kontingentscheinesind bei din muount

in. am ten “ 19 bbgegeben worden.

Der angerechnete Betrag ist gebucht

in Einnahme: in Ausgabe:

im Branntweinsteuer-Einnahmebuch Nr. . . im Hauptjourlnnn,., Nr.

im Kreditjournal für 1909nnNr. im Hauptmanual Seite Nr.

im Kreditmanual für 19. Seite. Konto im Kassenjournal, Abth. II..Seite Nr.

— — ——

» *) Dieser Vordruck kann nach Maßgabe der in den einzelnen Bundesstaaten bestehenden Buchungsvorschriften
geändert werden.
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Muster 23.
(B. O. K. 159.)

Hauptamtsbezirk Biebrich.

Nachwmeisung 4

in Anrechnung angenommenen Kontingentscheine,

welche von de'' Koõnigl. Provenaial-Steuer-Divehlor in Cassel

ausgefertigt worden sind.

Monat Febr##ar 1899.

Anleitung zum Gebrauche.

1. Die Kontingentscheine sind nach Rechnungsjahren getrennt und in der Reihenfolge der Ausfertigungsnummern
aufzuführen.

Wenn zu einem Direktiobezirke Gebiete verschiedener Bundessta aten gehören, so sind die Kontingentscheine für jeden
Bundesstaat getrennt nachzuweisen.

10

23
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Des Kontingentscheins

Laufende
Ausfertigungs- Betrag

Nr.

Nr. Tag. Mark Pf.

I. 2. 3 4.

.

Des Kontingentscheins

Laufende
Ausferligungs- BetraAr. fertigung 6

Nr. Tag. Mark

1. 2. 3. I 4.-

Pf«

HBirebriclk, den æ. Märæ 1899.

———-———

Hreræau die Summen der an-

Iregendenu Nackreisungen.
F. Daneig (a0 Sckheine)
C. Brestau (3 „)

ebenanbb

Hiebricl, den 3. J#700.

RKõöntgl. Haulsteuerantt.

4046

13216
020

 Unterschriften der Cassenbdeamten./

Die Qebereinstimmung der Nackrwerssung mat den Kasseibiichern des Hauplasteueramits
und der Reickssteuer- Ceberstckt uird besckeiniagt.

Natck,
Obersteterinspeltor.

20

6

1# 2# h%
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Muster 24.
(B. O. F. 176.)

Steuerhebebezirk Eschtbege.

Brennsteuerbuch.

3. Vierteljahr des Betriebsjahrs 1895/96.

Dieses Buch enthält Z## Blätter, die mit einer Geführt von Grosse,

angesiegelten Schnur durchzogen sind. Steueramtsassistent.

Eschege, den 1aten Märæ 1896.

Oi

Kaccscel,
Oherkontroleur.

Giegel.)

Anleitung zum Gebranche.

Für jede Brennerei, die im Lause des Bekriebsjahrs mehr als 300 Hekioliter Alkohol herstellt, ist eine besondere
Abtheilung mil sortlaufender Zisser anzulegen. Dasselbe gilt für Brennereien mit geringerer Alkoholerzeugung,
sofern eine besondere Breunsteuer zu entrichten ist.

 In den Spalten 3 und4 ist die gesammte im Laufe des Betriebsjahrs hergestellte Alkoholmenge in Uebereinstimmung
mit den Eintragungen im Abnahme-Hauptbuche nachzuweisen.
 Aus den Büchern für die drei ersten Vierteljahre des Betriebsjahrs sind die Schlußsumme der Spalte 4, der nach

Spalte 5 zuletzt angewandte allgemeine Brennsteuersatz und die zu diesem Satze bisher versteuerte Alkoholmenge in
das Brennsteuerbuch für das nächste Vierteljahr zu übertragen. Der Oberkontrolenr hat die Richtigkeil der Ueber-
tragung in dem abgeschlossenen Vrennsteuerbuche zu bescheinigen.

Für landwirthschaftliche Genossenschaftsbrennereien, welche für die ihnen auf Grund des K. 178 der Brennerei=
ordnung zugetheilte Alkoholmenge die Brennsteuer nur zu drei Vierteln zu entrichten haben, ist die Breunsteuer
zunächst nach dem vollen Sage zu berechnen. Der sich ergebende Betrag ist um ein Viertel zu kürzen. Die Ab-
rundung erfolgt erst bei dem durch die Kürzung ermittelten und in die Spalle9 einzustellenden Betrage.

Die Alkoholmenge, die im Betriebsjahre zu einem ermäßigten Brennsteuersatze hergestellt werden darf,

Ö Beginn jedes Vierteljahrs in der Spalte 12 vorzutragen; ihre Nichtigleit ist vom Oberkontrolcur zu
escheinigen.

 Für Rübenstoffe verarbeitende Brennereien sind die Alkoholmengen, die der besonderen Brennsteuer nicht unter-
liegen, gemaß Ziffer 4 Abs. 2 in der Spalte 12 vorzutragen und zu bescheinigen.

23



Abth. I. Landuurtksckaxtliche Brennerei chne Hefsengewinnung
des M#rk on Foynebung in Michmannsiausen.

Von der in Zudemin Spalte5 Die B **çv
Für die Brennereil Spalte 4 ange= angegebenen allge- — dennszener für, le

Tag sind als erzeugtgebenen Alkohol-“ meinen Brenn- in salte lunel#en ene
Lau- nachgewiesenmenge bleiben steuersatze sind oholmenge

der . brennsteuerfrei über- ist Bemer-
fende . im über- ist nachgewiesen

Ein- bezw. unterliegen " kun
Nr Abnahme-Haupt-,, der Brennsteuer früher haupt n- gen.
 tragung. t uer früh versteuert beträgt Einnahme

buch zum Satze versteuerl,(Spalten buche
von 6 und 7) für das unter

unterNr.2 1. Mark ! M. :!: M. Mark Pfl.Vierteljahr, Nr.
1. 2. 33. 4 z. 6. 3. 8. 9. 100 1ll.

Cecerizragen aus dem

2. Vierteljakre des Be-

triebsjalkrs 7chos 1 7 26 2 I11 286

1.. 651 u. 30 5800 2 5 600 -S6% %H % %% 9

9 1201444 6 2 00%oS%SGZCCE 7

2 30/4 134 bis 86 5700 2 5700 ————— - 27

4.%% S000 2 1914 786 320000% 26 —
2 1458 — 4586714 9 ·

5. 206%4 5 000 23 590 4666 10466) 147 50 45

o....6000 2 „6 00% 4 16 486 150 54

7. 8/6 143 u. M 468600 2,5 4800 4% 27 2806 60

8. 15/6 45 # 4500 9.5 4200027 290 2% 466 705“ 67

9.6 4. 4 4700 % –95 2 30000) 248256
3—3—6 186 1364 1  ·

10. 30/60 48 4.200 33—– 6 4200 196 4550 — . I1. 961971 2

Sum ##gas v bis

3. Viertelakr . . 154366

i

DieFcäzwsxsawwedcyspazxeHimwisJeyzæfcxzxawgeewæckze«!Zg«»-2"-28Bye»»«ewy—
met-.-AxckckekzzzeckkxsewsqdwFels-Ew-vers-esse«e-4Z-kolmfwwwgeEIN-itz-XGFBXMÆZMLMMJZJIIX
sicut-.szkeyalcyckesBexyekåykzchFiFnyydMaske-gez

Escåwegzckewzjøxxiickyäs

Grosse,
Stetteramtsasöterent.

z:e 4chetberrt Gechenz

Esckhmere, dez 5. Juli 1096.

Kaeckek,
Oberkonkroleur.



Muster 25.
(B. O. &amp;. 180.)

Stenerhebebezirk Witzenkesen.

Mehßuhrbuch
der Brennerei des Erich Moblnstein in Aacheno.

2. Bierteljahr des Betriebsjahrs 1895/96.

—. ———

Dieses Buch enthält SZen#n Blätter, die mit

einer angesiegelten Schnur durchzogen sind.

10.

HIausen, den Ii4ien Dezember 1895.

(Sicgel.) Kinze, Cberkoneroleu#er.

Anleitung zum Gebrauche.

Das Meßuhrbuch ist in dem zur Aufbewahrung der Brennereibelagshefte bestimmten Behällniß auszulegen und sauber

und unbeschädigt zu erhallen.
u Der Brennereibesitzer ist verpflichtet, den Sland der Zählwerke bei Eröffnung des Jahresbetriebs sowie an jedem

Brenntage alsbald nach Beendigung des Ablriebs, bei ununterbrochen Tag und Nacht stattfindendem Betrieb aber zu

gewissen vom Hauptamite zu bestimmenden Stunden in die Spalten 1 bis 5 einzutragen und seine Namensbeischrift in

der Spalte 6 abzugeben.

.In der Spalte 6 sind Störungen der Meßuhr unter Angabe der Stunde der Wahrnehmung zu vermerken, unbeschadet

der gemäß 8. 190 der Brennereiordnung zu erstaltenden Anzeige.

Am Schlusse des Vierteljahrs hat der Brennereibesitzer das Mehuhrbuch abzuschließen und die letzte Eintragung über

den Stand der Zählwerke in das Meßuhrbuch für das nächste Vierteljahr zu übertragen. Wird ein neues Meßuhrbuch

nicht ausgelegt, so hat der erste Abfertigungsbeamte den Stand der Zählwerke in das Revisionsbuch zu übertragen.

Jede erste Eintragung in die Spallen 4 und 5 ist vom ersten Abfertigungsbeamten auf Grund des vorhergehenden

Meßuhrbuchs oder des Revisionsbuchs zu prüfen und zu bescheinigen.

Die Aufsichtsbeamten haben bei jeder Revision der Brennerei den Sland der Zählwerke in die Spalten 7 bis 10

einzutragen und die Spalte 15 auszufüllen.

Die Abfertigungsbeamten haben bei den Abnahmen den Stand der Zählwerke zum Zwecke der Feststellung des Soll-

bestandes unter Ausfüllung der Spalten 7 bis 10 einzutragen und die Spalten 11 bis 15 auszufüllen.

Werden bei einer Prüfung der Meßuhr die Zählwerke weiter gerückt, ohne daß Branntwein durch die Meßuhr fließt,

so ist der Stand der Zählwerke sowobl bei Beginn als auch bei Beendigung der Prüfung einzulragen und hierüber

in der Spalte 15 ein Vermerk zu machen.

Der bei der genauen Feststellung des Istbestandes (B. O. F. 186) ermittelte Stand der Zählwerke und die unabgefertigt

gebliebene Restmenge sind vom ersten Ablertigungsbeamten in das Meßuhrbuch (Spalten 9, 10 und 14) für das

nächste Vierteljahr zu übertragen. Findet im Vierteljahre der Betriebseröffnung eine Abnahme nicht statt, so ist der

Stand der Zählwerke bei Eröffnung des Betriebs zu übertragen.

Nach erfolgter Uebertragung gemäß Ziffer 4, 5 und 9 hat der erste Abfertigungsbeamte das Meßuhrbuch an die Hebe-

stelle abzuliefern.
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I. Angaben des Breunereibesitzers.

Der Eintragung Das Zählwerk der Meßuhr

Lau- für Angaben über Störungen
Stunde

f « der Meßuhr.

fende (Vormittags Vrannt Alrohol L
Tag. — B.; wein

Nr. · Name des Eintragenden.
Nachmittags zeigt an 9

= N.).

2 *r*# !N

Il. 2. 3. 4. 5. 6.

Stand der Zädblicerkse an Secilusse

des I. P#r###der- Befricbre
1895/96 «

ZFHMZVI l 239 560,2 Nort.

Die Uebereinstimmung der Angaben in den Spalten 4 und 5 mit den ent-

sprechenden Angaben um Slessuhrbuche FUr das vorige Prerteljar bescheinigé.

Margaret#henio, den 5. Januar 1896.

Kunse, Oberronkrokeur.

1. 2/1. 6 N. 265 7462/2 DT 239 186,2 Nan.
2. 7/1. 5 N. 266 440 239 6925,7 Nau.
3 4/7. 4 WN. 266 053 240 300,6 Nau.
4. 5/. 4 N 257 453 240 764,0 Neu.

5. 6/1. 5 N. 267 960 247 233,3 Nan.
6. 1. 5 W. 2589 466 241 703,5 Nan.

7. 5. 6 N. 268 980 242 156.,9 Nau.

—

60. 13.3. 4 . 293 320 24 551,5 Nun.
70. 16/3. 5  JN. 297 7206 265 220,2 Nau.

1# 8. tu

i

AU. 28!3. 5 N. 297 960 266 832,1 Nau.

87. 29/5. 5 N. 298 373 269 307 Naou.
82. 20%/J 6 N. 299 990 269 775,3 Nau.

65. 1/3. 5 JN. 299 4062/ 270 260, Nau.

459eschlossen, Margarethenhof, den 71. AMdr: 7596.

Nou, Brennereiberolmcheigter.
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II. Revisionsbefund.
Angaben über die Ver-

— 25 Seit der Der gleichung des Soll- und

Stunde k2u Aanlo der vorher- Bei der Brannt- Unab- Istbestandes, über Oeffnung
Tag der der Fest- e ut ocbrchenen, amtlichen Fnt ist nnd Reinigung der Meß-

. stellung Abnahme welterefertigt hr, über Untersuck des
Revision Brannt- sind nach der Abnahme nach- Z uhr, uder Untersuchung de

der des wein Mkohol Anzeige der sind gewiesen ssebliebene Einsetzlastens oder des
ode Standes l Msßllhk», IMM-RestntengeUebetlaufkåftchcngu.i.:v.

Abnahme. der zeigt an durch diese Jfestgestellt] nahme—

Zählwerke. geslossen buch Name der Beamten.
7 7 N. : A. ! M unter Vr..

7 8. 9. 6 10. 11. 12. 13. 14 15
l

Stand der Zählverke bei der

letaten genauen Festafellung
am 27. Derember 7395

262 69.3 — — — 60 Kunze, Oberkentrolcur.

genau

2/1 7 2 N. 265 7462|7 6 239 196,2 Tein, Sktuerd/#er.
4/ TJelimenge unbecken#lich;

« Einsetzssastenseerwp

III HWREGJLIIVI YLOIZIJ 4169 2 106.2 71 70 gefunden, Ferschlusser-

2 030 12 nach neuert
wlilin Kunee, Oberkontroleur.

Lein, Steueraufseher.
6/1 sse 240 957, Lein, Steucraufsener.

-*m 8. W.
16/3 8 V. 293 320 264 661. Messuhr und Porlage ge-

reinit. Filterhack ge-
wechselt; Verschss:
erneuert. Der aus den

Scheo#immertopf und der
Forlae entnommene
Branntuein ist in diese

eur#ckgeg ossen. Beicke#r

Keinigung der Messuhr
sind deie Zad#tl2uerte um

40 bezto. 32 Luer weiter

gLer#ckt #rden.
Kunze, Oberkontroleur.

» 9V. 297 360 264 593.5 Leim, Secteralseer.
#gu " w. u. 8. W.

253. 6 N. 297 860 268 932,7 3 996.5 500 24

2 060,7 26

1479,5 26
Bei der letsten genauen Fesstek-

lung am 27. De:ember v. J. stand.

das 4# Kotolzdkwer auu 236 J756.9

Der Soltbestand bitrgt #u#rnac 32775.
Illerton sind abzusefkren 32

um welche das Zühluerk am 16%. Weiter gei ilckt TKXunze, Oberontkzoleur.

uurcke. TLein, Stetcrau/veher.
Es Meiben also 72 445,

HSeit dem 27. Dezember v. J. Sind abgefertiqt – —

4l8 K#tmenge sind Neute unabgesertigt gebliebden — 20,4 20,1
# « Zusommen. 32 429.2 9endu

J#er#n sind abeuserzen die am 27. Dezerberr ·

Melumhxjefeskigtgebzicbesnew. .. — 60

Mtn Jsebestand 32 369.2
ie FeM#n#nge ron 7r

blei nter 1 Prozenz des

Ferdunstun
eufuhren.

41 /3 1 JN.

Sollbestandes und ist auf
* iund geuôlindiche Leckage zuruck.

1 299 40% „: 270 200, Lein, Stc#erautener.
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· Muster 26.

Stenerhebebezirt (B. O. 8§. 195 und 267.)

Abth. der Brennereirolle
Nr.

Anmeldung
des

Abtriebs von Branntwein außerhalb der Betriebszeit

in

der Brennerei des. in

Genehmigt.

amt.

(Stempelabdruck.) (Unlerschrift.)

Anleitung zum Gebrauche.

 Der Brennereibesitzer hat die Spallen 1 bis 6 auszufüllen und die Anmeldung spätestens am Tage vor dem beab-

sichtigten Betriebsbeginne der Hebestelle in doppelter Ausfertigung einzureichen.

2. Findet sich bei Prüfung der Anmeldung nichts zu erinnern, so werden beide Ausferligungen von der Hebestelle genehmigt

und vollzogen. Eine Ausserligung wird dem Brennereibesitzer zurückgegeben, der gehalten ist, sie noch vor dem ersten

Abtrieb in dem zur Aufbewahrung der Brennereibelagsheste bestimmten Behältniß auszulegen. Die Anmeldung ist

sauber und unbeschädigt zu erhalten.

Die Hebeslelle hat die Aussichtsbeamten von der Einreichung der Anmeldung in Kennlniß zu setzen.

.Nach Beendigung des Betriebs ist die Anmeldung vom Brennereibesitzer binnen fünf Tagen an die Hebestelle zurück-

zuliesern.

24



— 188* —

I. Anmeldung des Brennereibesitzers.

Der Abtrieb findet statt Menge D satlof
e er Zusatzstoffe ..

fende am Brenn- treibenden

Nr. gerätthe, Brannt--Menge Art
Nr. weins ri.

1 2. B. 4. 5. 6. 7.
1 –

1895.

J. 1./9. 1 200 3 Zer-einerte Keu#irk am 1. 7X. 953,
unvergohrene 10 UMr V..

Meistertt#urzein. Blase Nr. 1 in vBetrieb.

Nie,
Steueraussener.

2 B./9. 1 130 2 Kuimmelkörner

8. 4.19. 1 50 10 DInberpohrene Reridirt om 4. 7X. 93,

Wachholder- 2 Uhr N..

beeren Blase Nr. l ausser Betrieb.

Nessler.
Oberkontroleur.

4. — 7 120 — Keine Revidirt am 5. 7.X. 953,

11 DUr F.:

Base W. 7 : Betricb

Me,
Stetterau/Selier.

-

(Ort, vag.)
(DUnterschrt des Brenneretbesifze-.)
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Muster 27.
(B. O. S. 21.)

Steuerhebebezr

Revisionsbuch

für

die Brennerei des in........ .

Anleitung zum Gebrauche.

1. Das Repvisionsbuch ist in einer für mehrere Jahre ausreichenden Stärke von der Hebestelle anzulegen und mit einem

feslen Deckel zu versehen. Der Oberkontroleur hat über die erforderlich werdende Auslegung eines neuen Repvisions-

buchs zu bestimmen.

2. Das Repisionsbuch ist in dem zur Aufbewahrung der Brennereibelagshefte bestimmten Behältniß auszulegen sowie

sauber und unbeschädigt zu erhalten.

24*



— 190* —

———
—

Angaben über die Anlegung, Abnahme und den Befund der

Der d
en

Laufende] Revision den den
den Kühlern «

Nk—Ta9U"d » . Brenn- nebst Rohr-

Stunde. Maischbottichen. Vorlage und "
geräthen. « leitungen.

Lustrohr.

1.2. l 4. * . 6.

1896.

J. 0. 6. M. 7 5 4 u der Dre u dem Ferzeichntisse der Ferschlässe angepebenen Ferschlässe gut

70 F. Weise unter Fe-Manntoch der Brenn-

sschluss gelegt, dass ölase Nr. in der

................. Weise verschlossen,

daas.

2. 16./. gut. gut. gut. gut.
4 N. Ferschiuss von

Nr. 3 und 4 ab-

Henommen.

3. 12./8. An MW. 2 Ver- T T gut.

 V sschltuss verletæet, im

Debrigen gut. Per-

schluss an Nr. 2

in der Weise uteder

angelegt, dass

u. 8.



 — Ôn —-—— — —
——.

amtlichen Verschlüsse an
1

Zustand der

Das Zählwerk

der Meßuhr für
a) dem Sammel- # Bemerkungen;

gefäßraume, den Brennerei- Brannt-- Alkohol
b) den amtlichen - wein Name der Beamten.

Sammelgefäßen sonstigen I
am — eräthe. .

e) der amllichen Geräthen. geräth zeigt an

Meßuhr. :.
7 l 9. 10. 141. 12.

— Sämmtlicke — — Boll, Steueraufseher.besunden und belassen.

a qut.

5) guk.

a) gut.

5) guk.

Cerdkt#i#e leer.

Lämmliche

Gerüthe lecr.

Sämmtliche

Gerthe lcer.

Ma#schboffeche Nr. 8 und 4

sind verkauft und nach Per-

nrchtung der Steuerstempel aus

der Brennerei entfernt.

Kemites, Botz,
Ober ontrolen. Steueraufseber.

Verhandlung aufgenommen.

Boll, Steuerausseher.
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Muster 28.

Stenerhebebezirk Mieha##s. (B. O. T. 223.)
Nr. 1 der Beläge.

— 10 der Brennereirolle B. g8

Nr.

(Für Abfindungsbrennereien.)

Rüume- und Gerätheanmeldung
für

die Brennerei des Jacob Werner in Meubach

KaStraße Nr. 76.

Das Brennereibelagsheft ist in cem vechis von der

Eingangsthiir n Brennraume befindlichen Kasten auf-

zubewahren.
eubach, den 20en Okfober 1895.

Sanner,
Oberkontroleter.

(Anleitung zum Gebrauche siehe 4. Seitel)

Anmeldung der Räume und ihrer Lage.

Die Brennerei besindet sich anf dem Hofe in dem Seitcngebdude rechter Iand und bestelit aus.

. dem Brennraume;

2. dem Gührraume;

. dem Dodenraume.
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Gerätheanmeldung.

ang. Abgang.
Der Geräthe Zugang. gans

s

Raum- Name Name Bemerkungen.

Benennung. gehalt Tas. der Tag. der
Beamten. Beamten.

s

2. 3. 4. 66. 6. J. 8.

Muster-Flintragiengen.

1a Ble —

1b. J Vorwrmer —

le. küuhler .-

24. Blaose ,-

kawek 1 —

J. Marschbottick 900

2. desgl. 904

3. desgt. 907

4. Tieensatzgefäss 65

5. Pomasschbottich 1000

6. Ka#nEcR1 1200

Vermessungsergebnisse in die Spalte 3 erpänzk.

24.

25.

——
10. Januar

1897

5. März

78997

1
1

Sanner,
Oberkontroleur.

Sanner,
Oberkontroleur.

Weubad,, den 10. Oltober 1995.

Unter Nr. 10 der Prenneretrolle B erngefragen.

Maans, den 11. Oktober 1895.

Gtempelabarue.)

Jacob Merner,

Brennereibesitaer.

Königpliches Sterzeramt.
(Unterschru##t.)

Cür die 4sfer#ng, die dem Brenneretbelagsleft einztergen is.)

Zu 1a.

leitung.
Mit Dampfein-

Zu Ic. Der Kuhler stesit

ausserhalb des Brenne-

reigebãudes #m Freien.

Forstehende Anmeldieno met dem Destand in Uebereinstimmung besunden und dure) Emfragung der

Neubach, den 20. Okfober 1995.

Blase

Xuhler

Maischbottick 905

70.

NJanuar

7897

5. Märe

1897

Sanner,

Oberkontroletr.

Sanner,
Oberonktroteur.

Samner,
Oberkontroleur.

Zu 2a. Die Nlase wird

eum MWienen benutet.
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Gerätheaumeldung.

Zugang. Abgang.
Der Geräthe # .

Raum- Name Name Bemerkungen.
u Tag. der Tag. der

Nr. Benennung. geha Beamten. Beamten.

— 2. 3. 4 . 6. 7. 8.

25
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Anleitung zum Gebrauche.

1. Diese Anmeldung ist vom Brennereibesitzer der Hebestelle, und zwar in doppelter Ausfertigung zu
übergeben:

a) wenn die Brennerei neu errichtet worden ist;

b) wenn die vorhandene Anmeldung durch Nachträge unübersichtlich oder sonst unbrauchbar ge-
worden ist und der Oberkontroleur die Erneuerung angeordnet hat.

2. In die Anmeldung der Räume auf Seite 1 sind diejenigen Räume aufzunehmen, in welchen zur
Erzeugung von Branntwein dienliche Betriebshandlungen vorgenommen werden, insbesondere
also die Räume, in welchen sich Brenn= und Wiengeräthe, Dämpf-, Maisch-, Kühl= und Hefen-
satzgeräthe sowie zum ständigen Gebrauch in der Brennerei bestimmte Materialvorrathsgefäße
befinden.

3. In die Gerätheanmeldung sind aufzunehmen:
a) die Brennvorrichtungen, d. h. diejenigen Geräthe, in welchen die Alkoholdämpfe zur Ent-

wickelung oder Reinigung gelangen (Brenn= und Wiengeräthe) und zur Niederschlagung ge-
bracht werden (Kühler nebst Vorlageng):

b) die zum ständigen Gebrauch in der Brennerei bestimmten Maischbottiche, Dämpfgeräthe (Kartoffel-
dämpffässer, Henzedämpfer u. drgl.), Vormaisch= und Hefensatzgeräthe, Kühlschiffe und Sauer-
maischbehälter sowie Gefäße zur Gewinnung von Hefe;

c) die zum ständigen Gebrauch in der Brennerei bestimmten Materialvorrathsgefäße;

d) andere zur Brennerei gehörige Geräthe auf Anordnung des Oberkontroleurs.

4. Jedes Geräth ist einzeln zu verzeichnen und zu numeriren; die Brennvorrichtungen und die
übrigen Brennereigeräthe erhalten in der Regel je eine besondere mit 1 beginnende Nummerfolge.
Die zu einer Brennvorrichtung gehörigen Geräthe erhalten dieselbe Nummer und Unterscheidungs-
buchstaben. Neu hinzutretende Geräthe erhalten gegebenen Falles die durch Abmeldung freigewordenen
Nummern.

5. Der Brennereibesitzer hat in der Gerätheanmeldung die Spalten 1 und 2 auszufüllen und die An-
meldung unter Angabe des Ortes und des Tages zu unterschreiben.

6. Aus der an den Brennereibesitzer zurückgelangenden Ausfertigung der Anmeldung, dem Grundriß
u. s. w. ist ein mit einem Umschlage zu versehendes Brennereibelagsheft zu bilden, das nach näherer
Bestimmung des Oberkontroleurs an einem hellen Orte in einem besonderen Behältniß aufzu-
bewahren sowie sauber und unbeschädigt zu erhalten ist.

7. Veränderungen im Geräthestande sind mit einer in doppelter Ausfertigung einzureichenden Ver-
änderungsanzeige nach Muster 6 zur Brennereiordnung bei der Hebestelle anzumelden.

8. Abgemeldete oder abgeänderte Geräthe sind so zu streichen, daß die ursprünglichen Eintragungen
leserlich bleiben. Die abgeänderten und neu hinzutretenden Geräthe sind unter der letzten Ein-

tragung der betreffenden Spalte nachzutragen.
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Muster 29.

(B.O. 8§. 239.)

Brennereirolle.

Abschnitt B.
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Ort Bestand und Zugang. Abgang.
der Name

Lau-Brennerei des Der Geräthe
fende (erforderlichen- Z Bemerkungen.
Ar.alls nähere Brennerei- Raum- Be- Be

Begeichnung besitzers. ge. lag lag
er Lage, . . . -

Straßeu.drgl.). Nr- Benennung “ Nr. Tag. Nr

I. 2. 3. 4. 5. 6.7. 9. 10.

« . .

tMedeyMu Hehle-»mwa- -—I Dampf-

(reuægasse) Anton 75 Masschudrmer —1 Nächeliche Befiullung
"· — der BlasemitSchlem-

4% % 1 rd# und des SMaisch-
k . .» wãärmers mit theil-

 Aaischbottich 750 2 welhe 7drseberen

7 Maische gestattet.
34e 290 250/9 4 Feryg. d. H. 4. vom

;.«-" «w.-3,18·96s IFMPeWkiMa
EE 4 Wr. 1904. Beiag

4h EncR * Fr. 6.

. ,?I

Ecken-M Rruse, Ia Slase 1232 2

Feler 16Küinler — 1

8. Goldingen Heine, Ia Blause 295 3 Zu Ja. Mie Dampf-
s- einleitung.

(auf der Halde)] Heinrich 15%„ —('.. D ?#a
. «-, Ethik-Aussp-

IVJTAUU — 1 Feinbrande. "

24 Blase 197 *

250 Krôrer —

* Nrzakvoratlisgefäss64 4

4 „ —-
õ

1
5 540 5

"“ 5 9— 27/108

; 1650
7 » 6%

9
1+

1
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Ort Bestand und Zugang. Abgang.
der Name I

Lau- Brennerei des Der Geräthe

fende (ersorderlichen-.rennerei- Naum= Be- Be- Bemerkungen.
Nr. falls nähere "„ I

Bezeichnung besitzers. ge- lag lag
der Lage, Nr. Benennung. halt! Nr. Tag. Fr.

Straße u. dral.). 1
– — —

1. 2. 3. 5 66. . 9. 10

4. Altkirch Beclc, asRase 233

*27“ Ib Poxtbärmer —

Ic Küinler — 1

I .
. . s DJÆ , FAM-

5.Bmsgckm·fdezeckmayehlatizase 120 J A Bluse
Aloisius 2 erfolgt durcehNieder-

16 Kuihler — 1 legung des Helms auf
l

i

demDackbockendes

Brennereigebudes.
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Muster 30.
(B. O. . 244.)

Steuerhebebezirk
Z trolle B. Nrr. des Betriebsanmeldungsbuchs.

o 5 der Brennereirolle Abschnitt 4. Abtt. Nr... des Abfindungsbuchs.

Monat 19

Betriebsplan
für

die Abfindungsbrennereid. in

—–I

11.

.Straße Nr.

Anleitung zum Gebranche.
Der Betriebsplan ist für alle Brennereien bestimmt, die nach dem Bottichraum abgefunden werden; er ist der Hebe-

stelle [eätesten drel Tage, für Hefenbrennereien spätestens einen Tag, vor Beginn des anzumeldenden Betriebs in
doppelter Ausfertigung einzureichen.

Der Betrieb kann für beliebige Zeitabschnitte innerhalb eines Monats erklärt werden; auf den Betrieb in ver-
schiedenen Monaten darf ein Betriebsplan sich nicht erstrecken.

Werden zur Eröffnung des Betriebs am Schlusse eines Monats nur Hefensatzgefäße bemaischt oder beim Einstellen
des Betriebs am Anfang eines Monats nur noch Maischabtriebe oder Feinbrände vorgenommen, so sind diese
Betriebshandlungen in dem Beteiebsplaue für den folgenden bezw. für den vorhergehenden Monat anzumelden.

Der Brennereibesitzer hat auf Seile 2 die Spalten 1 bis 8 auszufüllen und den Betriebsplan zu unterschreiben.
Für Hefenbrennereien hat er außerdem anzugeben, aus welchen Einmaischungen Hefe gewonnen werden soll.

. Als Tageszeit ist auf Seite 2 in der Spalte 4 hinter der Nummer des Boltichs die Zeit der Einmaischung mit

Vormittags (V.) oder Nachmittags (N.) anzugeben.
Die Benutung der Maischbolliche und Hefensatzgefäße ist auf Seite 2 in den Spalten 4, 6 und 7 in einer gleich-

mäßigen Reihenfolge derart anzumelden, daß das zuerst entleerte Gefäß auch zuerst wieder befüllt wird; auch muß
der Abtrieb der Bottiche in der Spalte 5 in der für die Einmaischung angegebenen Reihenfolge angemeldet werden.

Werden die der regelmäßigen Betriebsfolge nach auf Sonn= oder Feierlage sallenden Einmaischungen schon für den
vorhergehenden oder erst für den folgenden Tag angemeldet, so ist zu den betreffenden Sonn= oder Feiertagen auf
Seite 2 in der Spalte 4 der Vermerk „Maischtag“ zu machen.

Wenn Besitzer landwirthschaftlicher Brennereien während eines Monats statt der Maischboktichsteuer den Zuschlag
entrichten wollen, haben sie dies im ersten Betriebsplane des Monats am Fuße der Seite 2 zu erklären. In
allen anderen Fällen ist der betreffende Vordruck zu durchstreichen.

Die Hebestelle hat bei Prüfung des Betriebsplans unwesentliche Mängel zu berichtigen. Erscheint die Berichtigung

10.
nicht angängig, so ist der Betriebsplan dem Brennereibesitzer zur Neuaufstellung zurückzugeben.
Der Brennereibesitzer hat den sestgestellten Betriebsplan vor Beginn des angemeldeten Betriebs in dem zur Auf-
bewahrung des Brennereibelagshefts bestimmten Behältniß auszulegen sowie sauber und unbeschädigt zu erhalten.
Der Verlust und jede Beschädigung des Betriebsplans, die seine Weiterbenutzung hindert, ist der Hobestee unver.
züglich anzuzeigen. « "««" «

Der Betriebsplan ist binnen fünf Tagen nach Ablauf der Frist, für dic er gilt, an die Hebestelle zurückzuliefern.



202*

I. Anmeldung.

Gewicht der
Maischstoffe,
einschließlich

der zur Hefen-

satzbereitung
bestimmten,

— nach Frucht-

arten

getrennt—für
je 100 Liter

Bottichraum

kg

tage

Monats-

Am

Wochen-

tage

bemaischt

(Tages-

zeil)

Nr.

von den Maisch-

bottichen in nach-
stehend bezeichneter

Reihenfolge

l

abge-

brannt

Nr.

wird

von den Hefen-

satzgefäßen in
nachstehend be-

zeichneter
Reihenfolge

#um
frisch n-

befüllt Mätse
der-

wendet

Nr. Nr.

zum

Fein-
brande

benutzt
Brenn-

geräth

.

—.

II. Anzeigen des Brennerei-

besitzer.

à) über Abnahme eines amtlichen Ver-
schlusses (B. O. §. 832 Abs. 2) unter

Nüntershrif des zugezogenenZeu
b) bbe Zusätz= zur r— (B. O.

5. 248 und 5. 112 Abs. 1), über
Aenderung der — Menge
der Maischstoffe oder des angemel-

deten Gährmittels (B. O. 85. 243
und 132); ferner über andere, nicht

genehmigte Betriebsabweichungen
(B. O. s§. 243 und 134).

1. 3. 4.

l
.

-

Z- 6. 7.

———

Montag
Sonntag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

zFreltag
Sonnabend
Sonntag
Moniag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Sonnabend
Sonntag

Montag

 Dienstag
Mittwoch

Donnerstag
Freitag

Sonnabend
Sonntag

Montag
Dienstag

Misttwoch
Donnerstag
Frelkag

Sonnabend
Sonntag
Montag

Dlenskag
Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Sonnabend
Sonntag

Monkag
Dlenstag

Miuwoch

.—

Donnerstag
Freltag

 —. —

Für d dennBetriebsplan gilt die algemeine Betriebserklärung vom

Sian der Naisch

mit der Maßgabe, daß von den daselbst unter

------------------------------ aufbgefuhrten Verguningungen kein Gebrauch gemacht werden soll.

sottichsteuet soll Zuschlag entrichtet werden.
(unterschrist des Prennereibesiers.)
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— ni. Revisionsabefund.

— Betriebszustand

Von den Maischbotiichen fanden sich der der
zur Bereitung und Brenngeräthe

Der in in Aufbewahrung Gbei
Re- steigen- abneh- zum leer von Maische und mehriheiligen des

Lau- viston frisch? der ode Hesensatz Geräthen Wien- Bemerkungen;
fende der mender Ab- dienenden Neben= unter Bezeich-

Tagsbe- brennen. mit geräthe nung der ge- Name der Beamten.
Nr. - -" d der Maisch- Theile nach rt 2 W un ths

und smaisch Gährung reif as leitungsrohre. ihren Unter- räth
Stunde. befüllt".—.— dscheidungs-

r « BefülltLeerbUchstchkU

LIELNLI Nr-.NE-ILL-NI«-·.--B-—.-·.?Ikk--Nks
fd.««11.12.,13.lt4.15..16. n. 18 19 20. 21.

# " 1

11. — — —
 . ——

i l

L—---I..T-.--——-- — — ... — —

4. i
— + — — — — — —

5. 1 4

4 *7 „

 &amp; -
N — —— --...—.. – — — —

8. I »-
.t «

RZ +8 — — — – —

—

11. l5)

12. 5

13 1
I —

14. I

E II-
— · ---.-- -..—.-..-.--.-...-

16. I !

JL -l

18. ·-

1. i
— — — : – – —

20. « "

26
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I. Außergebrauchsetzung von Geräthen.
— — — — —

Angabe Vermerke der Hebestelle
der unter Verschluß gelegten über Tag und Stunde, bis wann der Vermerke

Geräthe Verschluß an den in den Spalten 1 der
und 2 aufgeführten Geräthen abge- Aussichtsbeamten.

Venennung. Nr. nommen werden soll.

1#. 2. 3939. 1

II. Steuerfestsetzung der Hebestelle. III. Buchungsvermerk.

Feststellung des zur Bemaischung ange-

meldeten Gesammtbotichlauhe. Ausbeute- Steuersatzt Betrag: sa) bie Verbrauchs-
. - AughmfatzderAusdena)Ber-a)Ver- abgabe,

shach Peren #bave: Zahl Spalten 0BrennereiSpallen brauchs. brauchs= b) der Zuschlag, Name
den dle Maischbotliche der an- knd er- für die an und 9 abgabe,abgabe, e) di Naischbottich des
 . emeldeten die du bes gemeldet t) Zu. b) Bu- sind
mmit einemBemai. maischen. Stoffarte'en schlag, schlag, ter nachgewiesenhebe-

- l. . . weiter nachgewiesen

Naum· schungen der Bottich sich als c) Maisch= e) Maisch- in Einnahmeb
Nr. gehalte für die für die 100 Liter Ausbeute bottich- bottich- im Einnahmebuche beamten.

von einzelnen einzelnen Vottich- steuer stener für das
Bottiche. Bottiche raum. Viertel- unter Nr.

 22 u 7 N. Pf. Mark u jahr ·

5. 6. 7 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15
l

Summe

Hierzu aus früheren
Betriebsplänen desselben
Monattts

Ueberhauününt 8

Der Steuerbetrag in Spalte 12 l
unter a undbist spätestens am 25len 19
unter c ist spätestens am ien 19 .. einzuzahlen. i

„den len 19

uaunt.

(Stempelabdruck.) (Unterschrift.)
Als richtig anerkannt.

(Unterschrift des Brennereibesitzers.)
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Muster 31.
(B. O. F. 244.)

Steuerhebebezirk He:hbery.

Betriebsanmeldungsbuch

für

Abfindungsbrennereien.

I. Vierteljahr des Betriebsjahrs 1898/99.

Dieses Buch enihält Se#### Blätter, die mit Geführt von irehner, Hauptamtssekretär
einer angesiegelten Schnur durchzogen sind.

Heuber, den /Aten September 1896.

—

1

*.1

(Siegel. ) Gottlob, Steuerrath.

Anleritung zum Gebrauche.

. In das Betriebsammeldungsbuch sind sämmtliche Betriebsanmeldungen sosort nach ihrer Vollziehung einzutragen.
Wenn am Schlusse eines Vierteljahrs Betriebsanmeldungen eingehen, welche Betriebshandlungen des folgenden

Vierteljahrs zum Gegenstande haben, so sind sie sogleich in das Betriebsanmeldungsbuch für das folgende Viertel-
jahr einzutragen.
Bei den Brennereien, die den erzeugten Branntwein unter Steuerkomrole stellen lassen, ist der weitere Nachweis
über den Branntwein in der Spalte B zu liefern.

Nach Ablauf des Vierteljahrs wird das Betriebsanmeldungsbuch zum Nachweise der Einzahlung der Verbrauchs-
abgabe und des Zuschlags in den Spalten 6 und 7, längstens jedoch noch drei Monale, offen gehalten. Nach der
Einzahlung oder nach Ablauf der dreimonatigen Frist ist das Anmeldungsbuch abzuschließen. In letzterem Falle
sind die noch unerledigten Eintragungen in das Betriebsanmeldungsbuch für das auf die dreimonatige Frist folgende
Vierteljahr, unter Bezugnahme auf die ursprünglichen Nummern, zu übertragen.

Der Oberkontroleur hat in dem abgeschlossenen Anmeldungsbuche zu bescheinigen, daß die Uebertragun richtig er-
folgt ist und daß nach den Wahrnehmungen der Aufsichtsbeamten sämmtliche Betriebsanmeldungen, welche während
des Vierteljahrs in Absindungsbrennereien ausgelegen haben, richtig in das Anmeldungsbuch eingetragen sind.

26“
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Name der Aufsichts-a) Die Verbrauchs—Die Name abgabe,
Lau-Betriebs- Ort beamten, die von so) der Zuschlag,

 anmeldung des der Einreichung derses die Maischbottich-
fende . ,« der Betriebsanmeldung] steuer « Bemerkungen

ist Brennereibesitzers Kenniniß genommen lind nachgewiesen
Nr.abgegeben Brennerei. haben sowie Tag im Einnahmebuche

(Brenners). . «

am der Kenntnißnahme.] für das lunter
—— LVierteljahr Nr. D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

l
l.W.0?ctobepswa«er,chfö Use-Trinken 11./10. a) ! 25

PFoli, 777|1
Steueraufseher.
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Muster 32.

Stenerhebebezirk (80. 5. 249.)

i*vd * der Brennereirolle 3. Nr. 1 des Betriebsanmeldungsbuchs. .
Nr. Abschnitt Abth. Nr. des Abfindungsbuchs.

Monat 19

für die Verarbeitung mehliger Stoffe.

1. Anmeldung.

An Nohsloffen sollen . — .

T Et sen gahl verwendet werden Der Maischabtrieb soll stattfinden

Ein- der Bemerkungen,
mat- be- Einzel- in den

maischt Bemal- . auf Jinsbesondere über die Vornahme

schung schu menge Stunden S des Feinbrandes, sofern dieser

soll werden * Galtung. für jedenem von bis während der Abtriebszeit oder
: edes 7 tattfi «

etfolgenBotttch . Bottich Gaumens-W gekakhthnschlussedakan stattfinden

am Vottichs. Nachmittags-N.) Voll.

— N#. – — Nr.

1. 2. 3. 4. b. 6 7. 6. 9

Stalt der Maischbottichsteuer soll Zuschlag entrichtet werden.

, den n ten

Brennereibefittzer.

Der Feinbrand soll stattfinden

während der Abtriebszeit

(Spalten 6 bis 8) auf dem

zum Rohbrande benutzten

Brenngeräth
oder

am

bis

Brenngeräth Nr.

19

(Anleitung zum Gebrauche siehe 4. Seite.)
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II. Steuerfest setzung.

Maisch= In den *

Vacch. -tr ngob, ob gel- geull Aus den Steuersatz: Betrag: Buchungsvermerk.
lollen Ratt- vorrichtung llungs- deten Spalten a) * a) Ver- a) Die Verbrauchs-

gehalt a) mit oder ohne sähigreit * Aus-Gund 7 Eu brauchs- abgale,
ianlei. 7der kn *aabogabe, b) der Zuschlader Dampfeinlei- lund b 7

in tung in dies Brenn- (Spolte beute.6%% Lin b) Zuschlag, die Maischbottich-
anBe= Brenn.Brennblase,blase 2) sa sich als as c) Maisch— steuer

triebs. b)mit oder ohne in einer! können ’ Aus. e) Maisch- bottich- "1
Tagen stun., blase, Vorwärmer Stundeabge- bottich. HKeuer sind weiter nachgewiesen

5 Q„ „ " trieben beute Keuer im Einnahmebuche
en betrieben wird. werden

Zahl Zahl. 1 —1212 !X. DTf. Mark Pi. Slelt unter Nr.

J. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9. 10. 11. 6 12.

l
a).

5)

1

T

. unteraundbit·ätetengam25«" 19 einzu-
Der Steuerbetrag in Spalte 10 Z si watef

unter c ist spätestens am ten 19 zahlen.

, den len 19.

Als richtig anerkannt. amt.

.......... (Stempelabdruck.) (Unterschrift.)

Brennereibesitzer.
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III. Revisionsbefund.

Der Revinon

Betriebszustand

Bemerkungen,

Laufende insbesondere Vermerke über Anlegung und Abnahme

Ar. der Brenn- der von Verschlüssen an den Brenngeräthen;

und Stunde. und Wiengeräthe. Maischbottiche. Name der Beamten.

14314. 2. 16. — 11.

J.

2 * *1

.7. , —•

1. m # xsle 4

5. n 6 7m—.

6

0.

— — — — — —
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Anleitung zum Gebrauche.

mDer Abfindungsplan nach diesem Muster ist für die nach der Leistungsfähigkeit der Brenn-
vorrichtung abgefundenen Brennereien bestimmt, sofern sie mehlige Stoffe verarbeiten; er ist der
Hebestelle spätestens drei Tage vor Beginn des Betriebs in doppelter Ausfertigung einzureichen.

Der Betrieb kann für beliebige Zeitabschnitte innerhalb eines Monats erklärt werden; auf den
Betrieb in verschiedenen Monaten darf ein Abfindungsplan sich nicht erstrecken.

. Werden beim Einstellen des Betriebs am Anfang eines Monats nur noch Maischabtriebe oder

Feinbrände vorgenommen, so sind diese Betriebshandlungen in dem Abfindungsplane für den
vorhergehenden Monat anzumelden.

Der Brennereibesitzer hat die Anmeldung auf Seite 1 auszufüllen und zu unterschreiben.
Die Abtriebszeit muß in der Regel einen auf ganze oder halbe Stunden abgerundeten Zeitraum

von mindestens sechs Stunden umfassen. Als Beginn des Abtriebs gilt beim ersten Abtriebe der
Zeilpunkt des Feueranmachens unter dem Brenngeräth oder des Einleitens von Dampf
in dasselbe und bei den unmittelbar folgenden Abtrieben die Befüllung des Brenngeräths.
Handlungen, die den Betrieb nur vorbereiten, sind schon vor Beginn der angemeldeten
Abtriebsgeit zulässig.

. Wenn Besitzer landwirthschaftlicher Brennereien während eines Monats statt der Maoischbottich-

steuer den Zuschlag entrichten wollen, haben sie dies im ersten Abfindungsplane des Monats
am Fuße der Seite1zu erklären. In allen anderen Fällen ist der betreffende Vordruck auf
Seite 1 zu durchstreichen.

Die Hebestelle hat bei Prüfung des Abfindungsplans unwesentliche Mängel zu berichtigen.
Erscheint die Berichtigung nicht angängig, so ist der Abfindungsplan dem Brennereibesitzer zur
Neuausstellung zurückzugeben.

Der Brennereibesitzer hat den festgestellten Abfindungsplan vor Beginn des angemeldeten Betriebs
in dem zur Aufbewahrung des Brennereibelagshefts bestimmten Behältniß auszulegen sowie sauber
und unbeschädigt zu erhalten. Der Verlust und jede Beschädigung des Abfindungsplans, die
seine Weiterbenutzung hindert, ist der Hebestelle oder dem Aufsichtsbeamten unverzüglich anzuzeigen.

Der Abfindungsplan ist binnen fünf Tagen nach Ablauf der Frist, für die er gilt, an die Hebestelle

zurückzuliefern.
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Muster 33.
(B. O. §. 249.)

Steuerhebebezirk.
Abth. . Nr. des Betriebsanmeldungsbuchs.

gr. der Brennereirolle abscnit Ubl. rgr. des Absindungsbuchs

Monat Oktiober 1900.

Abfindungsplan 4

für die Verarbeitung von Material.

I. Anmeldung.

Der Materialabtrieb soll stattfinden

Bemerkungen,
Gattung des in den Stunden

auf insbesondere über die Vornahme des Feinbrandes,
zu verarbeilenden von bis Breun

.- -... sofern dieser während der Abtriebszeit oder im

Materials. am (Vormittags — * gerisz sern dieser währe er iebszei
Nachmittags N.) r. Anschlusse daran stattfinden soll.

1. 2. 3. 4 5. 6. *s1il1

Zuetschgen 15. dis 6 V. 6 N. 1 Der Feinbrand soll stattfinden

einschliesslich während-der—Abtriebszeit—(Spalten2
18. Osfober bis—auf—dem—zum—Nohbrande—b#=

 nutzten-Wrenngeräth.
der

am 19. Osktober von 6 Uhr V. bis

6 Ulr N. auf Brenngeräth Nr. 7.

D.

Im Betriebsjahr 1900/01 sollen im Ganzen nicht mehr als 10 Liler Alkohol erzeugt werden.

Bierodor) den J4n Ostohe 1900.

4lofs Schfedmayer,

Brennereibesitzer.
(Anleitung zum Gebrauche siehe 4. Leite!)

27
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II. Steuerfestsetzung.
—.—

hei Angabe, ob

Es sollen verarbeitet werden —————.- eden TSein- Buchungsvermerk.
usmpe# fähigkeit! deten Aus den]Steuersat: Die Verbrauchs—

iu gehalt ohne der es. Aus- Faten 9 Ver- a) Ver- abgabe und der
1 Ben der * Brenn= unde un, 8 braue brauchs-= Zuschlag sind

an t iebs Brenn-s dbie in, blase (Spalte beute- 5 ban abgabe,weiter nach-rieos= ——. « . 2

Tagen Slofiart. dlale, in lönnensatz.s- abgabe, b) Zu- gewiesen im Ein-
" Unn- blase b) mlk oder einer abge-

den ohne Vor..! Siunde Krieben beute b) Zuschlag schlag nahmebuche

wermer werden
betrieben für das unler

Zahl gahl —.Nark Pt.#Viertelfar N#r#
1. 2. 3. 4. 6. b. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

44 Euetschoeeié50 0) 218901 I 69

5) ohne 65r) 9%6) 360 l

25 “ (Dnterschrid-)

Der Steuerbetrag in Spalte 11 ist spätestens am 25 Ja#n#q##19071 einzuzahlen.

M., den Idien Olsctober 1900.

Als richtig anerkannt. namt.

AMloisius Schiedmojer, (Stempelabdruck.) (Unterschrift.)
Brennereibesitzer.
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III. Revisionsbefund.

Betriebszustand Bemerkungen,
Lau= Der Revision . .

der Brenn- insbesondere Vermerke über Anlegung und Abnahme von

fende Tag und Verschlüssen an den Brenngeräthen;

Stunde.
Nr. und Stunde Wiengeräthe. Name der Beamten.

1138. 12. 15. 16.

Nr. 1

6. /10. miit Ze#betschoen

 1. UA. im Betriebe Ritter, Steueraufseher.

3

4.

5.

6.

7.

0.

9.

10.

27*
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Anleitung zum chebrauche.

Der Abfindungsplan nach diesem Muster ist für die nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung
abgefundenen Brennereien bestimmt, sofern sie Material verarbeiten; er 6 der Hebestelle spätestens

drei Tage vor Beginn des anzumeldenden Betriebs in doppelter Ausfertigung einzureichen.
Der Betrieb kann für beliebige Zeitabschnitte innerhalb eines Monats erklärt werden; auf den
Betrieb in verschiedenen Monaten darf ein Abfindungsplan sich nicht erstrecken.
Werden beim Einstellen des Betriebs am Anfang eines Monats nur noch Feinbrände vorgenommen,

so sind diese in dem Abfindungsplane für den vorhergehenden Monat anzumelden.
Der Brennereibesitzer hat die Anmeldung auf Seite 1 auszufüllen und zu unterschreiben.
Die Abtriebszeit muß in der Regel einen auf ganze oder halbe Stunden abgerundeten Zeitraum
von mindestens sechs Stunden umfassen. Als Beginn des Abtriebs gilt beim ersten Abtriebe der

Zeitpunkt des Feueranmachens unter dem wooennger oder des Einleitens von Dampf in dasselbe
und bei den unmittelbar folgenden Abtrieben die Befüllung des Brenngeräths. Handlungen, die
den Abtrieb nur vorbereiten, sind schon vor Beginn der angemeldeten Abtriebszeit zulässig.
Wird die Anwendung ermäßigter Zuschlagsätze beansprucht, so hat der Brenner im ersten Abfindungs-
plane des Betriebsjahrs zu erklären, daß er im Betriebsjahr im Ganzen nicht mehr als 50 oder
100 Liter Alkohol erzeugen wolle. In allen anderen Fällen ist der betreffende Vordruck auf Seite1
zu durchstreichen.
Die Hebestelle hat bei Prüfung des Abfindungsplans unwesentliche Mängel zu berichligen. Erscheint

die Lerichtigung nicht angängig, so ist der Abfindungsplan dem Brennereibesitzer zur Neuaufstellung
zurückzugeben.

Der Brennereibesitzer hat den festgestellten Abfindungsplan vor Beginn des angemeldeten Betriebs
in dem zur Aufbewahrung des Brennereibelagshefts bestimmten Behältniß auszulegen sowie sauber
und unbeschädigt zu erhalten. Der Verlust und jede Beschädigung des Abfindungsplans, die seine
Weiterbenutzung hindert, ist der Hebeslelle oder dem Aussichtsbeamten unverzüglich anzuzeigen.
Der Abfindungsplan ist binnen fünf Tagen nach Ablauf der Frist, für die er gilt, an die Hebestelle
zurückzuliefern.
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Muster 34.
(B. O. §§. 256 und 286.)

Steuerhebebezirk Hochheim.

—1

Brennbuch

des

Brennereibesitzers Karf Nomer in 4#chezz.

1. Vierteljahr des Betriebsjahrs 1900/01.

Anleitung zum Gebrauche.

mDas Brennbuch ist von allen Brennereibesitzern zu führen, in deren Brennerei während der drei vorhergehenden
Betriebsjahre durchschnittlich mehr als 3 Hektoliter Alkohol erzeugt worden sind, sofern nicht die Brennerei nach
dem Bottichraum abgefunden ist.

. In das Brennbuch sind vom Brennereibesitzer selbst oder unter seiner Verankwortung von einem seiner Familien=
angehörigen oder Brennereibediensteten alle in der Brennerei vorgenommenen Roh- und Feinbrände (Maisch--,
Material- und Lutterabtriebe), und zwar für jede einzelne Blasenfüllung, mit Tinle einzutragen.

. In den Spalten 3 und 4 ist der Zeitlpunkt des Beginns und der Beendigung des Abbrennens für jede einzelne
Blasenfüllung mit der Bezeichnung ob Vormittags oder Nachmitlags anzugeben.

Werden mehrere Blasen neben einander gebraucht, so sind die Eintragungen für jede Blase auf einer besonderen
Blattseite zu machen.

 Dle Eintragungen in die Spalten 1 bis 3, 5 und 6 sind mit Beginn, jene in die Spalte 4 sofort nach Beendigung
des Abtriebs jeder Blasenfüllung zu machen. Als Beginn des Abtriebs gilt beim ersten Abtriebe der Zeitpunkt
des Feueranmachens unter dem Brenngeräth oder des Einleitens von Dampf in dasselbe und bei den unmittelbar

folgenden Abtrieben die Befüllung des Brenngeräths.
Abänderungen oder Streichungen von Eintragungen sind nur unter besonderen Umständen statthaft; diese sind in

der Spalte 7 zu vermerken. Die ursprünglichen Eintragungen mäüssen lesbar bleiben.
u. Das Brennbuch ist in dem zur Aufbewahrung des Brennereibelagshefts bestimmten Behältniß auszulegen sowie

sauber und unbeschädigt zu erhalten.
u Das Brennbuch ist unterhalb der letzten Eintragung vom Brennereibesitzer unter Beifügung des Tages zu unter-

schretben und mit der letzten Betriebsanmeldung des Vierteljahrs, für welches es geführt wird, spätestens aber
binnen fünf Tagen nach Schluß des Vierteljahrs an die Hebeslelle zurückzuliefern.
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Zeitpunlt Zum Abbrennen verwendete

Tag des der Stoffe.
Laufende der Beginns Beendigung! Bemerkungen;

Nr. des Abbrennens Revisionsbefund.
Eintragung) (Vormittags — V.; Gattung. Menge

Nachmittags = N.). 1

7 2. 3. 1. 5. 6. . —

J.

2.
9.

4 l

CI. FFIO FV.«1017.J(a«0-j«ezmaiscäe 50

6. 10 V. 13/4 W. l 60

7. » 1 N. 5 N. * 80

8. 5 M. 9 N. » 60 Kev. 6/70. M. 3 Dhr. Brase Ler.

Helm abgenommen.

I lkeUmtetb-sWi-attfselcek.

9. 7/10. 4 F. 9 . TLuckter 75 Revr. 7/70. F.  Uhr. 4berteb des

TLuters beenckigt.

Laug, Oberkonsroleur.

29. 19/10. -. 9 PF. Kirschen 70 Kev. 79/70. V. 3 Uhr. Blase mie

Kirschen befullt, der Abirieb

hat nock nicht begonnen.

EHetlmuih, Steuerausscher.

85. 10/77.— 9 F. 2 N. Kirshen 60 Rev. 1011. Mittags 2 Uhr. Blase

mit Kirschen im Detriebe.

Neu, Steuerausseher.
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Muster 35.
(B. O. T. 262)

Verhandelt Drabach, den 30n Jan#cc 1900.

Heute wurde in der hier belegenen Brennerei des Johannes Arægbächer durch die unterzeichneten

Beamlen in Cegentart des B’ennereibesckre# ein Probebrennen abgehalten, um die Leistungsfähigkeit

der Brennvorrichtung Nr. 7 bei der Verarbeitung von rengetbsserten Fentrebern, und zwar Olmne

Berücksichtigung des Feinbrandes, festzustellen.
Diese Feststellung erfolgt, weil ## vo Brennereibesitaer beantragi ist.

Das Brenngeräth wird o#ne Dampfeinleitung in die Brennblase betrieben. Die Brennblase hat

150 Liler Raumgehalt. Ein Vorwärmer ist nicht vorhanden.

Es wurde mit dem Probebrennen um 8 Uhr 70 Minuten Formittags begonnen. Die Brenn-

blase wurde, der regelmäßigen Befüllung entsprechend, für jeden Abtrieb mit 75 Liter umgeiedsserten

Wezmsebern befüllt. Die einzelnen Abtriebe sind ordnungsmäßig ausgeführt; insbesondere ist die Feuerung

stels gleichmäßig gehalten und für rechtzeitige Erneuerung des Kühlwassers Sorge getragen. Jeder
Abtrieb wurde so lange fortgesetzt, bis die nach Verbringung einer kleinen Probe der aus dem Kühlrohr

ablaufenden Flüssigkeit auf den heißen Blasenhelm sich entwickelnden Dämpse bei Berührung mit einem

Lichte keine bläuliche Flamme mehr bildeten.

Der erste Abtrieb war beendigt um 117 Uhr 10 Minuten Fo##mittags,

* zweite - - - 2 -* 5 - Nachmittags,

 dritte - - - = 4 35 - Nachmittags.

––
—

—

—
—

—

— —

—
– —

Hemach sind in § Stunden 4° Minuten zusammen 5 X 75 — 225 Liler K#bge=

trieben worden.

Mit der Brennvorrichtung kann somit in einer Stunde der Nohbrand von 25,7 Liter 1#ge-
trässerten Weintrebern bewirkt werden.

Johannes 4rzhacher,

Brennereibesstzer.

Zelx, Mohr,

Oberkoneroleur. Steueralçseher.
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Muster 36.

(B. O. §. 269.)

Steuerhebebezirk 4chern.

Materialanmeldung 7#
des

Brennereibesitzers Ma#a#S in Ackern.

Getriebsjahr 1900/01.

Die Anmeldung ist in Abschnitt4Abth. 7“ Nr. 2 des

Abfindungsbuchs eingetragen.

40hern, den 91n Norember 1900.

(Stempelabdruck.) (Unterschrift.)

Anleitung zum chebrauche.

1. Die Materialanmeldung ist in doppelter Ausfertigung über das zu Brennzwecken bestimmte alkohol-
haltige Material binnen drei Tagen nach Verbringung in das Brennereianwesen, über nicht alkohol-
haltiges Material binnen drei Tagen nach dem daselbst erfolgenden Einschlagen zur Gährung der
Hebestelle einzureichen. Die Anmeldung hat, sofern nicht die Hebestelle Ausnahmen zuläßt, spätestens
drei Tage vor Eröffnung des Betriebs zu erfolgen.

2. Kommt im Laufe der Betriebszeit weiteres Material in Zugang, so ist dieses in gleicher Weise
binnen 24 Stunden der Hebestelle anzumelden.

3. Wird Material in einem Vorrathsgefäße nach und nach eingeschlagen, so kann die Hebestelle gestatten,
daß die Anmeldung erst nach Beendigung der Ansammlung eingereicht wird.

4. Der Brennereibesitzer hat in den Spalten 1 und 2 die Gattung des Materials sowie die Vorraths-
gefäße und, soweit thunlich, entweder in den Spalten 3 und 4 den Raumgehalt der Gefäße und die
Höhe ihrer Befüllung oder in der Spalte 5 die Materialmenge selbst für jedes einzelne Vorraths=
gefäß anzugeben. Die Anmeldung ist in beiden Ausfertigungen vom Brennereibesitzer zu unter-

reiben.
sch Fortsetzung siehe 4. Seite.

28
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· «- Das

r esae

Der Materialvorrathsgesäß angemeldete
Gattung Material

.. ist weiter Bemerkungen;

des nähere Raum- vöhe nachgewiesen
M — B der Inhalt in der Name der Beamten.

aterials. ezeichnung. Z%
zeichnung gehalt Befüllung Abfindungs

anmeldung
%X„der 7 em J Nr. “— —

1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

K#scken Fass M. 1 600

#5 Fass M. 2 1328 98 .

Pein#eberFass Wr. 3 unbekannt.

i

Achern, den 3%n Nouember 1900.

Ma Stumpf,
Brennereibesikzer.

6

Keutsionsbefund.

Kerscken Fuss Mr. 1 600 # voll 600

Fass Nr. 2 1329 99 1216

Ei
WeivtreberpmäøsfassNh327541 roszllssä Weintrabersindnicäteiw

gestampft;, Menge schtæ-
i migsweisezaycheslkaums

gehalts angenommen.
Meteæler, Steueraufseher, 4. XI.

458chreibteng.
Kerschen 2 Fässe- . 1816 7/1 Meteler, Steuerau/#veer, 6. XI.

Mr. 1 und 2
l

WeincrebwerfassNtä · 1836 1/59 Metæler, Steuerauseher, 15.

"„ XII.
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—..

; Das

Der Materialvorrathsgefäße aneeleI=
tiun aterial

Gattung nahere Höhe ist weiter Bemerkungen;
des Raum- nachgewiesen

Be- ehalt der Inhalt in der Name der Beamten.
Materials. 9 Befüllung Abfindungs=

zeichnung. anmeldung
1 emn Nr.

1. 2. 3l 4. 5. 6. 7.

28=
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Die Hebestelle hat die Anmeldung zu prüfen und erforderlichen Falles berichtigen zu lassen, hierauf in
beiden, mit A und B zu bezeichnenden Ausfertigungen zu vollziehen und in das Abfindungsbuch
einzutragen. Die Ausfertigung A erhält der Brennereibesitzer zur Aufbewahrung beim Brennerei-
belagshefte zurück, die Ausfertigung B wird dem Aussichtsbeamten zugestellt.
Gattung und Menge der angemeldeten Materialvorräthe werden amtlich sestgestellt; hierbei ist die
in jedem Gefäß enthaltene Materialmenge durch Vermessung oder in sonstiger zuverlässiger Weise zu
ermitteln, auch sind die Gefäße, soweit sie nicht Unterscheidungszeichen tragen, mit solchen zu versehen.

Bei eingestampften Weintrebern, Kernobst und Trebern von Kernobst ist für die obere unbrauchbare
Schicht ein Zehntel der ermittelten Materialmenge in Abzug zu bringen. Sind Weintreber in
Fässern mit Thürchen (sogenannten Fuhrfässern) oder in sonstigen Gesäßen, deren Beschaffenheit ein
festes Einstampfen der Treber nicht gestattet, enthalten, so ist je nach der mehr oder minder lockeren
Befüllung der Fässer deren Inhalt nach Schätzung nur mit einem bis zu zwei Dritttheilen in Ansatz.
zu bringen; der Abzug von einem Zehntel für die obere unbrauchbare Schicht findet in diesem
Falle nicht statt.

mDas Ergebniß der Revision ist in beide Ausfertigungen der Materialanmeldung einzutragen. Die
Ausfertigung A ist dem Brennereibesitzer, die Ausfertigung B der Hebestelle zurückzugeben.

Wird Material zum Abtrieb angemeldet, so hat die Hebestelle dasselbe in der Ausfertigung B der
Materialanmeldung unter Hinweis auf die Abfindungsanmeldung abzuschreiben. Das Gleiche hat
in der Ausfertigung A durch den Aussichtsbeamten bei seiner nächsten Anwesenheit in der Brennerei
zu geschehen.
Soll Matertal zu anderen Zwecken als zum Brennereibetriebe verwendet oder vernichtet werden, so
ist dies der Hebestelle so zeuig schristlich anzuzeigen, daß eine amtliche Ueberwachung stattfinden
kann. Der Ausfsichtsbeamte hat die anderweitige Verwendung oder Vernichtung, soweit thunlich, zu
überwachen, die Materialmenge in der Materialanmeldung A abzuschreiben und auf der Ver-
wendungsanzeige einen Vermerk zu machen.

Trifft zur angezeigten Stunde kein Beamter in der Brennerei ein, so ist der Brennereibesitzer
berechtigt, die angemeldete Verwendung oder Vernichtung des Materials vorzunehmen. Der
Brennereibesitzer hat alsdann selbst die Materialmenge in der Materialanmeldung abzuschreiben.
Werden die Materialvorräthe bis zum Schlusse des Betriebsjahrs nicht sämmtlich abgeschrieben, so
ist durch einen Aufsichtsbeamten festzustellen, ob der nicht abgeschriebene Theil noch vorhanden ist.
Zutreffenden Falles ist über den Bestand eine neue Materialanmeldung für das neue Betriebejahr in
doppelter Ausfertigung einzureichen und in der erledigten Anmmeldung vom Beamten ein entsprechender
Vermerk zu machen. Weicht der Istbestand von dem Sollbestand um mehr als ein Zehntel des

letzteren ab, so ist eine Verhandlung aufzunehmen.
Nach Abschreibung der gesammten Materialvorräthe oder nach der Schlußrevision am Ende des
Betriebsjahrs ist die Ausfertigung A der Anmeldung vom Brennereibesitzer binnen fünf Tagen an
die Hebestelle zurückzuliefern.
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Steuerhebebezirk Nedernau.

Abth. 5 der Brennereirolle B.
Kr.

1

223*

für die Verarbeitung mehliger Stoffe.

I. Anmeldung.

Muster 37.

(B. O. §. 277.)

Nr. 32 des Betriebsanmeldungsbuchs.

Abschnitt 4. Abth. 93 Nr. 8 des Abfindungsbuchs.

Abfindungsanmeldung 4.

—— — ——

Die Brennerei soll An Rohstoffen sollen verwendet Maischabtriebe
betrieben werden Zahl der werden sollen flattsinden Bemerkungen,

in der Zeit Es soll . Einzel insbesondere, wenn innerhalb
bemaischt Bemai- inzel- der in Spal#e 1 angemeldelen

schungen menge für Gesammt- auf Betriebszell oder lm Ansalsse
. werden «. jede Be= men e für daran Lutterabtriebe erfolgen

bis Hotiich jedes Gatung. maischung jeben am Brenn- loueo, Angate, an F en « 5 agen n a t

vom einschließ- Bottichs. des Botlich hgeröthSrönngerathe diese teiebe=
lich Votlichs s statifinden werden.

-r. # 14 —

1. 2. l 4. b. 6. 7. s8. . 10.

4##“ 24 49 TLukterabtriebe sollen
20 7 2 ggen stattsinden um 5. Fe-

4 2 1.. 2.. 4. bruar d. J. auf Brenn

Januur Februar Gerstenmale 3.5 — § gerãth Nr 1.

d J). ä, 6 1n .
« HIRoggen 30 30 kLa

2 1 d. J.

Gerstenmale 14,5 —

Roggen zusammen 70

Statt der Maischbottichsteuer soll Zuschlag entrichtet werden.

Meckernau, den 2# JVantiar 190 1.

Anton Malter,

Brennereibesitzer.

(Anleitung zum Gebrauche siehe 4. Seitel)
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II. Steuerfestsetzung.

Die durchschnittliche Jahreserzeugung aus Getreide und Karloffeln beträgt 90 Liter Alkohol.

Ausbeutesätze: 100 Kilogramm Getreide gebeen .. .,..I-9 -,

100 - Kartoffeln geben - -

M 1

Ausbeute: Für 76 Kilogramm Getreide sind anzusetzen 9. 5 Liter Alkohol

- - Kartoffeln.. . . .. .................. - -

zusammen..9,«-,szsLiterAllohol,
abgerundet..s,4- -

Die der Maischbottichsteuer unterliegende Normalmaische

aus Getreide berechnet sich auf . ... Liter,

aus Kartoffeln berechnet sich auf ................................ .-

zusammen Liter.

Zu entrichten sind:

a) Verbrauchsabgabe für 9,, Liter Alkohol zum Satze von 0,#0 Mark = 4 Mark 70 Pfl.

b) Zuschlag - 9. * - - - - 0,%2 -* — 1 - 10 =

c) Maischbottichsteuer Normalmaische „ - --

Gesammtschuld 5 Mark 50 Pf.

unter a und b ist spätesiens am 25ten Mai 1801

Der Steuerbetrag se-palelen- um ten 19 einzuzahlen.

Mesdernatt, den 296# Jantar 19071.

Die Hebestelle.
Als richtig anerkannt.

Anton Miüller, (Stempelabdruck.) (Unterschrift.)

Brennereibesitzer.

Buchungsvermerk.

Der festgesetete Abgabenbetrag ist nachgeiviesen im Einnahmebuche für das I. Vierteljahr I961 unter Nr. 12.

Unter. chrift de: Hebebeamten.)
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III. Revisionsbefund.

 ———— —— —

Der Von den Maischbottichen fanden sich Betriebszustand

Lau-] Revision der Brenn- Bemerkungen;

fendeag und Name der Beamten.

Nr. und befüllt angebrochen leer Wiengeräthe.

Stunde. Nr. Nr. Nr.
.° l 4. 5 6. J.

Helm nock am bestimmilen

301 M. 1 Aufbenahrungsorte.

7. 7 *"mv“ V. 1 —— ? arussęer Hetrieb Selhita, Steuerauroeher.

2/2. r.azz Matscke

2. 3 Jr WI2z Beriillung 2 – !4# Hetxiebe BSelbitæ, Seueraufgeker.

J. — — — — — —— —— — ——— — — — — — —

 * — —

7.

6.

– U

9. E I —

H.

10. I —
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Anleitung zum Gebrauthe.

Die Abfindungsanmeldung nach diesem Muster ist für die nach der Stoffmenge abgefundenen
Brennereien bestimmt, soweit sie mehlige Stoffe verarbeiten; sie ist der Hebestelle spätestens drei
Tage vorBeginn des anzumeldenden Betriebs in doppelter Ausfertigung einzureichen. Als Beginn
des Betriebs gilt der Beginn der ersten Einmaischung zum Zwecke der Befüllung eines Maisch-
bottichs.

Der Betrieb kann für beliebige Zeitabschnitte innerhalb eines Monats, im Falle des §. 278 Abs. 2
innerhalb eines Vierteljahrs, erklärt werden; auf den Betrieb in verschiedenen Monaten beziehungs-
weise Vierteljahren darf eine Abfindungsanmeldung sich nicht erstrecken.

.Werden beim Einstellen des Betriebs am Anfang eines Monats nur noch Malischabtriebe oder

Feinbrände vorgenommen, so sind diese Betriebshandlungen in der Abfindungsanmeldung für den
vorhergehenden Zeitabschnitt anzumelden.

Der Brennereibesitzer hat die Anmeldung auf Seite 1 auszufüllen und zu unterschreiben.
mWenn Besitzer landwirthschaftlicher Brennereien während eines Monats statt der Maischbottichsteuer

den Zuschlag entrichten wollen, haben sie dies in der ersten Absindungsanmeldung des Monats
am Fuße der Seite 1 zu erklären; in allen anderen Fällen ist der betreffende Vordruck zu durch-
streichen.

Die Hebestelle hat bei Prüfung der Abfindungsanmeldung unwesentliche Mängel zu berichtigen.
Erscheint die Berichtigung nicht angängig, so ist die Abfindungsanmeldung dem Brennereibesitzer
zur Neuaufstellung zurückzugeben.

Der Brennereibesitzer hat die festgestellte Abfindungsanmeldung vor Beginu des angemeldeten Be-
triebs in dem zur Aufbewahrung des Brennereibelagshefts bestimmten Behällniß auszulegen sowie
sauber und unbeschädigt zu erhalten. Der Verlust und jede Beschädigung der Abfindungs-
anmeldung, die ihre Weiterbenutzung hindert, ist der Hebestelle oder dem Ausfsichtsbeamten unver-
züglich anzuzeigen.
 Die Abfindungsanmeldung ist binnen fünf Tagen nach Ablauf der Frist, für die sie gilt, an die

Hebestelle zurückzuliefern.



Steuerhebebezirk Kenz.

Abth.
Nr.

Nr. 25 der Brennereirolle B.

2277

Muster 38.
(B. O. §. 277.)

Nr. 74 des Betriebsanmeldungbsbuchs.

Abschnitt B Abth. 19 Nr. 7 des Abfindungsbuchs.

Abfindungsanmeldung "

für die Verarbeitung von Material.

I. Anmeldung.

Materialabtriebe sollen An Material (Nur von Material- Bemerkungen,
statifinden sollen abgetrieben werden beiitern auszufüllen. Ubesordere, wenn innerhalb der in

Zum Abtriebe Spalte 1 angemeldeten Abtriebszeit oder
auf 15 im Anschlusse daran Lutierabiriebe er-

a Brenn- Gatt M so enutz folgen sollen, Angabe, an welchen
m geräth attung. enge werden die Tagen und auf welchem Brenngräthe

Nr. 2 Brennerei des diese Abtriebe staltsinden werden.

1. 2. 3. s

l

ijspiämid ji Mirschen — Es vÔ amtliche Aufnakme der
« - — Mgienhzwwckxäeömmscht

7 7. anuarad. J Zruerscigen Lirltteraobtriebe gollen gialisinden

..######

Im Betriebsjahr 1900%% sollen im Ganzen nicht mehr als #

&amp;ei den aæten Januar I901.
Kark Maier,
Brennereibesitzer.

am 7%. annar d. J. auu Hrenn-

gerãlh Nr. 1.

Liter Alkohol erzeugt werden.

Anleitung zum Gebrauch siehe 4. Seite!

29
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II. Ergebniß der amtlichen Aufnahme der Materialvorräthe.

Der einzelnen Vorrathsgefäße Des darin enthaltenen Materials

Bezeichnung. Raumgehal Gattung. 1 Menge
« 1. 2 7. 4.

Hölæeernes Fass Mr. 1 7. RKivrscken 140
*

- MNMr. 2 160 — 2 116

KRehl, den kien Januar 19801.

Als richtig anerkannt. Riesle, Sincrazeer.

Karl Maier,

Brennereibesiter.

III. Steuerfestsetzung.

1. Ausbeutesätze: 1 Hekloliter Ktez giebbtt . „Liter Alkohol,
- EZiierschhge: -

I - - ......... - -

1 —............. .........................

2.Ausbeu1e:Furi48L1terÆnclxewsindanzusetzen......ckckck Lieer Alkohol
116 —

u *

Zruetsckgen - - Ob

—
r *

 L  V11u

zusammen . . 1I1,go Liter Allohol,

abgerundet. . 14,3 - -

3. Zu entrichten sind:

a) Verbrauchsabgabe zum Sabe von 0,50 Mart—... . . . FNMark cPf.
b) Zuschlag -= 00666 s22 OM

Gesammtschuld. Mark 45 Pf.

Dieser Betrag ist spätestens am 25ten 44 190#x einzuzahlen.

&amp;e den gten Januar 1901.

Als richtig anerkannt.

Karkl Mater.

Brennereibesitzer.

Die Hebestelle.
(Stempelabdruck.) (Unterschrift.)

Buchungsvermerk.
Der festgesetzte Abgabenbetrag ist nachgewiesen im Einnahmebuche für das I. Vierteljahr 1907 unter Nr. 7.

(Unterschrift des Hebebeamten.)
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IV. Revisionsbefund.

Der Von den Vorrathsgesäßen fanden sich Betriebs-

* Nepison " zustand der Bemerkungen;
Brenn= und, der Beamten.

Nr. Sund unangebrochen! angebrochen. leer. Wiengeräthe.

1. 2. 3. 1 4.. . 6. .

Helm noch am bestimmten Auf-

14)|· Wr. 1 denonsrungsorte. i
1. 6 Uhr N. Fass 1 und  — — ausser Betricb Hiesle, Steueraufseher.

16. Mr. J
2. 14 Uhr N — Fass  Fass 1 ausser Betrieb Rieslte, Steueraufseher.

2

4

5.

6.

7.

G.

9.

10.

29*
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12.

13.
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Anleitung zum Gebrauche.

Die Abfindungsanmeldung nach diesem Muster ist für die nach der Stoffmenge abgefundenen
Brennereien und Malerialbesitzer bestimmt, soweit sie Material verarbeiten; sie ist der Hebestelle
spätestens drei Tage vor Beginn des anzumeldenden Betriebs in doppelter Ausfertigung einzureichen.
Als Beginn des Betriebs gilt der Beginn des ersten Materialabtriebs.

Der Betrieb kann für beliebige Zeitabschnitte innerhalb eines Monats, im Falle des §. 278
Abs. 2 der Brennereiordnung innerhalb eines Vierteljahrs, erklärt werden; auf den Betrieb in ver-
schiedenen Monaten beziehungsweise Vierteljahren darf eine Abfindungsanmeldung sich nicht erstecken.

 Werden beim Einstellen des Betriebs am Anfang eines Monats nur noch Feinbrände vorgenommen,

so sind diese in der Abfindungsanmeldung für den vorhergehenden Zeitabschnitt anzumelden.

mDer Brennereibesitzer (Materialbesitzer) hat die Anmeldung auf Seite 1 auszufüllen und zu unter-
schreiben.

Materialbesitzer haben auf Seite 1 in der Spalte 5 anzugeben, welche Brennerei sie benutzen
wollen; sofern nicht die Hebestelle Ausnahmen zuläßt, bleiben sie für das Betriebsjahr an die
Brennerei gebunden, die sie bei dem erstmaligen Betriebe benutzt haben.

Bei Verarbeitung von Gemischen aus verschiedenen Materialgattungen sind thunlichst die einzelnen
Bestandtheile der Mischung der Gattung und Menge noch besonders anzumelden.

.Können die Materialmengen nicht angegeben werden, so ist die Spalte 4 unausgefüllt zu lassen und
in der Spalte 6 die amtliche Aufnahme des Materials zu beantragen.

Sollen innerhalb der in der Spalte 1 angemeldeten Abtriebszeit oder im Anschlusse daran Lutter-
abtriebe ersolgen, so ist in der Spalte 6 anzugeben, an welchen Tagen und auf welchem Brenn-
geräthe diese Abtriebe stallfinden werden.

 Unterliegt das zum Abtriebe bestimmte Material der Materialkontrole, so ist in der Spalte 6 auf
die Nummer der Matcrialanmeldung zu verweisen und, wenn nicht der ganze Vorrath zum Abtrieb

angemeldet wird, die Nummer der Vorrathsgefäße anzugeben, deren Inhalt verwendet werden soll.

Wird die Anwendung ermäßigter Zuschlagsätze beansprucht, so hat der Brenner in der ersten Ab-
findungsanmeldung des Betriebsjahrs zu erklären, daß er im Betriebsjahr im Ganzen nicht mehr
als 50 oder 100 Liter Alkohol erzeugen wolle. In allen anderen Fällen ist der betreffende Vor-
druck auf Seite 1 zu durchstreichen.

Die Hebestelle hat bei Prüfung der Abfindungsanmeldung unwesentliche Mängel zu berichtigen.
Erscheint die Berichtigung nicht angängig, so ist die Abfindungsanmeldung dem Brennereibesitzer zur
Neuaufstellung zurückzugeben.
Hat eine amtliche Aufnahme der Materialvorräthe stattgefunden (vergl. Ziffer 7), so ist das Er-
gebniß auf Seite 2 unter II vom Aufsichtsbeamten einzutragen und vom Anmeldenden schriftlich

anzuerkennen.
Der Brennereibesitzer hat die festgestellte Abfindungsanmeldung vor Beginn des angemeldeten
Betriebs in dem zur Aufbewahrung des Brennereibelagshefts bestimmten Behältniß auszulegen so-
wie sauber und unbeschädigt zu erhalten. Der Verlust und jede Beschädigung der Abfindungs-
anmeldung, die ihre Weiterbenutzung hindert, ist der Hebestelle oder dem Aussichtsbeamten unver-
züglich anzuzeigen.
Die Abfindungsanmeldung ist binnen fünf Tagen nach Ablauf der Frist, für die sie gilt, an die
Hebestelle zurückzuliefern.
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Anlage 39.
(B. O. 85. 301 und 305.)

Anleitung
für

den Abtrieb von Maischproben und von Materialproben.

A. Maischproben.

1. Der Brennereibesitzer ist verpflichtet, die Enlnahme von Maischproben zum Zwecke der Untersuchung
auf ihren Alkoholgehalt zu gestatten; er ist aufzusordern, der Probenentnahme beizuwohnen.

Die Probenentnahme hat unvermuthet zu erfolgen; es ist dazu ein Bottich auszuwählen,
an dessen richtiger Bemaischung kein Zweifel besteht und dessen Maische nach den Berriebs-
verhällnissen der Brennerei ausreichend vergohren ist. In Hefenbrennereien ist darauf zu achten,
daß die Hefenabnahme in dem üblichen Umsange stattgesunden hat.

Damit die Probe dem wirklichen Durchschnittsgehalte der Maische an Alkohol entspricht,
ist der Inhalt des Bottichs gründlich umzurühren und alsdann sofort die Probe in der Weise zu
entnehmen, daß eine Flasche von etwa einem halben Liter Raumgehalt umgekehrt bis in die mittlere
Schicht der Maische eingesenkt, dann umgedreht und, nachdem die Luft entwichen und durch
Meische ersetzt ist, rasch herausgehoben wird. Die Flasche ist gut zu verkorken und mit einem Zettel
zu versehen, auf welchem

Name des Besitzers und Klasse der Brennerei,

Tag und Stunde der Probenentnahme,

Nummer des Bottichs,

der vor dem Umrühren des Bottichinhalts seslzustellende Steigraum in Centimetern sowie

Name und Diensteigenschaft des Beamten

anzugeben ist. Dem Brennereibesitzer ist freizustellen, den Zettel mit zu unterschreiben und die
Flasche zu versiegeln.

Der Brennereibesitzer ist unter Mittheilung von Ort und Zeit des Abtriebs der Maischprobe
aufzufordern, dem Abtriebe beizuwohnen.

2. Der Abtrieb der Maischprobe ist vom Oberkontroleur in seiner Wohnung oder bei der Hebestelle
thunlichst am Tage der Probenentnahme spätestens aber am folgenden Tage, vorzunehmen. Ist der
Brennereibesitzer zur angesetzten Stunde nicht erschienen, so ist ein zweiter Zeamter zuzuziehen.

3. Die zum Abtriebe von Maischproben dienende Brennvorrichtung wird durch nachstehende Zeichnung
veranschaulicht.
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Die Brennvorrichtung besteht aus:
1 kupfernen Blase von etwa 1 Liter Raumgehalt,

1 gläsernen Uebersteigrohr mit Hohlkugeln und Gummischlauch und
1 kupfernen Kühler mit Schlangenrohr.

Zubehörstücke sind:
1 kupferne Spirituslampe,
1 eisernes Gestell,
2 Meßfläschchen mit einer dem Raumgehalte von 100 Kubikcentimeter entsprechenden

Marke,
1 Standglas,
1 Glastrichter,
kleine Lutterprober für die Bestimmung der Stärke nach Raumprozenten,
1 kleines Thermometer,

mehrere Filtrirbeutel und Filtrircylinder.
4. Dicke zähflüssige Maischproben, welche größere Mengen von unzerkleinerten festen Stoffen enthalten,

sind vor dem Abtriebe durch Filtration von den Trebern zu befreien. Warme Maischproben sind
vor dem Filtriren in der Flasche oder in einem bedeckten Gefäß abzukühlen. Bevor die Maische
durch den Filtrirbeutel gegossen wird, ist sie in der Probenflasche gründlich durchzuschütteln, damit
etwa vorhandene Kohlensäurebläschen sich abscheiden.

Die Filtration geschieht am zweckmäßigsten unter Benutzung eines oder mehrerer mit einem
Abflußhahne versehener kupferner Cylinder von 10 Centimeter Durchmesser und 45 Centimeter Höhe.
In jedem Cylinder ist an vier Stiften ein Filtrirbeutel aufzuhängen. Nach der Füllung des
Beutels ist der Cylinder mit einem kupfernen Deckel zu verschließen. Das zum Abtriebe bestimmte
Filtrat sammelt sich in dem Kupfercylinder an.

Die Filtrirbeutel sind nach jeder Untersuchung in lauem Wasser sorgfältig auszuwaschen
und dürfen erst nach vollständiger Trocknung zu einer neuen Filtration verwendet werden.

Ist die Maischprobe dünnflüssig, so bedarf es der Filtration nicht.
5. Zur Ausführung des Abtriebs der Maischprobe ist das eine Meßfläschchen mit dem Filtrat oder mir

der dünnflüssigen Maische nach gründlicher Durchschüttelung derselben auszuspülen und genau bis
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ur Marke von 100 Kubikcentimeter zu füllen. Die so gemessene Maische ist sofort in die reine
und trockene Blase der Brennvorrichtung zu gießen und mit 100 Kubikcentimeter Wasser vollkommen
hineinzuspülen. Durch Uebersteigrohr und Gummischlauch ist die auf das eiserne Gestell gesetzte
Blase sodann mit dem Kühler in dampfdichte Verbindung zu bringen, dieser mit kaltem Wasser zu
füllen, das zweite reine und trockene Meßfläschchen als Vorlegegefäß unter den Ausfluß des Kühlers
zu stellen und die Spirituslampe unter der Blase anzuzünden. Der Abtrieb ist durch Beobachtung
und Regelung der Heizflamme so vorsichtig zu führen, daß das Abtriebserzeugniß nur tropfenweise
abläuft. Wird der Abtrieb so heftig, daß das Erzeugniß in zusammenhängendem Flusse abläuft
oder gar Maischtheile mit übergerissen werden, so ist die Probe zu verwerfen und ein anderweiter
Abtrieb in der vorgeschriebenen Weise vorzubereiten und durchzuführen. Während des Abtriebs ist
das verdunstete Kühlwasser öfter durch kaltes Wasser zu ersetzen.

Sobald der Flüssigkeitsspiegel des Abtriebserzeugnisses in dem vorgelegten Meßfläschchen
die Marke von 100 Kubitkcentimeter erreicht, ist das Fläschchen wegzunehmen.

6. Nach Abkühlung des Abtriebserzeugnisses auf 15,6 Grad Celsius und nach gründlicher Durch-
rührung ist der Alkoholgehalt mit einem der beigegebenen kleinen Alkoholometer nach Raumprozenten
zu ermitteln. Hierbei finden die Vorschriften des §. 11 der Alkoholermitrelungsordnung entsprechende
Abwendung mit der Maßgabe, daß, wenn der Flussigkeitsspiegel die Alkoholometerskale in der Mitte

zwischen zwei Strichen schneidet, die zwischen die beiden Striche gehörende ungerade Zahl als An-
zeige des Alkoholometers angenommen wird.

7. In den nach dem Bottichraum und in den nach der Stoffmenge abgefundenen Brennereien wird
für den Botlich, aus welchem die Maischprobe entnommen worden ist, zunächst die treberhaltige
Gesammt-Maischmenge, und zwar bei amtlich vermessenen Maischbottichen aus der Höhe des
Bottichs, seinem Raumgehalt und der bei der Probenentnahme festgestellten Maischtiefe, d. h. Höhe

des Bottichs unter Abzug des Steigraums, berechnet (aumgehalt -Matkchuer-) Von der treber-
es Bo zug grahms, Durchschnittliche Höhe · ·

haltigen Maischmenge sind, falls die Maischprobe vor dem Abtriebe durch Filtration von den
Trebern befreit worden ist, fünf Prozent für die Abscheidung der Treber in Abzug zu bringen. Aus
der Litermenge der treberhaltigen oder zutreffenden Falles der treberfreien Maische und der ermittelten
Stärke des Abtriebserzeugnisses in Raumprozenten ergiebt sich die Gesammt-Alkoholausbeute in
Litern Alkohol. Die hiernach auf 100 Liter Bottichraum beziehungsweise bei der Äbfindung nach
der Stoffmenge auf einen Doppelzentner der für den betreffenden Bottich angemeldeten Rohstoff-
menge entfallende Litermenge Alkohol ist der zu ermittelnde Alkoholausbeutesatz.

Bei den nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung abgefundenen Brennereien stellt,
wenn die Maischprobe ohne vorherige Filtration abgetrieben ist, die Zahl der gemäß Ziffer 6
ermittelten Stärkegrade die Zahl der auf 100 Liter Maische entfallenden Liter Alkohol (den Aus-
beutesatz; dar. Hat eine Filtration der Probe stattgefunden, so wird der Ausbeutesatz, da 95 Liter
treberfreie Maische 100 Litern treberhaltiger Maische entsprechen, gefunden nach der Formel:

Ermittelte Alkoholausbeute — 95 .. urozent Alkoholausbeute.
100

Der Ausbeutesatz ist bis auf zwei Dezimalstellen zu berechnen und dann auf eine Dezimal-
stelle in der Art abzurunden, daß, sofern die zweite Dezimalstelle eine höhere Zahl als 4 enthält,
die Zahl der ersten Dezimalstelle um 1 erhöht wird.

8. Ueber den Verlauf des Abtriebs und die Berechnung des Ausbeutesatzes ist eine Verhandlung
nach Muster 40 zur Brennereiordnung aufzunehmen. Etwaige Einwendungen des Brennereibesitzers
gegen die Richtigkeit des ermittelten Ausbeutesatzes sind in der Verhandlung zu vermerken.

B. Materialproben.
Auf den Abtrieb dünnflüssiger Materialproben finden die Vorschriften unter Ziffer 1 bis 3, 5, 6

und 8 entsprechende Anwendung.
Die Zahl der gemäß Zisfer 6 ermittelten Stärkegrade stellt die Zahl der auf 100 Liter Material

entfallenden Liter Alkohol (den Ausbeutesatz) dar.

 –— – — —·
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Muster 40.
(B. D. 88. 301 und 305.)

Verhandelt Werocke, den 2##e#n April 1900.

Heute wurde hier in dem Amiszimmer des Stet#cramfs 7 durch cken unterzeichneten Beamten
in Gegemgart des Brennreiwyertbalterg Herrn Lorenæ zerselbsk zum Zwecke der Ermittelung der durch-
schnittlichen Alkoholausbeute der Abtrieb der Maischprobe vorgenommen, welche nach dem an der Proben-
flasche befindlichen Zettel vom Ö/cueraueer Aller am 2n 4p# d. J. Formittags 10 Uhr in der
HercerOlichen demasschlenden Getre:dkebrennerei des Bertram in Veurocke aus dem reife Maische enthaltenden
Bottiche Nr. 3 entnommen warden ist. Der Steigraum des Bottichs hat 7,5 Centimeter betragen.

t Der Abtrieb erfolgte m# Filtration der Maischprobe unter genauer Beachtung der vorgeschriebenen
nleitung.

Die Stärke des Abtriebserzeugnisses ist zu 7# Raumprozent festgestellt.
Der Bottich Nr. 3 hat nach der Vermessungsverhandlung eine durchschnittliche Höhe von

760,“ Centimeter, sein Raumgehalt ist durch nasse Vermessung zu 1025 Liter ermittelt worden; er hat
demnach bei dem festgestellten Steigraume von ?,“ Centimeter und somit einer Maischtiefe von 69 Centi-=

meter 7 ) 925 Liter treberhaltige Maische enthalten.
Nach Abeug ron 5 Fozent = 46 Tite für die durch Filtration abgeschiedenen Treber ver-

bleiben 879 Liter ircberfreie Maische.

Aus der Menge der trebersreien Maische von 879 Liter und der Stärke des Abtriebserzeugnisses
von 7,5 Raumprozent ergiebt sich eine Gesammtausbeute von 60.6 Liter Alkohol.

Hiervon entfällt bei dem Naumgehalte des Bottichs von 7023 Liter auf je 100 Liter Botlich-
Z 6. ,.

raum eine Ausbeute von ) 6,7 Liter Alkohol.

Schtelze,
Obersteuerkontroleur.

Die Richtigkeit der vorstehenden Ermittelungen erkenne ich hiermit an.

Lorenz,
Brennereiberm 1##er.



Anlage 41.
(B. O. 55. a02 und 306.)

Anleitung
für

das Probebrennen von Maische und von Material.

A. Maische.

Das Probebrennen ist unvermuthet vorzunehmen; seine Ueberwachung hat thunlichst durch zwei
Beamte zu erfolgen. Der Brennereibesitzer hat dem Probebrennen beizuwohnen.
Zum Probebrennen ist der ganze Inhalt eines unangebrochenen Maischbottichs, der keinen größeren
leeren Naum (Steigraum) als den sonst bei den Revisionen beobachteten aufweist und an dessen

richtiger Bemaischung kein Zweifel besteht.
In den nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung abgefundenen Brennereien ist zunächst

die Litermenge der im Botlich enthaltenen Maische, und zwar bei amtlich vermessenen Maischbottichen

aus der Höhe des Botlichs, seinem Raumgehalt und der zaktirbsraden * d. h. Höhe des
. ». aumgeatxmtie e)Bottichs unter Abzug des Steigraums, zu berechnen Durchschnislüche Höhe

Zum Auffangen des gewonnenen Branntweins sowie des etwaigen Vor= und Nachlaufs hat der
Brennereibesitzer eine ausreichende Anzahl dichter und möglichst geschlossener Vorlegegefäße, soweit
thunlich Fäßchen mit kleiner Oeffnung, zur Verfügung zu stellen; ihr Eigengewicht ist, nachdem sie
unter amilicher Aussicht gereinigt und sorgsältig entleert worden sind, von den Beamten im voraus

Festzustellen (s. jedoch Zisser 11 Abs. 2).
Die Gesäße sind gegen etwaige Einwirkungen des Brennereipersonals ständig zu überwachen.

Die zur Zeit des Probebrennens in der Brennerei bei der Maischbereitung zur Verwendung gelangenden
Rohsloffe sind eingehend zu besichtigen und auf ihre Beschaffenheit zu prüsen, z. B. Kartoffeln, ob
sie etwa eine Verminderung des Stärkemehlgehalts durch Frost, Fäulniß, Auswachsen u. s. w.
erlitten haben.
Der zum Probebrennen ausgewählte Bottich ist darauf zu prüfen, ob den Betriebsverhältnissen der
Brennerei entsprechend eine regelmäßige und ausreichende Vergährung der Maische stattgefunden
hal; es sind dabei, soweit nicht etwa die Prüfung mit dem Sachharometer erfolgt, der vorhandene
Steigraum sowie Aussehen, Geruch, Geschmack und Temperatur der Maische in Betracht zu ziehen,
auch ist, soweit möglich, festzustellen, ob für den fraglichen Bottich das in der Brennerei gewöhnlich
verwendete Gährmittel benutzt worden ist. In Hefenbrennereien ist darauf zu achten, daß die
Hefenabnahme in dem üblichen Umfange stattgefunden hat.

Ist anzunehmen, daß die Vergährung der Maische eine unregelmäßige oder unvollkommene
war, oder werden bei den übrigen in Gährung befindlichen Maischbottichen Unregelmäßigkeiten in
der Gährung oder in der Hefenabnahme wahrgenommen, so ist hierüber in der Verhandlung
(Zisfer 14) ein Vermerk zu machen und gegebenenfalls von der Vornahme des Probebrennens
Abstand zu nehmen. 4

Besitzt die Brennerei die Befugniß, das Brenngeräth über Nacht u. s. w. mit Maische befüllt stehen
zu lassen, so ist die im Brenngeräthe vorgefundene Maische besonders abzubrennen und erst dann
mit dem Abtriebe der zum Probebrennen bestimmten Maische zu beginnen.
Nachdem das Brenngeräth aus dem zum Probebrennen ausgewählten Bottiche befüllt worden und
der Abtrieb im Gange ist, haben die Beamten sich davon zu überzeugen, daß das Brenngeräth und
die Rohrleitungen, welche Branntwein oder Alkoholdämpfe führen, überall dicht und die Flanschen-
verbindungen fest angezogen sind, daß namentlich der Schlempeablaßhahn völlig geschlossen, daß
bei Blasen mit Helm der Ansatz des letzteren luftdicht verschmiert ist und daß in den Fällen, wo

80
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ein Maischrührwerk vorhanden, die Stopfbüchse der Kurbelstange keine Dämpfe entweichen läßt,
auch sonst keine Vorrichtungen vorhanden sind, durch die eine heimliche Entnahme von Alkohol
ermöglicht wird.

Während des Abtriebs ist darauf zu sehen, daß der Abtrieb gleichmäßig und nicht übereilt erfolgt,
sowie daß das Kühlwasser in genügender Menge vorhanden ist und thunlichst kalt, mindestens aber
so kühl erhalten wird, daß außer dem aus dem Kühlrohr ausfließenden Branntwein nicht auch
Alkoholdämpfe ausströmen. Besonders ist darauf zu achten, daß die Feuerung gleichmäßig gehalten
oder, bei Dampfbetrieb, der Dampf regelmäßig und in solchem Maße eingelassen wird, daß der
Abtrieb keinen erheblichen Schwankungen unterliegt und die Entwickelung der Alkoholdämpfe in
keinem Falle unterbrochen wird.

Es ist darüber zu wachen, daß die zum Abtriebe bestimmte Maischmenge unvermindert in das
Brenngeräth übergeführt und vollständig zum Abtriebe gebracht, sowie daß der gewonnene Brannt-
wein, einschließlich des Vor= und Nachlaufs, vollständig in den dazu bestimmten Gefäßen auf-
gefangen wird.

Gewinnen die Beamten die Ueberzeugung, daß von dem Brennereipersonal Handlungen
vorgenommen sind, die eine Verminderung der Alkoholausbeute bezwecken, so ist das Vorgefallene
in der Verhandlung zu vermerken und dem Hauptamt Anzeige zu erstatten. Ist anzunehmen, daß
die Richtigkeit des Ergebnisses durch jene Handlung beeinträchtigt worden ist, so ist von der Fort-
setzung des Probebrennens Abstand zu nehmen. In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn während
des Probebrennens Mangel an Kühlwasser oder sonstige Umstände eintreten, durch die das Ergebniß
des Probebrennens beeinträchtigt wird.

Jeder Abtrieb ist als beendet anzusehen, wenn eine Probe der ablaufenden Flüssigkeit nur den
Alkoholgehalt besitzt, den der Branntwein in der Brennerei am Schlusse des Abtriebs zu haben pflegt.

Nach Beendigung des Abtriebs der zum Abbrennen bestimmten Maische ist die Litermenge Alkohol
in dem durch das Probebrennen gewonnenen gesammten Branntwein, nebst dem etwa besonders
aufgefangenen Vor= und Nachlaufe, von den Beamten gemeinschaftlich unter Feststellung des Netto-

gewichts nach Maßgabe der Vorschriften der Alkoholermittelungsordnung festzustellen.
Ist der Brennereibesitzer vom Halten einer geaichten Waage entbunden (G. B. §. 41) und eine

solche auch nicht anderweit zu beschaffen, so ist zunächst die Litermenge des gewonnenen Branntweins
und zulreffenden Falles des Vor= und Nachlaufs mit einem geaichten Litermaße zu ermitteln und
sodann die Alkoholmenge gemäß §. 13 der Alkoholermitlelungsordnung festzustellen.

Aus der Gesammtausbeute ist der Ausbeutesatz in der Weise zu berechnen, daß ermittelt wird,
wicviel Liter Alkohol entfallen:

a) bei den nach dem Bottichraum abgefundenen Brennereien
auf ein Hektoliter des angemeldeten Bottichraums;

b) bei den nach der Stoffmenge abgefundenen Brennereien
auf einen Doppelzentner der angemeldeten Rohstoffe;

Jc) bei den nach der Leistungsfähigkeit der Brennvorrichtung abgesundenen Brennereien
auf ein Hektoliter der abgetriebenen Maische.

Der Ausbeutesatz ist bis auf zwei Dezimalstellen zu berechnen und dann auf eine Dezimalstelle
in der Art abzurunden, daß, sofern die zweite Dezimalstelle eine höhere Zahl als 4 enthält, die
Zahl der ersten Dezimalstelle um 1 erhöht wird.

Wird das Probebrennen auf den Feinbrand erstreckt (B. O. S. 304), so finden hierbei die vor-
stehenden Vorschriften entsprechende Anwendung. Die Beamten haben besonders darauf zu achten,
daß der gesammte aus den in Frage stehenden Rohbränden gewonnene Branntwein unverändert
dem Feinbrand unterzogen wird. Kann der Feinbrand nicht in unmittelbarem Anschluß an den
Rohbrand erfolgen, so muß in der Regel das gesammte Erzeugniß des Rohbrandes bis zur Vor-
nahme des Feinbrandes unter Verschluß gehalten werden. Der Berechnung des Ausbeutesatzes ist
die durch den Feinbrand gewonnene Menge des sertigen Branntweins einschließlich des etwaigen
Vorlaufs und Nachlaufs zu Grunde zu legen.
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14. Ueber den Verlauf des Probebrennens und die Berechnung des Ausbeutesatzes ist eine Verhandlung
nach Muster 42 zur Brennereiordnung aufzunehmen. Etwaige Einwendungen des Brennereibesitzers
gegen die Richtigkeit des ermittelten Ausbeutesatzes sind in der Verhandlung zu vermerken.

B. Material.

Auf das Probebrennen von Material sind die vorstehenden Vorschriften entsprechend anzuwenden.
Jedes Probebrennen hat in der Regel mehrere Blasenabtriebe zu umfassen. Die zu jeder Blasenfüllung
verwendete Materialmenge ist mit geaichten Gefäßen oder mit vorschriftsmäßig vermessenen Hülfsgefäßen
der Literzahl nach festzustellen. Vor Abhaltung des Probebrennens ist davon Ueberzeugung zu nehmen,
daß das zum Abbrennen gelangende Material sich in unverdorbenem, unverdünntem Zustande befindet.
Ist das zum Abtrieb angemeldete Material zur Vornahme des Probebrennens nicht geeignek, so kann
Material von derselben Gattung und Herkunft aus den noch vorhandenen Vorräthen ausgewählt werden.
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Verhandelt

Heute wurde in der hier belegenen Brennerei des
zeichneten Beamten in Gegenwart des
satzes ein Probebrennen abgehalten.

Zum Abbrennen gelangte die Maische des Botlichs Nr.

den

(B.

ten

Muster 42.
O. . 302 und 306.)

19

durch die unter-
zum Zwecke der Festsetzung des Ausbeute-

Der noch unangebrochene Botlich wies einen leeren Raum (Steigraum) von Centimeter

Höhe auf, der dem sonst bei den Revisionen beobachtelen entspricht.
Liter.

Der Bottich hat nach der Vermessungsverhandlung einen Raumgehalt von
Zur Bemaischung des Botlichs sind angemeldet.

Die in dem Bottiche vorhandene Maischmenge beträüüt
Der Abtrieb erfolgte unter genauer Beachtung der vorgeschriebenen Anleitung.

Liter.

Kilogramm Kartofseln,
Kilogramm Getreide,

Kilogramm Malz.

Ueber die einzelnen Abtriebe und über die Gesammtausbeute an Alkohol wurde Folgendes

festgestellt:

Dauer jedes Abtriebs Der Vorlegegefäße und Nachlaufs)

Des Branntweins einschließlich des Vor-

. I

dr n
in .- -!·-Ntt-... StåremAlkook

von bis Stunden don Bezeich- un Frcen et — Starte in, Wärme= Ge-  Z„
und Un nung. gewicht gewicht ewich wichs Fgrade. wichts= meng
Minuten]rt. 5 pro-

pro- zenten.
—–—– EEEIIIEIIIEIIEI !A.

1. 2.6. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1I. 12.

—

l
I

Gesammtausbeute an Branntwein

Von der in der Spalte 12 nachgewiesenen Rohbranntweinmenge kommen als Schwund-

nachlaß für den Feinbrand vachddemfür die Brennerei festgeseten Schwundsatze vonzent in Abzug
Pro-

l
i

bleibtAusbeuteanfertigethanntwein...f
l

*7) Der nicht zutreffende Vordruck ist zu durchstreichen.
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Oder:

Die gesammte bei dem Probebrennen gewonnene Rohbranntweinmenge vo LDiter Alkohol ist
unter amtlicher Aufsicht dem Feinbrand unterzogen worden. Ueber die einzelnen Abtriebe und über die
Gesammtausbeute an Alkohol wurde Folgendes festgestellt:

. III « Des Branntweins (einschließlich des Vor-
Dauer jedes Abtriebs Der Vorlegegefäße und Nachlaufs)

·s I III-Sring
in -·« «.. ärke in «

bis Stunden, Zahl Lezeich Brutto- Eigen- Netto- Stärke in Wärme= Ge- Alkohol-
von bi und un nung. gewicht gewicht gewicht wice 6 wichts= menge

Minuten. Art. pro-
Pro- zenten.

— — —————————–.“ —

1. 2. 8. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12

6 i
I ·

I i
l

« I

« t I -

Gesammtausbeute an fertigem Branntwein

Von der Gesammtausbeute an fertigem Branntwein von Liter Alkohol entfallen

bei dem Raumgehalte des zum Abbrennen gelangten Bottichs von

100 Liter Bottichraum eine Ausbeute von eisemireeat e )

auf einen Doppelzentner der angemeldeten (arioseen) ....

auf ein Hektoliter der der Steuerberechnung zu Grunde zu legenden
Maische...w.........

Götz,

Oterkontroleur.

Die Richtigkeit der vorstehenden Ermittelungen erkenne ich hiermit an.

Markin,

Brennereibesstzer.

*) Der nicht zutreffende Vordruck ist zu durchstreichen.

Liter auf je

Liter Alkohol.

Liter Alkohol.])

Liter Alkohol.)

Lerse,

FSteuera/veer.
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Muster 43.
(V. O. . 317.)

Abfindungsbuch.
Abschnitt A.

Betriebsjahr 1903/%.

Dieses Buch enthält Bilätter, die mit einer

angesiegelten Schnur durchzogen sind.

2.

, den ten 19

Anleitung zum Gebrauche.

Das Abfindungsbuch ist in zwei Abschnitten zu führen für:

A. Brennereibesitzer, auch Besitzer von Wanderbrennereien (B. O. F. 328); diese sind als solche
besonders kenntlich zu machen;

B. Materialbesitzer, welche auf einer entliehenen Brennvorrichtung in den angemeldelen Brennerei-
räumen oder außerhalb derselben unter eigener Betriebsanmeldung Material verarbeiten.

Jedem unter A oder B fallenden Brenner ist eine besondere Abtheilung zu eröffnen. Soweit

thunlich sind die Abtheilungen innerhalb dieser Abschnitte nach der Buchstabenfolge der Namen der
Brenner zu ordnen. Ist dies mit Schwierigkeiten verbunden, so können die Abtheilungen auch in
der durch die Einreichung der Betriebsanmeldungen bestimmten Reihenfolge angelegt werden. In
diesem Falle ist jedoch ein nach der Buchstabenfolge geordnetes Namensverzeichniß der Brenner zu
führen; in diesem ist auf den Abschnitt und die Nummer hinzuweisen, unter welcher jedem einzelnen

Brenner eine Abtheilung eröffnet ist. Im Abschnitte B ist bei jeder Abtheilung außer dem Material-
besitzer auch die zu benutzende Brennerei zu bezeichnen.

Die Angaben für die Spalte 2 sind der vom Brenner eingereichten Materialanmeldung, die für
die Spalten 3 bis 8 der Betriebseanmeldung zu entnehmen.

In der Spalte9ist die jeweils noch verbleibende Restmenge des Kontingents zu vermerken. Nach
Erschöpfung des Kontingents ist die über dieses hinaus erzeugte Alkoholmenge mit dem höheren
Verbrauchsabgabensatze zu belegen und, was geschehen, zu vermerken.

Fortsetzung siehe 4. Seite.



Abschnitt 4. Abtheilung 12 des ———— Müller in Achern.

p0)) 11 der Brennereirolle 3.

a) Votichraum Be- Erzeugte on dem W0 eWhe5 äum niedrigeren auk den

Nummer 7n- steue= AlkoholmengeHerbrauchs, ermöhigten 3u,
und oder rungs- abgabensatze schiagsap von

Lau- Gewichtemen ge art: - zugelassenen 8 Slenntg r
Tag der und Gattung s Z — aus Komengent von d

fende 9 der mehligen Zu- meh- aus zu- 000 auer #nkerketung ver Bemerkungen.
Rohstosffe; schlag Alkohol ver- In Spalte 8

1 igen Mate= sam- en na auf die
Nr. b) Litermengen - Wbchqzkodutnoass

Material Betriebs- und Maisch. Stof- rial men] Ülzug der #enge von

an- an- Gattung bottich- len. — 1 *72.Liuernoch
des steuer palte erleugt werden

meldung.meldung.) Materials. «

— Liter Alkohol. r* —

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 9. 10. 11.

1 a) Brennereiklasse:
— ##ndwirthschaftlien.

“ v. 7. . Z„ ç " b) Bisheriger Betriebsumfang:

2. 6 1#! Kerschen 8,66 H 1. Jahreserzeugung

. 30. X. doarunter

156 x Getreidel 18 25, 973. 734 im Ganjen

5*„2 190%1:120M.187N.

3. 16 900lnicht ge.. 18 168 955,4 56.,4 1907/02: 70 —-
vllkackcseriewew 1902/07 16%—6 « MI-

·"W,«,,« ; duxck,schnittlich«ch.sHm
- 2GefchatztetBetriebsmmanq

2s-----—- E——-———)A»..«.s;i.;x,;;;i«A
"«7·x«s » « 1. für mehlige Stoffe:

5 2212007 nicht A 24% 4 9/4 EL naen der Stoffmenge.
v.10.KI--kodsserte Mein. 2. für Material:

treber nacn der Stosfmenge unter Naterial-
— — — — — — — — rontrole.

d) Bei der ersten Betriebsanmeldung ab-
— — —-— — - gegebene Erklärung über den künftigen

Betriebsumsang:
6. 4155 Plaemen ——·2#-2— — im Ganzen nicht über 1007 A.

v. 7. J. e) Festsetzung besonderer Auebentesset
200 EH Getretde 24 42 6689,4 n 4% 1. für niche gezmdsserte Wesntreber 20

— — — — — si 1

wes dath Lür 4sR 2. für. ....
IMW....................... »fo-

- .—— —33::k::;«g««42:»
l volsle Euchtahn .....................

»—— — M /er
1 - ’t

D. — Jans. 790)0— —
TI.

— Jumme 790 7 Korschen, 42 1 — —

600 1 Platumen,
!s— 21007nicht ge- — – – —

u#adss#·rte Wen-

krber —
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Abschnitt .. . Abtheilung Nr. . dein

Abth.
Lah der Brennereirolle

Bel We 5

a) Bottichraum Be- Erzeugte Von dem des anlbra
Nummer oder e zum niedrigeren auf den

Maischmengeseue lkoholmenge verrauchs.
und oder rungs-= abgabensatze lhs uen

Lau- Gewichtsmenge art: zugelassenen 16 Vfennig
Teag der und Gattung! — aus Lomtingent oonMaenunr

fende der mehliges Zu= meh--aus !zu- „diler Klleoh mengen Bemerkungen.
Nohstosse: schlag, Arkohol ver- in Spatte 8

Q„ ligen Male= sam= eiben noch auf die
Nr. b) Litermeng -, Utah-remai-

Material-Betriebs- und Massch. Stof= rialsmenozus der aenge von

an- an- Gattung bottich fen n 100 Llier noch

ldung meldun. des 1 steuer. erzeugt werden
meldung. " aterials. —-

l-- ti F Liter Alkohol. 5

1. 2. 3. 4. 5. 6S 9. 10. 11.

1 a) Brennereiklasse:
s "......................................... .

b) Bisheriger Betriebsumfang:
– 5 1. Jahreserzeugung

l darunter

— im Sanzen aus Ecteeide-
—— — und Kartofseln

19J. 2: M#. Il!.

1. « -. —-—-—-———— 19./ -

19 X

 — — — – —- ---——durchschnittlich.»»» ZA.I................. CA.

2. Geschätzter Betriebsumfang:
— —................ »k.

, . e) Abfindungsart:

— 1. für mehlige Stoffe:

– — — 2. für Material:

—Lch Bei der ersten Betriebsanmeldung ab-

Krgebene Erklärung über den künftigen
etriebsumfang:

im Ganzen nicht über I/ #.

e) Festsetzung besonderer Ausbeutesähe:

1. für 5/. 25
AA..##19 ·0

2. für. R%
%0%

9 ——— · O

81
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5. Im Kopfe der Spalte 10 ist, je nachdem der Brenner die Ermäßigung des Zuschlagsatzes auf 8
oder 16 Pfennig für den aus Material erzeugten Branntwein beansprucht hat, der Vordruck mittelst

Durchstreichens des nicht zutreffenden Theiles richtigzustellen. Werden die die ermäßigten Zuschlag-
sätze bestimmenden Jahresmengen von 50 oder 100 Liter Alkohol überschritten, so tritt für die
gesammte im Betriebsjahr aus Material erzeugte Alkoholmenge der Zuschlagsatz von 16 bezw.
20 Pfennig in Kraft. Die zu wenig berechneten Beträge sind nachzuzahlen. Was geschehen, ist in
der Spalte 10 zu vermerken.

6. In der Spalte 11 sind Vermerke aufzunehmen über alle sonstigen Verhältnisse, welche auf die
Besteuerung einer Brennerei von Einfluß sind.

Hierher gehören insbesondere Vermerke über:

a) die Brennereiklasse;
b) den Betriebsumfang nach der durchschnittlichen Jahreserzeugung (B. O. §. 222)
Tc) die Abfindungsart;
d) die etwa abgegebene Erklärung über den beabsichtigten Betriebsumfang;
e) die etwa erfolgte Festsetzung besonderer Alkoholausbeutesätze.

7. Am Schlusse des Betriebsjahrs sind in den Spalten 4 sowie 6 bis 8 die Mengen des Bottich-
raums, der Maische und der Rohstoffe sowie die Alkoholmengen zusammenzustellen. Das Abfindungs-
buch ist hierauf abzuschließen und an das Hauptamt abzuliefern.
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Muster 44.
(B. D. 8. 317.)

Abfindungsbuch.

Abschnitt B.
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Abschnitt B. Abtheilung 25 des Alater#albes#kes Franz= Schmidt in Aclern;

benutat die Brennerei des Heinrich Schmit in Achern, #.i.) 17 der Brennereirolle B.

Bei Wahrung des An-
Z„ Von dem zum spruchs auf den er-

Nummer Litermenge Er- niedrigeren Verbrauchs. mäßigten Zuschlagsatz

Lau= und Tag und zeugte abgabensatze zugelasse- rs unter iennig
der Alko- nen Kontingent von nungderAlkoholmengen

fende Betriebs- Gattung hol.00 Liler verbleiben in Spalte 4 auf die Bemerkungen.

Nr. J anmel- des menge nach Abzug der Mengen Pooduktionsmenge von

dung. Materials. in Spalte 4 466. Liter noch erzeugt
werden

—1 h Liter Alkohol. 3

1 2. 3. 4. . 1 6. J.

1. 6 200 Kirschen H a) Bisheriger Betriebsum-
v. 3. II. jang:

1. Jahreserzeugung:
*# 3007 Zvetschhennei 79 29 Fobrrserzeugung3

100% 32,!“. » ROHR-HEF-

2. 22 150 fliissige 52 786 — 25. durchschnittlich a9A.

v 18. I. Traubenweinlef 4 2. Geschätzter Betriebs-

umfang:
— — —--------»——............................ ! A.

ç 4 Z„ b) Abfindungsart:

J. 5 4007 nicht gewäs 6 6. 1% nach der S#oymenge.
e. 20. LI. serte Weintreber e) Bei der ersten Beiriebs—

anmeldung abgegebene
— — — Erklärung über den

sänkugen Betriebsum-. ang:

Mumme vwie oben 88.4 nicht über 50 7 N.

d) Festsetzung besonderer
Ausbeutesätze:
1. fr...

— —
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Muster 45.
(B. O. §. 229.)

Stenerhebebezirk

Abih « der Brennereirolle Abgegeben am ten 19.

(Stempelabdruck.) (Unterschrift.)

Anzeige
über

die Benutzung einer Brennvorrichtung außerhalb des angemeldeten Brennereiraums.

Der unterzeichnete Brennereibesitzer in

zeigt hiermit an, daß er

seine 2 4 Nr. di — en Malerialbest Oötr

mit seiner Brennvorrichtung Nr. fur die umseitig genannten Besitzer von mehligen-Stoffe#-
— Material — Branntwein außerhalb des angemeldeten Brennereiraums erzeugen

will.
,den W 19

Brennereibesitzer.

Anleitung zum Gebrunchr.

1. Brennereibesitzer, die ihre Brennvorrichtung innerhalb des Hebebezirkes vorübergehend an Materialbesitzer zur Er-
zeugung von Vranntwein ausleihen, haben der Hebestelle ihres Bezirkes vor der Wegbringung der Brennvorrichtung
aus dem Brennereiraum Anzeige unter Ausfüllung der Spalten 1 bis 4 zu machen. Die gleiche Anzeige liegt
Brennereibesitzern ob, die mit ihrer Brennvorrichtung außerhalb des angemeldeien Brennereiraums für andere Per-
sonen mehlige Stosse oder Material zu Branntwein verarbeiten wollen. Die Anzeige ist nach Nückempfang in dem
zur Aufbewahrung des Brennereibelagshefis bestimmten Behälltniß auszulegen.

2. Soll die Brennvorrichtung in einem anderen Hebebezirke benutzt werden, so ist die Anzeige in doppelter Aussertigung
einzureichen. Die Hebestelle theilt eine Ausjertigung nach Ausfüllung der Spalte b und Bescheinigung der Ein-
tragungen der Hebestelle des Bestimmungsorts mit. Diese hat die Erledigung der Anzeige in den Spalten 6 und 7

nack geone und zu bescheinigen und die Anzeige sodann an die Hebestelle des Wohnorts des Brennereibesitzers
zurückzusenden.

3. Setzt der Besitzer einer Wanderbrennerei dieselbe nach einander in mehreren Hebebezirken in Betrieb, so hat er die
Anzeige jedesmal vor dem Uebertritt in einen neuen Bezirk der Hebestelle, in deren Bezirk er zuletzt Branntwein
erzeugt hat, zu erstatten. Die letztere verständigt die Hebestelle des neuen Bestimmungsorts, bei Rückverbringung
der Brennerei an den Wohnort diejenige des Wohnsitzes des Brennereibesitzers jedesmal unter Beifügung obiger
Mittheilung über die erzeugte Gesammtmenge Alkohol.

4. Nach Rückverbringung der Brennvorrichtung in den angemeldeten Brennereiraum hat der Brennereibesitzer die ihm
ausgehändigte Aussertigung der Anzeige binnen fünf Tagen an die Hebestelle seines Bezirkes zurückzuliefern.
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Der Brennvorri Die vom Die Benutzung
er Vr rrichtung Die Brennerei- der Brennvorrichtung

Brennvorrichtung soll benutzt besitzer ist weiter nachgewiesen
Raun- werden von bezw. für im laufenden 1

nä E Betriebsjahr « UFT

ähere yeer trichele bei der setiebs=
Benennung. renn-= Alkoholmenge Z„ dungsbuch
 blase Name. Wohnort. beträgt Hebestelle in Witer

; Nr.

2. 9 4. 5. 6. n
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Muster 46.
(B. O. 5. 336.)

Stenerhebebezirk. .

über

die bei d ........................ in

aufbewahrten Blasenhelme und Schlußstücke.

Anleitung zum Gebrauche.

1. Für jede Brennerei ist eine besondere Abtheilung mit fortlaujender Ziffer anzulegen.

2. Das Helmbuch wird dem Helmbewahrer geheflet und nach Numerirung der Blattseiten sowie nach Anlegung der
einzelnen Abtheilungen und eines Inhaltsverzeichnisses geliefert, es kann für mehrere Betriebsjahre angelegt merden.

3. Das Helmbuch ist sorgfältig zu führen sowie sauber und unbeschädigt zu erhalten.

4. Die Helme u. s. w. und das Helmbuch sind in einem unter Verschluß des Helmbewahrers stehenden und Unbefugten

nicht zugänglichen Raume auszubtwahren. Die Helme u. s. w. müssen übersichtlich geordnet und mit einer Ver-
wechselungen ausschließenden Aufschrift versehen sein.

5. Der Helmbewahrer hat, wenn ein Blasenhelm u. s. w. an ihn abgeliefert wird, die Spalten 1 bis 3 auszufüllen.
Die Rüclgabe ist in der Spalte 4 zu vermerken und in der Spallte 5 vom Brennereibesitzer zu bescheinigen. Die

Eintragungen sind unmittelbar nach der Ablieserung oder Rückgabe des Blasenhelms ur: s. w. zu bewirken.

6. Die Blasei helme u. s. w. dürfen nur gegen Vorzeigung der amtlich vollzogenen Betwiebsanmeldung. oder einer
sonstigen zur Entnahme berechtigenden amtlichen Bescheinigung und erst unmittelbar vor Beginn des Abtriebs dem
Brennereibesitzer ausgehändigt werden.

7. Kommt eine im Helmbuche verzeichnete Brennerei in abgang, so ist die Abtheilung des Helmbuchs zu durchstreichen.
Komm eine Brennerei in Zugang, so ist hinter der letzten Ab heilung eine neue Abtheilung für die Brennerei zu
eröffnen und der Name des Brennereibesißers in das Inhaltsverzeichniß einzufi'gen.

8
.TDas Helnmbuch und die aufbemwahrten Gheräthetkeie müssen den Aussichtsbeamten auf Verlangen vorgezeigt werden.Ergeben sich bei der Revision Anstände, so« at der Aussichtsbeamte den Sachverhalt zu erörtern und das Ergebniß

in der Spalte 6 des Helmbuchs zu vermerken.
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Abtheilung

Brennerei des in

-Straße Nr.

Tag und Stunde Bezeichnung Empsangs-
Laufende der Ablieferung des Lag und Stunde bescheinigung des Bemerkungen;

. . . der Rückgabe .

Nr an die abgelieferten Theiles an den Brennereibesitzers Name

Aufbewahrungs- des Brennereibesitzer durch der Beamten.
stelle Brenngeräths Namensbeischrift

–. — — — — — 1. —-

1. 2. 8 4. 5 6.

—.#... * — — — — — —
—.



Steuerhebebezirt Hoffingen. Muster 47.
(B. O. F. 341.)

Revisionsbuch

für

die Brennerei des Kark Paukes in Cä#

„Der Blasenhelm Das-Schlußstück ist während
des Nichtbetriebs der Brennerei auf den Dacl-
bocken aufzubewahren.

—————i’

Tiebe,
Steuerata/zeher.

Anleitung zum chebrauche.

1. Das Revisionsbuch ist in einer für mehrere Jahre ausreichenden Stärke von der Hebestelle anzulegen
und mit einem festen Deckel zu versehen. Der Oberkontroleur hat über die erforderlich werdende Aus-
legung eines neuen Revisionsbuchs zu bestimmen.

2. Auf Seite 1 ist für den Fall des §. 334 der Brennereiordnung amtlich zu vermerken, wo der Blasen-
helm oder das Schlußstück während des Nichtbetriebs der Brennerei sich befinden soll.

3. Das Revisionsbuch ist in dem zur Aufbewahrung des Brennereibelagshefts bestimmten Behältniß aus-
zulegen sowie sauber und unbeschädigt zu erhalten. «

32
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Der Revision Angaben
Laufende « » Name

f Tag über Anlegung und Revisionsbefund.

Nr. Abnahme der Beamten.
und Stunde. von Verschlüssen.

1 — 2 — B. 4 6 5 5

1000.

J. 10. Juli Die Maischbottiche] Helm auf dem Dachdboden. Liebe, Steueraufseher.

11 F. Nr. 1 2nd 2 2%ur

den unter Ver-

Schiuss gckeot.

2. 2. November — Helm auf dem Dachboden; Ver-Iaebe, Steueraufseser.

8 N. sCchusssSs der Maischbottiche Nr. 1

und  gitt.
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